
Band 11 Nr. 2 Berlin, Juni 1981 ISSN 0340-7551 

BAM 
Bundesanstalt 
für Materialprüfung 
Berlin 

Amts- und Mitteilungsblatt 
Inhaltsverzeichnis 

Ein einfaches und schnelles Verfahren zur Berechnung der dynamischen Reaktion 
starrer Fundamente beliebiger Form auf dem Halbraum 

W. Rücker 

Möglichkeiten der Computertomographie (CAT) in der Materialprüfung 
P. Reimers und H. Heidt 

Versuche zum Erstarrungsverlauf von Zement-Mörteln 
M. Mau/tzsch 

Aspekte beim Einsatz moderner elektronischer Hilfsmittel zur Versuchsautomatisierung 
in der Materialprüfung 

J. Knapp 

Ein Lastgenerator für das Programmsystem ADINA bei Vorgabe eines Akzellerogramms 
F. Buchhardt 

Referate wissenschaftlicher Veröffentlichungen aus der BAM, die in anderen Zeitschriften erschienen sind 

Amtliche Bekanntmachungen 

Weitere von der Bundesanstalt für Materialprüfung auf Eignung für bestimmte Einsatzzwecke 
geprüfte Gasmeß- und Gaswarngeräte (Stand vom 1.5.1981) 

Mitteilung des Sekretariats für U.E.A.t.c.· Fragen - BAM, Abteilung 2 .,Bauwesen"- über in 
den Jahren 1980 und 1981 erteilte ~rements 

Baumusterzulassungen von kubischen Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter (KTC) 

Baumusterzulassungen von Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter 

Bekanntmachung von Zulassungsscheinen für die Verpackungsbauarten zum Transport 
gefährlich er Güter 

Bekanntmachung der Zulassung von Sprengzubehör, pyrotechnischen Gegenständen der 
Klassen I und II sowie von Nachträgen zu Zulassungen pyrotechnischer Gegenstände 

Auf dem Umschlag 

Organisationsplan der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 
vom 1. September 1964, Auszug 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18 . .August 1969, Auszug 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976, Auszug 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 1980, Auszug 

Versuchseinrichtung für räumlich beanspruchte Schwerlastknoten 

Seite 

94 

105 

112 

117 

121 

123 

128 

130 

132 

151 

177 

200 

II 

III 

111 

111 

III 

IV 



Organisationsplan der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Präsident Präsidialreferat Dienststelle 0.1 0.11 0.12 0.13 
Prof. Dr. G. W. Becker Verwaltung und Rechts- Haushalt Personal 

Rechtsangelegenheiten angelegenheilen 
Vizepräsident 
Prof. Dr. Chr. Rohrbach 

Abteilung 1 Abteilung 2 Abteilung 3 Abteilung 4 Abteilung 5 Abteilung 6 7 
Metalle und Bauwesen Organische Stoffe Chemische Sondergebiete der Stoffartunabhängige Tech n. -Wissenschaft I. 
Metallkonstruktionen Sicherheitslech nik Materialprüfung Verfahren Dienste 

1.01 2.01 3.01 4.01 5.01 Geschäftsstelle des 
Rechnerische Werkstoff- Konstru ktionstechn. Kl i mabeanspru chu ngen Transport gefährlicher Technologie der Vor-Fachinformationszentrums 5 
u. Bauteilanalyse Reaktorsicherheit Güter Holzwerkstoffe 

1.02 2 02 4.02 
Gefahrgutumschließungen Sekretariat fü!' Lagerung gefährlicher 
aus metall. Werkstoffen UEAtc-Fragen Güter 

Fachgruppe 1.1 Fachgruppe 2.1 Fachgruppe 3.1 Fachgruppe 4.1 Fachgruppe 5.1 Fachgruppe 6.1 7.1 
Metallkunde und Mineralische Elastomere, Kunst· und Heterogene Verbrennungs- Biologische Materialprüfung Meßwesen und Grundlagen Information und Offent-
Metalltechnologie Baustoffe Anstrichstoffe reaktio nen ;Sonderge biete der Versuchstechnik Iiehkeilsarbeit 

1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 
Gefüge von Metallen Chemische und physi- Elastomere Verbrennungs· u.Selbst· Zoologie und Material· Mechanische und Öffentlichkeitsarbeit; 

kalisehe Untersuchungen entzündungsvorgänge; beständigkeit fluidischeVerfahren Schrifttum 
Reaktionen m.Sauerstoff 

1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 
Röntgenbeugung und Festig keitsu ntersuchu n- Physik und Technologie Staubbrände und Staub· Mikrobiologie und Elektrische Verfahren Bibliothek 
Mikroanalyse in der gen der Kunststoffe explosionen Materialbeständigkeit 
Metallkunde 

1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 6.13 7.13 
Wärmebehandlung und Technologie der Bau· Kunststofferzeugnisse Thermochemie; Chemie und Technologie Experimentelle Spannungs· Archivierung und Geschichte 
thermische Eigenschaf· stoffe Kalorimetrie des Holzschutzes; analyse; optische Verfahren der Materialprüfung 
ten; Sintern Holzchemie 

1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 
Werkstoffzustand und Sonderprobleme Anstrich· und Explosionsdynamik Physik und Technologie Materialprüfmaschinen und 
mechanische Eigen- und Güteschutz Klebstoffe des Holzes elektrische Meßgeräte 
schatten 

Fachgruppe 1.2 Fachgruppe 2.2 Fachgruppe 3.2 Fachgruppe 4.2 Fachgruppe 5.2 Fachgruppe 6.2 7.2 
Werkstoffmechanik und Tragfähigkeit der Textilien und Leder Technische Gase Rheologie und Zerstörungsfreie Mathematik und 
Verhalten von Konstruk· Baukonstruktionen Tribologie Prüfung Datenverarbeitung 
tionen 

1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 
Festigkeit bei statischer Baukonstruktionen Physik und Technologie Chemische Eigenschaf· Rheologie der Flüssig- Mechanische und ther- Mathematik und 
Beanspruchung; des Massivbaues von Textilien ten; Gasanalyse keiten; Viskosimetrie mische Prüfverfahren Statistik 
Umformung 

1.22 2.22 3.22 4.22 5.22 6.22 7.22 
Festigkeit bei periodi· Baukonstruktionen Textilchemie Sicherheitstechnische Festkö rperrheo I ogie Elektrische und mag· Angewandte Mathematik 
scher Beanspruchung aus Metall Kennzahlen; und Schwingungs· netische Prüfverfahren und Technische Mecha· 

Zündvorgänge verschleiß nik 

1.23 2.23 3.23 4.23 5.23 6.23 7.23 
Mechanik der Maschinen· Baukonstruktionen aus Waschmittel, Wäscherei· Gasschutz; Oberwa· Schmierstoffe; Strahlenverfahren Rechentechnik und 
elemente; Getriebe Holz, Kunststoffen u. technik, chung von Arbeits· Tribachernie und Strahlenschutz Datenverarbeitung 

Sonderbaustoffen Chemischreinigung vorgängen 

2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 
Grundlagen und Leder, Kunstleder, Sicherheitstechnische Verschleißschutz; Verfahren z. zerstörungs-
Sonderprobleme Rauchwaren Beurteilung von Anlagen Tribometrie und freien Untersuchung v. 

und Verfahren Tribophysik Werkstoffeigenschaften 

Fachgruppe 1.3 Fachgruppe 2.3 Fachgruppe 3.3 Fachgruppe 4.3 Fachgruppe 5.3 Fachgruppe 6.3 7.3 
Korrosion und Tiefbau Papier, Druck, Ver· Explosionfähige feste Oberflächenunter· Kerntechnik in der Technische Dienste 
Metallschutz packung und flüssige Stoffe suchungen und Materialprüfung und 

Elektrochemie Strahlenschutz 

1.31 2.31 3.31 4.31 5.31 6.31 7.31 
Thermodynamik und Grundbau und Zellstoff- und Systematik und Oberflächen· Physikalische und Inventar, Material; 
Kinetik der Korro· Bodenmechanik Papierchemie Prüfmethodik technologie meßtethnische Grund- Hausdienste 
sion lagen 

1.32 2.32 3.32 4.32 5.32 6.32 7.32 
Technologie u. Mor· Baugrunddynamik Physik und Technologie Explosive Stoffe Mikroanalyse von Strahlenschutz Entwicklung und Ver-
phologie der Ober· von Papier und Pappe Oberflächen suchswerkstätten 
Zugssysteme 

1.33 2.33 3.33 4.33 5.33 6.33 1.33 
Korrosion technischer Bituminöse Straßen und Druck- und Kopier· Stoffe mit geringer Elektrolyse und Anwendung von Bauten und Technischer 
Anlagen und Geräte Bauwerksabdichtungen technik, Schreibmittel chemischer Beständig· Elektrodenwerkstoffe Radionukliden Betrieb 

keit 

1.34 2.34 3.34 4.34 5.34 6.34 
Klimat. Beanspruch. Grundlagen und Verpackung Pyrotechnische Sätze Elektrochemische Prüfung radioaktiver 
metall. Werkstoffe Sonderprobleme des und Gegenstände Meßverfahren und Stoffe 
u. Schutzsysteme Tiefbaus Schadstoff-Analytik 

Fachgruppe 1.4 Fachgruppe 2.4 Fachgruppe 3.4 Fachgruppe 4.4 Fachgruppe 5.4 Fachgruppe 6.4 
Anorganisch-chemische Bautenschutz Sonderprüfungen für Gasgeräte und Farbmetrik und optische Fügetechnik 
Untersuchungen organische Stoffe Acetylenanlagen Materialeigenschaften 

1.41 2.41 3.41 4.41 5.41 6.41 7.41 
Analyse von Eisen Brandschutz, Feuer· Analyse organischer Explosive Reaktionen Farbmessung Schmelzschweißen Internationale Zusammen· 
und Stahl schutz Stoffe der Acetylene arbeit; Entwicklungshilfe 

1.42 2.42 3.42 4.42 5.42 6.42 7.42 
Analyse von Nicht· Wärmeschutz,klima· Struktur organischer Speicherung der Acety· Glanzmessung Preßschweißen und Berufliche Ausbildung 
eisenmetallen bedingter Feuchtig· Stoffe lene; Beurteilung Sonderverfahren 

keitsschutz von Verfahren 

1.43 2.43 3.43 4.43 5.43 6.43 
Analyse nichtmetalli· Schallschutz, Physikalische und Sicherheitseinrichtungen Farbtechnik Löten, Kleben und 
scher anorganischer Erschütterungsschutz technische Untersu- für technische Gase Kunststoffschweißen 
Stoffe chungen 

1.44 2.44 3.44 4.44 5.44 6.44 
Spektralanalyse Grundlagen und Erdöl- und Kohle· Apparaturen für Farbwiedergabe Fügegerechte Gestal-

Sonderprobleme des erzeugnisse technische Gase tung 
Bautenschutzes 

II 



BAM 
Bundesanstalt ISSN 0340-7551 

für Materialprüfung 
Berlin 

Band 11 Nummer 2 

Amts- und Mitteilungsblatt Berlin, Juni 1981 

Inhaltsverzeichnis 

Ein einfaches und schnelles Verfahren zur Berechnung der dynamischen Reaktion 
starrer Fundamente beliebiger Form auf dem Halbraum 

W Rücker 

Möglichkeiten der Computertomographie (CAT) in der Materialprüfung 
P. Reimers und H. Heidt 

Versuche zum Erstarrungsverlauf von Zement-Mörteln 
M. Maultzsch 

Aspekte beim Einsatz moderner elektronischer Hilfsmittel zur Versuchsautomatisierung 
in der Materialprüfung 

J. Knapp 

Ein Lastgenerator für das Programmsystem ADINA bei Vorgabe eines Akzellerogramms 
F. Buchhardt 

Referate wissenschaftlicher Veröffentlichungen aus der BAM, die in anderen Zeitschriften erschienen sind 

Amtliche Bekanntmachungen 

Weitere von der Bundesanstalt für Materialprüfung auf Eignung für bestimmte Einsatzzwecke 
geprüfte Gasmeß- und Gaswarngeräte (Stand vom 1.5.1981) 

Mitteilung des Sekretariats für U.E.A.t.c.- Fragen- BAM, Abteilung 2 .. Bauwesen"- über in 
den Jahren 1980 und 1981 erteilte Agn!ments 

Baumusterzulassungen von kubischen Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter (KTC) 

Baumusterzulassungen von Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter 

Bekanntmachung von Zulassungssche inen für die Verpackungsbauarten zum Transport 
gefährlicher Güter 

Bekanntmachung der Zulassung von Sprengzubehör, pyrotechnischen Gegenständen der 
Klassen I und II sowie von Nachträgen zu Zulassungen pyrotechnischer Gegenstände 

Auf dem Umschl ag 

Organisationsplan der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 
vom 1. September 1964, Auszug 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969, Auszug 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976, Auszug 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 1980, Auszug 

Versuchseinrichtung für räumlich beanspruchte Schwerlastknoten 

Herausgabe und Druck 

Redaktion 

Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

ORR Dr . H.-U. Mittmann (Geschäftsführendes Redaktionsmitglied), 

RegDir . Dr . G. Strese und Dir. u. Prof. Dr . H. Terstiege 

Anschrift 

Fernsprecher 

Fernschreiber 

Unter den Eichen 87 , 1000 Berl in 45 

(030) 8104-1 

01 - 83261 bamb d 

Viermal jährlich 

Seite 

94 

105 

112 

117 

121 

123 

128 

130 

132 

151 

177 

200 

II 

111 

111 

111 

111 

IV 

Erschei nu ngswei se 

Bezugspreis 24, - DM für das Jahresabonnement. Bei Bedarf erscheinende Sonderhefte werden zusätzlich berechnet. 

Einzelhaft: 8,- DM 
in den Preisen sind die Versand kosten enthalten . 
Beste llungen sind an die Bundesanstalt für Materialprüfung zu richten. 

Nachdruck, fotomechanische Wiedergabe sowie sonstige Vervielfältigungen bedürfen- mit Ausnahme der amtlichen Bekanntmachungen

der Genehmigung der BAM. 



Ein einfaches und schnelles Verfahren zur Berechnung der 
dynamischen Reaktion starrer Fundamente beliebiger Form auf dem 
Halbraum 

Von Dr.-lng. Werner Rücker, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

DK 624.159.11 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 11 (1981) Nr. 2 S. 94/105 

Manuskript-Eingang 27. Februar 1981 

Inhaltsangabe 

Es wird eine Methode zur näherungsweisen Berechnung der Nachgiebigkeitsfunktionen beliebig berandeter starrer Sohlflächen 
infolge Belastung in allen Freiheitsgraden angegeben. Grundlage der Methode sind die Verschiebungsfelder infolge harmonisch 
variierender Einzellasten an der Halbraumoberfläche, deren Lösungen für eine Poissonzahl von lJ = 0,25 berechnet werden. Die 
Methode wird auf die Fälle vertikale und horizontale Translation sowie Momentenbelastung ( Rocking und Torsion) eines qua
dratischen Fundamentes angewendet. Die Ergebnisse werden mit anderen Lösungen aus der Literatur verglichen. 

Halbraumtheorie- Dynamische Einzellasten - Faltungsintegra/- Dynamische Fundamentnachgiebigkeiten 

I. Einleitung 

Bei der Untersuchung von Bauwerken, die durch Maschi
nen, Verkehr oder Erdbeben dynamisch belastet werden, ist 
die Ermittlung der dynamischen Nachgiebigkeit des Bodens 
in Abhängigkeit der Gründungsgeometrie und der Bela
stungsart von großer Bedeutung. 

Ist das dynamische Verhalten des Baugrundes für verschie
dene Gründungsgeometrie und Belastungsarten bekannt , 
dann lassen sich auch massebehaftete Strukturen mit spe
zieller Gründungsgeometrie unter Einbeziehung dieser Lö
sungen berechnen. Von besonderem Interesse ist hierbei das 
Verhalten infolge harmonischer Belastung, da hieraus mit 
Hilfe der Fouriertransformation das Verhalten infolge be
liebiger, transien ter Belastung berechnet werden kann. 

Die meisten bisherigen Arbeiten beschränken sich auf die 
Untersuchung des axialsymmetrischen Problems einer mas
selosen starren Kreisplatte [1 , 2, 3, 4] bzw. auf das 2-dimen
sionale Problem eines Laststreifens [5 , 6, 7]. Bei diesen Pro
blemen wird das zu untersuchende , gemisch"e Randwert
problern - vorgeschriebene Verschiebungen im Bereich der 
Sohl fläche , vorgeschriebene Spannungen außerhalb der Sohl
fläche - mit üblichen Methoden auf ein Integralgleichungs
problem zurückgeftihrt. 

Für andere Geometrien der Gründungsfläche wird das Pro
blem näherungsweise gelöst , indem entweder eine äquiva
lente Kreisfläche zugrunde gelegt oder indem eine bestimm
te Spannungsverteilung unter der Fläche angenommen wird 
[8 , 9, 10]. Ein weiterer Weg zur Lösung des Problems be
steht darin, die Gründungsfläche in Teilflächen aufzulösen , 
in denen dann eine konstante Spannungsverteilung unbe
kannter Amplitude angenommen wird. Aus der Berechnung 
der Verschiebungen jeder Teilfläche infolge Belastung aller 
Teilflächen lassen sich dann die Nachgiebigkeitsfunktionen 
des Bodens aus der Lösung eines linearen algebraischen Glei
chungssystems für die unbekannten Sohlspannungen gewin
nen. Dieser Weg wurde von L YSMER [! 1] für den Fall ei
ner Kreisfläche und von WONG und LUCO [12] für beliebi
ge Gründungsgeometrien beschritten . SAVIDIS und RICH
TER [ 13] verwenden eine ähnliche Methode zur Untersu
chung der Wechselwirkung zweier Fundamente. In dieser 
Arbeit werden Lösungen von HOLZLÖHNER [ 14] verwen
det , der das gesamte Verschiebungsfeld an der Halbraurn
oberfläche infolge einer konstanten Normalspannung inner-
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halb einer rechteckigen Gründungsfläche angibt. Diese Lö
sungen werden aus einer doppelten Fouriertransformation 
ermittelt und sind deshalb sehr kompliziert [ 12] . 

In dieser Arbeit soll eine Methode vorgestellt werden , die 
die Berechnung der Verschiebungsfelder an der Halbraum
o herfläche in folge vollständiger räumlicher Belastung auf 
einfache Weise gestattet. Grundlage dieser Methode sind die 
Verschiebungsfelder harmonisch variierender Einzellasten 
an der Halbraumoberfläche . Sind diese Lösungen bekannt , 
können die Verschiebungen der Gründungsfläche infolge ei
nes beliebigen Spannungszustandes durch einen einfachen 
Integrationsprozeß berechnet werden. 

Eine ähnliche Methode wurde von ELORDUY, NIETO, 
SZEKEL Y [I 7] für vertikale Belastung angewendet, wo bei 
jedoch die Normalspannungen in der Kontaktfläche zwi
schen Sohlfläche und Boden durch vertikale Einzellasten 
ersetzt werden . 

2. Grundgleichungen 

Betrachtet wird ein linear elastischer homogener Halbraum , 
an dessen Oberfläche (z = O) sich eine starre masselose 
Platte der Fläche A befindet (Abb. 1). 

Abb. 1 
Koordinatensystem, signifikante Dimensionen und Belastungsmoden 
des Systems 



Die Fläche A ist mit harmonischen Kräften und Momenten 

(I) 

in der Frequenz w belastet, die die Verschiebungen und 
Verdrehungen 

(2) 

bewirken . 
Der Vektor p enthält die komplexen Amplituden der Kräf
te und Momente 

,..."_, "-' ,..._, ,.._, ,..._, "...,_, 

p = (P X' p Y' p z ' Mx,~' Mz), (3) 

und der Vektor ii die komplexen Amplituden der Verschie
bungen und Verdrehungen 

i[ =(~X'~ Y' ~Z ' .p X' .Py' .p'Z). (4) 

Der Zusammenhang zwischen äußerer Belastung p und den 
Reaktionen ~ der Halbraumoberfläche wird unter Weglas
sung des Zeitfaklors eiwt mit Hilfe der komplexen 6x6 Fle
xibilitätsmatrix !:_ beschrieben: 

(5) 

Die komplexen Elemente 
r=l .... 6 

(6) 

der Matrix F sind von der Erregerfrequenz w , beschrieben 
durch die dimensionslose Variable a0 = a·w /vs, von der 
Gründungsgeometrie A und von dem Materialverhalten des 
Halbraums, der durch den Schubmodul G, die Poissonzahl 
v und die Materialdichte p bestimmt wird , abhängig. a ist 
eine charakteristische Länge der Fundamentgeometrie und 
vs = yGjp ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Scher
welle . 

Die Verschiebung w der Halbra~moberfläche in der Rich
tung 'k' infolge einer Einzellast Q1 in der Richtung '!'wird 
nun beschrieben durch [15]: 

Q eiwt 
wk{r,t) = 

1 
(f3 k{r,v)+if4 kl(r,v)) (7) 

G r ' ' 

Die Funktionen f3 und f4 sind hier nur von der Poissonzahl 
v und dem dimensionslosen Frequenzparameter 

mit 

r =Jx2+y2 

abhängig. 

Eine differentielle Einzellast 

erzeugt eine differentielle Verschiebung 

(8) 

(9) 

(10) 

Das Problem, das Verschiebungsfeld ~ kl(r,tp) einer mit einer 
beliebigen Spannungsverteilung beaufschlagten Fläche zu 
bestimmen, kann nunmehr gelöst werden, indem über alle 
durch differentielle Einzellasten dQ] erzeugten differentiel
len Verschiebungen d~kl integriert wird . Unter Berücksich
tigung der GI. (9) und (10) ergibt sich : 

Hierin ist akl(r,tp) die auf die äußere Belastung Ql und die 
Fläche A bezogene dimensionslose Spannungsverteilung in 
der Kontaktfläche zwischen Platte und Boden. 

Als besonderes Ergebnis der GI. (II) ist zu vermerken, daß 
beim Integrationsprozeß über die Fläche A der Pol des Ein
zellastverschiebungsfeldes an der Stelle r=O, (GI. 7), durch 
Verwendung von Polarkoordinaten zum Verschwinden ge
bracht werden kann. 

y 

1I 

I 

X 

a 

Abb. 2 
Integration über eine Rechteckfläche mit Polarkoordinaten 

Die Durchführung der Integration über eine rechteckige Flä
che der Dimension 2a x 2b ist aus Abb. 2 zu ersehen , wobei 
die Integrationsgrenzen der Teilgebiete I und II definiert 
sind durch: 

Teilgebiet I : 0.;;;; r.;;;; a/cos tpi; tpi = atan b/a 

Teilgebiet II : 0.;;;; r.;;;; b /cos tpii ; tpii = atan a/b 
(12) 

GI. (I I) beschreibt das Verschiebungsfeld an der Halbraurn
oberfläche in Abhängigkeit der Spannungskomponenten a kl 
in der Kontaktfläche zwischen Fundament und Boden . Im 
Falle einer starren Platte sind die Verschiebungen über die 
Kontaktfläche A bekannt und die Spannungen unbekannt. 

Nach Einführung der geometrischen Randbedingungen für 
eine starre Platte in karthesischen Koordinaten 

~ x(x,y) =vx-tpzY 

u y(x,y) = vy+tpzY (13) 

~z(x ,y) 
~ ~ ~ 

= vz+tpx y-tpy x 

wobei ~X '~Y '~Z die komplexe~ V~schiebungsamplituden 
des Mittelpunktes (0 ,0 ,0) und tp x ' (f?y, (f?z die komplexen 
Amplituden der Verdrehungen der starren Platte sind , sowie 
Erfüllung der Äquivalenz 

PI = fJ a1z(x ,y) dx dy 
(A) 

:M = JJ y a cx,y) dx dy 
X ZZ 

(A) 

(l=x,y ,z) 

(14) 
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'My=C~) xazzcx ,y)dxdy 

Mz = J J (x ayz(x,y) - y a XZ(x,y) )dx dy 
(A) 

ergeben sich mehrere Möglichkeiten der Lösung des Inte
gralgleichungsproblems (GI. II ). 

I) Es wird eine beliebige Spannungsverteilung a kl(x,y) ange
nommen und diese solange iterativ verändert , bis die geo
metrischen Randbedingungen und die Äquivalenz erfüllt 
sind [ 16]. 

2) Das unbekannte Spannungsfeld wird durch einen Poly
nomansatz oder durch einen Funktionenansatz der Form 
[6] 

a(x,y) = ~ qn(l - x2fl / 2 (l - y2fi /2 Tn(x ,y) (15) 
n 

wobei T n(x ,y) Polynome vom Cheby~heff'schen Typ 
sind , approximiert. Die Koeffizienten qn der einzeinen 
Funktionen T n(x ,y) können dann mit einer linearen 
Ausgleichsrechnung nach dem Verfahren der kleinsten 
Quadrate bzw . direkt aus dem sich ergebenden linearen 
Gleichungssystem berechnet werden. 

3) Ansatz eines konstanten Spannungsfeldes 

(16) 

über einen Teilbereich An der Fläche A, wobei die Teil
bereiche An genügend klein sein müssen , damit die Vor
aussetzung eines konstanten Spannungsfeldes näherungs
weise erfüllt ist. 

Bei der Einteilung der Fläche A in Teilbereiche An , 
n = l ... m ergibt sich dann nach GI. (II) für die Verschie
bung~. kl des Mittelpunktes der j-ten Teilfläche 

J ' 

PI m 
u. =- ~ A ff (f3 k1(r,v)+if4 drp))drdi.p. 

J ,kl G n= I n (A) ' ' 
( 17) 

Die geometrischen Randbedingungen für den Mittelpunkt 
der j-ten Teilfläche lauten dann : 

u j,x = v x - <Pz Y· J 

u. 
J,Y =vy+<P z Y· J 

u . 
J,Z =vz+<Px Y· J - <Py 

und für die Äquivalenz gilt: 

m 
PI = ~ An qn ,iz 

n=l 

m 
M = ~ Yn An q x n ,zz 

· n=l 

m 

X· 
J 

(l=x ,y ,z) 

M = ~ (xn q y q~ )A 
z n=l n ,yz- n n ,xz n 

(18) 

(19) 

Um die Ergebnisse , die mit dieser neuen Methode berech
net werden , mit früheren Ergebnissen von WONG und 
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LUCO (12] und SAVIDIS und SAARFELD (24] vergleich
bar zu machen , wird im Rahmen dieser Arbeit der 3. Me
thode der Vorzug gegeben . 

Gin. (17-19) Jassen sich auf einfache Weise in Matrizen
schreibweise zusammenfassen zu: 

(20) 

Hierin beschreiben die Teilmatrizen _s. die Verschiebungs
einflußfunktionen nach GI. ( 17), Q die geometrischen Rand
bedingungen nach GI. ( 18) und J2 ist die Matrix der Äquiva
lenzbedingungen nach GI. (19) . Die Matrix der rechten 
Seite besteht im oberen Teil aus der Nullmatrix Q und im 
unteren Teil aus der Matrix :f der äußeren Belastung . Nach 
der Lösung des linearen Gleichungssystems (20) enthält die 
Matrix Q die komplexen Spannungsamplituden aller Teil
flächen "i'ind die Matrix F entJ:lält die gesuchten Flexibili
tätsfunktionen. 

3. Wellenfelder harmonischer Einzellasten 

HOLZLÖHNER (I 5] berechnete die Lösung für die verti
kale Verschiebung der Halbraumoberfläche infolge einer 
vertikalen harmonisch variierenden Einzeilast, indem er sei
ne Lösung (I 4] für eine Rechteckfläche der Dimension a x b 
für den Grenzwert a--+0 auswertete. Diese Lösung ist für 
höhere Frequenzen r infolge des verwendeten Reihenansat
zes sehr rechenzeitaufwendig, und der berechenbare Fre
quen zbereich ist aus numerischen Gründen beschränkt. 

Ausgangspunkt des hier vorgestellten Verfahrens ist, daß 
nach DUHAMEL die Antwort w(t) eines linearen Systems 
infoige einer beliebigen zeitlichen Belastung p(t) aus den 
Impulsantworten hs(t) bzw. Sprungantworten h(t) berech
net werden kann. 

Ist die Impulsantwort hs(t) bekannt , so gilt 

t 

w(t) = f p(6) hs(t - 6) d6 , 
- 00 

für eine Sprungantwort h(t) erhält man: 

t dp(6) 
J h(t - 6) d6 0 

- 00 d6 
w(t) 

(21) 

(22) 

Im folgenden wird von den Lösungen von PEKERIS [ 18] 
und CHAO (19] Gebrauch gemacht , die die Oberflächen
verschiebungen infolge Belastung durch eine vertikale und 
horizontale Sprungfunktion (Heaviside Funktion) angeben . 

Die anzuwendende Gleichung zur Berechnung des Verschie
bungsfeldes einer harmonischen Einzellast ist damit GI. (22), 
die durch die Transformation 'A=t-6 in die aUgemein ge
bräuchliche Form der GI. (23) überführt werden kann . 

t dp(t-'A) 
w(t) = f -- h('A) d'A. 

- 00 d'A 
(23) 

Für Erregung durch eine harmonische Einzellast ist anzu
setzen 

p( t) (24) 



l<7<r Nach Ausführung der in GI. (23) angegebenen Differen
tialoperation auf die harmonische Einzellast p(t-A.) = 
p eiwt(t-A.) erhält man schließlich für die Systemantwort h 1 (7) 

0 - 27TGr 
t . '\ 

w(t) =-P
0

iweiwt f e- 1W'\h(A.) dA. . (25) 
-00 

Für vertikale Einheitssprungbelastung und eine Poisson
zahl von v = 0,25 gibt PEKERIS [18] die Sprungüber
gangsfunktion h(A.) in Abhängigkeit eines dimensionslosen 
Zeitparameters 

7 = V S t /r 

an, zu . 

1 
hzz(7) = - -- (6-

327TGr V7-2 _ ey_i 

../3V'S~5· 
+ ) ,/72 - ß2' 

V30+5 
--- (6----

167TGr Jr2 _ 72' 

3 

87TGr 

(26) 

7 < l j,j3 

7>'Y 
(27) 

Nach CHAO [19] gilt für die radialen und tangentialen Ver
schiebungskomponenten 

7>'Y 
(29) 

In GI. (28) ist '{J der Winkel zwischen Lastrichtung und Ver
schiebungsangriffspunkt am Ort r. Die Parameter a, ß, 'Y 
sind Nullstellen der sog. Rayleighgleichung (GI. 48) und 
nehmen für den Fall v = 0.25 die Werte 

an. 

ey_=-

2 

ß = ~J3-y3' 
2 

'Y = ~ J3+y3
1 

2 

(30) 

Für die weitere Betrachtung werden zunächst die dimen
sionslosen Variablen 

y WA (31 a) 

r w r/vs (31 b) 

7 = vs A. /r (31 c) 

eingeführt. 

hrr = h 1 cos '{J 

hr'{J = h 2 sin '{J 

Unter Beachtung der Gl. (27) und (29) ergibt sich dann für 
die in Gl. (25) angegebene Systemantwort eines linearen 

(28) Halbraumes infolge Belastung durch harmonische Einzel
lasten : 

infolge Belastung durch eine horizontale Einheitssprung
funktion und v=0,25: 

7 < 1/VJ' 

1 97
2 

v6.J3+ 10'72 

hl(7) = 7TGr ( 8J3(72-a2)- 16y72-ß2 

../6y~10· 72 

16Vr2-7
2 

8Jr2-72' 

3 1 /./ ' ~ c -- +- v6v3-lO vr--7- ) 
7TGr 8 8 

w(t) 
p eiwt y 

i f e-iy h(y/r) dy, (32) 
Gr 

0 

wobei die Integrationsgrenzen der neuen Integrationsvariab
len y aus GI. (31) berechnet werden zu: 

y. = 7· r 
1 1 

Mit der Bezeichnung 

y . 
i f e-1y h(y/r) dy 

0 

kann GI. (32) umgeformt werden zu 

w(t) = 

GI. (35) ist dann äquivalent mit GI. (7 ). 

(33) 

(34) 

(35) 

Mit den Gln. (32) bis (35) und der Gl. (27) ergeben sich 
schließlich als Lösung für die vertikale Verschiebung Wzz(r) 
folgende Integrale, die für einen festen Wert r, getrennt für 
den Realteil und Imaginärteil, auszuwerten sind: 

wzz(t) Gr 

eiwt 
Pz 

(36) 
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mit 

i r rr 
I =-
1 327T 

J 6 e-iy dy + J 
r /v3 

00 3i 
+- J e- iy dy 

87T 
rr 

--V3 
r 

J I2 = -- ir 
327T r /v3 

,)3 v'3+5 
I 

I3 = 1r 
327T 

v3-J3+5 
I5 = - ---- ir 

167T 

e-iy 

/;2 

r 

J 
r /v3 

-yr 

J 
r 

167T r 

dy 

-2 - r 0!2 

e-iy dy 

Jr2 [2 

e-iy dy 

6 e-iy dy + 

(37) 

(38) 

(39) 

- y 2' 

(40) 

( 41) 

Die Teilint egrale I1 können elementar integriert werden , 
wobei zu beachten ist , daß der Wert des Teilintegrals an der 
oberen Grenze y = oo infolge des Parameters 1/ r ver
schwindet. Die verbleibenden Integrale I2 bis I5 werden 
durch eine numerische Integration nach dem Verfahren der 
rationalen Extrapolation berechnet. Hierbei ist bei dem Teil
integral I5 zu beachten , daß der Integrand an der oberen 
Grenze y = -yr einen Pol besitzt. 

Tab elle 1 

Lösungen for die harmonischen Verschiebungen Wzz(r), Wj ( r ), 
; 2( r ) i~folg~ einer harmonischen Einzellast 

Subst itutions -
wz(t) G r 

Mit der trigonometrischen Subst itution 

y 'Y r sin u 

dy 'Y r cos u du (42) 

u = arcsin yf'Y r 

kann der Po l jedoch zum Verschwinden gebracht werden 
und man erhält für I 5: 

rr arcsin 

J f e-i-yr sin u du (43 ) 
-
r arcsin 1/'Y 

frigonometrische Substitutionen ähnlicher Art werden auch 
für die Teilintegrale I2 bis I4 eingeführt (s. Tab. 1 ). Die 
durchzuführenden mathematischen Operationen zur Berech
nung der radialen wrr(r) und tangentialen Wnp(f) Verschie
bungskomponente infolge horizontaler Belastung der Halb
raumoberfläche durch eine harmonische Einzellast sind die 
gleichen wie für die vertikale · Verschiebungskomponente 
Wzz(r) . Aus diesem Grunde wird für diese /Ko mponenten 
nur das Ergebnis in Tabelle 1 mitgeteilt. 

Die horizontalen Verschiebungen info!ge einer vertikalen 
harmonischen Einzellast , die nach dem Reziprozit ätssatz 
äquivalent den vertikalen Verschiebungen infolge horizon
taler Einzellast sind , können in entsprechender Weise aus der 
GI. 66 bei PEKERIS [ 18] oder GI. 67 bei CHAO [ 19] abge
leitet werden. Da diesj edoch bei der Integration infolge des 
Vorhand ensein s von elliptischen Integralen 1. und 3 . Art 
Schwierigkeiten bereitet , ist es einfacher, die Lö sung aus der 
von LAMB [20] angegebenen GI. 15 5 zu entwickeln. 
Dies führt nach einiger Rechnung auf die Beziehung [ 15] 

- ~ P iwt i r IZ (2) - -
w (r) = w (r) = ___J,_ e ( -- H H ( r K ) 

rz zr Gr 2 I 

1 - 2 2 - 2 - I ~ J 1_p (44) 
+ ~ f ~ ( ~ )v' ~ - - n- H (2 ) Cr[) d[ 

1T 11 C2'P-I)4 +I 6 [ 4 cf2 - il 2)0-P) 
1 

w1(t) G r w2 (t) G r 
1 j 

und Int egrat i ons-
grenzen 

wz(r) =~ 
'W1(r) 

= px · e l mt 
'W2(r) 

= px·e lwt 

~ .-1r •• - 1r /'r3 ) 1 - i i= ~ . - i r •• - 1r N3) 
11 - - - e 

16n 2n 16n 

y = (J r cosh u u2 u 2 - u2 -

12 u; = arccosh m fl..i_ - 1 J e -ia r cosh u du 2i2...i. - i .r cosh2u e - 1cr r cosh u du 2D:...f. -1 j sinh2u e - i a r cosh u du 
32n u1 32n u , 32n u1 

u2 = arcco s h 1 /a 

y = vr sin u u2 
l61f - 10 V 

2- u2 
sin2u e - iv i= sin u du '/6 - 1o' / r: u2 

cos2u e - iy i= s in u du ~-1 ] ; ivr sin u du r 1 J - i J 13 u1 = arcs in m 32n u1 16n u1 16n u1 
u2 = arcsin ~ 

y =Pr cosh u u 2 u 2 u2 

fill3..i - 1 J e -iftr cos h u du V6,r +10 1) 2;: 1 S cosh2u e -i~i= cosh u du l 6 3+ 10 ~ 2r 1 J sinh2u e -ar c osh u du 
14 u1 = arccosh m 32n " 1 16n u1 16n u 1 

u2= ar ccosh ~ 
1 

y = vr s in u u2 
-v 6\[3- 10' y 2- u2 

i6iHO' x r 
u2 

"fi:lB_i - 1 f 9 - iv r s in u du r 1 J s i n2u 9 - iv r sin u du -1 s cos2u e-iv r s in u du 
15 u1 = arcsin 1 /v 16n u 1 Sn u 1 an u1 

u2 = arcsin 1 

98 



In GI. (44) ist H 1(2) die Rankelfunktion 1. Grades und 2. 

Art und H wird durch 

(2i<2 .:._ 1 - 2 ji<2 - j12 j-;<2 - 1) (2i<2 -1 )2 
H=------------------

N 
(45) 

mit 

(46) 

beschrieben. 

Die in Gl. (44) eingeführten Variablen K = 1<. / k , h = h /k, 
~ = ~/k sind bezogene Wellenzahlen , die durch 

k 

h 

1<. 

dargestellt werden. 

1<. ist hierbei die reelle Wurzel der sog. Rayleighgleichung 

F([)=(2[2-1)2 - 4P J~ 2 -h 2 
JP - 1 ' (48) 

und Vs, Vp, VR sind die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von 
Scher-, Kompressions- und Rayleighwelle. 

Die Auswertung der Integrale der Tab. 1 und der Gl. (44) 
zur Berechnung der komplexen Verschiebungen WzzCf), 
w1 (r), w2(r ), Wrz(r) bietet keine numerischen Schwierigkei
ten und ist ftir aller sehr stabil. Bei der numerischen Aus
wertung der Integrale, die für 0 ~ r ~ 25 0 durchgeführt 
wurde, zeigt sich der Vorteil dieser Methode gegenüber einer 
Lösung mit Reihenansatz. So beträgt die erforderliche 

Abb. 3 
Real- und Imaginärteil der vertikalen Verschiebung Wzz(r) 
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Rechenzeit für einen festen Wert r mit den Formeln nach 
Tabelle 1 weniger als 1 % der Rechenzeit einer Lösung mit 

Reihenansatz. 
In Abb. 3 und 4 sind die Realteile und Imaginärteile der 
komplexen Verschiebungen Wzz(r) und w1 (r) dargestellt. 
Der Vergleich von Abb. 3 mit dervon HOLZLÖHNER [15] 
angegebenen Lösung für diese Komponente ergibt volle 

Übereinstimmung. 

Für eine praktische Anwendung der Verschiebungsfunk
tionen erscheint es jedoch einfacher und übersichtlicher, 
nicht die komplexen Werte, sondern deren Beträge 

I w(r) I = J f~ Cr) + f~ (r) (49) 

und Phasenwinkel 

(50) 

zu verwenden. 

In Abb. 5 und Abb. 6 sind die Beträge und Phasen bis 
r = 250 für alle Verschiebungskomponenten dargestellt. Aus 
diesen Bildern lassen sich einige bemerkenswerte Eigen
schaften ablesen. Für die vertikale und radiale Verschiebung 
I Wzz I und j w 11 so~ie für die Koppelverschiebung I Wrz I er
glbt s1ch eme Amplltudenabnahme mit 1/ J r. Dies entspricht 
dem Abnahmegesetz einer Oberflächenwelle. Die Amplituden 
I w2l der tangentialen Verschiebungskomponente nehmen 
jedoch mit 1/ r ab. Dies entspricht dem Abnahmegesetz 
einer Raumwelle. Weiter zeigen alle Verschiebungskompo
nenten mit Ausnahme der tangentialen Komponente Inter
ferenzbildmuster , dargestellt durch eine Anzahl von Minima 
und Maxima in nahezu gleichbleibenden Abständen 6.r, die 
bei der radialen Kompo nente am ausgeprägtesten sind. Dies 
bedeutet, daß die Verschiebungen in vertikaler und radialer 
Richtung sowie für die Koppelung durch eine Überlagerung 
von Anteilen der Rayleighwelle mit Kompressions- und 
Scherwellen zustande kommt. Die Amplituden der tangen-

'o. oo 20.00 40.00 60.00 80 . 00 100.00 120.00 140.00 160 .00 180.00 200.00 220.00 240.00 

RQ=OMEGA•R/VS 
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Abb. 4 
Real- und Imaginärteil der horizontalen Verschiebung WJ (r) 
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Abb. 5 
Absolutwerte (Beträge) der vertikalen {Wzz} , radialen {WJ} , tan-
gentialen (;;;

2
; und .,Koppel" (wzr} Verschiebungskomponenten 

I Wzz\ 

\ w,\=\wrr/coscp\ 

iw;i=\wrl"/ sin 1"\ 
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tialen Komponente werden dagegen ausschließlich (für grö
ßerer-Werte) durch eine horizontale Scherwelle erzeugt und 
sind damit unabhängig von der Poissonzahl des Halbraum es. 

Die angegebenen exakten Lösungen der Verschiebungsfelder 
sollen nun im weiteren durch Lösungen, die für das sog. 
Fernfeld (r>> O) gelten, überprüft werden. Zur Berechnung 
der Fernfeldlösungen wird von den Beziehungen nach 
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CHERRY [21] ausgegangen, der das Verschiebungsfeld im 
Fernfeld für eine Belastung der Art 

(51) 

0 
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Abb. 6 
Phasenwinkel der vertikalen (wzz), radialen (w J), tangentialen (w2) 
und " Koppel " (wzr) Verschiebungskomponenten 
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Abb. 7 
Vergleich der Absolutwerte der vertikalen, radialen, tangentialen 
und gekoppelten Verschiebungskomponenten mit den entsprechen
den Fernfeldlösungen 
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untersucht. 

Durch einfachen Grenzübergang für r ~ 0 der von CHERRY 
angegebenen Lösungen erhält man die Fernfeldlösungen in
folge harmonischer Einzellasten zu 

Gr KN 

~p 

w 
rr 

cos <P 

~ e-i (Kr+ rr /4) 
2rr 

~F 
p eiwt 

X (2K" 2 -lf JK" 2 -l 

wl 
Gr KN 

ßi e-i(K r+rr/4) 
2rr 

(52) 

v' 

(53) 
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Abb. 8 
Vergleich der Phasen der vertikalen , radialen, tangentialen und ge
koppelten Verschiebungskomponenten mit den entsprechenden 
Fernfeldlösungen 
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F 
w 

np 

sin <,0 

(54) 
Gr 27T 

p eiwt ~ 
z H .j ~ e-i(K r +(3/4)n) 

Gr 27T 
(55) 

Der Vergleich der Fernfeldlösungen mit den exakten Lö
sungen ist in denAbb. 7 und 8 dargestellt . 

Die doppeltlogarithmische Darstellung der Amplituden zeigt, 
daß die angegebenen Lösungen für große r-Werte in die 
Fernfeldlösungen übergehen. Mit Ausnahme der radialen 
Komponente I w ll ist dies ftir r > 30 erreicht. Die radiale 
Komponente I~ 11 schwankt stark um die Fernfeldlösung und 
hat auch für r > 25 0 noch kein asymptotisches Verhalten 
entsprechend der Fernfeldlösung. 

Ein ·ähnliches Verhalten zeigt sich hinsichtlich des Phasen
verlaufs (Abb. 8). Hier gehen die Phasenverläufe aller Kom
ponenten mit Ausnahme der radialen Komponente für 
r > I 0 in die Phasenverläufe der entsprechenden Fernfeld
lösungen über. Der Phasenverlauf der radialen Komponente 
zeigt stark wechselnde Steigungen, die durch Interferenzen 
der Rayleighwelle mit den Oberflächenraumwellen zustande 
kommt. 

4. Nachgiebigkeitsfunktionen starrer Fundamente 

Mit den Einzellastlösungen und den Gin. (17 - 20) können 
die Compliancefunktionen f1 und f2 beliebig berandeter 
starrer Sohlflächen in allen Freiheitsgraden auf einfache 
Weise berechnet werden. 

Im folgenden werden die f 1- und f2-Funktionen für verti
kale und horizontale Translation sowie für Drehung um alle 
3 Achsen angegeben. Betrachtet wird hier jeweils eine qua-
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dratische Sohlfläche der Dimension 2a x 2a, die zur Be
rechnung in 64 Elemente mit konstanter Sohlspannungs
verteilung aufgeteilt wird. Die Randbedingungen werden 
hier als ,relaxed' angenommen, d.h . für vertikale und Mo
mentenbelastung um die x- und y-Achse ist die Schub
spannung, für horizontale Belastung in x-Richtung die 
Normalspannung und Schubspannung in y-Richtung und für 
Momentenbelastung um die z-Achse (Torsion) die Normal
spannung Null. 

Die eigentliche numerische Berechnung erfolgt in zwei 
Schritten. In einem I. Schritt werden die Beträge- und 
Phasenverläufe der Einzellasten für eine genügend große 
Anzahl von r-Werten ermittelt. 

Die Berechnung der Compliancefunktionen erfolgt dann in 
einem 2. Schritt durch numerische Integration der GI. ( 17) 
für alle Elemente, wobei die aktuellen Beträge und Phasen 
der Verschiebungsfunktionen f3 und f4 für aktuelle Werte r 
an den Integrationspunkten durch eine einfache Interpola
tion aus den vorher errechneten Werten ermittelt werden. 
Die Durchführung der Berechnungen ergab , daß die not
wendige Rechenzeit zur Ermittlung aller Elemente der 
Matrix ~ (GI. 20) für ein Fundament mit 64 Teilflächen 
und eine bestimmte Frequenz ca. 3 sec und die notwendige 
Rechenzeit zur Lösung des Gleichungssystems ca. 9 sec an 
einem Rechner des Typs TR 440 beträgt. 

Die numerischen Ergebnisse für die vertikalen, horizontalen 
und Dreh- N achgiebigkeitsfunktionen, die durch 

f zz(ao) G a u /P (56) zz z 

fyyCa0 ) G a u /P yy X (57) 

f <PY<PyC a o) G a3 :PyiMy (58) 

f.,oz.,oz(a
0

) G a3 :jz/Mz (59) 



definiert sind , werden für einen großen Frequenzbereich 
a0 = a'wfvs und fiir eine Poissonzahl von v = 0.25 ange
geben. Bemerkt werden soll hier noch, daß für den be
trachteten Fall eines quadratischen Fundamentes die feh
lenden Nachgiebigkeitsfunktione,.!; fxx u~ ftpxtpx identisch 
mit den angegebenen Werten für fyy und ftpytpy sind. 
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Abb. 9 und Abb. 10 zeigen die mit der hier beschriebenen 
Methode berechneten vertikalen und Dreh-Nachgiebigkeits
funktionen 'f;z und 'f;pytpy im Vergleich mit früheren Ergeb
nissen nach SA VIDIS und SAARFELD [24] . Man erkennt , 
daß die Übereinstimmung au sge zeichnet ist. A bb. 11 zeigt 
die horizontale N achgiebigkeitsfunktion f;,y. Ein direkter 
Vergleich mit früheren Ergebnissen von WONG und LUCO 
[12] ist hier nicht möglich, da in deren Arbeiten der Fall 
von v = 0.2 5 nicht untersucht wurde. Es ist jedoch zu er
kennen, daß ihr Ergebnis für den Fall v = I /3 sehr ähnlich 
dem hier mitgeteilten Ergebnis ist . 

Als letztes Beispiel ist in Abb. 12 die Torsionsnachgiebig-
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Abb. 12 
Torsions-Compliancefunktion eines quadratischen Fundamentes 

Tabelle 2 
Vergleich der statischen Compliancefunktionswerte 
(a0 = 0, V = 0.25) für Rechteckfundamente 

- = 

b/a 
Elemente f 

z fz nach /22/ f 
z nach /23 / 

n x m 

16 X 16 0. 16616 0.16613 0. 1650 

8x 8 0. 1695 - 0.1650 
1 

4x 4 0.1761 - 0.1650 

2x 2 0.1890 - 0.1650 

8 X 16 0.1155 0.1155 0.1140 

8x 8 0. 1149 - 0.1140 
2 

4x 8 0.1188 - 0. 1140 

2x 4 0.1252 - 0.1140 

4 X 16 0.07698 0.0 7695 0.0 759 

8 X 16 0.07487 - 0.0759 
4 

4x 8 0.07663 - 0.0759 

2x 4 0.07863 - 0.0759 

= 
f -f 
z= z [% 
f z 

0. 7 

2.72 

6.70 

14.50 

1.3 

0.78 

4.2 

9.8 

1.42 

-1 .36 

0.96 

3.6 
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keitsfunktion f:;;z'{Jz dargestellt. Hier konnten in der Lite
ratur keine vergleichbaren Ergebnisse gefunden werden und 
damit ist ein Vergleich nicht möglich . 

Für die statischen vertikalen Nachgiebigkeitswerte fzz(a0 =o) 
ist in Tab. 2 für verschiedene Seitenverhältnisse b/ a und ver
schiedene Elemen tierung der Fläche ein Vergleich mit Lö
sungen nach GAUL [22] und exakten Lösungen nach 
GORBUNOV [23] angegeben. Hieraus ist zu erkennen, daß 
die berechneten Ergebnisse exakt mit denen von GAUL [22] 
übereinstimmen, der jedoch die konstanten Sohlspannungen 
in Form einer doppelten Fouriertransformation in das 
Integralgleichungsproblem einführt. Der Vergleich mit den 
exakten Werten nach [23] ergibt ebenfalls sehr gute Genauig
keit, wenn eine genügend große Anzahl von Teilflächen ge
wählt wird. 

5. Zusammenfassung 

Es wurde ein einfaches numerisches Rechenverfahren zur 
Berechnung der Nachgiebigkeitsfunktionen beliebig beran
deter starrer Fundamente auf dem linear elastischen Halb
raum infolge Belastung in allen Freiheitsgraden gezeigt. Das 
Verfahren basiert auf Einzellastlösungen, die für eine 
Poissonzahl von v = 0.25 und für alle Belastungsarten ange
geben wurden. Das angegebene Lösungsverfahren wurde auf 
eine einfache Fundamentgeometrie angewendet und die Lö
sungen mit anderen Ergebnissen verglichen. Der Vergleich 
ergab exzellente Übereinstimmung mit ähnlichen Verfahren 
und sehr gute Übereinstimmung mit exakten Ergebnissen. 

Ein wesentlicher Vorteil des gezeigten Verfahrens im Ver
gleich mit anderen Verfahren ergibt sich aus der sehr ge
ringen Rechenzeit zur Lösung des Problems. Dies ist ins
besondere wichtig , wenn komplizierte geometrische Struk
turen oder das Problem der Interaktion mehrerer benach
barter Fundamente untersucht wird . 
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Inhaltsangabe 

Zunächst wird die Entwicklung der Computertomographie (CAT) aus Radiographie, Tomographie und Radiometrie erläutert. 
Nach einer kurzen Darstellung des Prinzips der CAT werden die Entwicklungstendenzen besprochen und die wichtigsten System
parameter vorgestellt. Abschließend wird über erste Versuche mit einem medizinischen Gerät an realen Prüfobjekten berichtet . 
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1. Einleitung 

Die übliche radiographische Anordnung mit Strahlungs
quelle - Prüfobjekt - Röntgenfilm bietet eine schatten
förmige Reproduktionsabbildung des Prüfobjektes. Dabei 
entstehen S eh wärzungsunterschiede - Kontraste - durch 
unterschiedliche Strahlenabsorption im Prüfobjekt, d.h . ent
weder durch Dickenunterschiede oder durch Dichteschwan
kungen oder durch MaterialwechseL Es läßt sich aus dem 
Röntgenbild nicht immer erkennen, wodurch ein Kontrast 
verursacht wird, und es läßt sich nur selten zweifelsfrei fest
stellen, in welcher Tiefenlage im Prüfobjekt ein Fehler vor
liegt. 

*) Vortrag BAM-Kolloquium vom 12 .12.1979 

Ein alter Wunsch der Radiographen besteht darin, die zwei
dimensionale Projektionsabbildung zu erweitern zu einer 
dreidimensionalen Darstellung. Die ersten Ansätze dazu 
bietet die stereoskopische Aufnahmetechnik mit zwei Auf
nahmen, die sich durch eine geringfügige Verschiebung der 
Strahlungsquelle unterscheiden. Die gleichzeitige Betrach
tung beider Aufnahmen mit einem Stereoskop ermöglicht 
einen räumlichen Eindruck. Allerdings ist die Betrachtungs
richtung durch die Aufnahmeanordnung festgelegt. 

Eine andere Möglichkeit, nur Fehler in einer vorgegebenen 

2. 

Tomographie 

Auf Jeder Aufnahme wird nur 
1 Ebene scharf abgebildet 

o-ci 

rc:;O::'il 
je:==~ I 
i..:''E::.i 

Röhre 

Objekt 

Filmstapel 

1 

Zweck Gleichmän1ge Verwischung 
1n allen Richtungen 

Abb. 1 
Tomographie (Schichtau[nahme) 
mit Röntgenfilmen 
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Tiefenlage scharf abzubilden, stellt die Tomographie auf 
Röntgenfilm dar (Abb. 1). Dabei werden Strahlungsquelle 
und Film gegenläufig um einen gedachten Punkt im Innern 
des Prüfobjektes bewegt. Der Film zeigt anschließend nur 
die Strukturen scharf abgebildet , die sich in der gewählten 
Tiefenlage befinden ; die Umgebung wird unscharf, verwischt 
abgebildet. Leider überdecken die verwischten Konturen die 
Abbildung, so daß diese Form der Tomographie auf Rönt
genfilm in der Zerstörungsfreien Materialprüfung (ZfP) 
selten verwendet wird. 

2. Radiometrische Abtastung 

Eine Unterdrückung von störenden Verwischungsfiguren ist 
möglich, wenn die Prüfstücke radiometrisch abgetastet wer
den ( A bb. 2) und die Signale anschließend digital verarbeitet 
werden [ 1] . Die radiometrische A btastung bestimmt die 
Absorption der Röntgen- bzw. Gammastrahlung in einem 
dünnen, ausgeblendeten Strahlenbündel. Der Durchmesser 
des Strahlenbündels kann von einigen Zehntelmillimetern 
bis zu einigen Millimetern gewählt werden; der Detektor 
kann entweder einzelne Quanten zählen oder ein Intensitäts
signal abgeben. Je nach Anzahl der Quanten oder je nach 
Integrationsdauer kann die Genauigkeit der Absorptions
messung fast beliebig festgesetzt werden ; allerdings wächst 
der Zeitbedarf mit der vierten Potenz, wenn räumliche Auf
lösung und Dichteauflösung simultan reduziert werden. 

A 

Röntgen
Röhre 

Abb. 2 

PU-Schaum 

Detektor 

\_ 

Prüfstück _) 

Kollimatoren (Pbl Auswerteeinheit 

Radiometrische Durchstrah/ungsprüfung, Prinzipskiz. e 

3. Prinzip der Computertomographie 

Für. die Erzeugung eines Schnittbildes durch das Prüfstück 
ist es notwendig, daß jedes einze lne Volumenelement in der 
Schnittebene aus mehreren Richtungen getroffen wird 
(Ab b. 3). Im einfachsten Fall (oben links) wird dazu die 
Anordnung aus Strahlungsquelle und Detektor zunächst 
linear verschoben , anschließend gedreht und wieder linear 
verschoben , bis ein Drehwinkel von 180 o erreicht ist. Alter
native Lösungen ersetzen die Linearbewegung durch eine 
Detektorzeile, die mit der Röhre gedreht wird (oben rechts) 
oder durch einen feststehenden Detektorkranz(unten links) . 
In der Materialprüfung ist es häufig möglich , kleinere Prüf
stücke rotieren zu lassen, so daß nur noch eine Linear
bewegung notwendig ist (unten rechts). 

Wie entsteht nun aus der Vielzahl von Meßsignalen, die 
jeweils das Linienintegral über die Absorption in einem 
Strahl angeben, da s gewünschte Schnittbild mit lokaler Auf
lösung? Ursprünglich wurde hierzu ein algebraisches Itera
tionsverfahren angewendet. Das Ergebnis der ersten Messung 
bei Winkelstellung 0 o wird gleichmäßig auf alle Zeilenele-
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Computertomographie, Mechanische Lösungen für Scanner 

mente der Bildmatrix verteilt. Bei jeder weiteren Winkel
stellung werden die Matrixelemente so verändert, daß sie 
mit den Meßdaten in Einklang stehen ; d.h. die Summe aller 
Matrixelemente in Strahlrichtung muß dem Meßwert ent
sprechen. Problematisch ist bei den algebraischen Iterations
verfahren [2] neben dem Zeitbedarf besonders der Speicher
bedarf, da neben der Bildmatrix sämtliche Meßwerte ge
speichert werden müssen. 

Für medizinische Computertomographen wird deshalb heute 
ausschließlich das Faltungsverfahren (Abb. 4) angewendet. 
Das Intensitätssignal wird zunächst logarithmiert, um den 
Schwächungskoeffizienten zu bestimmen. 

§e l§c 
Rohre j Detektor 

Abb. 4 
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Computertomographie, Wirkung von Fa/tung und Rückprojektion 

Nach einer Inversion wird das Intensitätsprofil gefaltet, d.h. 
fortlaufend mit einem Faltungskern multipliziert [3] . Der 
Zweck dieser räumlichen Filterung ist die Unterdrückung 
einer ausgedehnten Unschärfe, die sich ergeben würde, wenn 



die ungefalteten Intensitätssignale bei der Bildrekonstruk
tion überlagert würden. Dagegen ergibt die Summation der 
gefalteten Prpfile eine originalgetreue Abbildung der Dichte
werte in der Schnittebene. 

4. Signal- und Datenverarbeitung 

Die Computertomographie stellt hohe Ansprüche an die 
Geschwindigkeit und Speicherkapazität von Digitalrechnern. 
Die Datenerfassung (A bb. 5) enthält die Logarithmierung 
eines Referenzsignals 10 , z.B. die Röhrenintensität, sowie 
eines oder mehrerer Intensitätssignale I. Die logarithmierten 
Signale werden voneinander subtrahiert , was einer Division 
mit höher Signaldynamik entspricht. Über einen Multiplexer 
kann der angeschlossene Digitalrechner den aktuellen Meß
wert auswählen, der anschließend digitalisiert wir9. 

Signa I verarbeitung 

Sampie/Held 

Digitalrechner 

Abb. 5 
Computertomographie, Datenerfassung 

Der Digitalrechner (Abb. 6) enthält neben dem Zentral
rechner meistens periphere Einheiten für besondere Opera
tionen , die häufig sind und schnell ablaufen müssen, wie die 
Kalibrierung der Meßsignale , die Faltung, die Rückpro
jektion und letztlich die Darstellung des Schnittbildes auf 
einem Monitor. Besonders bei der Darstellung werden inter
aktive Eingriffsmöglichkeiten benötigt, um einzelne Kon
trastbereiche hervorzuheben , Bilder zu invertieren oder 
geometrische Messungen im Bild durchzuführen. 

Datenverarbeitung 

Abb. 6 
Computertomographie, Datenverarbeitung 

Zusätzlicher Informationsgewinn kann durch ein Farbdis
play [4] (Abb. 7) erzielt werden, indem einzelnen Bereichen 
der Schwärzungsskala bestimmte Farben zugewiesen wer
den, oder indem die Schwarz-Weiß-Information durch Far
ben und Mischfarben ergänzt wird. 

0 
0 0 

0 

Blau 

Abb. 7 
Falschfarbendarstellung 

5. Entwicklung<>tendenzen 

Rot 

Leider sind die Entwicklungstendenzen für die CA T im 
medizinischen Bereich für die Materialprüfung nicht immer 
hilfreich. Während in der Medizin die Tendenz zu immer 
schnelleren Systemen mit immer geringerer Strahlenbe
lastung geht, um z.B. auch das menschliche Herz innerhalb 
weniger Millisekunden abbilden zu können [5], müssen die 
Entwicklungsingenieure in der ZfP mit ganz anderen Schwie
rigkeiten kämpfen: Hohe Dichte der Prüf stücke, großer Dy
namikbereich und unregelmäßige Form; daneben sind zahl
reiche Prüfstücke in eingebautem Zustand zu prüfen und nicht 
transportabel. Diese Schwierigkeiten sowie der gegenüber 
der Medizin viel geringere Forschungsaufwand in unserem 
Gebiet führen dazu, daß Industriefirmen wenig Interesse an 
der Entwicklung spezialisierter CT-Systeme für die Material
prüfung haben. Deshalb haben es sich in der BAM zwei 
Fachgruppen der Abteilung 6 , "Zerstörungsfreie Prüfung" 
sowie "Kerntechnik und Strahlenschutz", mit Unterstützung 
von Forschungsträgern zur Aufgabe gemacht, die CAT zu 
einem praktisch einsetzbaren Verfahren der Materialprüfung 
zu entwickeln und ftir konkrete Prüfungen anzuwenden. Mit 
Hilfe von Mitteln der BAM konnte bereits eine apparative 
Grundlage geschaffen werden. 

6. Wichtige Parameter eines CAT-Systems 

Das entscheidende Kriterium für die Güte eines CA T-Sy
stems ist die Qualität des erzeugten Schnittbildes. Sie läßt 
sich im wesentlichen durch vier Parameter charakterisieren: 
1. Ortsauflösung, 2. Kontrastauflösung, 3. Rauschen bzw. 
Dosis, 4. Artefakte. Die ersten drei Größen sind vonein
ander abhängig, d.h. jede von ihnen kann nur auf Kosten 
der beiden anderen optimiert werden. 

6.1 Ortsauflösung 

Der Materialprüfer ist vor allem daran interessiert, zu wissen, 
wie klein ein Objekt sein darf, um es mit dem benutzten 
Abbildungssystem noch auflösen zu können. Das örtliche 
Auflösungsvermögen eines CAT -Scanners hängt von fünf 
Parametern ab : 
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1.1 der Detektorapertur 

1.2 dem Abstand zwischen den Meßpunkten 

1.3 der Form der Faltungsfunktion 

1.4 der Bildelementgröße 

1.5 der Strahlungsquellenapertur = Fokusdurchmesser. 

Ein häufig benutztes Mittel zur quantitativen Darstellung 
des örtlichen Auflösungsvermögens eines Abbildungssystems 
ist die Modulationsübertragungsfunktion (MÜF). Die MÜF 
kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Der Wert bei einer 
bestimmten Ortsfrequenz ist ein Maß dafür, wie gut das Ab
bildungssystem diese Ortsfrequenzkomponente in die Bild
ebene überträgt. Ein MÜF -Wert = 1 bedeutet, daß die ent
sprechende Frequenzkomponente des Objekts zu 100 % im 
Bild wiedererscheint. Gute örtliche Auflösung wird also von 
einem System garantiert, dessen MÜF bis zu möglichst 
hohen Ortsfrequenzen den Wert 1 annimmt. Der wesent
liche Verlauf der MÜF als Funktion der Ortsfrequenz wird 
durch die geometrische oder Aperturübertragungsfunktion 
(ATF) geprägt. Für ein Abbildungssystem, wie in Abb. 8 
dargestellt , hat die ATF die folgende mathematische Form: 

nfd nfa( V - 1) 
sin -y- sin V 

Abb.8 

ATF(f) = -n-fd
.... ,._r 

d Detektorapertur 

nfa(V -1) 
V 

a = Fokusdurchmesser 
V D/d 1 = Vergrößerungsfaktor 

Fokus 

d 
Detektor 

Abbildungssystem eines Computerfamagraphen 

Objektebene 

(I) 

So wie die ATF aus zwei Faktoren besteht (der erste durch 
die Detektorapertur , der zweite durch die Fokusgröße ver
ursacht) , so tragen zur Verschlechterung der MÜF des Ge
samtsystems weitere Faktoren bei, die von der Abtast
frequenz , vom Faltungskern und von der Bildgröße her
rühren. In Abb. 9 ist die Gesamt-MÜF des Scanners 
CT(T 8800 von General Electric [6] der eines normalen 
Röntgenfilms gegenübergestellt. Der Röntgenfilm hat ein 
etwa 1 Oma! besseres Ortsauflösungsvermögen. 

6.2 Kontrastauflösung und Dosis 

Die gute Auflösung geringer Kontrastunterschiede ist der 
Hauptvorteil der CAT, der zu dem revolutionären Durch
bruch dieses Verfahrens in der medizinischen Röntgen
diagnostik geführt hat. Die Abb. 10 verdeutlicht die Grenze 
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Abb. 9 
Modulationsübertragungsfunktion 
1) für 60co-Strah/ung und Röntgenfilm D 2 
2) fiir den Computerfamagraphen CT/T 8800 (General Electric) 
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Abb. 10 
Tomographien von Zylindern mit unterschiedlichen Durchmessern 
( 1 bis 30 mm). 
a) Verringerung des Objektkontrastes (Dichteunterschied zwischen 

Zylinder und Umgebung) begrenzt die Auflösung kleiner Details 
b) Ein Dichteprofil zeigt eine Abnahme des Bildkontrastes der klei

nen Zylinder, obwohl die Dichte aller Zylinder dieses Bildes 
gleich war 

der Kontrastauflösung [7]. Die Reduktion des Objekt
kontrastes von II 0 auf 3 CT-Einheiten bei konstanter Dosis 
verhindert die Auflösung kleiner Details. Wie bereits er
wähnt wurde, sind die drei Parameter Ortsauflösung, Kon
trastauflösung und Dosis nicht unabhängig voneinander. Die 
formelmäßige Verknüpfung sieht folgendermaßen aus: 

V 3 
2 dobj • fNy 

E ~ 6JJ[cm·1
] = n • - · (2) 

Rausch 3 Ntotal 

I 
2s 
Probenabstand z.B. = 1 mm 

Ntotal = Nscan · M 

M Anzahl der Winkel 

Je größer bei konstanter Ortsauflösung die gemessene Quan
tenzahl Ntotal wird , desto kleiner wird der noch erkenn
bare Schwächungsunterschied 611. Es handelt sich in Glei
chung 2 um den Fehler, der durch das Rauschen , also durch 
die stochastische Natur der Röntgenstrahlung in das tomo-



graphische Bild hineinkommt (L'IN = )N). Der Gesamt

fehler eines ternographischen Bildes setzt sich jedoch aus 
drei Anteilen ·zusammen : 

Eges. = V ( E:ek. + E~ausch + E~iv.) ' 

Erek. 
1 
M 

1 
€Rausch ~ JM' 

(Rekonstruktion) 

(Rauschen) 

Ediv. konst . (divergente Strahlen-
Interpolation) 

In Abb. 11 ist das Ergebnis einer Computersimulation mit 
einem Schädelmodell [8] dargestellt , um eine Vorstellung 
von der Größenordnung des Gesamtfehlers zu vermitteln. 
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Kurve 1 stellt den Verlauf des Rekonstruktionsfehlers als Abb. 11 
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"'-
Funktion der Winkelanzahl M (verteilt auf 360 O) dar; wie 

vorhergesagt, ist der Verlauf etwa proportional ~- Kurve 5 

ist der Gesamtfehler; man kann erkennen, daß bei hin
reichend feiner Winkelunterteilung (32 Winkel) der Inter
polationsfehler einen merkbaren Anteil ausmacht und bei 
noch mehr Winkeln sogar überwiegt. Qualitativ ist dieser 
Fehlerverlauf in den Computersimulationen eines Rohr
modells (A bb. 12) zu erkennen. 

6.3 Dosis 

In der medizinisc!l.en Diagnostik ist die applizierte Dosis ein 
wichtiger einschränkender Faktor, der in der ZfP im allge
meinen keine Rolle spielen dürfte. In Abb. 13 ist der Zu
sammenhang zwischen den drei besprochenen Parametern 

Darstellung der Bildfehler einer Computertomographie (Schädel
modell) als Funktion der Anzahl der Scans MB) 
1) Rekonstruktionsfehler bei parallelen Projektionen 
2) Rekonstruktionsfehler bei divergenten Projektionen 
3) Rekonstruktionsfehler bei parallelen Projektionen plus Rauschen 

(Rauschanteil 0,15 %) 

und der Bildqualität (Gleichung 2) graphisch dargestellt. 
Daraus ist ersichtlich, daß man mit höheren Dosen in der 
ZfP für Objekte mit großen Schwächungsunterschieden 
Ortsauflösungen in der Größenordnung von 1/10 mm er
reichen könnte. 

6.4 Artefakte 

In realen Ternographen können die einzelnen Scan-Daten 
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Abb. 12 
Tomographien aus simulierten 

Durchstrahlungen eines Rohrmodells 

mit 5 Fehlern 
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!luontenrouschen in Schwächungseinheilen (CT -Einheiten) 

9 10 mm 
Geometr. Unschärfe •. Auflösung" 

Abb. 13 
Graphische Darstellung von Gleichung 2 

Q(m,k) = Q(~k,8m) nur an bestimmten diskreten Positionen 
~k, k = -K ... +K und für eine begrenzte Anzahl von Projek
tionswinkeln 8m, m = I ... M gemessen werden. Für eine voll
ständige Bildrekonstruktion werden jedoch auch Daten 
von nicht vermessenen Punkten der Bildebene benötigt. 
Diese müssen durch Interpolation aus den gemessenen Stütz
stellen berechnet werden. Durch diese Interpolation und 
durch den Rekonstruktionsalgorithmus selbst können Arte
fakte , d.h. nicht existente Strukturen in der Bildebene, er
zeugt werden. In den heute gebauten medizinischen Scan
nern ist der Abtastabstand (sampling rate) jedoch so groß , 
daß die Amplitude der Artefakte wesentlich kleiner als die 
des Quantenrauschens bleibt. 

In den folgenden Fällen bietet die CAT vorteilhafte oder 
sogar einzigartige Prüfmöglichkeiten: 

I. Werkstücke , die aus Materialien stark unterschiedlicher 
Schwächungskoeffizienten aufgebaut sind , und zwar so , 
daß die stark absorbierenden Teile außen liegen , z .B. 
Acetylenflaschen, armierte Kabel, Verbundwerkstoffe , 
ausgeschäumte Fensterprofile . 

- • 

- -
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2 . Objekte mit sehr kleinen Dichteunterschieden , z.B. 
Gummi, Autoreifen, imprägniertes Holz , Ausscheidungen 
in Legierungen , Schweißgut , archäologische Objekte. 

3. Formkontrolle von kompliziert geformten Guß teilen, 
insbesondere aus Leichtmetallen ; Entdeckung von Lun
kern darin; Al-Gußteile können Stahlschmiedeteile im 
Automotorenbau ersetzen. Das wird mit steigenden 
Energiepreisen immer interessanter, erfordert aber höhe
ren Prüfaufwand. 

4. Wiederholungsprüfung von Schweißnähten an Rohren, 
die von innen nicht mehr oder sehr schwer zugänglich 
sind, z.B. Primärkreislauf von Kernreaktoren , chemische 
Anlagen, Pipelines. Über das Problem der Prüfung dick
wandiger Rohre im Reaktorbau mit CA T gibt es eine 
Projektstudie [2], die zu dem Ergebnis kommt , daß die 
Fehlererkennbarkeit ausreicht und das Verfahren wirt
schaftlich interessant sei. 

5. Auffindung von Rissen oder flächenhaften Fehlern. 
Tastet man ein Objekt mit einem flächenhaften Fehler 
ab , dessen kleine Dimension kleiner als die Strahlapertur 
ist , so bekommt man trotzdem ein Nutzsignal, wenn nur 
der Schwächungsunterschied zwischen Fehler und Objekt 
groß genug ist . Man befindet sich deshalb bei den in
dustriellen Prüfobjekten, die ja überwiegend aus Metall 
bestehen , in der Situation, daß die Rißauffindbarkeit 
sehr viel besser ist, als es das laterale Auflösungsver
mögen (durch die Strahlbreite begrenzt) vermuten läßt. 
Wir haben diesen Effekt mit einem Rißmodell (3 Spalte 
unterschiedlicher Länge , aber jeweils gleicher Breite in 
einem Aluminium-Block) demonstriert . 

Abb. 14 
Tomographien des Testkörpers aus Tabelle 1 

-
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7. Versuche mit einem medizini&chen Scanper an realen 
Priifobjekten 

Von der Arbeitsgruppe wurden einige Vorversuche durch
geführt, um die Anwendbarkeit der CA T in der ZfP zu 
demonstrieren. Für die praktischen Versuche wurde ein 
kommerzielles medizinisches Gerät (EMI CT 5005) benutzt, 
das in Berlin in zwei Kliniken vorhanden ist. 

Ein medizinischer Scanner bedingt folgende Einschrän
kungen, die bei der Auswahl der Beispiele die entscheidende 
Rolle gespielt haben : 

l. Die Röhrenspannung beträgt maximal 140 kV; es kön
nen deshalb nur Werkstoffe mit kleiner Ordnungszahl 
tomographiert werden (Holz, Keramik, Aluminium, je
doch kein Eisen). 

2. Die Geräte sind für zylindrische Prüfkörper mit relativ 
niedriger, aber fast konstanter Gesamtabsorption kon
zipiert; es können deshalb nur Objekte mit einem 
maximalen Durchmesser von 30 - 40 cm 1,mtersucht 
werden. 

Zum Vergleich sind in Tabelle 1 die radiographischen 
Kontraste dieses Modells dargestellt. 

Tabelle 1 

Kontrast von Spalten im Testkörper mit unterschiedlicher Aus
dehnung 6d in Durchstrahlungsrichtung 

Dicke des Prüfkörpers d 

Grundschwärzung S 

76,4 mm Al 

2,5 

Be-Fensterröhre, Gleichstrom betrieb 

Röhrenspannung 100 kV 

6d [mm) 6. d/d [%) 6s 

5,0 6,6 0,18 ± 0,02 

2,0 2,6 0,09 ± 0,02 

1,0 1,3 0,05 ± 0,02 

0,69 0,9 0,05 ± 0,03 

0 ,33 0,5 0,04 ± 0,03 

0,16 0,2 -

Aus der Tabelle 1 folgt, daß ein Spalt mit einer relativen 
Breite von <: 0,9 % bei der normalen Durchstrahlungs
prüfung nicht mehr auffindbar ist, da der Fehler der photo-

metrisch gemessenen Filmschwärzung dieselbe Größe wie 
der Meßeffekt hat (vgl. Tabelle 1, Spalte 3) ; dieses Ergebnis 
stimmt mit der visuellen Filmauswertung überein. Auf den 
Tomographien sind jedoch noch Spalte mit einer relativen 
Breite von 0,2 % zu erkennen. Außerdem geben sie die 
räumliche Anordnung in der Schnittebene wieder (Abb. 14). 
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Inhalt 

Unter Hinweis auf frühere Veröffentlichungen werden die begrenzten Anwendungsmöglichkeiten sowie Fehlerquellen der 
Erstarrungsprüfung an Zementpasten mit dem Vicat·Nadelgerät genannt. Dem Ziel, Versteifungsabläufe von Betonen zu er· 
kennen, wird eher eine Mörtelprüfung gerecht, bei der das Ausbreitmaß in Abhängigkeit von der Zeit nach dem Mischen er· 
mittelt wird. Die Einflußgrößen werden dargestellt. Als Folgerung daraus können von den einschlägigen Normen abweichend 
eine Standard-Mörtelzusammensetzung und ein geringfügig modifiziertes Verfahren empfohlen werden . Die Eignung wird an· 
hand vielfältiger Untersuchungen in der BAM gezeigt. Auch ist die Übertragung der Prüfungsergebnisse auf das Erstarrungs· 

verhalten von Beton möglich. 

Zementpaste -Mörtel- Beton -Konsistenz - Ansteifen -Erstarren - Prüfverfahren 

1. Einleitung 

Die Versuche an Zement-Mörteln, über die hier berichtet 
werden soll, waren eine Folge umfangreicher Untersuchun
gen zu den Fehlerquellen der herkömmlichen Erstarrungs
prüfung an Zementpasten. Zum besseren Verständnis der 
Auffassung, die von der BAM zu den Mörtel-Prüfungen ver
treten wird, sollen einige auch früher schon veröffentlichte 
Ergebnisse noch einmal kurz genannt werden [ 1-4]. 

2. Priifung an Pasten 

In Abb. 1 ist die Eindringtiefe der Vicat-Nadel in normge
recht hergestellte Zementpasten dargestellt, die zu vier ver
schiedenen Zeitpunkten jeweils über den Probenquerschnitt 
verteilt gemessen wurden. Man erkennt an den uneinheitli-

Abb. 1 

./ 
........ i 

-...... i ' 

Eindringtiefen der Vicat-Nadel über den Querschnittzweier Zement· 
proben verteilt, gemessen nach vier verschiedenen Zeiten [1) 

chen Eindringtiefen, daß eine streng nach Norm durchge
führte Erstarrungsprüfung zu stark unterschiedlichen Ergeb
nissen führen kann, wie auch die regelmäßigen Ringversuche 
der Prüfinstitute beweisen. Man kann nun einige Fehler aus-

*) Referat zur Vortragsveranstaltung "Ansteifen und Erstarren von 
Zement und Beton", veranstaltet vom NABau-Arbeitsausschuß 
VI 4 "Zement" im Forschungsinstitut der Zementindustrie, Düs· 
seldorf, 22. Januar 1981. 
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schalten, wenn a) statt des Hartgummiringes auf der Glas
platte ein Gefäß mit festem Boden verwandt, b) zur Ver
ringerung von Inhomogenitäten die Paste eingerüttelt und c) 
ein automatisch arbeitendes Nadelgerät mit regelmäßiger 
Meßwertaufzeichnung eingesetzt wird . Dann erhält man 
meist auswertbare Erstarrungskurven. In Abb. 2 oben sind 

0 

lf normal es 
Er st ar ren 

0 
~- 1 

Ze it----

Abb. 2 
Nadelprüfung nach Vicat; Eindringtiefen in Abhängigkeit von der 
Zeit [4] 

die derart an mehreren Proben derselben Zementpaste 
gleichzeitig aufgenommenen Meßwerte dargestellt. Hier sei 
nur der Hinweis erlaubt , daß die in den Normen definierten 
Erstarrungszeiten [5) in die flach verlaufenden Kurvenab
schnitte fallen und damit große Streuungen zwangsläufig 
auftreten. Günstiger wäre es , in den steilen Kurventeil zu 
gehen , der stets exakter zu erfassen ist; z .B. könnte die Ein
dringtiefe 20 mm als Maß genommen werden [1]. Sehr viel 
schwerer sind die Messungen auszuwerten, wenn Unregel
mäßigkeiten des Erstarrungsverlaufs auftreten, wie in Abb. 2 
dargestellt, z.B. bei Zusatz eines Verzögerers [ 4 ]. Andererseits 
treten bestimmte Vorgänge wie falsches Erstarren und Früh
ansteifen überhaupt nicht in Erscheinung. Da die Erstar
rungsprüfung eigentlich in den rheometrischen Bereich fällt, 
ist es naheliegend, die Zementpaste stärker einer scherenden 
Beanspruchung zu unterziehen als dies mit der Vicat-N adel 
geschieht. Wir haben anstelle derNadeleinen Konus ähnlich 
dem nach DIN 1168 [6) verwandt und zahlreiche Pasten mit 
dem automatischen Eindringgerät geprüft [1 , 4]. Dabei stell
te sich heraus (Abb. 3) , daß sehr wohl falsches Erstarren, 
Frühansteifen sowie Wirksamkeit und Nebenwirkungen von 
Zusatzmitt eln erkannt werden können . Nur hat das Verfah
ren einen großen Nachteil : An jeder Einzelprobe kann nur 
eine geringe Anzahl von Messungen vorgenommen werden, 
weil dann die Probe "zerstochen" ist. 
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Modifizierte Vicatprüfung an Zementpasten; Eindringtiefen eines 
Konus in Abhängigkeit von der Zeit [4] 

3. Prüfverfahren ftir Mörtel 

Diese insgesamt noch nicht zufriedenstellenden Ergebnisse 
fielen in eine Zeit, als die ersten schwerwiegenden Probleme 
mit frühansteifenden Betonen auftraten, und die Transport
betonindustrie den Wunsch nach einem zuverlässigen , aber 
einfachen Prüfverfahren des Versteifens vorbrachte. Das 
führte zu Überlegungen, Prüfungen an Mörteln vorzuneh
men. Dabei wurde vor allem an bereits bekannte, möglichst 
genormte Verfahren zur Bestimmung der Konsistenz ge
dacht. 

Verwandt mit der Nadel- oder Konusprüfung an Pasten 
ist die Bestimmung des Eindringmaßes an Mörteln nach 
DIN 4211 (7], wobei allerdings zusätzliche Energie durch 
den zunächst freien Fall des Eindringkörpers auftritt. Die 
Meßwerte streuen u.E . unsystematisch und lassen sich nicht 
zur Beschreibung des Erstarrungsverlaufs verwenden. 

Mit verschiedenen, auf Wuerpel zurückgehenden Verfahren 
läßt sich der Zusammenhang zwischen Verformungskraft 
und -weg ermitteln, also die Verformungsarbeit. Das in der 
demnächst ungültig werdenden Fassung der DIN I 060 [8] 
noch beschriebene modifizierte Wuerpelgerät wurde von uns 
mit induktiven Weggebern so nachgerüstet , daß Kraft und 
Weg kontinuierlich von einem x-y-Schreiber registriert wer
den können (2]. Die dabei erhaltenen Kurven (Abb. 4) zei
gen zwar deutlich den mit dem Versteifen des Mörtels auf
tretenden Anstieg der Verformungskraft bei kürzer werden
den Verformungswegen, doch ist aufgrundder Grenzen des 
Prüfverfahrens (hinsichtlich der maximalen Verformungs
wege und Kräfte) einerseits und des weiten Spektrums der 
Mörtelkonsistenzen andererseits ein Vergleich der Meßergeb
nisse nur schwer möglich. 

10 10 30 mm L.Q 

------Weg----~-

Abb. 4 
Kraft- Weg-Diagramm von im modif Wuerpelgerät verformtem Ze
mentmörtel 0, 2, 6 h nach dem Mischen und mit Verzögererzusatz 
[2] 

4. Zeitabhängige Ausbreitmaßbestimmung an Mörteln 

Als weiteres Verfahren bot sich die in regelmäßigen Zeitab
ständen zu wiederholende Bestimmung des Ausbreitmaßes 
an , die in DIN 1060 (8] und DIN 18555 [9] beschrieben ist. 
Es handelt sich um eine einfache Prüfung mit geringem Ge
räteaufwand und klaren Prüfwerten. Schließlich wird auch 
zur Konsistenzmessung an Beton als eines der maßgeblichen 
Verfahren die dort sehr ähnliche, nur größer dimensionierte 
Ausbreitmaßbestimmung herangezogen. Die sinnvolle An
wendung des Verfahrens zur Beschreibung der Versteifungs
vorgänge ist an einige Voraussetzungen gebunden. Um die 
Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, sollte der Prüfmörtel 
stets und überall die gleiche Zusammensetzung haben. Wei
terhin muß der Prüfmörtel fließfähig sein. Schließlich muß 
das Ausbreitmaß zu Beginn der Prüfung hinreichend groß 
sein, daß es genau genug zu bestimmen ist und vor allem ver
nünftig meßbare Veränderungen (i.d.R. Verringerungen) im 
Verlauf der Erstarrungsvorgänge zuläßt. Eine weitere selbst
verständliche Voraussetzung ist die gerätetechnisch wie auch 
handwerklich exakte Versuchsdurchführung, an die gerade 
bei so einfachen Verfahren erinnert werden muß. Zum Bei
spiel kann auf die feste Aufstellung des Ausbreittisches und 
einen schwingungsfreien Motorantrieb der Hubachse nicht 
verzichtet werden. Zur Zusammensetzung des Prüfmörtels 
schlagen wir die Verwendung von Normsand DIN 1164 vor, 
mit dem gut prüfbare Mörtel herzu stellen sind. Das Größt
korn von 2 mm steht in vernünftigem Verhältnis zur Form 
der ausgebreiteten Mörtelkuchen , worauf noch eingegangen 
werden wird. Auch sollte hier an die Verfügbarkeit und den 
Preis gedacht werden; wohl jede Prüfstelle, die sich mit die
ser Prüfung befassen würde, bezieht ohnehin den Normsand 
DIN 1164. Ferner sollten Zementgehalt und Wasser/Zement
Wert einheitlich sein. Die Fließfähigkeit des Prüfmörtels 
hängt von der Zusammensetzung ab. Die Einflußfaktoren 
werden noch aufgezeigt werden. Zum Anfangsausbreitmaß 
ist festzustellen, daß die Grenzen gesetzt sind durch Grund
fläche und Volumen des Kegelstumpfes, der zu Beginn des 
Versuchs geformt wird. Der Ausgangsdurchmesser beträgt 
10 cm. Bei der Höhe von 6 cm ergibt sich das Volumen zu 
344 cm 3

. Spreizt man den Mörtel auf einen Durchmesser 
von 30 cm, so beträgt die mittlere Höhe nur. noch knapp 
4,6 mm. Das heißt , damit ist nicht nur der Rand der Glas
platte des üblichen Gerätes, sondern auch die Grenze des 
Vernünftigen erreicht. Auch erkennt man, daß die Verwen-

30 
cm 

25 

ohne 
Zusatzmittel 

0-Q 

0 '\tri 

-~~~ 15 

l i//IX / /1 /1 /. / / 

0 

mit 0,6°/o 
Verzögerer 

mit 1,2 °/o 
Verzögerer 

(zulässige 
Zugabernengel 

0,40 0,45 0,50 0,55 0,40 0,45 0,50 0~5 0,40 0,45 0,50 0,55 

Wasser- Zement- Wert----

Abb. 5 
Einfluß des W /Z- Wertes auf die Ausbreitmaße von modif Norm
mörteln bei unterschiedlichen Hydratationszeiten und mit Verzöge
rerzusätzen [ 4] 
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dung gröberen Zuschlags nicht mehr sinnvoll ist, abgesehen 
davon, daß dieser sich im Miseher nach DIN 1164 nicht mehr 
ohne Schwierigkeiten verarbeiten läßt. Als anzustrebendes 
Anfangsausbreitmaß bietet sich der Wert 20 cm an, der ge
nügend Spielraum nach beiden Seiten läßt . Die Höhe des Ku
chens beträgt dann, in der Mitte gemessen, etwa 15 mm. Der 
Normmörtel nach DIN 1164, geprüft nach DIN 18555 , 
kommt jedoch im allgemeinen nur auf ein Ausbreitmaß von 
13 - 17 cm, es ist auf jeden Fall zu klein. Möglich wäre eine 
Erhöhung des Wasser/Zement-Wertes, die innerhalb der 
Grenzen der Prüffähigkeit mit der Steigerung des Ausbreit
maßes in linearem Zusammenhang steht( Abb. 5 }, auch nach 
verschiedenen Erstarrungszeiten jeweils derselben Mörtel so
wie bei Verwendung von Zusätzen. Die Grenzen sind nach 
unten durch mangelnde Fließfähigkeit , nach oben durch 
Bluten und Entmischen gegeben . Über W /Z = 0,50 hinaus
zugehen, erscheint uns nicht sinnvoll zu sein. Eine weitere 
Möglichkeit besteht in der Erhöhung der HubzahL In Abb. 6 

Abb. 6 
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Anzahl der Hubstöße-

Einfluß der Hubstoßzahl auf das Ausbreitmaß von modif. Norm· 
mörtelmit verschiedenen Zementen 

ist die Abhängigkeit des Ausbreitmaßes von d~r Anzahl der 
Hubstöße für Mörtel dargestellt , die Zemente unterschiedli
cher Festigkeitsklassen und damit Mahlfeinheit enthalten. 
Eine Erhöhung der in den Normen vorgeschriebenen Hub
zahl von 15 auf 20 erbringt bei diesen Mörteln bereits den 
gewünschten Effekt , bei weiterer Erhöhung schwächt sich 
der Einfluß ab. Die dritte Möglichkeit zur Beeinflussung des 
Ausbreitmaßes liegt in der Variation des Zementgehaltes. 
Abb. 7 zeigt die Ergebnisse, die für Mörtel mit W/Z = 0.50 
bzw. W/Z = 0.40 nach 20 Hubstößen gewonnen wurden. 
Bis zu einer gewissen Grenze steigt das Ausbreitmaß sehr 
rasch mit zunehmendem ZementgehalL Beim Wasser/Ze
ment-Wert 0,50 bewirkt -nach 20 Hubstößen -bereits die 
Erhöhung der Zementmenge um 50 g, wenn man vom Norm
mörtel DIN 1164 ausgeht , die Steigerung des Ausbreitmaßes 
von 17 cm auf 20 cm. Bei einem Wasser/Zement-Wert 0,40 
sind 800 g Zement erforderlich , um den gleichen Wert zu 
erreichen. In Tabelle 1 sind die Mörtelzusammensetzungen, 
die für den Ausbreitversuch empfohlen werden können, dem 
Normmörtel DIN 1164 gegenübergestellt. Wir geben dabei 
dem nur durch geringe Zementgehaltserhöhung modifizier
ten Normmörtel, hier M 2 bezeichnet, den Vorzug, da er in 
seinem Mischungsverhältnis nicht ganz so weit vom Beton 
entfernt liegt. Ein weiteres , wichtiges Argument gegen den 
Mörtel 3, der zwar vielfach ungefähr gleiche Untersuchungs
ergebnisse wie Mörtel 2 erbringt [10] , ist die oftmals stark 
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M1 

Normmörtel 
DIN 1164 

Zement (g) 450 

Normsand (g) 1350 

Wasser (g) 225 

Mischungs-
verhältnis 1 : 3,0:0,5 

Tabelle 1 
Mörtel-Zusammensetzungen 

M2 M3 

modif. modif. Mörtel 
Normmörtel nach Vorschlä-

(BAM) gen WIERIG 
und BAM 

500 800 

1350 1350 

250 320 

1 : 2,7 :"0,5 . 1 : 1,7 : 0,4 

klebende Wirkung des hohen Zementleimanteils, die schon 
beim Abziehen der konischen Form Schwierigkeiten verur
sacht. 

c::· 
0 

ß 
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M 2 modif. Normmörtel 

500 800 1100 g 1400 
Zementmenge je Beutel Normsand -

Einfluß der Zementmenge auf das Ausbreitmaß von Mörteln mit 
zwei unterschiedlichen Wasser/Zement- Werten 

Aus den Untersuchungen ergibt sich der schon früher [2 , 3] 
vorgelegte Vorschlag, zur Prüfung des Erstarrungsverlaufs ei
nen Zementmörtel mit 500 g Zement und 250 g Wasser je 
Beutel Normsand in Anlehnung an DIN 1164 Teil 7 zu mi
schen und sofort anschließend das Ausbreitmaß gemäß 
DIN 18555, jedoch nach 20 Hubstößen, zu ermitteln. Diese 
Prüfung ist an demselben Mörtel alle 30 min, nach Ablauf 

25 r---.----,----, 
cm Frühensteifen 

Abb. 8 

normales Erstarren 

h 6 0 
Z e it~ 

falsches Erstarren 
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Ausbreitmaße von modif. Normmörtel (nach Vorschlag BAM) über 
der Zeit; Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse 



von 2 h nur noch alle 60 min, zu wiederholen. Die in der 
BAM seit Jahren durchgeführten Prüfungen zeigen (Abb. 8), 
daß die Ausb.reitmaße bei normal erstarrenden Zeroenten in 
einem Bereich liegen, der um 20 cm beginnt und im Verlauf 
von 6 Stunden kontinuierlich abnimmt bis zur Grenze der 
Prüffähigkeit Frühansteifende Zemente weisen in den ersten 
60 min einen sehr viel steileren Abfall der Ausbreitmaße auf 
und sind nach 4 Stunden schon nicht mehr prüffähig. Fal
sches Erstarren hebt sich stets deutlich ab durch eine an
fängliche Zunahme der Ausbreitmaße, ehe die Werte in den 
Bereich des "normalen. Erstarrens" zurückgehen. Das Erstar
rungs- und Versteifungsverhalten von Zeroenten ist mit die
sem Verfahren sowie mit dieser Darstellung der Werte ein
deutig zu charakterisieren. 

Da die Anzahl der Zementproben, die zum Frühansteifen 
oder "falschen Erstarren" neigen, im Vergleich zu den nor
mal erstarrenden statistisch gesehen gering ist, ist die Über
prüfung der Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit eines der
artigen Prüfverfahrens schwierig. Man kann sich damit be
helfen, daß man Unregelmäßigkeiten des Erstarrens künst
lich hervorruft. Angeregt durch entsprechende Vorfälle in 
der Praxis wurden dem modifizierten Normmörtel Zusätze 
und Betonzusatzmittel beigemengt und das Ausbreitmaß 
wie beschrieben ermittelt. Das Verhalten beim Zusatz von 
NaCl zum Anmachwasser-inder Tiefbohrtechnik üblich -
zeigt Abb. 9. Im linken Bildteil sind die Erstarrungszeiten, 
d. h. die Zeiten, nach denen die Vicat-Nadel noch 20 mm in 
die Paste eindringt, für Pasten mit verschiedenen Wasser/Ze
ment-Werten aufgetragen. Im rechten Bildteil ist durch die 
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NaCl-Zusatz zum Anmachwasser-

Abb. 9 
Einfluß von NaCl auf das Erstarren von Zementpasten bzw. die An
derung der Mörtel-Ausbreitmaße in den ersten 60 min bei jeweils 
unterschiedlichen W /Z· Werten; Zement: Portlandzement 
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Abb. 10 

10 20 M.-% 30 10 20 M.-% 30 

NaCI-Zusatz zum Anmachwasser -

Einfluß von NaCl auf das Erstarren von Zementpasten bzw. die An
derung der Mörtel-Ausbreitmaße in den ersten 60 min bei jeweils un
terschiedlichen W /Z- Werten; Zementart: Traßzement mit Zusätzen 

Pfeile und schraffierten Flächen die Änderung des Ausbreit
maßes innerhalb der ersten 60 min für Mörtel mit zwei ver
schiedenen Wasser/Zement-Werten markiert. Der Nadelprü
fung zufolge beschleunigen geringe Zusätze etwas das Er
starren, während hohe Zusätze die Erstarrungszeit auf fast 
den vierfachen Wert verlängern. Die Mörtelversuche zeigen 
zwar auch eine Umkehr der Wirkung steigender Zusatzmen
gen, doch zeigen sich hier erst die für die Praxis viel wichti
geren Einflüsse, nämlich die Verringerung der Fließfähigkeit 
bei hohen Zusätzen und das Umschlagen vom normalen zum 
falschen Erstarren. Noch deutlicher zeigt die gleiche Darstel
lung von Ergebnissen, die mit . einem Traßzement erzielt 
wurden (Abb. 10), den mangelhaften Aussagewert der Na
delprüfung im Vergleich zur Ausbreitmaß-Bestimmung. Bei 
abnehmendem Fließvermögen gleich nach dem Mischen 
steigt die Verflüssigung nach 60minütiger Erstarrungszeit 
immer stärker an, d.h. die dem Zement ohnehin anhaftende 
Neigung zum falschen Erstarren wird durch den NaCl-Zu
satz sehr stark gesteigert. 
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Einfluß zweier ErstarrungsverzögereT auf das Versteifen von modif. 
Normmörtel mit frischem und abgelagertem Zement (HOZ) dessel
ben Herstellers 

Typische Kurven für die zeitliche Ausbreitmaß-Veränderung 
bei Verwendung von Betonzusatzmitteln sind in Abb. 11 
und 12 dargestellt. Zu erkennen ist der unterschiedliche Ein
fluß zweier Verzögerer auf das Erstarren (Abb . 11 ). Als Ne
benwirkung tritt hier vor allem Frühansteifen auf, aber auch 
mangelhafte Verzögerung des Erstarrens gerade im Anfangs-
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Abb. 12 
Einfluß eines Betonverflüssigers auf das Versteifen modif. Normmör· 
tel mit verschiedenen Zementen [10] 
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zeitraum ist festzustellen. Ferner macht sich der Unterschied 
zwischen frischem und abgelagertem Zement deutlich be
merkbar. Bei Betonverflüssigern sind die Ausbreitmaße nur 
über einen Zeitraum von 2 Stunden aufgetragen (Abb. 12), 
wobei anfangs wegen der oft sehr großen Veränderungen in 
viertelstündigem Abstand geprüft wurde. Auch hier sind über 
den ganzen Prüfzeitraum positive von den nur anfangs gün
stigen oder gar insgesamt negativen Wirkungen der Zusatz
mittel zu unterscheiden. Das Verfahren zeigt also recht emp
findlich den Versteifungsverlauf von Mörtel auf. 

Bei unseren Untersuchungen wird jeweils nur eine Mörtel
mischung angesetzt, die unmittelbar vor jeder Ausbreitmaß
bestimmung 30 s im Mörtelmiseher mit der niedrigen Rühr
geschwindigkeit aufgemischt und nach der Prüfung im ab
gedeckten Mischtopf im Klimakasten bei 95 % r.F. zwi
schengelagert wird. Mit verschiedenen Zementen wurde pa
rallel dazu für jede Prüfzeit eine Einzelmischung, insgesamt 
also 5 Mischungen , angesetzt. Die Ausbreitmaß-Werte aus bei
den Untersuchungen sind in Abb. 13 einander gegenüberge
stellt. Berücksichtigt man die übliche Prüfstreuung, so kann 

t 25 

1 

cm 

20 cm 25 
a(1 Mischung)-----<-

Abb. 13 
Vergleich der Ausbreitmaße a, die an jeweils 5 Einzelmischungen 
bzw. einer wiederverwendeten Mischung ermittelt wurden 

man die Werte als hinreichend übereinstimmend betrachten . 
Daher kann auf die aufwendige Prüfung an einer größeren 
Zahl von Mörtelmischungen - oder an Teilmengen einer 
umfangreicheren , im Labormiseher nicht mthr herstellba
ren Mischung - verzichtet werden. Aus Gründen des Praxis
bezugs sollte aber auf jeden Fall der Mörtel unmittelbar vor 
jeder Prüfung nachgemischt werden, denn auch der Beton 
wird stets vor dem Einbau noch einmal intensiv bewegt. 

5 . .Ergänzende Untersuchungen 

Die Konsistenz von Zementmörteln ist vo n ebenso begrenz
tem praktischem Interesse wie die von Zementpasten. Daher 
wurden auch parallel zu den Mörtelprüfungen entsprechende 
Betone untersucht. Diese hatten (;lie in den " Zusatzmittel
Richtlinien" vorgegebene und in der Praxis vielfach übliche 
Zusammensetzung mit 300 kg Zement , 1850 kg Zuschlag 
und 180 kg Wasser, bezogen jeweils auf 1 m 3 Beton . Die 
Sieblinie entsprach B16 nach DIN 1045 . Der Wasser/Ze
ment-Wert beträgt hier zwar 0 ,60 , ist also weit höher als in 
der Paste oder im Mörtel. Allerdings steht beim Beton eben
so wie beim Mörtel zumindest anfangs nur ein Teil des An
machwassers für die Reaktionen mit dem Zement zur Verfü
gung, da die Benetzung der Zuschläge eine gewisse Wasser
menge erfordert. Diese beträgt laut Tabelle nach Koch und 
Würth (i. Zementtaschenbusch) bei der Sieblinie B 16 mit der 
Körnungsz iffer 3,66 je I 00 dm 3 Stoffraum Zuschlag 
12 ,28 dm 3 Wasser. Für den genannten Beton ergibt sich 
daraus der Wasseranspruch des Zuschlags zu 85,7 dm 3

; aus 

116 

den verbleibenden 94,3 dm j errechnet sich der tatsächlich 
wirksame Wasser/Zement-Wert zu 0 ,3 14. Der Wasseran
spruch eines Beutels Normsand wurde experimentell zu 
ca. 84 g ermittelt . Daraus leitet sich der wirksame Wasser/ 
Zement-Wert für den modifizierten Normmörtel zu 0,332 
ab. Diese beiden Werte weichen nicht wesentlich voneinan
der ab und kommen denen der Zem entpasten bereits nahe . 
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Abb. 14 
Ausbreitmaß-Werte fiir modif Normmörtel bzw. Betone mit drei 
unterschiedlichen Zementen in Abhängigkeit von der Zeit [3] 

Als Meßgröße für das Versteifen der Betone wurde ebenfalls 
die zeitliche Veränderung des Ausbreitmaßes, das hier nach 
DIN 1048 bestimmt wurde, gewählt. In Abb. 14 sind die 
Ergebnisse , die mit drei unterschiedlichen Zementen erzielt 
wurden, neben den Prüfwerten der mit denselben Zementen 
hergestellten modifizierten Normmörtel dargestellt. Zement 
I zeigt bei beiden Prüfungen deutliches Frühansteifen, wäh
rend die Zemente 2 und 3 normal erstarren. Die Überein
stimmung der Kurvenverläufe ist hinreichend gut . Aus zahl
reichen parallel an Mörteln und Betonen vergleichbarer Zu
sammensetzung durchgeführten Untersuchungen wurden die 
Ausbreitmaßwerte einander gegenübergestellt ( Abb. 15 ). 
Insgesamt kann man eine recht gute Korrelation feststellen, 
die zu der Folgerung führt , daß die mit der Mörtelprüfung 

Abb. 15 

25,----------.-----------.----------~ 

0 

cm 0 

0 

0 

1 0 

;;; 
~1sr--------n~L----------+------------i 

< 

0 

0 

10 z:<_:oo----------::3':-o -------'-----...:'40:-------,m------...Jso 

Ausbre1tman (Beton )-----

Ausbreitmaße von Betonen und modif Normmörtel jeweils ver
gleichbarer Mischungen nach jeweils gleichen Hydratationszeiten 



gewonnenen Ergebnisse das Erstarren und Versteifen von 
Betonen deutlich genug widerspiegeln. 

6. Zusammenfassung 

Die Erstarrungsprüfung von Zement mit dem Nadelgerät 
nach Vicat kann zwar über manche Vorgänge in einer Ze
mentpaste Aufschluß geben, vor allem dann, wenn sie z.T. 
abweichend von den Bestimmungen der Norm durchgeführt 
wird. Zur sicheren Beurteilung und Erkennung von Abläu
fen des Erstarrens und Versteifens, wie sie im Beton auftre
ten, ist die Nadelprüfung jedoch ungeeignet. Von den Mör
telprüfverfahren hat sich die Bestimmung des Ausbreitmaßes 
in regelmäßigen Zeitabständen als vorteilhaft erwiesen, wo
bei wir einen modifizierten Normmörtel mit 500 g Zement 
und 250 g Wasser je Beutel Normsand vorschlagen, der einer 
auf 20 erhöhten Anzahl von Hubstößen unterzogen wird. 
Die Zeitabstände sollten während der ersten 2 Stunden 30 
min (bei Bedarf anfangs 15 min) und danach 60 min betra
gen. Das Verfahren ist einfach in der Handhabung und in 
jedem Labor, das sichmit der Zementprüfung nach DIN 1164 
befaßt , durchzuführen. Die Verwendung des in der DIN 1164 
festgelegten Mischers sowie des nur von einem Hersteller 
portioniert zu beziehenden Zuschlags dürften ein Höchst
maß an Reproduzierbarkeit und überregionaler Vergleich
barkeit gewährleisten. Die seit mehreren Jahren fortlaufend 
durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt , daß der Er
starrungsverlauf durch die derart bestimmten Ausbreitmaße 
eindeutig charakterisiert werden kann und zudem zur Beur
teilung von Wirkung und Nebenwirkung von Betonzusatz
mitteln herangezogen werden können. Ferner konnte ge
zeigt werden, daß sich die Ergebnisse auf das Erstarrungs
verhalten der Zemente im Beton übertragen lassen. 

Zum Abschluß sei ein Zitat genannt: 
"Wiederholt man ... die hier angestellten Versuche, und wer
den ... die daraus gezogenen Resultate durch geschickte 
Chemiker untersucht: dann, aber nicht eher, kann man hof
fen, zu einer vollständigen Kenntniß dieses so wichtigen 
Baumaterials zu gelangen , und die mannichfachen, zum Theil 
sehr abgeschmackten, darüber herrschenden Meinungen be
richtigt zu sehen." 

Dieses schrieb im Zusammenhang mit "neuen Versuchen 
über den Kalk und Mörtel" VICAT [12] im Jahre 1818. 
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Manuskript-Eingang 16. Januar 1981 
Inhaltsangabe 

Durch den verstärkten Einsatz von Prozeßrechnern, Mikrocomputern, Transientrecordern, PCM-Magnetbandgeräten und Video
geräten hat sich die Meß- und Versuchstechnik in den letzten Jahren tiefgreifend verändert. Damit sind auch die Anforderungen 
hinsichtlich der Konzipierung von Meßplätzen erheblich gestiegen. Mit dem Ziel, die neuen Möglichkeiten der Automatisierung 
des Meß- und Versuchsablaufs optimal zu nutzen, werden wichtige Gesichtspunkte an Beispielen aus dem Bereich der Material
prüfung erläutert. Es wird dabei auch über Entwicklungsarbeiten der Fachgruppe 6.1 im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Mikrocomputern, Vielstellenmeßgeräten und Videogeräten berichtet. 

Automatisierung- Versuchstechnik- Prozeßrechner- Mikrocomputer- Videogerät 

*) Vortrag, gehalten auf der 28. Sitzung des Kuratoriums der BAM am 22.10.1980 
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1. Einführung und Problemstellung 

Elektronische Hilfsmittel haben die Meß- und Versuchs
technik entscheidend verändert und eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten eröffnet. Die Mehrzahl dieser neuen Elek
tronik-Geräte dient im weiteren Sinne der Versuchsauto
matisierung, d.h. der Automatisierung des Meßvorganges , 
der Auswertung und des Versuchsablaufs . 

Viele Aufgaben sind dadurch rationeller oder exakter, 
manche überhaupt erst lösbar geworden. Mit den neuen 
Möglichkeiten sind gleichzeitig auch die Anforderungen ge
stiegen; neue, komplexere Aufgabenstellungen sind hinzu
gekommen. Dadurch ist man aber in starkem Maße von der 
Verftlgbarkeit funktionstüchtiger Elektronik-Geräte abhän
gig geworden. 

Die folgenden Ausführungen beinhalten Erläuterungen zum 
Begriff "Versuchsautomatisierung" , zu den besonderen An
forderungen der Materialprüfung sowie Gesichtspunkte zur 
Auswahl von Geräten unter Bezugnahme auf einige wichtige 
Gerätegruppen und deren Einsatz in der BAM. 

2. Anforderungen der Materialprüfung an die Automati
sierun~technik 

In Abb. 1 ist die Grundstruktur eines automatisierten Ver
suchs dargestellt. Der Elektronik fallen folgende vier Auf
gaben zu: 

I 

L;'>-

Pegelung 

Steuerung 

L 

Parameter 
Eingriffe 

Lt 

'T' " 

I 
Elektronik 

Abb. 1 
Versuchsautomatisierung 

Versuch 

Meßdatenerfassung 

I 

Auswertung 

I 

Ergebnisse 

Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Meßdatenerfassung. 
Dazu gehört die Aufbereitung der Meßsignale mit Meß
brücken, Verstärkern , Filtern, Modulatoren, die Durch
schaltung über Multiplexer, die Digitalisierung und Zwi
schenspeicherung. Die Automatisierung der Meßdatener
fassung ist insbesondere sinnvoll oder notwendig bei großer 
Zahl der Meßstellen und /oder hoher Datenrate. 

Die Auswertung beinhaltet die Reduzierung der Daten
menge , Rechnungen nach vorgegebenen Algorithmen, die 
Darstellung der Ergebnisse in leicht interpretierbarer Form 
sowie die Protokollierung und Dokumentation des Ver-
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suchsablaufs und der Ergebnisse. Zur automatischen Durch
führung dieser Tätigkeiten werden fast ausschließlich EDV
Geräte benutzt, heute in zunehmendem Maße im on-Une
Betrieb als Prozeßrechner an den Versuch angeschlossen. 

Die Steuerung ist notwendig zur Erzeugung reproduzier
barer Versuchsabläufe; die steuernden Eingriffe lassen sich 
ganz oder teilweise automatisieren, etwa in Abhängigkeit 
von einem vorgegebenen Zeitplan oder in Abhängigkeit vom 
Eintreten bestimmter Zustände, z.B. Grenzwertüberschrei
tungen. 

Mit Hilfe der Regelung sollen bestimmte Größen in engen 
Grenzen konstant gehalten oder in definierter Weise zeitlich 
verändert werden ; dazu ist ein ständiger Vergleich der zu 
messenden Regelgröße mit der betreffenden Führungsgröße 
im Sinne eines geschlossenen Regelkreises notwendig; die 
Führungsgröße wird - wie hier angedeutet - häufig in Ab
hängigkeit von ausgewerteten Meßdaten gesteuert. 

Da es sich bei dem zu automatisierenden Prozeß um einen 
Versuch und nicht etwa um einen Produktionsprozeß han
delt, ist hier der "output" kein Produkt sondern ein In
formationsfluß; die im Zuge dieses Informationsflusses lie
genden Blöcke " Meßdatenerfassung" und "Auswertung" 
sind besonders wichtig , wenn es sich um sehr viele Meß
kanäle b.zw. um auswerteintensive Probleme handelt. Hier 
liegen deshalb auch die Schwerpunkte der in der BAM mit 
elektronischer Entwicklung befaßten Mitarbeiter. 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Versuch 
und industriellem Prozeß besteht darin, daß die Struktur 
des Versuchsstandes weniger komplex ist als bei industriel
len Prozessen. In Kraftwerken oder bei chemischen Pro
duktionsprozessen können über 1000 Stellgrößen vorkom
men [2]; bei Versuchen kommen selten mehr als 20 Stell
größen vor. Die steuerungs- und regelungstechnischen Pro
bleme sind deshalb - zumindest was deren Quantität be
trifft - von geringerer Bedeutung, zumal in vielen Fällen 
die für industrielle Anwendungen handelsüblichen und be
währten Geräte einsetzbar sind. Die Probleme liegen hier 
eher im maschinenbauliehen Teil der Versuchseinrichtung, 
nämlich bei der Dimensionierung der Stellglieder und Stell
antriebe zur Erzeugung der Belastungen oder zur Positionie
rung von Probekörpern, Prüfköpfen , Sonden oder ähn
lichem. 

Charakteristisch für die Materialprüfung ist ferner , daß oft 
mehrere gleichartige oder ähnliche Versuchseinrichtungen 
gleichzeitig aber unabhängig voneinander zu betreiben sind , 
daß sich die Aufgabenstellungen gelegentlich verändern oder 
von begrenzter Dauer sind. 

3. Prozeßrechner 

Das wichtigste und vielseitigste Hilfsmittel zur Automati
sierung umfangreicher Versuche ist der Prozeßrechner, der 
sich von anderen Rechnern vor allem dadurch unterschei
det , daß besondere Schnittstellen zum unmittelbaren In
formationsaustausch zwischen Rechner und Prozeß vorhan
den sein müssen. Von der Kompatibilität und Flexibilität 
dieser Schnittstellen hängen die Einsatzmöglichkeiten des 
Rechners entscheidend ab. Die fortschreitende Standardi
sierung läßt hoffen, daß es in Zukunft weder notwendig 
sein wird, alle Geräte eines Meß.. oder Prüfplatzes einschließ
lich des Rechners von einer einzigen Firma zu kaufen , was 
oft nicht möglich oder unwirt schaftlich ist , noch die man-



gelnde Kompatibilität durch kostspielige Eigenentwicklung 
auszugleichen. Der sogenannte IEC-Bus [3 ], ein interna
tional genormtes Schnittstellensystem für den Anschluß 
autonomer Meßgeräte an Rechner, bietet die Möglichkeit , 
die Laborautomatisierung stufenweise vorzunehmen und 
dem sich ändernden Stand der Technik stetig anzupassen, 
indem einzelne Geräte oder der Rechner später ergänzt 
bzw . ausgetauscht werden. Obwohl eine hundertprozentige 
Austauschbarkeit bezüglich Hardware und Software nur in 
seltenen Fällen möglich ist, werden die Anpassungspro
bleme doch durch die Standardisierung wesentlich einfacher 
lösbar. 

Außer der Schnittstelle zwischen Rechner und Prozeß gibt 
es noch eine zweite Schnittstelle zwischen Mensch und 
Rechner, deren Bedeutung lange Zeit unterschätzt wurde. 

Für die industrielle Prozeßautomatisierung werden zur Zeit 
große Anstrengungen gemacht, die Schnittstelle zwischen 
Mensch und Rechner zu verbessern; dies betrifft einerseits 
die Programmierung in besonderen prozeßorientierten Spra
chen, andererseits den Umgang mit dem fertig program
mierten System während des Prozeßablaufs. Auf der 
INTERKAMA 1980 wurden unter dem Thema Prozeß
leittechnik an Terminals mit großflächigen, meist farbigen 
Bildschirmen moderne Dialogtechniken vorgeführt. Diese 
ermöglichen eine übersichtliche Darstellung des aktuellen 
Prozeßgeschehens und gestatten auf einfache Weise un
mittelbare Eingriffe in den Prozeß. 

Solche Methoden könnten auch in der Versuchstechnik vor
teilhaft angewendet werden, zumal hier oft die Mensch
Rechner-Kommunikation noch "unterentwickelt" ist. Bei 
vielen rechnergeführten Meß- oder Prüfplätzen muß der 
Versuchsdurchführende (Operateur) während des Versuchs
ablaufs sich unangemessen stark auf den Rechner kon
zentrieren, um hier nichts falsch zu machen; er wird da
durch von dem eigentlichen Versuchsgeschehen abgelenkt. 
Der Zweck des Rechnereinsatzes sollte aber u.a. darin be
stehen , den Versuchsablauf besser " in den Griff" zu be
kommen. Das Eingeben und Ändern von Versuchspara
metern erinnert oft mehr an das umständliche Ausfüllen 
eines Fragebogens als an einen Dialog, zumal dann, wenn 
die Fragen ausschließlich von einem der beiden Partner
nämlich vom Rechner- gestellt werden. Bei solcher Arbeits
weise ist das Rechner-Terminal ein fragwürdiger Ersatz für 
die konventionelle Schalttafel. In der industriellen Leit
technik wird deshalb heute anstelle der "Fragebogentech
nik" u.a. die wesentlich effizientere Menü-Technik einge
setzt [4]. Eine Weiterentwicklung solcher Dialogtechniken 
unter besonderer Berücksichtigung meß- und versuchstech
nischer Aufgabenstellungen erscheint wünschenswert; eine 
Vereinheitlichung der dazu erforderlichen Programmodule 
und der Darstellungsweise am Bildschirm könnte dem Soft
ware-Entwickler und dem Operateur die Arbeit erleichtern 
und zur effektiven Versuchsdurchführung beitragen. 

Da Prozeßrechner zusammen mit der notwendigen Periphe
rie vergleichsweise teuer sind, sollte man eine optimale 
Nutzung, etwa in Form eines Rechner-Verbundes, an
streben. In einigen Bereichen der BAM , insbesondere in der 
Abteilung 6 , gibt es besondere Anhäufungen prozeß- und 
auswertungsintensiver Probleme, z.B . Auswertungen von 
Spektren im Zusammenhang mit dem Impuls-Wirbelstrom
verfahren oder radiometrischen Verfahren, die Ultraschall
Holografie, die Computer-Tomografie oder die Bildver
arbeitung. Die Struktur des Verbundes ist in Abb. 2 ver
einfachend dargestellt. In der Regel ist jedem größeren Meß-

Prozeßrechner im Verbund 
V Versuch R Rechner 

platz bzw . jeder zusammenfaßbaren Gruppe kleinerer Plätze 
ein eigener Rechner zugeordnet; dieser kann völlig unab
hängig vom Verbund arbeiten oder über andere Rechner auf 
deren Peripherie zugreifen: So lassen sich insbesondere 
teure Massenspeicher und Ausgabegeräte vielfach nutzen. 

4. Mikrocomputer 

Für viele kleinere Automatisierungsaufgaben ist der Mikro
computer das angemessene Hilfsmittel; hier liegt ein beson
derer Arbeitsschwerpunkt der Fachgruppe 6.1 "Meßwesen 
und Grundlagen der Versuchstechnik" . Man kann sich ent
sprechend Abb. 3 auf vier verschiedenen Ebenen mit dem 
Einsatz von Mikrocomputern beschäftigen . 

zusätz I icher 
Kaufpreis Entwicklungs-
in TOM aufwand 

Gerät mit 

~~ ~::;n~ gg~l eingebautem 5 ... 30 --
Mikrocomputer 

Kompaktrechner 

\DHI 5 ... 15 mittel 

I I 

modulares ID ~1~ I Kartensystem 3 . .. 6 hoch 

Mikroprozessor c < 0,5 sehr hoch 
(integrierte 
Schaltung) 

Abb. 3 
Aufwand beim Einsatz von Mikrocomputern 

4.1 Gerät mit eingebautem Mikrocomputer 

Im günstigsten Fall kann für eine bestimmte Aufgabe ein 
fertiges Mikrocomputer-gesteuertes Gerät gekauft werden , 
z.B. ein Digitalmultimeter , ein RLC-M eter, eine Präzisions
meßbrücke , ein Kalibrator oder ein Kompakt-Datalogger. 
Diese Geräte sind in der Regel betrieb sfertig programmiert , 
eigene Entwicklungsarbeiten sind deshalb nicht erforderlich. 

4.2 Kompaktrechner 

Bei den Kompaktrechnern [5] hat sich eine ähnliche Markt
entwicklung abgespielt, wie ein Jahrzehnt früher bei den 
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Taschenrechnern. Die enorme Nachfrage hat zu einer 
Massenproduktion und damit zu einem sehr günstigen 
Leistungs/Preis-Verhältnis geführt, so daß heute die Geräte 
der oberen Klasse sich hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit 
von den Prozeßrechnern weniger unterscheiden , als es dem 
Preis nach zu vermuten wäre . In zunehmendem Maße sind 
für solche Rechner auch prozeßfähige Schnittstellen, ins
besondere auch IEC-Bus , verfügbar. Für die Automatisierung 
kleiner Versuche sind Kompaktrechner mit etwas besserem 
Qualitätslevel (ab 10 TDM) gut geeignet. Der Aufwand für 
die Software-Entwicklung bleibt in akzeptablen Grenzen, da 
höhere Programmiersprachen, vorzugsweise BASIC , vorhan
den sind und nur in Sonderfällen, z.B. bei schnell ablau
fenden Programmteilen , auf die Maschinensprache zurück
gegriffen werden muß. Bisher wurden Kompaktrechner in 
der BAM unter anderem im Zusammenhang mit statischen 
Vielstellenmeßgeräten sowie zur Kalibrierung von Aufneh
mern mit Protokollausgabe benutzt. 

4.3 Modulares Kartensystem 

Der Mikrocomputer als Baukastensystem in Form von 
Steckkarten eignet sich ftir solche Eigenentwicklungen, bei 
denen es auf die Realisierung spezieller, z.B. zeitkritischer 
Abläufe ankommt; dazu sind jedoch detaillierte Kenntnisse 
der Hardwarestruktur sowie der Maschinensprache erforder
lich. Für die rationelle Durchführung der Software-Entwick
lung ist ein Mikroprozessor-Entwicklungsplatz oder ein 
anderes dafür geeignetes Rechnersystem nützlich; auch mit 
diesen Hilfsmitteln betragen die Kosten für die Software
Entwicklung immer ein Vielfaches der Hardware-Kosten , 
wenn man nur einen einzigen Prototyp baut. Das modulare 
System wurde bisher in der BAM u.a. zur Steuerung von 
Meßstellenumschaltern, Testeinrichtungen für Waschmaschi
nen , zur Positionierung von Ultraschall-Prüfköpfen sowie 
zur Steuerung einer Präzisions-Belastungsmaschinenanlage 
eingesetzt. · 

4.4 Mikroprozessor als integrierte Schaltung 

Kauft man den Mikroprozessor, die Speicher und so nstige 
Bausteine als integrierte Schaltungen, so sind zwar die 
Materialkosten sehr niedrig, die Entwicklungskosten aber 
wegen der zusätzlichen Hardwareentwicklung so hoch , daß 
dieser Weg nur bei sehr großen Stückzahlen beschritten 
werden sollte. Für Eigenentwicklungen in der BAM ist 
diese Ebene uninteressant . 

5. Beispiele für rechnerunabhängige Meßdatenerfassung 

5.1 Transientrecorder 

Diese werden in der BAM in großer Zahl zur Aufzeichnung 
der verschiedensten Arten dynamischer Vorgänge einge
setzt, z.B . im Zusammenhang mit Explosionsvorgängen , 
Zündvorgängen , Kerb schlagbiegeversuchen , Stoßbelastungen 
von Behältern, Untersuchung von Ultraschallimpulsen, zur 
Schallemissionsanalyse und zur Schwingungsanalyse. In die
sen Bereichen sind die herkömmlichen analogen Aufzeich
nungsverfahren, insbeso ndere mittels UV-Schreiber, Oszillo
grafen-Kamera und analogem Speicheroszilloskop stark 
zurückgegangen . Wegen des kompakten Aufbaus und der 
einfachen Handhabung ist der Transientrecorder auch für 
den Baustelleneinsatz gut geeignet. Die eingespeicherten 
Werte können wahlweise als Kurvendarstellung am ein-
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gebauten oder externen Bildschirm oder mittels X-Y
Schreiber ausgegeben, auf Disketten konserviert oder über 
IEC-Bus an einen Rechner zur Auswertung weitergeleitet 
werden. 

5.2 PCM-Magnetbandgerät 

Zur vielkanaligen Aufzeichnung niederfrequenter Schwin
gungsvorgänge bei bodendynamischen Untersuchungen wird 
in der Fachgruppe 2.3 "Tiefbau" ein Magnetbandgerät in 
Verbindung mit Puls-Code•Modulation eingesetzt. Diese 
Technik hat sich aufgrund ihrer Störsicherheit und Viel
seitigkeit im Baustelleneinsatz sehr gut bewährt. Die vor Ort 
aufgezeichneten Werte werden in der BAM unmittelbar 
digital in einen Rechner eingespielt und mittels Fourier
analyse oder nach korrelativen Verfahren ausgewertet. 

5.3 Videorecorder 

Ein weiteres Beispiel für recll:nerunabhängige Meßdaten
erfassung ist ein Meßplatz zur holografischen Shearing
Interferometrie [6] . Die Bildinformation - ein mit der Kraft 
veränderliches Streifenmuster -wird mittels Fernsehkamera 
und Videorecorder aufgezeichnet und - wie in Abb. 4 dar-

Abb. 4 

Menstelle am Mode ll 
(Messung I 

1378 

MeOstelle außerhalb 
des Modells (Regelung) 

Kraftanzeige 

Meßdatenaufzeichnung und Bildauswertung auf dem Monitor bei 
der holographischen Shearing-lnterferometrie 

gestellt - auf einem Monitor angezeigt. Die Kraft wird als 
frequenzmoduliertes Signal auf die Tonspur de s Bandes ge
schrieben . Bei der Wiedergabe, bei der dann auch ein Rech
ner angeschlossen ist, werden über eine Zusatzelektronik 
Markierungen und Ziffern eingeblendet: Das große Achsen
kreuz markiert eine Meßstelle am Modell, deren Helligkeit 
im Rechner zusammen mit dem Kraftsignal auszuwerten ist. 
Die zweite Meßstelle befindet sich außerhalb des Modells 
und dient in Verbindung mit einem Variaspiegel der Aus
regelung von Schwankungen des Liniensystems, die auf 
Störeinflüsse, z.B. Temperaturschwankungen, zurückzufüh
ren sind. Die Kraft wird zusätzlich digital eingeblendet. Die 
Konservierung auf Magnetband ist besonders einfach und 
hat hier den Vorteil , daß der Versuch in einer erschütte
rungsarmen Nachtzeit aufgenommen und tagsüber zwecks 
Auswertung mehrfach reproduziert werden kann . 
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Seit em1ger Zeit wird das umfangreiche und vielseitig an
wendbare Programmsystem ADINA in einigen Referaten 
der BAM erfolgreich genutzt . Hierbei handelt es sich um 
einen Finiten-Element-Code, der zum einen über eine um
fassende Elementbibliothek einschließlich verschiedenartiger 
Materialmodelle verfügt, zum anderen aber auch einen lei
stungsfähigen Lösungsalgorithmus für lineare und nicht
lineare Aufgabenstellungen offeriert . 

Das ADINA-Programm kann somit auch bei speziellen dy
namischen Strukturuntersuchungen angewandt werden, die 
sich beispielsweise bei äußerer Erregung durch Bodenbe
schleunigungen (Erd beben) ergeben und u. U. sicherheits
technisch relevant werden könnten ; dies ist z.B. bei Kern
kraftwerken der Fall (s. A bb. 1 ). Grundsätzlich handelt es 

0 .1 g 

Abb. 1 

/ 

Ker nkraftwer k in unter 

i rdische r Anordnung 

··--- ·---+ t (sec) 

Akzeller ograrnrn üb{t) 

sich um die Lösung der allgemeinen Bewegungsgleichungen: 

M ·Ü(t) +C · Ü(t) + K · u(t) = R(t) 
........, ~ ..-.;,.. "....... "....... "'-' "....... 

(1) 

Hierbei ist M die Massen-, C die Dämpfungs- und K die all
gemeine Stci'figkeitsmatrix des diskretisierten Syste~s ; R(t) 

* ) A Finite Element Program for 
Automatie Dynamic lncremental Nonlinear Analysis 

Manuskript-Eingang 16. Februar 1981 

repräsentiert den zeitabhängigen Lastvektor. Entsprechend 
Gleichung ( 1) sind die unbekannten Verschiebungen u(t) 
Geschwindigkeiten Ü(t) und Beschleunigungen Ü( t) z;-be~ 
stimmen. Dies geschieht beim ADINA-Code i.a~ durch die 
Anwendung direkter Integrationsmethoden und im Sonder
fall mit Hilfe der Modalanalyse. Direkte Integration beinhal
tet eine schrittweise (inkrementelle) numerische Auflösungs
prozedur ohne vorherige Transformation der Ausgangs
gleichungen für diskret e Zeitschritte. Bei Anwendung im
pliziter Zeitintegration ergibt sich (1) in allgemeiner Form 
für das Zeitintervall t+6 t zu 

M . t+L>t ü + c . t+6t ü + tß ~ = t +L>t ß _ tf. (2a) 

bzw. bei expliziter Zeitintegration zu 

(2b) 

Der Kraftvektor f. reflektiert die Elementspannungen zum 
Zeitpunkt t in Form von Knotenfesthaltekräften. 

Die rechte Seite der Gleichungen ( 1) und (2) repräsentiert 
die (zeitabhängigen) äußeren Kräfte auf das diskretisierte 
System. Soll nun das Verhalten einer Struktur unter Erd
bebeneinwirkung ermittelt werden, so liegt im allgemeinen 
die äußere Anregung in Form eines Akzellerogramms und 
nicht in Form expliziter Kräfte vor. Die dynamische Be
lastung folgt dann aus: 

(3) 

Hierbei sind Üb( t) die Bodenerregung als zeitabhängiger 
skalarer Multiplikator und m ein Vektor, der sich aus der 
Verknüpfung der Massenmatrix mit den entsprechenden 
Randbedingungen ergibt zu 

m= M ·I ( 4) 

~ ist ein Randbedingungsvektor , der die Korrelation zur 
Richtung der äußeren Anregung Üb(t) herstellt ; zeigen die 
entsprechenden Freiheitsgrade in die gleiche Richtung 
wird l mit " 1 ", anderenfalls mit " 0" besetzt [ 3] . ' 
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Bei Anwendung des Programmsystems ADINA zeigt sich 
nun , daß der Lastinput in Form expliziter Größen vorge
sehen ist , d.h. die Darstellung entsprechend Gleichung (3) 
ist nicht implementiert . Demnach wäre es erforderlich, in 
einer Vorbetrachtung jeweils die organisatorische Ver
knüpfung des Systems zum Aufbau des Randbedingungs
vektors i zu ermitteln und ebenso die Struktur der Massen
matrix M· Bei Einbeziehung von Modellen mit stetiger 
Massebelegung ist dieser Weg relativ aufwe ndig ; vielmehr 
empfiehlt es sich , durch Implementierung eines zusätz
lichen Lastgenerators bereits vollzogene Serviceleistungen 
innerhalb des Programms sinnvoll zu nutzen. 

Abb. 2 zeigt die Organisationsstruktur des Programm
systems, in die die Zusatzroutine einzufügen ist. In der 
Phase l erfolgt die Eingabe der Steuerparameter für die 
Lastgenerierung, die in der Phase 2 vorbereitet und in der 
Phase 3 abgeschlossen wird; der Lösungsweg (Phase 4) wird 
durch den Zusatzgenerator nicht mehr beeinflußt. 

1) 

2 ) MATRIZENAUF BEREITUNC J--

3) LASTVEKTOREN 

4) LÖSUNGEN 

Abb. 2 
Programmstruktur 

L A S T G E N E R A T 0 R 

Subrout ine ASSEM 

--- _:'~k_:~r_i 
Obergabe der Zuor dnungsmat r i x !E 
Zuor dnung der S teue rparamete r 

Generie r ung de s Ra nd bed i ngung s
Vektor s ! 

II Lastfakto r en ~ 
-------------Rechenmode l l : Lumpe d Mas s ----+ !Ia 

Consistent Ma ss ---+ I!b 

II a Matrix ~ vom Tape lesen 

Las t faktoren ~ = ~ * ! 
IIb NEQ = Anzahl d e r Freiheitsgrad e 

DO 1000 i = 1 , NEO 

Nul l se t zen Hilfszeil e nvektor § 
Blockwe i se s E inl~s e n von M mi t 
Steuervektor MAXA -

Aufbau der Gesamt z e i le i aus Mij in ~ 

- l inks der Haup td i agonale 1~j< i 
- Hauptdiagona le j= i 
- r echts der Ha uptd i agona l e i < j ~ NEQ 

Last fakto r j e Zeile mi = ~ ~ i 

100 0 

Subr outine LOAD : 

Korrektur der S teuer parameter f ür 
Subrout ine CLOADS 

Subroutine CLOADS 

NSTE = Zahl de r Zei t - Schritte 

00 2000 i = 1 , NSTE 

La s tvektor ~ = ~ • Besch l eunigung üb ( i ) 

20 0 0 

Abb. 3 

Bei der Systemdiskretisierung wird die Verknüpfung der Lastgenerator 

Einzelelemente durch den Aufbau der IDT-Matrix voll-
zogen , deren Spaltenzahl durch die Anzahl der gewählten 
Freiheitsgrade je Knotenpunkt bestimmt wird; die Zeilen-
gesamtzahl ist identisch mit der KnotenanzahL Im ersten 
Schritt werden in die ID T_M atrix die durch vorgegebene 
Randbedingungen bestimmten behinderten Freiheitsgrade 
eingetragen, und anschließend erfolgt in aufsteigender 
Knotenreihenfolge die Zuordnungsnumerierung innerhalb 
des Gesamtsystems. Mit Hilfe des spezifische_n Steuer
parameters, der den Freiheitsgrad für die vorgegebene 
Beschleunigungsrichtung des Systems spezifiziert, kann nun 
aus der IDT-Matrix der Randbedingungsvektor l bestimmt 
werden, ohne daß eine weitere Zu satzüberlegu ng hinsicht
lich der Zuordnungsparameter des gegebenen Systems er
forderlich wird (s. Abb. 3). 

Mit Kenntnis von l kann entsprechend Gleichung (4) der 
Vektor !B gebildet werden , der die konstante n Lastfaktoren 
enthält. Hierbei ist je nach Art der Massebelegung zwischen 
dem Punktmassenmodell ('lumped mass model') und der 
stetigen Masseverteilung (' consistent mass model') zu unter
scheid en. 

Beim ' lumped mass model ' ist die Massenmatrix M nur in 
der Hauptdiagonale besetzt , so daß eine problemlose Spei
cherung in vektorieller Form erfolgen kann; somit läßt sich 
der Lastfaktorenvektor !B einfach erzeugen. 

Wird dagegen zusät zlich zu Einze lpunktmassen noch das 
' consistent mass model' unterstellt , muß zunächst eine 
rechnerische Aufbereitung erfolgen , da die Massenmatrix 
M in kompakter Form gespeichert ist (s. Abb. 4) ; hierbei 
wird nicht nur die Symmetriebedingung ausgenutzt, son
dern ebenfalls alle Null-Elemente, die bei der rechnerischen 
Auflösung keinen Beitrag leisten , durch die 'Skyline' aus
gespart. Diese soweit reduzierte Matrix wird in Form eines 
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MASSENMATRIX 

~II 

[ 
Abb. 4 
Speichen1ngsschema 

BLOCK 1 BLOCK 2 

STEUERVEKTOR 

0 
i BL OCK 3 i BLOCK 4 

MAXI>. 

I . 
: 43 : 
l _____ ...,! 

~ ZEILE~El(TOR i = 6 

Linear-Vektors (wahlweise in Unterblöcken) abgelegt . Die 
Identifizierung erfolgt durch den Steuervektor MAXA, der 
je Zeile die Positionsnummer des Hauptdiagonalgliedes be
inhaltet. 



Wertz uweisung 1 2 3 4 5 6 

zug . Freiheitsgrad 
X y z '~'x '~>y 'l' z im Gl obalsys t em 

Tabelle 1 
Parameter IZUDOF für iib(t) 

Zur Berechnung der Lastfaktoren !:B erfolgt zunächst eine 
zeilenweise Aufbereitung der Matrix ~ in den Hilfsvektor 
~: Hierbei wird die Positionierung des Hauptdiagonalgliedes 
durch den Steuervektor MAXA vorgegeben. Des weiteren 
folgen di e Anteile links der Hauptdiagonale aus der gleichen 
Spalte bei Beachtung der Symmetriebedingung, während 
die Beiträge rechts der Hauptdiagonale durch spalten- und 
evtl. blockweites Vorrücken in Zählrichtung erhalten :!'er;. 
den. Der Lastfaktor mi je Zeile ergibt sich dann zu !!_ ·1 
(s. Abb. 3). 

Eingabemodus die Anregungsfunktion Üb(t) definiert wer
den. Abschnitt XXXII (in [ 1]) sieht die Eingabe der System
belastung vor; da dies bereits durch den Lastgenerator vor
wegge nommen wurde , entfällt diese Inputphase. 

Die endgültige Umsetzung in Knoteneinzellasten je Zeit
schritt erfo lgt dann in der Subroutine CLOADS durch 
skalare Verknüpfung des vorgegebenen Beschleunigungsbei
trages mit den Lastfaktoren !:B · 

Die weitere Eingabe und Auflösung des Systems kann dann 
ohne zusätzliche Modifikation entsprechend [I] erfolgen. 

Uteratur 

[!] Bathe, K.-J.: 
Nach Einführung des Lastgenerat ors gestaltet sich die nume
rische Realisierung problemlos. Entsprechend [I] wird bei 
der Dateneingabe die 'master control card II. 3' um den 
Parameter IZUDOF erweitert , der für die vorgegebene 
Bodenanregung Üb(t) den entsprechenden Freiheitsgrad spe
zifiziert (s. Tabelle 1). Gleichzeitig ist in ' card II. 3' der 
Steuerparameter NLOAD > 0 zu setzen, wodurch der 
Sprungbefehl zur Subroutine CLOADS initiiert wird. Im 
Abschnitt IV der Input-Spezifizierung wird die Vorgabe von 
Zeitfunktionen geregelt, die z.B. mit definierten Lasten ver
knüpft werden können. Hier kann ohne jede Änderung des 

ADINA - A Finite Element Program for Automatie 
Dynamic Incremental Nonlinear Analysis 
M.I.T. , 1978, Report 82448-1 

[2] Bathe, K.-J. und E. L. Wi! son : 
Num erical Methods in Finite Element Analysis 
Prentice-Hall , Inc ., 1976 

[3] Müller, F. P. und E. Keint zel: 
Erdbebensicherung vo n Hochbaut en 
Ver!. Wilhelm Ernst & Sohn, 1978 

Referate wissenschaftlicher Veröffentlichungen aus der BAM, die m 
anderen Zeitschriften erschienen sind 
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Zur Übertragbarkeit von T gy bei Schweißverbindungen 
H. Krafka, K. Wobst und D. A urich 
Berichtsband 12. Sitzung des DVM-Arbeitskreises "Bruch
vorgänge" DVM-Tag, Freiburg 1980 

Die den duktil-spröden Bruchübergang kennzeichnende 
Temperatur T gy stellt die untere Grenze dar für die An
wendbarkeit des General-Yield-Kriteriums zur Ermittlung 
kritischer Rißgrößen. Um die Anwendbarkeit dieses werk
stoffmechanisch begründeten Kriteriums auf Schweißver
bindungen zu ermöglichen, muß sichergestellt sein, daß T gy 
auch bei Schweißverbindungen von Proben auf Bauteile 
übertragbar ist. Dies ist der Fall , wenn das Spaltbruch
kriterium , dessen Gültigkeit für technisch homogenen Grund
werkstoff nachgewiesen wurde , auch auf Schweißverbindun
gen an wend bar ist. 

An zwei Schweißverbindungen, hergestellt mit unterschied
lichem Wärmeeinbringen, wurden Versuche mit gekerbten 
Biege- und Großzugproben durchgeführt, über die bereits 
berichtet wurde. 

Für die Analyse der Ergebnisse wurde ein Modell entwickelt, 
das die unterschiedlichen Eigenschaften von Wärmeeinfluß
zone (WEZ) und Grundwerkstoff berücksichtigt. Aus dem 
Modell folgt, daß bei fachgerechter Abstimmung von Grund
werkstoff und Schweißgut der Grundwerkstoff bzw. das 
Schweißgut vollplastisch werden , wenn bei Kerblage in der 
WEZ vor dem Kerb noch nicht die größtmögliche Span
nungskonzentration erreicht ist. Die Versuchsergebnisse 
können mit Hilfe des Modells qualitativ und quantitativ 
befriedigend beschrieben werden. Aufgrund dieser Analyse 
kann die Übertragbarkeit von T gy von Proben auf Bauteile 
beurteilt werden. 

Spectroscopic Studies of electrochemically grown Oxidefilms 
- Spektroskopische Studien elektrochemisch gewachsener 

Oxidfilme 
W. Plieth und W. Höpfner 
Beitrag in Proceedings of the 8th International Congress 
of Vacuum, Vol. 2, S. 453, Cannes, Sept. 1980 

Wesentliche Fortschritte in der optischen Spektroskopie 
von Grenzflächen betreffen deren theoretische Interpreta
tion , ihre mathematische Behandlung und die Empfindlich
keit der experimentellen Methoden. 

Anhand von Beispielen elektrochemisch gewachsener Oxid
filme auf Blei , Platin und Eisen werden Anwendungsmög-
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lichkeiten der spektroskopischen Technik diskutiert; speziell 
am Eisen konnten mit der Modulationsspektroskopie Ver
änderungen der Passivschicht bei unterschiedlichen Poten
tialen nachgewiesen und charakterisiert werden. 

Some Comments on the Concept of "Underground Siting 
of Nuclear Power Plants" - A Crit ical Review of the 
Recently Etaborated Numerous Studies 
F. Buchhardt 
Nuclear Engineering and Design 59 (1980) S. 217-230 

Die Konzeption der Errichtung von kerntechnischen An
lagen in unterirdischer Bauweise ist vom BMI erneut in die 
Betrachtung einbezogen worden, und zwar soll bei dem 
Studienprojekt "Unterirdische Bauweise von Kernkraftwer
ken" eine mögliche Steigerung des Sicherheitspotentials an
gestrebt werden. Hierbei sind zunächst vorzuklären: 

1. Änderung der Einsatzsituation bzw. 

2. geänderte Einstellung zum Restrisiko . 

Des weiteren bedarf es hinsichtlich der Auslegung und An
forderung an derartige Anlagen einer klaren Zielvorstellung 
des erforderlichen ( bzw. evtl. erhöhten) Schutzpotentials. 

Da Leistungsreaktoren derartiger Größe bisher nirgend wo 
unterirdisch errichtet worden sind, wird der Sicherheits
vergleich an einer herkömmlichen (oberirdischen) Referenz
anlage entsprechend dem Bewertungsschema in Abb. 1 
durchgeführt. 

~ 
I Referenzanlage I 
Baukonzeption 

Einwirkungen von außen 

Einwirkungen von innen 

I Brandschutz I 
I Torabschlüssel 

I Genehmigungsfähigkeit I 
Wirtschaft I ichkeitsbetrachtu ngen 

I Abschlußbewertung I 

Grubenbauweise 

(Hügelbauweise) 

Kavernenbauweise 

Abb. 1 
Bewertungsschema 



Eine abschließende Wertung kann bei dem jetzigen Stand 
nur differenziert erfolgen. Werden die heutigen Schutzvor
ste llungen für oberirdische Anlagen unterstellt, scheint eine 
allgemeine Konzeptänderung nicht erforderlich, jedoch bei 
zunehmender Steigerung der zu unterstellenden Extremein
wirkungen von außen zwingend notwendig. Diese Definition 
des erforderlichen "Schutzgrades" übersteigt aber die tech
nische Wertung und muß u.a. eine verteidigungspolitische 
Aufgabe bleiben. Hinsichtlich einer graduellen Steigerung 
der Sicherheit sanforderungen so llt e die Betrachtung von 
Ertüchtigungsmaßnahmen oberirdischer Anlagen nicht un
terlassen werden, da gerade hierdurch ein Sicherheitsgewinn 
quantifizierbar dargestellt werden kann. 

Verfahren zur Bestimmung des Erstarrens von Pasten und 
Mörteln 
M. Maultzsch und U. Meinhold 
7th International Congress on the Chemistry of Cement, 
30.6. -4.7.1980 Paris, Vol. III , Communications p. VI-158 -
VI-1 63 

Erstarrungsmessungen an Zementpasten und Zementmör
teln werden einander gegenübergestellt. Das Erstarren der 
Pasten wird mit Penetrationsverfahren z. B. nach Vicat ge
prüft. Unter bestimmten Voraussetzungen und bei der Wahl 
geeign eter Penetrationskörper ist es möglich , Einflüsse auf 
den Hydratationsverlauf qualitat iv zu erfassen. Zu nennen 
sind hier der Wasserzementwert , die Temperatur und die 
Zugabemenge von Zusatzmitteln. Praxisgerechter sind Er
starrungsprüfungen an standardisiert en Mörteln . Dabei wird 
die zeitliche Änderung des plastisch en Verhaltens durch das 
Ausbreitmaß und die Verformungsarbeit ermittelt. Falsches 
Erstarren , Frühansteifen und and ere Unregelmäßigkeiten 
des Erstarrungsverlaufs sowie auch die Wirkung von Zusatz
mitteln können quantitat iv erfaßt werden. An Beispielen 
wird gezeigt, daß die an Pasten ermit telten Werte nur be
dingt auf das Erstarrungsverhalten von Mörteln übertragbar 
sind, während Mörtel und Betone sich vergleichbar ver
halten . 

Alterung von Zement bei Langzeitlagerung 
M. Maultzsch, M. GierZoffund P. Schimmelwitz 
7th International Congress on the Chemistry of Cement, 
30 .6. - 4.7. 19 80 Paris, Vol. 11 , Communications p. I-1 28 -
I-133 

Die Lagerfähigkeit von Zement wurde bisher nur über Zeit
räume von 3 - 12 Mon aten untersucht. Dagegen wird hier 
über Untersuchungen berichtet, di e an 9 - 15 Jahre gela
gerten Zementen durchgeführt wurden. Die Zemente , die in 
beschichteten Papiersäcken lagerten , waren in unterschied
lichem Maße anhydratisiert . Thermogravimetrische Phasen
bestimmungen ergaben, daß sich während der Lagerung vor 
allem Calciumsilicathydrate , Ettringit und Syngenit gebildet 
hatten . In verfestigten Randb ereich en der Säcke t raten ver
stärkt Calcium silicathydrat und Calcit auf. Aufgrund der 
thermogravimetrischen Analysen konnte der Gehalt an 
Wasser, das bis 180 oc verd ampfbar ist, als Maß ftir den Hy
dratationsgrad der Lagerzemente angesehen werden. Diese 
Maßzahl ließ sich mit der Festigkeitsentwicklung in Be
ziehung setzen ; auch diente sie der Darstellung der räum
lichen Verteilung des H ydratwassers in einzelnen Zement
säcken. Der Hydratationsverlauf von Lagerzemeuten ist im 
Vergleich zu frischen Zementengekennzeichnet durch einen 
geringeren Anteil neugebildeter Calciumsilicathydrate und 

Ettringit während der ersten Stunden nach Wasserzugabe 
und die anfängliche Bildung von Sekundärgips. Hierin liegen 
die Ursachen für teilweise geringere Werte der Festigkeit , vor 
allem der Frühfestigkeit Dennoch konnte eindeutig fest
gestellt werden, daß auch 15 Jahre gelagerte Zemente be
fri edigende Endfestigkeiten erreichen können. 

Eine 3-parametrige Funktion der Dehnungsenergiedichte für 
ungefüllte und gefüllte Elastomere 
K. Tabisch 
Colloid & Polymer Sei. 258 (1980) S. 932 - 938 

Die Möglichkeiten , die eine in einer vor kurzem veröffent
lichten Arbeit angegebene Funktion der Dehnungsenergie
dichte für die Be schreibung des Spannungs-Dehnungs-Ver
haltens bietet, werden in die sem Beitrag sowohl für unge
füllte als auch für gefüllt e Elastomere eingehender unter
sucht. Insbesondere werden neben den sich mit dieser Ener
giefunktion ergebenden Spannungs-Dehnungs-Beziehungen 
für die verschiedenartigsten Verformungen auch Gleichun
gen fürdie beiden Ableitungen ö W/ Ö/1 undö W/Ö/2 der Deh
nungsenergiedichte W(/ 1 , / 2 ) nach d en Dehnungsinvarianten 
/ 1 und / 2 ex plizit angeführt. Die für diese Untersuchung 
verwendeten Meßwerte wurden bereits veröffentlichten 
Arbeiten anderer Autoren ent nommen. 

Prüfung des Brandverhaltens textiler Fußbodenbeläge 
L. Mecke l 
Melliand Textilberichte 61 (1 980) H. 11, S. 963-965 

Für textile Bodenbeläge wird durch die Bauordnungen der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland nur in speziellen 
Fällen di e Brennbarkeitseinstufung nac h DIN 4102 T 1 Klas
se B I gefordert . Die Klassifizierung der Brennbarkeit ftir 
textile Bodenb eläge nach DIN 6608 1 in die Brennklassen 
T-a , T-b und T-c hatte sich zwa r b ewährt , doch wurde für 
Korridore und Rettungswege eine Prüfung mit Strahlungs
beanspruchung gewünscht. Hierfür schien der in den USA 
entwickelte Radiant-Panel-Tester geeignet, deshalb wurde 
dieser in der Bundesrepublik Deutschland für den Nachweis 
der bauaufsichtliehen Forderung nach B I eingeftihrt. 
Zu sätzlich wird die Prü fung wie bei DIN 66081 mit dem 
Kleinbrenner, aber b ei 30 s Bef!ammungszeit gefordert. An 
45 textilen Fußbodenbelägen , deren Brennbarkeit etwa im 
Bereich der schwerer entflammbaren Beläge lag, wurde 
festgestellt , daß die Anforderung für den Kleinbrenner-Ver
such von wesentlich weniger Belägen als die für den Radiant
Panel-Test erfüllt wird. Bei Erfüllung der ursprünglichen An
forderung von 0,35 W/cm2 für die Prüfung mit dem Radiant
Panel-Tester gibt es überrasch enderweise eine weitgehende 
Üb ere instimmung mit der Einstufung in die Brennklasse T-a 
nach DIN 66081. 

Safety and Technological Aspects of Blackpowder 
H. Hahn , W. Hintze und H. Treumann 
Propellants and Explosives 5 (1 980) S. 129- 134 

In der Bundesrepublik Deut schland werden vo n den Ver
wendern vo n Schwarzpulvern eine große Anzahl Typen von 
Schwarzpulvern, etwa 60, verlangt und demzufolge von den 
Herste llern angeboten. Die Schwarzpulvertypen unterschei
den sich in der Zahl der Komponenten, Zwei- oder Drei
komponentenpulver -ohn e oder mit Schwefel-, in d er Art 
des Oxidationsmittels, Kalium- oder Natriumnitrat , im Ge
halt am Oxidationsmittel, in der Art der verwendeten Holz-
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kohle - sowohl die ursprüngliche Holzart als auch deren 
Inkohlungsgrad -, in der Korngröße und in der Beschaffen
heit der Pulverkornoberfläche, poliert oder unpoliert. 

Aus der großen Zahl auf dem Markt befindlicher Pulver
sorten wurden dreizehn Schwarzpulvertypen ausgewählt 
und von ihnen die sicherheitstechnischen Kenndaten sowie 
die dazugehörigen Wertzahlen der Gefährlichkeit nach den 
Methoden der BAM ermittelt . Dabei hat sich gezeigt , daß 
Dreikomponentenpulver mit 75 % Kaliumnitrat einen etwas 
höheren Gefährlichkeitsgrad aufweisen als die entsprechen
den Pulver mit nur 70 % Kaliumnitrat. Die thermische Sen
sibilität ist dagegen in beiden Fällen nahezu gleich . Die 
schwefelfreien Zweikomponentenpulver weisen einen ge
ringeren Grad an Gefährlichkeit auf, etwa gleiche Sauer
stoffbilanz vorausgesetzt, als die schwefelhaltigen Pulver. 

Die Explosionswärmen und die in der ballistischen Bombe 
gemessenen maximalen Gasdrücke nehmen mit ansteigen
dem Kaliumnitratgehalt im untersuchten Konzentrations
bereich zu. 

Trotz gleicher chemischer Zusammensetzung unterscheidet 
sich die in der ballistischen Bombe gemessene Druckaufbau
geschwindigkeit der einzelnen Pulver zum Teil erheblich. 
Diese steigt sowohl mit Erhöhung des Kaliumnitratgehaltes 
als auch mit abnehmender Korngröße und Dichte an . Die 
in der Eprouvette ermittelte Schleuderhöhe und die Ab
brandgeschwindigkeit bei Atmosphärendruck in der offenen 
Rinne nehmen mit wachsender Korngröße ab. 

Werden die Pulverkörner abgeschliffen oder verdichtet , neh
men die explosiven Eigenschaften ebenfalls ab. 

Untersuchungen über die Aufbewahrung von explosions
gefährlichen Stoffen in kleinen Mengen 
H. Treumann, H. Andre, N. Pfeil und J. Schmidt 
Forschungsbericht im Auftrag des Bayerischen Staatsmini
steriums für Arbeit und Sozialordnung (1980) 

Die Aufbewahrung von explosionsgefährlichen Stoffen im 
nichtgewerblichen Bereich ist besonders für das Laden und 
Wiederladen von Patronenhülsen (rauchschwache Pulver) , 
für Vorderlader- und Böllerschützen (Schwarzpulver) und 
für Seefahrt und Bergrettungsdienste (pyrotechnische Not
signale) von steigender Bedeutung. 

Die zulässigen Mengen und die Anforderungen an die Auf
bewahrung sind in der Zweiten Verordnung zum Spreng
stoffgesetz festgelegt. Danach sind Maßnahmen zu treffen, 
die Diebstahl und unbefugte Entnahme verhindern , z.B. 
durch Aufbewahrung in Stahlschränken , die unter dem 
Namen " Kleinlager für Pulversprengstoffe" im Handel sind . 
Die Behältnisse müssen aber derart aufgestellt werden , daß 
im Explosionsfall , der sich nie ausschließen läßt , die Wir
kung gefährlicher Spreng- und Wurfstücke auf die unmittel
bare Umgebung beschränkt bleibt. 

Das Verhalten der Stahlschränke beim Abbrand bzw. bei der 
Explosion darin aufbewahrter explosionsgefährlicher Stoffe 
wurde in Mengen bis zu 5 kg brutto untersucht. Für licht
und raucherzeugende Signalmittel können die Stahlschränke 
als grundsätzlich geeignete Behältnisse angesehen werden. 
Bei anderen Signalmitteln, die heftiger reagieren und bei 
rauchschwachen Pulvern bzw. Schwarzpulvern ist ab einer 
bestimmten Menge mit Wurfstücken (Tür oder Schloß) zu 
rechnen. Der Einschluß in einem Stahlschrank bewirkt eine 
gegenüber dem freien Ab brand erhebliche Steigerung der 
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Umsetzungsgeschwindigkeit speziell der rauchschwachen 
Pulver. Der Schutz des Stoffes führt hier zu einer erhöhten 
Gefährdung der Umgebung im Explosionsfall. Dieser Ge
sichtspunkt ist bei der Aufstellung eines Stahlschrankes zur 
Aufbewahrung explosionsgefährlicher Stoffe zu berück
sichtigen. Ein ausreichend gegen Diebstahl und unbefugte 
Entnahme gesicherter Raum sollte in diesen Fällen der Auf
bewahrung in einem Stahlschrank vorgezogen werden. 

Versuche mit Acetylen-Leitungen 
D. Lietze 
Bundesarbeitsblatt 7 - 8 (1980) S. 39-42 

Von der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) sind in 
den letzten Jahren mit mehreren Schlauchleitungen für 
Hochdruck-Acetylen Bauartprüfungen nach § 11 der Ace
tylenverordnung ausgeführt worden. Abweichend von den 
in der TRAC 204 "Acetylenleitungen"Nummer 5.37 fest 
gelegten Anforderungen an derartige Schlauchleitungen 
wurde auch bei Schlauchleiturrgen mit Innendurchmessern 
von weniger als 12 mm immer eine Prüfung auf ausreichende 
Festigkeit gegenüber einem Zerfall von Hochdruck-Acetylen 
beim maximal zulässigen Betriebsdruck in der Schlauch
leitung ausgeführt. Dabei hat sich herausgestellt, daß die in 
der TRAC gestellten Festigkeitsanforderungen , zumindest 
bei der für Schlauchleitungen aus Elastomer-Material immer 
augewandten Bauart , offenbar nicht ausreichend sind. Für 
Schlauchleitungen, die bei dieser zusätzlichen Prüfung ver
sagt haben, konnte von der BAM eine Bauartzulassung nicht 
empfohlen werden. Durch weitergehende Untersuchungen 
ist aufgezeigt worden, wie man erreichen kann, daß auch 
Schlauchleitungen aus Elastomer-Material den bei einem 
Zerfall von Hochdruck-Acetylen von 26 bar Anfangsdruck 
auftretenden Beanspruchungen widerstehen. 

Amperometrische Bestimmung von Arsenwasserstoff in 
Gegenwart von Wasserstoff. 
U Seidelmann 
Fresenius' Z. f. Analytische Chemie 302 (1980) S. 196- 198 

Arsenwasserstoff, die einzige stabile Wasserstoffverbindung 
des Arsens, ist ein farbloses Gas von unangenehm knoblauch
artigem Geruch, es ist äußerst giftig. Im Gemisch mit 
Wasserstoff oder Edelgasen findet es bei der Herstellung 
von Halbleitern Verwendung. 

Es wird eine Methode zur Bestimmung von Arsenwasserstoff 
im Gemisch mit Wasserstoff beschrieben. Arsenwasserstoff 
bildet mit in Methanol gelöstem Quecksilber(II)-chlorid ei
nen Komplex , der mit Jod reagiert . Das überschüssige Jod 
wird amperometrisch titriert. Die Standardabweichung liegt 
bei 0,03. 

Es wird eine genaue Analysenvorschrift gegeben. Der appa
rative Aufwand ist gering, es werden Gaswaschflaschen, ein 
Manometer, ein Gasmengenzähler, ein Potentiograph und 
einige in jedem analytischen Laboratorium vorhandene Ge
räte benötigt. 

Die Arbeit weist auf verschiedene Möglichkeiten , Arsen
wasserstoff zu bestimmen , hin. Die bereits bekannten Me
thoden sind zum Teil nicht sehr genau und viel aufwendiger 
als die beschriebene. 



Acetylenanlagen - Neues Bauartzulassungszeichen 
J. Trajf'(Jer 
Bundesarbeit~blatt 7-8 (1980) S. 43-45 

Im gleichen Heft des Bundesarbeitsblattes auf den Seiten 
123/124 wird die vom Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung erlassene "Richtlinie für das Verfahren der 
Bauartzulassung von Acetylenanlagen" veröffentlicht. Sie 
führt im Rahmen des Regelwerks zur Acetylenverordnung 
die Kurzbezeichnung TRAC 410. 

Mit der TRAC 410 werden Einzelheiten der Durchführung 
des Bauartzulassungsverfahrens (Antrag, Antragsunterlagen, 
Baumuster, Zulassungsprüfung, Bauartzulassung) bekannt
gemacht. Die Zulassungsprüfung hat die Bundesanstalt für 
Materialpriifung (BAM) vorzunehmen. Nach erfolgreichem 
Abschluß der Prüfung hat sie das Zulassungskennzeichen 
vorzuschlagen. Tatsächlich werden Bauartzulassungsverfah
ren bereits seit längerem sehr weitgehend nach der in 
TRAC 410 gegebenen Richtlinie abgewickelt. 

Neu in der TRAC 410 ist jedoch die Form des Bauartzu
lassungszeichens, das vom 1. Januar 1981 an von der 
Bundesanstalt für Materialpriifung den Zulassungsbehörden 
vorgeschlagen werden wird. Es wird also die neue Form 
eines Bauartzulassungszeichens im voraus bekanntgemacht, 
und es wird ein für alle Arten von Acetylenanlagen nach 
dem gleichen Schema gebildetes kürzeres Kennzeichen ein
geführt. 

Bisher gab es für jede Art von Acetylenanlagen oder Anlage
teilen. (Beispiele: Acetylenentwickler, Gebrauchsstellenvor
lagen, Acetylenflaschendruckminderer, Hochdruckacetylen
schläuche) spezifische Bauartzulassungskennzeichen, wobei 
sich zwei Systeme der Bildung dieser Zeichen unterscheiden 
lassen. Nach TRAC 410 werden bereits erteilte Bauartzu
lassungen ihre bisherigen Kennzeichen behalten. Dies be
deutet im Grunde, daß mit der TRAC 410 ein drittes Bau
artzulassungszeichen-System an die Seite der bisherigen 
beiden Systeme tritt. Die durch das Nebeneinander mehre
rer Kennzeichen-Systeme gegebenen Nachteile sollen nun 
dadurch abgebaut werden, daß ausführlichere Informationen 
über die bisherigen Kennzeichen bekanntgemacht werden . 
Der Aufbau der beiden bisherigen gerätespezifischen Bauart
zulassungszeichen-Systeme und die Entwicklung, die hierzu 
geführt hat, werden dargelegt. Die Bestandteile der bis
herigen Zeichen und ihre Zusammensetzung werden in 
Tabellenform und an Beispielen vorgestellt und erläutert . 
Zum Schluß wird das neue Kennzeichen vorgestellt, und es 
wird darüber informiert , in welchen Fällen es den nach
gestellten Kennbuchstaben "B" enthalten wird. 

Gaskonzentrationsmessungen in ortsfesten und ortsbeweg

lichen Behältern 
H. Grabitz t und W. Wiechmann 
Schadenprima 1 ( 1980) S. 6- 9 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung hat auf dem Gebiet 
des Landes Berlin die Aufgaben eines staatlichen Material
prüfungsamtes wahrzunehmen. In den Rahmen dieser Auf
gaben fällt u .a. die Überwachung von Reparatur- und Um
bauarbeiten an ortsfesten und ortsbeweglichen Behältern 
zum Transport, Abfüllen, Lagern oder Verarbeiten von 
brenn baren Flüssigkeiten, die mit Brand- bzw. Explosions
gefahren durch die dabei möglicherweise freigesetzten 
brenn baren Gase oder Dämpfe verbunden sind. 

über das praktische Vorgehen und die Erfahrungen, die bei 
diesen Überwachungsarbeiten unter den in Berlin vorliegen
den besonderen Verhältnissen gemacht worden sind, wird 
berichtet. 

Systemtechnische Analyse und Beschreibung von V er
schleißvorgängen 
H. Czichos 
Z. f. Metallkunde 71 (1980) H. 7, S. 421-426 

Der Verschleiß von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruk
tionen ist durch eine Vielzahl von Erscheinungsformen und 
Einflußgrößen gekennzeichnet. Die neueren Ergebnisse der 
Verschleißforschung und die Erfahrungen der technischen 
Praxis zeigen, daß es eine "Verschleißfestigkeit" als spezi
fische Werkstoffeigenschaft, etwa im Sinne einer Zugfestig
keit , nicht geben kann, sondern daß der Verschleiß als 
Eigenschaft eines komplexen "tribologischen Systems" auf
gefaßt werden muß. In dem Beitrag wird ein überblick über 
systemtechnische Hilfsmittel zur umfassenden Analyse und 
Beschreibung des Verschleißes und seiner zahlreichen Ein
flußgrößen gegeben und eine Methodik zur systematischen 
Bearbeitung von Verschleißproblemen vorgestellt. 

Jahreszeitliche Einflüsse auf die Holzeigenschaften: 
Holzfeuchtigkeit im Splint- und Kernholz von Nadelbäumen 
A . Burmester 
Holz-Zentralblatt Nr. 91 (1980) S. I 

An den vier Nadelbaumarten Kiefer, Lärche, Fichte und 
Douglasie wurde die jahreszeitlich bedingte Änderung der 
Holzfeuchtigkeit in monatlichen Abständen durch Entnah
me von Bohrkernen ermittelt, die in Splint- und Kern
bereiche unterteilt wurden . Für alle vier Baumarten konnten 
arteigene Veränderungen festgestellt werden, die sich im 
Trend gleichen. Der höchste Wassergehalt im Splintholz 
besteht im Hochwinter und der niedrigste im Sommer und 
Herbst. Die Wasseranreicherung erfolgt erst im Spätherbst 
und Winter, wenn Assimilation und Transpiration ihre 
niedrigsten Werte erreichen, so daß ein Wasserüberschuß 
vorhanden ist. Die Kernholzfeuchtigkeit wird nur in ge
ringem Maße beeinflußt; ihre Änderung folgt bei Lärche 
und Fichte dem Trend der Splintholzfeuchtigkeit voll
ständig, bei Kiefer und Douglasie dagegen nur teilweise. 

Verschleiß und Härte von Werkstoffen 
K.-H. Habig 
Monographie: Carl Hanser Verlag, 304 Seiten, !57 Bilder, 
73 Tabellen, 1980 

Läßt sich der Verschleiß durch Einsatz von harten Werk
stoffen vermindern? Diese Frage wird in der Praxis immer 
wieder gestellt und allzu oft falsch beantwortet so daß 
häufig nicht die geeignetsten oder sogar ungeeign:te Werk
stoffe zur Lösung von Verschleißproblemen eingesetzt wer
den; denn es ist keineswegs generell so, daß der Verschleiß 
mit zunehmender Härte der eingesetzten Werkstoffe ab
nimmt. 

In dem vorliegenden Buch, das sich vor allem an Ingenieure 
aus der Praxis wendet, wird ausführlich dargelegt, wo der 
Einsatz von harten Werkstoffen Vorteile bringt und wo 
nicht. Vorher werden in zwei getrennten Kapiteln die 
Grundlagen des Verschleißes und der Härte von Werk
stoffen behandelt. 
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In dem Verschleiß-Kapitel sind die für den Verschleiß 
wichtigen Einflußgrößen zusammengestellt und mit der 
Methodik der Systemanalyse übersichtlich geordnet . Ein
gehend werden die mechanischen und physikalisch-che
mischen Ursachen des Verschleißes dargestellt. Hierbei 
kommt der Adhäsion , der Tribooxidation, der Abrasion und 
der Oberflächenzerrüttung als den wichtigsten Verschleiß
mechanismen eine besondere Bedeutung zu. Das Kapitel 
über den Verschleiß von Werkstoffen enthält weiterhin die 
gebräuchlichsten Methoden der Verschleißprüfung in Be
trieb und Labor. In diesem Zusammenhang werden auch die 
Möglichkeiten und Grenzen der Simulation von Verschleiß
fällen der Praxis mit Hilfe von Modell-Verschleißprüfungen 
diskutiert. 

Das Kapitel über die Härte erwies sich als notwendig , weil 
die Härte keine eindeutig definierte Größe ist. Der allge
meinen Definition, nach welcher die Härte den Widerstand 
eines Körpers gegenüber dem Eindringen eines anderen aus
macht, fehlt der Hinweis , ob das Eindringen mit einer 
elastischen, visko elastischen oder plastischen Verformung 
verbunden ist. Im Hinblick auf die zentrale Frage dieses 
Buches über den Zusammenhang zwischen dem Verschleiß 
und der Härte von Werkstoffen war eine Einschränkung des 
Härtebegriffes erforderlich. Da die meist en Verschleißpro
zesse mit plastischen Verformungen verbunden sind, wird 
die Härte hier als der Widerstand eines Werkstoffes gegen
über einer plastischen Verformung seiner Oberflächenbe
reiche bezeichnet, die durch das Eindringen eines Prüf
körpers hervorgerufen wird. Die so definierte Härte kann 
bekanntlich mit den Verfahren nach Brinell, Vickers , 
Knoop und Rockweil ermittelt werden. Da diese Härte
prüfverfahren vor allem zur Bestimmung der Härte von 
metallischen Werkstoffen benutzt werden, wird diese Werk
stoffgruppe ausführlich behandelt. Dies ist auch deshalb 
angebracht , weil die meisten Ergebnisse über die Abhängig
keit des Verschleißes von der Härte an metallischen Werk
stoffen gewonnen wurden . Im Hinblick auf den zunehmen
den Einsatz von keramischen und polymeren Werkstoffen 
wird aber auch auf die Härte dieser Werkstoffgruppen ein
gegangen. 

Ein gesonderter Abschnitt ist den Beziehungen zwischen 
der Härte und den anderen Werkstoffeigenschaft en ge-

Amt I iche Bekanntmachungen 

widmet, zu denen die mechanisch-technologischen, die 
gefügemäßigen, die physikalischen und die chemischen 
Eigenschaften gezählt werden können. Da die Härte wesent
lich durch eine Veränderung der Gefügeeigenschaften be
einflußt werden kann, werden die Ursachen der Härte und 
die Möglichkeiten der Härtesteigerung in diesem Abschnitt 
erläutert. 

Im letzten Kapitel wird die Kernfrage dieses Buches unter
sucht, inwieweit nämlich ein Zusammenhang zwischen dem 
Verschleiß und der Härte von Werkstoffen besteht. Dabei 
wird im einzelnen der Frage nachgegangen , ob die Härte 
eine Aussage über eine Grenze der Beanspruchung ermög
licht. Mit zahlreichen Untersuchungsergebnissen wird aus
führlich dargelegt , wie der Widerstand von Werkstoffen 
gegenüber dem Wirken der verschiedenen Verschleißmecha
nismen von der Härte der am Verschleiß beteiligten stoff
lichen Elemente abhängt. Da die Verschleißmechanismen in 
der Praxis nur selten allein, sondern meistens überlagert auf
treten , wird anhand von ausgewählten tribotechnischen 
Bauteilen und Systemen gezeigt , welche Konstellation von 
Verschleißmechanismen für den Verschleiß dieser Bauteile 
bzw. Systeme verantwortlich ist und welche Werkstoffe 
oder Werkstoffhärten in den speziellen Fällen erforderlich 
sind. 

Den Abschluß des Buches bildet ein Anhang mit Tabellen , 
in denen die Härtewerte der wichtigsten tribotechnischen 
Werkstoffe zusammengestellt sind. In weiteren Tabellen sind 
Werkstoffpaarungen mit einem großen Widerstand gegen
über der Adhäsion aufgeführt , weil vor allem für den ad
häsiven Verschleiß und für das adhäsiv bedingte " Fressen" 
die Härte der Verschleißpartner oft nur eine untergeordnete 
Rolle spielt und hier somit kein Kriterium für die Werkstoff
auswahl bietet . 

Die Klärung der Frage , wo ein Zusammenhang zwischen 
dem Verschleiß von Werkstoffen und ihrer Härte besteht 
und wo andere Werkstoffeigenschaften dominieren, dient 
nämlich letzten Endes dem Ziel, die Auswahl von Werk
stoffen oder Werkstoffpaarungen für die Lösung von Ver
schleißfällen mit Hilfe von werkstofftechnischen Maßnah
men zu erleichtern, um dadurch die Gefahr eines unzu
lässig hohen Verschleißes oder eines Versagens zu ver
ringern. 

Weitere von der Bundesanstalt für Materialprüfung auf Eignung für bestimmte 
Einsatzzwecke geprüfte Gasmeß- und Gaswarngeräte 
(Stand vom 1. 5. 1981) 

Bisher sind folgende Teillisten veröffentlicht worden: 

Reg .Nr. bis 12 im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 5 (1975) Nr. 1, S. 8 
Reg .Nr. 13 bis 24 im AM BAM 6 (1976) Nr. 1, S. 20 / 21 
Reg .Nr. 25 bis 37 im AM BAM 7 (1977) Nr. 1, S. 19 / 21 
Reg .Nr. 38 bis 47 im AM BAM 8 (1978) Nr. 2, S. 87 und 
Reg.Nr. 48 bis 59 im AM BAM 9 (1979) Nr. 4, S. 161 / 162 

Die nachstehenden Angaben hinsichtlich der Einsatzbereiche und klimatischen Bedingungen sollen nur eine allgemeine Information 
vermitteln . Weitere Aussagen über Störeinflüsse, Einfluß des Sauerstoffgehaltes, Temperatu reinflüsse und Alarmverzögerungen sind 
in den entsprechenden Gutachten enthalten, die beim Einsatz beachtet werden müssen. Soll ein Meß- oder Warngerät eingesetzt 
werden , so ist es daher aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich , das vollständige Gutachten vom Hersteller anzufordern. 
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Reg .Nr. Gerät Hersteller bzw. Sicherheitstechnisches Datum Eignungsprüfung für Klimatische 
Antragsteller Gutachten den Einsatz im Freien Bedingungen: 

BAM-Nr. und in geschlossenen Temperatur T 
- Räumen zur Messung relative Feuchte <P 

von folgenden Gasen Luftdruck p 
und Dämpfen im 
Gemisch mit Luft 

60 Exytron 5010 mit Drägerwerk AG, 4-4820/77 6. 12. 1979 FAM-Normalbenzin wie in Reg .-Nr. 
Maßkopf Typ AL, Lübeck (2. Ergänzung zu Diäthyläther 56 
Typ PA und Typ PC Reg .-Nr. 56) (Eignungsprüfung genannt 

gern. Ex-RL und UVV 
"Gase") 

61 Exytron 5010 mit Drägerwerk AG, 4-2680 /78 24. 4. 1980 Äthylen, Ammoniak , wie in Reg.-Nr. 
Maßkopf Typ AL, Lübeck (3. Ergänzung zu lsopropylalkohol , 56 
Typ PA und Typ PC Reg .-Nr. 56) Methyläthylketon, genannt 

Äthylacetat und 
Dirnethyläther 
(Eignungsprüfung 
gern . Ex-RL und UVV 
"Gase") 

62 Auer-Ex-Aiarm, Auergesellschaft 4-2445 /78 9. 5. 1980 Wasserstoff, Methan , wie in Reg .-Nr. 
Modelle GmbH, Berlin (2. Ergänzung zu Äthan , Propan, Butan, 39 
ED 91 B Reg .-Nr. 39) Äthylen , Propylen, genannt 
ED 92 B Stadtgas, Pentan , 
ED 93 B Hexan, Benzin , 
mit Fernmeßk'opf Ammoniak, Acetylen, 
Typ F-715 Butadien , Äthylenoxid , 

Methanol, Äthanol , 
Diäthyläther, Aceton , 
Äthylmethylketon , 
Toluol und Xylol 
( Eignungsprüfung 
gern. Ex-RL und UVV 

"Gase") 

63 Oxymat 2 mit Siemens AG, Karlsruhe 4-4608 /78 30. 5. 1980 Sauerstoff in Luft I 5 oc :S T :S 45 oc 
Signalgeber Stickstoff-Gemischen 15% ::S.p::; SQ% 
M 72 145/A 100 unter Beimischung von 920 mbar ::::: p :5 1080 mbar 
und Quittierrelais 24 verschiedenen Stör-
LR-1 M 73249-A 3 komponenten , Konzen-

trationsbereich 0 bis 
20,8% o, 
(Eignungsprüfung 
gern. Ex-RL) 

64 Auer-Ex-Alarm Auergesellschaft 4-3132/78 12. 6. 1980 Wassersstoff , Methan, wie in Reg .-Nr. 
Modelle GmbH, Berlin (1. Ergänzung zu Äthan, Propan, Butan, 51 
ED 091 B Reg .-Nr. 51) Ähtylen , Propylen , genannt 
ED 092 B Stadtgas , Pentan, 
ED 093 B Hexan, Benzin, 
ED 094 B Ammoniak, Acetylen , 
ED 098 B Butadien , Äthylenoxid , 
mit Fernmaßkopf Methanol , Äthanol , 
Typ F-715 Diäthyläther, Aceton , 

Äthylmethylketon , 
Toluol und Xylol 
(Eignungsprüfung 
gern. Ex-RL und UVV 
"Gase") 

65 Explosionswarngerät Hartmann & Braun AG, 4-4257/78 16. 6. 1980 Wasserstoff, Methan Maßkopf 
CGEX1 mit den Meß- Frankfurt/M. (Eignungsprüfung -20 oc :S T :S + 65 oc 
köpfen CGEX M 1.1 0, gern . Ex-RL und UVV Versorgungs- und · 
M 1.20 und M 1.30 und "Gase" ) Signaleinheit 
der Versorgungs- und -10 oc :S T :S + 60 oc 
Signaleinheit CGEX E1 beide: 

4Q% :::;~.p 96% 

920 mbar $ p :S: 1080 mbar 

66 Bieler & Lang Bieler & Lang GmbH, 4-4232/76 11. 7. 1980 Wasserstoff, Methan -20 oc :S T :S + 40 oc 
Gaswarngerät Achern (Eignungsprüfung 40% :S~.p::; 98% 

LS 2010E mit Meßfühler gern. Ex-R L und UVV 920 mbar :S p::5 1080 mbar 

LS 2400 DK "Gase") 

67 Explosionswarngerät Hartmann & Braun AG, 4-4843 /78 6. 8. 1980 Propan ,n-Butan und wie in Reg .-Nr. 
CGEX1 mit den Meß- Frankfurt I M. (1. Ergänzung zu Benzin 65 
köpfen CGEX M 1.10, Reg .-Nr. 65) (Eignungsprüfung genannt 
M 1.20 und M 1.30 und gern. Ex-RL und UVV 
der Versorgungs- und "Gase") 
Signaleinheit CGEX E1 

68 Auer-Ex-Aiarm, Serie Auergesellschaft 4-2543 / 77 3. 12. 1980 Chlormethan , Dichlor- wie in Reg.-Nr. 
ED 190 B mit den Meß- GmbH, Berli n (1 . Ergänzung zu methan, DIN-Propan, 57 
köpfen D-8101 , D-8102 Reg.-Nr. 57) DIN-Propan / Butan genannt 
und D-8201 und Benzin 

(Eignungsprüfung 
gern. Ex-RL und UVV 
"Gase") 
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~eg . Nr. Gerät Hersteller bzw. Sicherheitslech nisches Datum Eignungsprüfung für Klimatische 
Antragsteller Gutachten den Einsatz im Freien Bedingungen: 

BAM-Nr. und in geschlossenen Temperatur T 
Räumen zur Messung relative Feuchte CfJ 

von folgenden Gasen Luftdruck p 
und Dämpfen im 
Gemisch mit Luft 

69 Auer-Ex-Aiarm , Serie Auergesellschaft 4-4807 /79 5. 12. 1980 Epichlorhydrin wie in Reg .-Nr. 
ED 190 B mit den Meß- GmbH, Berlin (2. Ergänzung zu (Eignungsprüfung 57 
köpfen D-8101 , D-8102 Reg .-Nr. 57) gem. Ex-RL und UVV genannt 
und D-8201 .. Gase") 

70 Bieler & Lang Bieler & Lang GmbH, 4-1304 /79 27 . 1. 1981 Methan, Wasserstoff , -20 oc o5 T o5 + 40 oc 
Gaswarngerät Achern Propan, n-Butan, Erd- 40 'loo'S <P s; 98 % 
LS 2015 mit Meßfühler gas, Benzin und 920 mbar ::::: p $ 1080 mbar 
LS 2400 DK (G) Äthylalkohol 

(Eignungsprüfung 
gem. Ex-RL und UVV 
.. Gase") 

71 Bieler & Lang Bieler & Lang GmbH, 4-4426 t 76 5. 2. 1981 Propan , n-Butan, Erd- wie in Reg .-Nr. 
Gaswarngerät Achern ( 1. Ergänzung zu gas, Benzin und 66 
LS 2010 E mit Reg .-Nr. 66) Athanol genannt 
Meßfühler ( Eig nu ngsprüfun g 
LS 2400 DK (G) gem. Ex-RL und UVV 

.. Gase") 

72 Bieler & Lang Bieler & Lang GmbH, 4-3705 / 78 18. 2. 1981 Toluol und Athyl- wie in Reg.-Nr. 
Gaswarngerät Achern (2. Ergänzung zu methylketon- 66 
LS 2010 E mit Reg .-Nr . 66) (Eignungsprüfung genannt 
Meßfühler gem. Ex-RL und UVV 
LS 2400 DK (D) .. Gase") 

Mitteilung des Sekretariats für U.E.A.t.c.-Fragen - BAM, Abteilung 2 
"Bauwesen"- über in den Jahren 1980 und 1981 erteilte Agrements *) 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlage der 
Ag rement-Erteil ung: 

Inhalt des Agrements: 

Agrement Nr. 164/80 

Dachelemente aus Aluminium 

Kaiser Aluminium Europe I nc. Deutschland 
5400 Koblenz 

KAL-ZIP-Aiuminium-Dach 

bis 31. Januar 1985 

Zui<;Jssungsbescheid des Instituts f9r Bautechnil 
Nr. Z-14.1-57 vom 22. Febru8r 1980 

Das beurteilte "KAL-ZIP-Aiuminiumdach" besteht aus tragenden, 
raumabschließenden Dachelementen. Diese werden aus walzblankem 
oder stuccodessiniertem Aluminiumband, wahlweise mit Farbbe
schichtung, hergestellt, das durch Kaltverformung zu einem U-förmi
gen Profil gefaltet wird. Die Aluminium-Dachelemente werden durch 
Verbördeln während des Verlegensauf dem Dach mit einer Bärdei
maschine regendicht miteinander verbunden. Der Anschluß an die 
Unterkonstruktion erfolgt über eingebördelte, oben nicht sichtbare 
Klipps. 

Das Agrement erstreckt sich auf die Verwendung als in Richtung 
Rrst-Traufe einfeldrig oder durchlaufend ausgebildete Dachkonstruk
tion mit einer Dachneigung von ;;;.1 ,5°. Bei Dachdurchbrüchen, Ober
lichtern und Querstößen ist eine Mindestdachneigung von 3° erfor
derlich. 

Im Agrement sind Angaben zum Anwendungsbereich, zu Werkstoffen 
und Korrosionsschutz sowie zu den Verbindungsmitteln enthalten. 
Neben dem statischen Nachweis wird über den Wärme- und Brand
schutz, über den Einbau der Aluminiumbleche sowie über Überwa
chung und Prüfverfahren berichtet. 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-E rtei I ung: 

Inhalt des Agre'ments : 

Agrement Nr. 165/80 

Fenster 

VEKAPLAST Kunststoffwerk 
Heinrich Laumann 
4401 Sendenhorst 

Kunststoff- Fenstersystem VEKAPLAST 
Dreh-, Dreh kipp- und Stulpflügel-Fenster 
und -Türen 

bis 31. Oktober 1983 

U.E.A.t.c.- Richtlinien für Fenster; 
U.E.At.c.-Richtlinien für Fenster aus 
PVC hart; 

U.E.At.c.-Richtlinien zur Beurteilung der 
Haltbarkeit von an Außenseiten von Gebäu
den verwendeten Produkten aus PVC hart; 
Prüfungszeugnisse anerkannter Prüfanstalten 

Das beurteilte Fenstersystem "VEKAPLAST" wird mit Fensterpro
filen aus erhöht schlagzähem PVC hart hergestellt und ist für den Bau 
von Drehflügelfenstern mit senkrechter Achse, Drehkippflügelfen
stern, Drehkipptüren sowie Stulpflügeltüren konstruiert. Daneben 
können mit diesem Fenstersystem auch mehrteilige Fenster aus zu 
öffnenden und feststehenden Rahmen bzw. Kombinationen beider 
Arten sowie Schwingflügelfenster hergestellt werden. Diese sind je
doch nicht Gegenstand dieses Agrements. 

Aus den von der Firma VEKAPLAST hergestellten Profilen werden 
die Fenster von Fensterbaufirmen im in- und Ausland nach den Ver
arbeitungsvorschritten der Firma VEKAPLAST gefertigt. 

*) Einzelheiten zum Agrement-Verfahren : s. BAM-Amts- und Mitteilungsblatt, Bd. 5, Nr. 2, S. 61 
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Das AJrement enthält Angaben zum Material und beschreibt ausführ
lich die Bestandteile des Systems. Neben der Herstellung, Lieferung 
und Lagerung der Profile wird über die Fertigung, Montage und den 
Einbau der Fen-ster berichtet. Darüber hinaus enthält es Angaben zur 

Reinigung, Reparatur , Kontrolle sowie zu den Prüfungen mit den da
zugehörigen Prüfergebnissen. 

Die an fertigen Fenstern und Fenstertüren gemäß den U. E. A t .c.
Richtlinien durchgeführten Prüfungen erlauben folgenden Klassifizie
rungen : 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung : 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteil ung: 

Inhalt des Agrements : 

Fugendurch lässi gke it : 
Schlagregensichterheit: 
Widerstand gegen Wind : 

Agrement Nr. 166/80 

Fenster 

K lasse A 3 
Klasse E 3 
Kategorie V 2 

VEKAPLAST Kunststoffwerk 
Heinrich Laumann 
4401 Sendenhorst 

Kunststoff- Fenstersystem VEKAPLAST 
Schwingflügelfenster 

bis 31 . Oktober 1983 

U. E. A. t .c.-Richtlinien für Fenster, Anhang 
Fenster aus PVC hart; 
Prüfungszeugnisse anerkannter Prüfanstalten 

Das beurteilte Fenstersystem .. VEKAPLAST" -Schwingflügelfenster 
wird mit Fensterprofilen aus erhöht schlagzähem PVC hart hergestellt 
und ist für den Bau von Schwingflügelfenstern mit horizontaler Achse 
bestimmt. Daneben können mit diesem System auch mehrteilige Fen
ster au~ zu öffnender, und feststehenden Rahmen bzw. Kombinati 
onen der beiden Arten gebildet werden. Diese sind jedoch nicht Gegen
stand dieses Agrements. Aus den von der Firma VEKAPLAST herge
stellten Profilen werden die Fenster von Fensterbaufirmen im ln- und 
Ausland nach den Verarbeitungsvorschriften der Firma VEKAPLAST 
gefertigt. 

Das Agrement enthält Angaben zum Material und beschreibt ausführ
lich die Bestandteile des Systems. Neben der Herstellung, Lieferung 
und Lagerung der Profile wird über die Fertigung, Montage und den 
Einbau der Fenster berichtet. Außerdem sind Re inigung, Reparatur, 
Kontrollen und Prüfungen mit den dazugehörigen Prüfergebnissen 
angeführt. 

Die am fertigen Fenster gemäß den U.E.A.t.c .- Richtlinien durchge
führten Prüfungen erlauben folgende Klassifizie rungen : 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung : 

Geltungsdauer: 

Fugendurchlässigkeit : Klasse A 3 
SchI agregensicherheit : 
Widerstand gegen Wind : 

Agrement Nr. 167/80 

Kunststoff- Fußbodenbelag 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 

Klasse E 3 
Kategorie V 2 

PVC-Fußbodenbelag MIPOLAM 201 

bis 31 . Dezember 1983 

U.E.A.t .c.-Richtlinien für Kunststoff-Fußbo-

u3P2E 2c2 (nicht verschweißte Fugen) 

U3P2E 3c2 (verschweißte Fugen/"' 

Das Agrement enthält Angaben zum Material, zur Herstellung, Verle
gung, Reinigung und Pflege des Fußbodenbelages. Daneben wird über 
die bei der Herstellung und die im werkseigenen Laboratorium durch
geführten Eigenüberwachungsmaßnahmen sowie über die Fremdüber
wachung berichtet. Abschließend werden die Ergebnisse von durchge
führten Prüfungen angegeben. 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agnl'ment-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Agrement Nr. 168/80 * ) 

Fenster 

Gabrüder Kömmerl ing Kunststoffwerke GmbH 
6780 Pirmasens 

Kunststoff-Fenster .. Combidur" 
Dreh-, Drehkipp- und Stulpflügel-Fenster und 
-Türen 

bis 31. Dezember 1983 

U.E.A.t .c.-Richtlinien für Fenster, Anhang 
Fenster aus PVC hart; 

U.E.A.t.c. -Richtl inien zur Beurteilung der 
Haltbarkeit von an Außen seiten von Gebäuden 
verwendeten Produkten aus PVC hart; 
Prüfungszeugnisse anerkannter Prüfanstalten 

Das beurteilte Fenstersystem .,Combidur " wird mit Fensterprofilen 
aus erhöht .schlagzähem PVC hart hergestellt. Es ist konstruiert für 
den Bau von Dreh-, Drehkipp-und Kippflügel- , Stulpflügelfenstern so
wie einflügeligen Drehtüren und zweiflügeligen Drehtüren ohne festen 
Mittelpfosten. Sofern erforderlich , kann eine Verstärkung der Profile 
durch Einschub von Metallprofilen erfolgen . Aus den von der Firma 
Gebr. Kömmerling hergestellten Profilen werden die Fenster von Fen
sterbaufirmen im ln- und Ausl and nach den Verarbeitungsvorschriften 
der Firma Gebr. Kömmerling gefertigt. 

Das Agrement enthält Angaben zum Material und beschreibt ausführ
lich die Bestandteile des Systems. Neben Herstellung, Lieferung und La
gerung der Profile wird über Fertigung, Montage und Einbau der Fen
ster auf der Baustelle berichtet. Abschließend werden Angaben zur Rei
nigung, Reparatur und Gütekontrolle gemacht und die Prüfungen mit 
den dazugehörigen Prüfergebnissen wiedergegeben . 

Die an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A.t .c .- Richtlinien durchgeführ
ten Prüfungen erlauben folgende Klassifizierungen : 

Fugendurchlässigkeit : Klasse A 3 
Sch lagregensicherheit : Klasse E 4 bzw. E 3 
Widerstand gegen Wind : Kategorie V 3 

bzw. V 2 
* ) Dieses Agrement stellt eine Verlängerung und Erweiterung des 

Agnl'ments Nr. 1 26/78 dar. 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung : 

Agrement Nr. 169/80 

Fenster 

Gebrüder Kömmerling Kunststoffwerke GmbH 
6780 Pirmasens 

Kunststoff- Fenster ,,Com bidu r''-Schwingflügel
fenster 

Grundlagen der 
Agr6ment-E rtei I ung : denbeläge; U.E.A.t.c.-Richtlinien für biegsa- Geltungsdauer : 

me Vinyl-Fußbodenbeläge ohne Unterlage (VF Grundlagen der 

bis 31. Dezember 1983 

U.E.A.t .c.- Richtlinien für Fenster, Anhang 
Fenster aus PVC hart ; Prüfungszeugnisse anerkannter Prüfanstalten Agrement-Erteilung : 

Inhalt des Agrements: 
Der beurteilte Fußbodenbelag MIPOLAM 201 ist ein homogener 
PVC-Belag mit glatter Oberseite und rauher Unterseite. Er wird als 
Bahnenware und in Fliesen in einer Dicke von ca. 2 mm hergestellt. 
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen und der Erfahrungen mit 
Belägen ähnl icher Beschaffenheit wird folgende UPEC-Einstufung 
vorgenommen : 

Inhalt des Agr~ments : 

U.E.A.t.c.-Richtlinien zur Beurteilung der Halt
barkeit von an Außenseiten von Gebäuden ver
wendeten Produkten aus PVC hart; 
Prüfungszeugnisse anerkannter Prüfanstalten 

Das beurteilte Fenstersystem .,Combidu r " -Schwingflügelfenster wird 
mit Fensterprofilen aus erhöht sch lagzähem PVC hart (Rohstoff .. Ho-
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stalit Z" der Firma Farbwerke Hoechst) hergestellt. Aus den von der 
Firma Gebr. Kömmerling hergestellten Profilen werden ßie Fenster 
von Fensterbaufirmen im in- und Ausland nach den Verarbeitungsvor
schriften der Firma Gebr. Kömmerling gefertigt. 

Das JI{Jrement enthält Angaben zum Material und beschreibt ausführ· 
lieh die Bestandteile des Systems. Neben Herstellung, Lieferung und 
Lagerung der Profile wird über Fertigung, Montage und Einbau der 
Fenster auf der Baustelle berichtet. Außerdem werden Angaben zur 
Reinigung, Reparatur und Gütekontro lle gemacht und die Prüfungen 
mit den dazugehörigen Prüfergebnissen wiedergegben. 

Die an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A.t.c.- Richtlinien durchge
führten Prüfungen erlauben folgende Klassifizierungen: 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung : 

Fugendurch Iässigkeit : Klasse A 3 
Schlagregensicherheit : 
Widerstand gegen Wind: 

Agn!ment Nr. 170/80 

Dachplatten 

Klasse E 4 
Kategorie V 3 

Hebel Gasbetonwerk Alzenau GmbH 
8755 Alzenau /Ufr. 

Bewehrte HEBEL-Dachplatten 
GB 3,3 (GSB 35) und GB 4.4 (GSB 50) 

Verkehrslasten gemäß DIN 1055 Teil 3 (GB 4.4) aufzunehmen haben. 

Das Agrement enthält Angaben zu den Baustoffen, zum Herstellungs
verfahren sowie zu Bewehrung und Korrosionsschutz. Neben dem sta
tischen Nachweis wird der Einbau der Dachplatten beschrieben. Dar
über hinaus werden Angaben über den Wärme-, Schall- und Brand
schutz sowie über Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmen sitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlage der 
Agrement-E rtei lung: 

Inhalt des Agrements: 

Agr~ment Nr. 171/81 

Stahldach 

ARMCO GmbH Armco-Eurotee 
4223 Voerde /Ndrrh . 

Armeo-E u rotec-Dach 

bis 31 . März 1986 

Zulassungsbescheid des Instituts für Bautechnik 
Z- 14.1-25 vom 5. April 1979 

Das beurteilte ARMCO·EUROTEC-Dach besteht aus tragenden , raum· 
abschließenden Dachelementen aus beidseitig bandverzinktem und be· 
schichtetem oder aluminiertem Stahlblech und Z-förmigen Pfetten mit 
Blechdicken von 1,5 bis 2.4 mm, 200 mm Höhe und einer Gurtbreite 
von 70 mm. Die maxi mal 12m langen, 400 mm breiten, ebenen, min
destens 0,65 mm dicken, mit zwei in Längsrichtung verlaufenden 50 mm 

Geltungsdauer: bis 28. Februar 1983 hohen Profilstegen versehenen Dachelemente werden in Richtung der 

Grundlagen der 
Agrement-E rtei I ung: 

. Dachneigung verlegt, miteinander verbördelt und mit den kaltprofilier
Zulassungsbescheid des Instituts für Bautechnik ten Pfetten verbunden. Ihre Verbindung erfolgt im System STEELOX 

Nr. Z 2. 1-5.2 50 mit selbstbohrenden Schrauben, im System STEELOX CF durch 

Inhalt des Agrements: 
Bei den ,.bewehrten HEBEL-Dachplatten" handelt es sich um freiauf
liegende, bewehrte Dachplatten aus dampfgehärtetem Gasbeton der 
Festigkeitskl assen GB 3,3 (GSB 35) und GB 4.4 (GSB 50) gemäß 
DIN 4223 mit den Plattenrandausbildungen Form A , Bund C. Die 
Dachplatten müssen mindestens 50 cm breit und bei der Plattenrand-

verdeckte Halter. 

Die Dachelemente dürfen für Dächer mit einer Neigung von mindestens 
2,5° bei Acrylat- oder PVC-beschichteten, 3,5° bei aluminierten Panee
len verwendet werden. Die max imale Dachneigung beträgt 20°. 

Das Agrement enthält Angaben zu den Werkstoffen und zum Korro-

ausbildung der Form A mindestens 7,5 cm dick, bei den Plattenrand- sionsschutz und gibt eine ausführliche Beschreibung der konstruktiven 
ausbildungender FormBund C mindestens 10 cm dick sein. Ihre Län- Durchbildung. Es enthält darüber hinaus die Bestimmungen für die 
ge darf nicht mehr als 6,0 m betragen. Sie werden je nach Festigkeits- Montage und den statischen Nachweis und macht abschließend Anga
kl asse zur Ausführung von Dachdecken verwendet, die außer den Wind- benzum Wärmeschutz, Brandschutz sowie zur Güteüberwachung, be
und Schneelasten keine weiteren Verkehrslasten (GB 3,3) bzw. die auch stehend aus Eigen- und Fremdüberwachung. 

Baumusterzulassungen von kubischen Tankcontainern zur Beförderung 
gefährlicher Güter (KTC) 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für. das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/02 006/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Ausnahme Nr. S 50 -de r Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

2) Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Ve r
ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

3) Richtlinien für den Bau, die Prüfung, d\e Zul assung , die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl, Heft 12/78, S. 266~ . 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klasse 3, die bei So'C einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) haben. 

Tankda ten: 
KTC-Typ: BTA 800 
Grundmaße: 1225 mm x 1025 mm, Gestellhöhe: 1393 mm, 
Tankvolumen: 800 1 (Nenninhalt), max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1500 kg, Entleerung: Schwerkraftentleerung, Tankwerkstoff: X 5 CrNi 
18 9 (1 .4301 ), Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 
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Hersteller und Antragsteller : 
Hoesch Siegerlandwerke AG (BLEFA), 5910 Kreuztal. 

Herstellerzeichnungen: 
B 821.03.00.00 2-0 vom 27.06.1979 (Kombinationsübersicht) 
B 821.03.00.00-1-0 vom 27.04. 19 79 (Hauptzusammenstellung, Ausfüh
rung 1) 
B 811.03.01.00-1-0 vom 27.08.1979 (Behälter) 
B 811.03.17.00-1-0 vom 06.06.1979 (Gestell) 

Auslaufvarianten in Edelstahlausführung, wahlweise: 
B 811.001.07.00-1-1 vom 19.06.1978 (V80) 
B 811.001.08.00-1-1 vom 19. 06. 1978 (V 50) 
B 811.001.09.00-1-1 vom 22.03.1977 (V25) 
B 811.001.10.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF80) 
B 811.001.11.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF50) 
B 811.001.12.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF25) 
B 811. o3. 28 .oo-3-1 vom 07.01.1980 (Blindflansch), 

Armaturen in Edelstahlausführung, wahlweise: 
B 811.01.07.10-3-0 vom 29.01.1980 (Scheibenventil) 
B 811.01.07.09-3-0 vom 04.02.1980 (Muffen-Schieber) 
B 811.01.07.06-3-2 vom 16.01.1980 (Muffen-Schrägsitzventil) 
B 811.01.07.07-3-2 vom 16.01.1980 (Kugelhahn) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L430 Gbks 65452 

vom 03.07.1977, 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 90341 vom 

20.07.1977, 



- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 11.05.1979, 
- 2. Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 vom 27.08.1979 der Bundesbahn-

versuchsanstalt Minden, 
- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 12.09.1979, 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumus ter hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 811.03.01.03-4-1 vom 
28 .• 02.1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/02 006/ 
KTC zu kennzeichnen. 

Besondere Auflagen: 
Für alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2.3 unter Berücksichtigung 
der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rm1xA1 (Rm: 
Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in %; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
80 nach DIN 50114 , die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung: 
Nach den-vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gi lt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 16. April 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAN/02 006/KTC 

Stof f bezeichnung 

Athylacetat 
Äthyla lkohol 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthyl-n-butyr at 
Äthylpropi nonat 
n-Amylacetat 
n-Amylalkohol, prim 
n-Amylalkohol, sec 
!-Amylalkohol, prim 
!-Amylalkohol, t ert 
Aniso l 
Benzol 
Butanon-2 
n-Butylacetat 
n-Butylalkohol 
i-Butylalkohol 
Butylalkohol, sec 
Cumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
n-Decan 
Diäthylcarbonat 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Di-i-butylketon 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n- Heptan 
n-Hexyla lkohol, prim 
Methano l 
Methy l ace tat 
Methylbenzoat 
Methyl-n-butyrat 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylpropionat 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 la 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - l a 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1} 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Stoffbezeichnung 

Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
i-Octan (2, 2,4-Trimethylpentan) 
n-Octylalkohol 
Paraldehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a-Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
i-Propylalkohol 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiopen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
Äthylglykolacetat 
Diacetonalkohol 
Tetrahydrofuran 
Methacrylsäuremethylester 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol} 
Schalungsöl 
Metallbearbeitungsöl 
Mineralöl 
Schmieröl 
Lacke auf de r Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidha rz, 
Acrylharz, Polyesterharz, Misch
polimerisat gelöst in or ganischen 
Lösungsmitteln wie Xylol, Solvent
naphtha, Testbenzin, Glykoläther-
acetaten 

GGVE/GGVS Beme rkung 
Klasse-Ziffer 

3 - 4 
3 3 
3 - la 
3 la 
3 - 4 
3 - la 
3 3 
3 - la 
3 - j 1) 
3 5 1) 
3 - la l) 
3 - 5 
3 - 3 1) 
3 - la 1) 
3 - 5 1) 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 1) 
3 - la 
3 4 
3 - la 
3 - 5 1) 
3 - la 1) 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

3 - la, 2, 3 

1) Die Stoffe müssen frei von Heimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen ch l oridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutra l sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/02 007/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefah r gu t ausnahmeve rordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

2) Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Ver
ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) . 

3) Richtlinien für den Bau, die 
zeichnung und die Verwendung 
aus metallischen Werkstoffen 
(VkBl, Heft 12/78, S. 266). 

Zulässiger Inhalt: 

Prüfung, die Zulassung , die Kenn
von kubischen Tankcontainern (KTC) 
TR KTC 001 - vom 16 . Juni 1978 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klas se 3, die bei so•c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
soiut) haben. 

Tankdaten : 
KTC-Typ: BTA 1000 
Grundmaße: 1225 mm x 1025 mm, Gestel lhöhe : 1593 mm, 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt}, max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1500 kg, Entleerung: Schwerkraftentleerung , Tankwerkstof f : X 5 CrNi 
18 9 (1 .4301) , Prüfdruck fü r das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck fü r die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hoesch Siegerlandwerke AG (BLEFA), 5910 Kreuztal. 

Herstellerzeichnungen: 
B 821.03.00.00-2-0 vom 27.06.1979 (Kombinationsübersicht) 
B 821.03.00.00-1- 0 vom 27.04.1979 (Hauptzusammenstellung, Ausfüh
rung 1) 
B 811.03.01.00-1- 0 vom 27.08.1979 (Behälter) 
B 811.03.17.00-1-0 vom 06 .06.1979 (Gestell} 

Auslaufvarianten i n Edelstahlausführung, wahlweise: 
B 811.001.07.00-1-1 vom 19.06.1978 (V80) 
B 811.001.08.00-1-1 vom 19.06.1978 (VSO) 

133 



B 811.001.09.00-l-1 
B 811.001.10.00-1-1 
B 811.001.11.00-1-1 
B 811.001.12.00-1-1 
B 811.03.28.00-3-1 

vom 22.03.1977 
vom 19.06.1978 
vom 19.06.1978 
vom 19.06.1978 
vom 07.01.1980 

(V25) 
(VF80) 
(VF50) 
(VF25) 
(Blindflansch), 

Armaturen in Edelstah1ausführung, wahlweise: 
B 811.01.07.10-3-0 vom 29.01.1980 (Scheibenventil) 
B 811.01.07.09-3-0 vom 04.02.1980 (Muffen-Schieber) 
B 811.01.07.06-3-2 vom 16.01.1980 (Muffen-Schrägsitzventil) 
B 811.01.07.07-3-2 vom 16.01.1980 (Kugelhahn) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L430 Gbks 65452 

vom 03.07.1977 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 90341 vom 

20.07.1977, 
-Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 11.05.1979, 
- 2. Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 vom 27.08.1979 der Bundesbahn-

versuchsanstalt Minden, 
- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 12.09.1979, 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 811.03.01.03-4-1 vom 
28.0i.l980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/02 007 I 
KTC zu kennzeichnen. 

Besondere Auflagen: 
Für alle zur Herstellung ·der Tankwandun~ verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2.3 unter Berücksichtigung 
der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rm1xA1 (Rm: 
Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in %; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung: 
Nach den .vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannt en Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der B~l unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 16. April 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor l. 24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbea rbeiter: Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/B~I/02 007 /KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Athylacetat 3 1a 
Äthylalkohol 3 - 5 
Äthylbenzoat 3 - 4 
Äthylbenzol 3 - 1a 
Äthyl-n-butyrat 3 - 3 
Äthylpropinonat 3 - la 
n-Amylacetat 3 - 3 
n-Amylalkohol, prim 3 - 3 
n-Amylalkohol, sec 3 - 3 
!-Amylalkohol, prim 3 - 3 
!-Amylalkohol, tert 3 - 1a 
Anisol 3 - 3 
Benzol 3 - 1a 
Butanon-2 3 - 1a 
n-Butylacetat 3 - 3 
n-Butylalkohol 3 - 3 
!-Butylalkohol 3 - 3 
Butylalkohol, sec 3 - 3 
Cumol 3 - 3 
Cyclohexanon 3 - 3 
Cyclopent anol 3 - 3 
Cyclopentanon 3 - 3 
Decahydronaphthalin, cis 3 - 4 
Decahydronaphthalin, trans 3 - 3 
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Bemerkung 

1) 
2) 
l) 
1) 
1) 
l) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

,. 

n-Decan 
Diäthylcarbonat 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Di-1-butylketon 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
n-Hexylalkohol, prim 
Methanol 
Methylacetat 
Methylbenzoat 
Methyl-n-butyrat 
Methylcyclohexan 
2- Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylpropionat 

Stoffbezeichnung 

Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
1-0ctan (2, 2,4-Trimethylpentan) 
n-Octylalkohol 
Paraldehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a-Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
1-Propylalkohol 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiopen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
Äthylglykolacetat 
Diacetonalkohol 
Tetrahydrofuran 
Methacrylsäuremethylester 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 
Schalungsöl 
Metallbearbeitungsöl 
Mineralöl 
Schmieröl 
Lacke auf der Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz, 
Acrylharz, Polyesterharz, Misch
polimerisat gelöst in organischen 
Lösungsmitteln wie Xylol, Solvent
naphtha, Testbenzin, Glykoläther-

3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 4 
3 la 
3 - 1a 
3 3 
3 - 1a 
3 la 
3 la 
3 - la 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

acetaten 3 - la, 2, 3 

l) 
l) 
l) 

2) 
2) 
l) 

l) 

Bemerkung 

l) 
l) 
l) 

l) 
l) 
1) 

l) 

1) 
1) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengunge n bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/02 008/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Ausnahme Nr. S 50 -der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

2) Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Ver
ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

3) Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 



aus metallischen Werkstoffen TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl, Heft 12/78, S. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klasse 3, die bei 50°C einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) haben. 

Tankdaten: 
KTC- Typ: BTA 800 
Grundmaße: 1225 mm x 1025 mm, Gestellhöhe: 1393 mm, 
Tankvolumen: 800 1 (Nenninhalt), max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1500 kg, Entleerung: Schwerkraf t entleerung, Tankwerkstoff: St 37-2 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hoesch Siegerlandwerke AG (BLEFA), 5910 Kreuztal. 

Herstellerzeichnungen: 
B 811.03.00.00- 2-0 vom 27.06.1979 (Kombinationsübersicht) 
B 811.03.00.00-1-0 vom 27.04.1979 (Hauptzusammenstellung, Ausfüh
rung 2) 
B 811.03.01.00- 1- 0 vom 27.08.1979 (Behälter) 

Auslaufvarianten, wahlweise: 
B 811.001.07.00-1-1 vom 19.06.1978 (V80) 
B 811.001.08.00-1-1 vom 19.06.1978 (V 50) 
B 811.001.09.00-1-1 vom 22.03.1977 (V25) 
B 811.001.10.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF80) 
B 811.001.11.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF50) 
B 811.001.12.00-1- 1 vom 19.06.1978 (VF25) 

Armaturen, wahlweise: 
B 811.01.07.10-3-0 vom 29.01.1980 (Scheibenventil) 
B 811.01.07.09-3-0 vom 04.02.1980 (Muffen-Schieber) 
B 811.01.07.06-3-2 vom 16.01.1980 (Muffen- Schrägsitzventil) 
B 811.01.07.07-3-2 vom 16.01.1980 (Kugelhahn) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L430 Gbks 65452 

vom 03.07.1977 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 90341 vom 

20.07.1977, 
- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 11.05.1979, 
- 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 vom 27.08.1979 der Bundesbahn-

versuchsanstalt Minden, 
-Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 12.09.1979, 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem' KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 811.03.01.03- 4-1 vom 
28.02.1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/ 02 008/ 
KTC zu ken~ze!chnen. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 14. April 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/02 008/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

Athylacetat 3 1a 1) 
Äthylalkohol 3 5 2) 
Äthylbenzoat 3 4 1) 
Äthylbenzol 3 - la 1) 
Äthyl-n-butyrat 3 3 1) 
Äthylpropinonat 3 - 1a 1) 
n-Amylacetat 3 - 3 1) 
n-Amylalkohol, prim 3 - 3 3) 
n- Amylalkohol, sec 3 - 3 3) 
! - Amylalkohol, prim 3 - 3 3) 
!-Amylalkohol, tert 3 - 1a 3) 

Anisol 3 3 
Benzol 3 - la 
Butanon-2 3 - la 
n-Butylacetat 3 3 
n-Butylalkohol 3 3 
!-Butylalkohol 3 - 3 
Butylalkohol, sec 3 - 3 
Cumol 3 - 3 
Cyclohexanon 3 3 
Cyclopentanol 3 - 3 
Cyclopentanon 3 - 3 
Decahydronaphthalin, cis 3 4 
Decahydronaphthalin, trans 3 - 3 
n- Decan 3 - 3 
Diäthylcarbonat 3 3 
Diäthyloxalat 3 4 
Di-n-butyläther 3 - 3 
Di-1-butylketon 3 - 3 
2,3-Dimethylpentan 3 - la 
Dioxan- 1,4 3 5 
Di-n-propyläther 3 la 
Fluorbenzol 3 - la 
n-Heptan 3 - la 
n-Hexylalkohol, prim 3 4 
Methanol 3 - 5 
Methylacetat 3 - la 
Methylbenzoat 3 - 4 
Methyl-n-butyrat 3 la 
Methylcyclohexan 3 - la 
2- Methylcyclohexanon 3 - 3 
Methylcyclopentan 3 - 1a 
2- Methylhexan 3 - la 
3-Methylhexan 3 - la 
Methylpropionat 3 - la 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Nitrobenzol 3 4 
n-Nonan 3 3 
n-Octan 3 la 
i - Octan (2, 2,4-Trimethylpentan) 3 la 
n-Octylalkohol 3 4 
Paraldehyd 3 - la 
Pentanol-3 3 3 
Pentanon-3 3 la 
a-Picolin 3 3 
Piperidin 3 5 
n-Propylacetat 3 la 
i-Propylalkohol 3 5 
n- Propylbenzol 3 - 3 
n-Propylformiat 3 - la 
Pyridin 3 5 
Styrol, stabilisiert 3 3 
n-Tetradecan 3 4 
Tetrahydronaphthalin 3 4 
Thiopen 3 la 
o-Toluidin 3 4 
Toluol 3 - la 
Triäthylamin 3 - 5 
Vinylacetat, stabilisiert 3 - la 
o- Xylol 3 - 3 
m-Xylol 3 - 3 
p-Xylol 3 - 3 
Äthylglykolacetat 3 - 3 
Diacetonalkohol 3 - 5 
Tetrahydrofuran 3 - 5 
Methacrylsäuremethylester 3 - 1a 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 3 - 5 
Schalungsol 3 - 3 
Metallbearbeitungsol 3 - 3 
Mineralöl 3 - 3 
Schmieröl 3 - 3 
Lacke auf der Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz, 
Acrylharz, Polyesterharz, Misch
polimerisat gelöst in organischen 
Lösungsmitteln wie Xylol, Solvent
naphtha, Testbenzin, Glykoläther-
acetaten 3 - la, 2, 3 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein . 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumus ter eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/02 009/KTC 

Der Zu l assung liegen folgende Rechtsvorschrif t en zugrunde : 

~ Ausnahme Nr . S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

2) Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Ver
ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

3) Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Ve rwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen TR KTC 001 -vom 16. Juni 1978 
(VkBl, Heft 12 /78 , S. 266). 

Zuläs siger Inhalt : 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführt e Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 3 und 8, die bei 50°C einen Dampfdruck von höchstens 1.1 
bar (absolut) haben. 

Tankdaten: 
KTC-Typ: BTA 1000 
Gru ndmaße: 1225 mm x 1025 mm, Ges t e llhöhe: 1593 mm, 
Tankvolumen : 1000 1 (Nenninhalt), max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1500 kg, Entleerung: Schwerkraftentleerung , Tankwerkstoff: X 5 CrNi 
18 9 (1.4301), X 10 CrNiTi 18 9 (1.4541), X 5 CrNiMo 18 10(1.4401), 
X 10 CrNiMoTi 18 10 (1.4571), ~ 
Prüfdruck fü r das KTC-Baumuste r: i,o bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0 , 2 bar (Überdruck). 

He r s t e ller und Antragsteller: 
Hoesch Siegerl andw er ke AG (BLEFA), 591~ Kr euz t a l. 

Herstellerzeichnungen: 
B 821 .03 . 00.00- 2 0 vom 27.06.1979 (Kombinationsübersicht) 
B 821 . 03 . 00 .00-1-0 vom 27 . 04.1979 (Hauptzusammenstellung, Ausfüh
rung 2 mit Ventil schutz und Erdungsbrücke ) 
B 811 . 03 . 01 .00- 1-0 vom 27.08.1979 (Behälter, Ausführung in er-Ni
Stahl) 
B 811.03.01.05-4- 0 vom 30 . 01.1980 (Kragenring, Auf. 2) 
B 811.03.17.00-1-1 vom 19.05.1980 (Gestell). 

Auslaufvarianten, in Edelstahlausführung, wahlweise: 
B 811.001.07.00-1-1 vom 19.06 .1 978 (V80) 
B 81 1.001.08 . 00- 1-1 vom 19.06.1978 (V50) 
B 811.001.09.00-1-1 vom 22.03.1977 (V25) 
B 811 . 001 . 10.00-1-1 vom 19.06. 1978 (VF80) 
B 811.001.11.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF50) 
B 811.001.12 . 00-1-1 vom 19.06.1978 (VF25) 
B 811. 03 . 28 .00-3-1 vom 07.01.1980 (Blindflansch) 
B 811.03.30.00-4-0 vom 07.01.1980 (Auslaufflansch). 

Aus l aufarmaturen, wah lweise: 
B 811. 01. 07 .09-3-0 vom 04.02.1980 (Muffenschieber, Typ Si l Oz der 
Fa . Schwietzke sowie Ausführungen in Cr Ni- Stahl) 
ß 811 . 01 . 07.10-3-0 vom 29.01.1980 (Scheibenventile, Ausführung in 
Cr Ni- Stah l) 
B 811 . 01 . 07 . 06-3- 2 vom 16.01.1980 (Muffen-Schrägsitzventil, Ausfüh
rung in Cr Ni- Stahl) 
B 811.01.07.07-3-2 vom 16.01.1980 (Kugelhähne , ausführung in CrNi
Stah l) . 

Prüfung : 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführ ten Unterlage n mit 
ihren ggf . vorhandenen An lagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Mi nden L4/L430 Gbks 65452 

vom 03.07 . 1977 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 90341 vom 

20 . 07.1977. 
- Bericht des Abnahmeamtes Kö ln vom 11.05.1979, 
- 2. Nachtrag zum Bericht Nr . 90341 vom 24 . 09 .19 79 der Bundesbahn-

versuchsanstalt Minden, 
- Bericht des Abnahmeamtes Kö ln vom 12.09.1979, 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zuge lassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC- Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 811.03.01.03-4-2 vom 
14.04.1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BM!/ 02 009/ 
KTC zu kennze i chnen . 

Zu l assung : 
Nach den vorstehend genannten Unt er l agen wird es a ls e rbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
gena nnten Vo rschriften genügt. 

Diese Zu l assung gi lt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeit i g 
vor Ablauf dieser Fris t der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen . 

1000 Berlin 45 , den 29. Mai 1980 
Unter den eichen 87 

ElTNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konst ruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Profes sor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forbe rg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter : Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

Anl age: Rech t smit t elbelehrung 
1 Stoffaufzählung 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/02 009/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

Athylacetat 3 - la 1) 
Äthylalkohol 3 - 5 2) 
Äthy lbenzoa t 3 - 4 1) 
Äthylbenzol 3 - la 1) 
Äthyl-n-butyrat 3 - 3 1) 
Äthylpropinonat 3 - la 1) 
n-Amylacetat 3 - 3 1) 
n-Amylalkohol, prim 3 - 3 3) 
n-Amylalkohol, sec 3 - 3 3) 
i-Amylalkohol, prim 3 - 3 3) 
i -Amylalkohol, tert 3 - la 3) 
Anisol 3 - 3 
Benzol 3 - la 
Butanon-2 3 - la 
n-Butylacetat 3 - 3 1) 
n-Butylalkohol 3 - 3 4) 
!-Butylalkohol 3 - 3 4) 
Butylalkohol, sec 3 - 3 4) 
Cumol 3 - 3 
Cyclohexanon 3 - 3 
Cyclopentanol 3 - 3 2) 
Cyclopentanon 3 3 
Decahydronaphthalin, cis 3 4 4) 
Decahydronaphthalin, trans 3 - 3 4) 
n-Decan 3 - 3 
Diäthylcarbonat 3 - 3 
Diä thy loxalat 3 - 4 
Di-n-butyläther 3 - 3 
Di-i-butylketon 3 - 3 
2 , 3-Dime thylpentan 3 - la 
Dioxan-1, 4 3 - 5 1) 
Di-n-propyläther 3 - la 1) 
Fluorbenzol 3 - la 1) 
n- Heptan 3 - la 
n-Hexylalkohol, prim 3 - 4 2) 
Methanol 3 - 5 2) 
Methylacetat 3 - la 1) 
Methylbenzoat 3 - 4 
Methyl-n-butyrat 3 - la 
Methylcyclohexan 3 - la 
2-Methylcyclohexanon 3 - 3 
Me thylcyclopentan 3 - la 
2-Methylhexan 3 - la 
3-Methylhexan 3 - la 
Methylpropionat 3 - la 1) 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

Nitrobenzol 3 - 4 
n-Nonan 3 - 3 
n-Octan 3 - la 
i-Octan (2, 2,4-Trimethylpentan) 3 - la 
n-Oct ylalkohol 3 4 
Paraldehyd 3 - la 
Pentanol-3 3 - 3 
Pentanon-3 3 - la 
a-Picolin 3 - 3 1) 
Piperidin 3 - 5 1) 
n-Propylacetat 3 - la 1) 
i-Propylalkohol 3 - 5 
n-Propylbenzol 3 - 3 1) 
n-Propylformiat 3 - la 1) 
Pyridin 3 - 5 1) 
Styrol, stabilisiert 3 - 3 
n-Tetradecan 3 - 4 
Te trahydronaphthalin 3 - 4 1) 
Thiopen 3 - la 
o-Toluidin 3 - 4 
Toluol 3 - la 
Triäthylamin 3 - 5 1) 
Vinyl acetat, stabilisiert 3 - la 1) 
o-Xyl ol 3 - 3 
m-Xylol 3 - 3 
p-Xylol 3 - 3 
Äthylglykolacetat 3 - 3 
Diacetonalkoho.l 3 - 5 
Tetrahydrofuran 3 - 5 
Methacrylsäuremethylester 3 - la 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 3 - 5 
Schalungsöl 3 - 3 
Metallbearbeitungsöl 3 - 3 
Mineralöl 3 - 3 
Schmieröl 3 - 3 



Lacke auf der Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz, 
Acrylharz, Polyesterharz, Misch
polimerisat gelöst in organischen 
Lösungsmitteln wie Xylol, Solvent
naphtha, Testbenzin, Glykoläther
acetaten 
Solventnaphtha 
Testbenzine 
Petroleum 
Spezialbenzine 
Methyl-1-butylketon 
1-Butylacetat 
Dipenten 
Butylglykolacetat 
Methylglykolacetat 

3 - la, 2, 
3 - 3 
3 - la, 
3 - la 
3 - la, 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol a und 
Bisphenol f, sowie aliphatischen 
und aromatischen Alkoholen) 
Epoxidharze, gelöst in organi
schen Lösungsmitteln wie Toluol, 
Xylol, Glykolen, aliphatischen 
Ketonen 3- la, 2, 3, 4, 5 

Phenolharze, gelöst in organi-
schen Lösungsmitteln wie Äthanol, 
1-Propanol, Butanol, Furfurylalkohol, 
Xylol, Toluol, Glykolen und ali-
phatischen Ketonen 3 - la, 2, 3, 4, 5 

Phenolharze in wässeriger LÖsung 8 - 32 
Epoxidharz-Härter auf der Basis 
von aliphatischen und aromatischen 
Aminen wie Diäthyltriamin, 4,4-Di
aminodiphenylmethan u.a. Poly-
aminen 8 - 35 

1) 

1) 
1) 

Bemerkung 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/02 010/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Ausnahme Nr. S 50 -der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

2) Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Ver
ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

3) Richtlinien für den Bau, die 
zeichnung und die Verwendung 
aus metallischen Werkstoffen 
(VkBl, Heft 12/78, S. 266). 

Zulässiger Inhalt: 

Prüfung, die Zulassung, die Kenn
von kubischen Tankcontainern (KTC) 

TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 3 und 8, die bei 50°C einen Dampfdruck von höchstens 1,1 
bar (absolut) haben. 

Tankdaten: 
KTC~Typ: BTA 800 
Grundmaße: 1225 mm x 1025 mm, Gestellhöhe: 1393 mm, 
Tankvolumen: 800 1 (Nenninhalt), max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1500 kg, Entleerung: Schwerkraftentleerung, Tankwerkstoff: St 37-2, 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hoesch Siegerlandwerke AG (BLEFA), 5910 Kreuztal. 

Herstellerzeichnungen: 
B 811.03.00.00-2- 0 vom 27.06.1979 (Kombinationstibersicht) 
B 811.03.00.00-1-0 vom 27.04.1979 (Hauptzusammenstellung) 
B 811.03.01.00-1-0 vom 27.08.1979 (Behälter V 800 und VF 800, 

Wanddicken-Ausführung 2) 
B 811.03.01.05-4-0. vom 30.01.1980 (Kragenring, Ausführung 2) 
B 811.03.17.00-1-0 vom 19.05.1980 (Gestell). 

Auslaufvarianten, wahlweise: 
B 811.001.07.0ü-l-l vom 19.06.1978 (V80) 
B 811.001.08.0D-l-l vom 19.06.1978 (VSO) 

B 811.001.09.0ü-l- l vom 22.03.1977 (V25) 
B 811.001.10.0ü-l-l vom 19.06.1978 (VF80) 
B 811.00l.ll.Oü-l-l vom 19.06.1978 (VF50) 
B 811.001.12.0ü-1-1 vom 19.06.1978 (VF25) 
B 811.03.28.0Q-3-l vom 07.01.1980 (Blindflansch für Auslauf) 
B 811.03.30.00-4-0 vom 07.01.1980 (Auslaufflansch) 

Armaturen, wahlweise: 
B 811.01.07.10-3-0 vom 29.01.1980 (Scheibenventil) 
B 811.01.07.09- 3- 0 vom 04.02.1980 (Muffen- Schieber) 
B 811.01.07.06-3-2 vom 16.01.1980 (Muffen-Schrägsitzventil) 
B 811.01.07.07-3- 2 vom 16.01.1980 ( Ku~e 1 hahn) • 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC- Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 811.03.01.03-4-2 vom 
14.04.1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/02 010/ 
KTC zu kennzeichnen. 

Prtifung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstal t Minden L4/L430 Gbks 65452 

vom 03.07.1977 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 90341 vom 

20.07.1977. 
- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 11.05.1979, 
- 2. Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 vom 24.09.1979 der Bundesbahn-

versuchsanstalt Minden, 
- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 12.09.1979, 
-Brief des Bundesbahn-Zentralamtes Minden 47.4706 Gbks 5/5 vom 

16.10.1979 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Uberprüfung ein-
zur"eichen. 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Stoffbezeichnung 

Athylacetat 
Äthylalkohol 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthyl- n- butyrat 
Äthylpropinonat 
n- Amylacetat 
n-Amylalkohol, prim 
n-Amylalkohol, sec 
!-Amylalkohol, prim 
!-Amylalkohol, tert 
Anisol 
Benzol 
Butanon-2 
n- Butylacetat 
n-Butylalkohol 
!-Butylalkohol 
Butylalkohol, sec 
Cumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin, 
Decahydronaphthalin, 
n- Decan 
Diäthylcarbonat 
Diäthyloxalat 
Di- n-butyläther 
Di-i-butylketon 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Di-n-propyläth~r 

Fluorbenzol 

cis 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/02 010/KTC 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - la 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

trans 3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 

Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 
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n-lleptan 
n-llexylalkohol, prim 
Methanol 
Methylacetat 
Methylbenzoat 
Methyl-n-butyrat 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
2-Methylhexan 
3-Hethylhexan 
Methylpropionat 

3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

2) 
2) 
1) 

1) 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Bemerkung 

Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
i-Octan (2, 2,4-Trimethylpentan) 
n-Octylalkohol 
Paraldehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a-Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
i-Propylalkohol 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiopen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
Äthylglykolacetat 
Diacetonalkohol 
Tetrahydrofuran 
Methacrylsäuremethylester 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 
Schalungsol 
Metallbearbeitungsol 
Mineralöl 
Schmieröl 

3 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 -
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

Lacke auf der Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz, 
Acrylharz, Polyesterharz, Misch
polimerisat gelöst in organischen 
Lösungsmitteln wie Xylol, Solvent
naphtha, Testbenzin, Glykoläther-
acetaten 
Solventnaphtha 
Testbenzine 
Petroleum 
Spezialbenzine 
Methyl-i-butylketon 
i-Butylacetat 
Dipenten 
Butylglykolacetat 
Methylglykolacetat 

Stoffbezeichnung 

Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol a und 
Bisphenol f, sowie aliphatischen 
und aromatischen Alkoholen) 
Epoxidharze, gelöst in organi
schen Lösungsmitteln wie Toluol, 
Xylol, Glykolen, aliphatischen 
Ketonen 

Phenolharze, gelöst in organi-

3 - la, 2, 
3 - 3 
3 - la, 3 
3 - la 
3 - la, 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - la , 2 , 3 , 4 , 5 

schen Lösungsmitteln wie Äthanol, 
i-Propanol, Butanol, Furfurylalkohol, 
Xylol, Toluol, Glykolen und ali
phatischen Ketonen 3 - la, 2, 3, 4, 5 

Äthylenglykol 
Äthylglykol 
Benzin (Ligroin) 
n-Propylalkohol 
Dimethylformamid 
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3 - 3 
3 - la, 3 
3 - 5 
3 - 4 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

Bemerkung 

Natriumhydroxid und Kalium
hydroxid in Lösungen (Natron
laugen, Kalilaugen), auch in 
Mischungen (Ätzlaugen) 8 - 32 

1) Die Stoffe müssen frei von Beimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) ~ie Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/02 011/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Ausnahme Nr. S 50 -der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

2) Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des ßMV vom 27.12.1979 zur Ver
ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

3) Richtlinien für den Bau, die 
zeichnung und die Verwendung 
aus metallischen Werkstoffen 
(VkBl, Heft 12/78, S. 266). 

Zulässiger Inhalt: 

Prüfung, die Zulassung, die Kenn
von kubischen Tankcontainern (KTC) 

TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 3 und 8, die bei 50°C einen Dampfdruck von höchstens 1,1 
bar (absolut) haben. 

Tankdaten: 
KTC- Typ: BTA 1000 
Grundmaße : 1225 mm x 1025 mm, Gestellhöhe: 1593 mm, 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt), max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1500 kg, Entleerung: Schwerkraftentleerung, Tankwerkstoff: St 37-2, 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hoesch Siegerlandwerke AG (BLEFA), 5910 Kreuztal. 

Herstellerzeichnungen: 
B 811.03.00.00-2-0 vom 27.06.1979 (Kombinationsübersicht) 
B 811.03.00.00-1-0 vom 27.04.1979 (Hauptzusammenstellung) 
B 8ll.03.0l.OD-l-0 vom 27.08.1979 (Behälter V 1000 und VF 1000, 

Wanddicken-Ausführung 2) 
B 811.03.01.05-4-0 vom 30.01.1980 (Kragenring, Ausführung 2) 
B 811.03.17.00-1-0 vom 19.05.1980 (Gestell). 

AUslaufvarianten, Wahlweise: 
B 811.001.07.00-1-1 vom 19.06.1978 (V80) 
B 811.001.08.00-1-1 vom 19.06.1978 (V50) 
B 8ll.001.09.0D-l-l vom 22.03.1977 (V25) 
B 811.001.10.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF80) 
B 811.001.11.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF50) 
B 811.001.12.00-1-1 vom 19.06.1978 (VF25) 
B 811.03.28.00-3-1 vom 07.01.1980 (Blindflansch für Auslauf) 
B 811.03.30.00-4-0 vom 07.01.1980 (Auslaufflansch) 

Armaturen, wahlweise: 
B 811.01.07.10-3-0 vom 29.01.1980 (Scheibenventil) 
B 811.01.07.09-3-0 vom 04.02.1980 (Muffen-Schieber) 
B 811.01.07.06-3-2 vom 16.01.1980 (Muffen-Schrägsitzventil) 
B 811.01.07.07-3-2 vom 16.01.1980 (Kugelhahn). 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 811.03.01.03-4-2 vom 
14.04.1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/02 Oll/ 
KTC zu kennzeichnen. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L430 Gbks 65452 

vom 03.07.1977 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 90341 vom 

20.07.1977. 
- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 11.05.1979, 
- 2. Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 vom 24.09.1979 der Bundesbahn-

versuchsanstalt Minden, 
- Bericht des Abnahmeamtes Köln vom 12.09.1979, 
-Brief des Bundesbahn-Zentralamtes Hinden 47.4706 Gbks 5/5 vom 

16.10.1979 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein
zureichen. 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Kons t ruktionen 
Dr. -Ing. R. He l ms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behäl teruntersuchungen 

Dipl .-Ing. B. Schulz- For berg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbei t er : Dip l . - Ing. B. Droste, H. Becker 

Anl age: Rechtsmittel belehrung 
Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Athylaceta t 
Ät hy l alkohol 
Ät hylbenzoa t 
Äthy l benzo l 
Ät hyl- n- butyrat 
Äthy l propinonat 
n- Amylacetat 
n- Amyl alkohol, prim 
n-Amy l a l koho l , sec 
i -Amylalkohol, prim 
! - Amylalkohol, tert 
Anisol 
Benzol 
Butanon- 2 
n- Butylacetat 
n-Butylalkohol 
!-But ylalkohol 
Butylalkohol, sec 
Cumo 1 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin, 
Decahydronaphthalin, 
n - Decan 
Diäthyl carbonat 
Diäthyl oxa l at 
Di- n-butyl äther 
Di- i - butylketon 
2 , 3- Dimethyl pentan 
Dioxan- 1,4 
Di- n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
n- Hexylalkohol, prim 
Methanol 
Met hyl acetat 
Methyl benzoa t 
Methyl- n- butyrat 
Methylcyc1ohexan 
2- Methyl cyclohexanon 
Methylcyc l opent an 
2- Methylhexan 
3- Methylhexan 
Methy l propionat 

St offbezeichnung 

Ni t robenzo l 
n- Nonan 
n-Octan 

D/BAM/02 

cis 
trans 

i - Octan (2, 2,4- Trimethylpentan) 
n- Oct yl a l kohol 
Paral dehyd 
Pentanol-3 
Pentanon- 3 
a- Picolin 
Piperi din 
n- Propylacetat 
i-Propyl alkohol 
n- Propylbenzol 
n- Pr opylformia t 
Pyridin 
Styrol , stabilisiert 
n- Te t radecan 
Te t rahydronaphthal in 
Thiopen 
o-Tol uidin 

011/KTC 

GGVE/GGVS 
Kl asse- Ziffer 

3 - 1a 
3 - 5 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 -
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 3 
3 la 
3 5 
3 la 
3 1a 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 

GGVE/GGVS 
Kl asse- Ziffer 

3 4 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 4 

Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

,, ) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabi l isiert 
o-Xyl ol 
m- Xylol 
p- Xylo l 
Äthy l gl ykolacetat 
Diacetonalkohol 
Tetrahydrofuran 
Methacryl säuremethyl ester 
Kölnis ch Wasser (79,5% Al koho l ) 
Schalungsol 
Metal l bearbei t ungsol 
Mineral öl 
Schmie röl 
Lacke auf der Basis Al kydharz, 
Al kyd/Aminohar z, Epoxi dharz, 
Acry l harz, Po l yesterharz, Misch
po l imeri sat ge l ös t i n or ganischen 
Lösungsmi t teln wie Xy l ol , Solvent 
naph tha, Testbenzin, Gl ykoläther-
acetat en 
Sol ventnaph t ha 
Testbenzine 
Pet roleum 
Spezial benzine 
Methy l - i-buty l keton 
i - But yl aceta t 
Dipent e n 
Butyl gl ykolacetat 
Methylgl ykol acetat 

Stoffbezeichnung 

Epoxidha r ze (G l yci dät he r auf der 
Basis von Bisphenol a und 
Bisphenol f , sowie alipha t ischen 
und aromatischen Al koho l en) 
Epoxidharze, gelöst in organi
schen Lösungsmitte l n wi e Toluo l , 
Xylo l , Glyko l en, al iphatischen 
Ket onen 

Phenolharze , gelöst in organi-

3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - l a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

3 - la, 
3 - 3 
3 - la , 
3 - 1a 
3 - la, 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

2. 3 

3 

3 

GGVE/GGVS 
Kl asse- Ziffer 

3 - l a, 2, 3, 4 , 5 

schen Lösungsmitteln wie Äthanol , 
i - Pr opanol, Butanol , Furfuryl a l koho l , 
Xylo l , Toluol , Glykol en und al i
phatischen Ketonen 3 - la, 2 , 3 , 4, 5 

Äthy l eng l ykol 
Ät hylglykol 
Benzin (Ligroin) 
n- Propyl a l koho l 
Dimethylformamid 
Na t riumhydroxid und Kalium-
hydroxid in Lösungen (Natron-
l augen, Kal ilaugen), auch in 
Mischungen (Ätz l augen) 

3 - 3 
3 - la, 3 
3 - 5 
3 - 4 

8 - 32 

1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

Bemerkung 

1) Die St offe müssen frei von Beimengungen bzw . wasse r frei se i n und 
dü r fen keine wässe r ige Phase ausscheiden. 

2) Di e St offe müssen chlori df r ei sein . 
3) Die Stoffe müssen neutral sein . 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfr ei sein . 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Nach t rag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcont ainers 
Nr. D/BAM/02 01 1/KTC 

Die kubischen Tankcontainer vom Typ BTA 1000 dürfen auch nach fo l
genden Zeichnungen der Firma Hoesch Siegerl andwe r ke AG (BLEFA) ge
fertigt werden : 

B 811.03 . 13 . 00- 4-0 vom 26.06.1979 (Reinigungsab1aß; nur zu l äs
sig bei dr ucklose r Obenent l eerung), 
B 811.03.34.00- 4- 0 vom 20.08. 1980 (zugeschweißte Ver zinkungs
öffnung ; zur zu l ässig bei druck l ose r Obe nent l eerung), 
B 81 1.03 .1 7.06- 3- 0 (Kr anl och mit Kranlochver s t ä rkung), 
B 811. 03.01.03- 4-5 (KTC- Schi l d). 

Diesem Nachtrag l iegen u. a. fo l gende Pr üfbe r ichte zugr unde : 
- Prüfbericht über Kr anösen- und Stapelpr üfung des Bundesbahn

Abnahmeamtes Köln vom 11.05.1979, 
- Prüfbericht über St apeldruckprüfung des Bundesbahn- Abnahmeamt es 

Kö l n vom 04.07.1980 . 

1000 Berl in 45, den 8. Okt ober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
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Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl. -Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter:Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/03 001/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBL I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
.tallischen l~erkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 und 8 

Tankdaten: 
Schüttgut KTC 
Grundmaße: 1012 mm x 1212 mm; Ges tellhöhe 1780 mm; 
Tankvolumen : 1000 l (Nenninhalt); maximal zu läs siges Gesamt
gewicht: 1500 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: X 5 ~rNi 18 9 
(1.4301); Prüfdruck für das KTC- Baumust~r: 2,0 bar (Uberdruck); 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0,2 bar (Uberdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hermann Waldner GmbH & Co., 7988 Wangen im Allgäu. 

Herstellerzeichnungen: 
9.3.6.05.006.2.1 vom 25.01.1980 (Zusammenstellung) 
9.5.6.00.099.2.0 vom 12.07.1980 (Bodenauslauf mit Drehklappe NW 250 

und Verblendung) 

Prüfung: .. 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefuhrten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Mi nden Nr. 91001 vom 

22.09.1977. 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L 430 Gbks 

65 '447 vom 31.08.1977, 
- Prüfbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 88667, 1. 

Nachtrag vom 28.11.1979, 

Kennzeichnung: 
Die nach dem Baumuster hergestellten KTC sind mit einem KTC-Daten
schild gemäß Zeichnungs-Nr. 9·.7.6.07.030.3.1 vom 25.01.1980 zu ver
sehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/03 001/KTC zu kennzeichnen. 

Besondere Auflagen: 
Für alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2.3 unter Berücksichtigung 
der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rro1xA1 (Rro: 
Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in %; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlenwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 22. Februar 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe L 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsra t 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. B. Droste, Dipl.-Ing. H.W. Hübner 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 001/KTC 

Stoffbezeichnung 

Aluminiumpulver 

Magnesiumpulver 

Gemisch von Aluminium
und Magnesiumpulver 

Zinkstaub 
Natriumhydrosulfit 
Kaliumpermanganat 
Bleioxid 
Antimontrioxid 
Aliminiumchlorid 
Kaliumhydroxid (Ätzkali) 
in Schuppen oder Staubform 
Natriumhydroxid (Ätznatron) 
in Schuppen oder Stücken 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

4.1 - 13a 

4.1 - 13b 

4.1 - 13 

4.2 - 6a 
4.2 - 6c 
5.1 - 9c 
6.1 -72 
6.1 - 75 

8 - 12 

8 - 3la 

8 - 3la 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜfUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Bemerkung 

nicht selbst-
entzündlich 
nicht selbst-
entzündlich 

nicht selbst-
entzündlich 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
Nr. D/BAM/03 002/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979- (BGBL I, S. 16.09). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klasse 3, die bei 50"C einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) haben. 

Tankdaten: 
Flüssigkeits-KTC.1000 l 
Grundmaße: 1020 mm x 1220 mm; Gestellhöhe:l645 mm; 
Tankvolumen: 1000 l (Nenninhalt); maximal zulässiges Gesamt
gewicht: 1250 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 
(1.4301); Prüfdruck für das KTC- Baumuster: 2,0 bar (Überdruck); 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0,3 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hermann l~aldner GmbH & Co., 7988 Wangen im Allgäu. 

Herstellerzeichnungen: 
9.3.6.05.003.2.2 vom 28.01.1980 (Zusammenstellung) 
9.5.6.01.019.2.1 vom 25.01.1980 (Tank 1000 l) 
9.5.6.00.054.2.1 vom 25.09.1975 (Gestell), 

Bodenauslaufvarianten, wahlweise: 
9.4.6.06.001.2.0 vom 08.02.1975 (Auslauf 3" mit Muffenschrägsitz-
ventil), 
9.4.6.06.012.2.0 vom 12.06.1976 (Auslauf R 3" mit Muffenschrägsitz-
ventil), 
9.4.6.06.041.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf 3" mit Muffenschrägsitz-
ventil), 
9.4.6.06.042.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf R 3" mit Saunderskugel-
hahn 2"), 
9.4.6.06.002.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf 2" mit Kugelhahn NW 50). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 63985 vom 

20.02.1976, 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L Gbks 

55 440 vom 23.01.1976, 
- Prüfbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 88667, 1. 

Nachtrag vom 28.11.1979, 
- Prüfbericht über die Stapelprüfung der Firma Waldner (G. Wulf/sch) 

vom 22.11.1979 unter Aufsicht des Bundesbahn-Abnahmeamtes ~unchen. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem Baumuster hergestellten KTC sind mit einem KTC-Daten
schild gemäß Zeichnungs-Nr. 9.7.6.07.030.3.1 vom 25.01.1980 zu ver
sehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/03 002/KTC zu kennzeichnen. 



Besondere Auflagen : 
Für alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049- 2.3 unter Berücksichtigung 
der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rm1xA1 (Rm: 
Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in %; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlenwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht .unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 20. Mai 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe- 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. ß, Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 002/KTC 

Stoffbezeichnung 

Athylacetat 
Äthylalkohol 
Äthylbenzest 
Äthylbenzol 
Äthyl- n-butyr a t 
Äthylpropionat 
n-Amylacetat 
n-Amylalkohol, prim 
n-Amylalkohol, sec 
!-Amylalkohol, prim 
!-Amylalkohol, tert 
Anisol 
Benzol 
Butanon-2 
n-Butylacetat 
n-Butylalkohol 
!-Butylalkohol 
Butylalkohol, sec 
Cumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
n-Decan 
Diäthylcarbonat 
Diäthyloxalat 
Di-n- butyläther 
Di- i-butylketon 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
n-Hexyla lkohol, prim 
Methanol 
Methy l ace tat 
Methylbenzest 
Methyl-n-butyrat 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylpropionat 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - 1a 
3 - 5 
3 4 
3 - 1a 
3 - 3 
3 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 

Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 

Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
i-Octan (2, 2,4-Trimethylpentan) 
n- Oc t ylalkohol 
Paral dehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a- Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
i-Propylalkohol 
n- Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n- Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
o- Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o- Xylo l 
m- Xylo l 
p-Xylol 

Klasse-Ziffer 

3 4 
3 3 
3 la 
3 1a 
3 4 
3 - 1a 
3 3 
3 1a 
3 3 
3 5 
3 1a 
3 5 
3 3 
3 1a 
3 - 5 
3 3 
3 - 4 
3 4 
3 1a 
3 4 
3 la 
3 5 
3 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 3 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfr ei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden . 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/03 003/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen- Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl . I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
talli s chen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klasse 3, die bei 50•c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) haben . 

Tankdaten: 
Flüssigkeits-KTC 800 1 
Grundmaße: 1020 mm x 1220 mm; Gestellhöhe 1445 mm; 
Tankvolumen: 800 1 (Nenninhalt); maximal zulässiges Gesamt
gewicht: 1250 kg ; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 
(1.4301); Prüfdruck für das KTC - Baumuster: 2,0 bar (Überdruck); 
Prüfdruck für die Serien - KTC: 0,3 ba r (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hermann Waldner GmbH & Co. , 7988 Wangen im Allgäu. 

Herstellerzeichnungen : 
9 . 3 . 6.05.034.2.1 vom 28.01.1980 ( Zusammenstellung) 
9.5.6 . 01.134.2.0 vom 25.01.1980 (Tank 800 1) 
9.5.6.00.314.2.0 vom 25 . 09 . 1975 (Gestell), 

Bodenauslaufvarianten, wahlweise: 
9.4.6.06.001.2.0 vom 08.02.1975 (Auslauf 3" mit Muffenschrägsitz-
ventil), 
9.4 . 6.06.012 . 2.0 vom 12.06.1976 (Auslauf R 3" mit Huffenschrägsitz-
ventil), 
9.4. 6 . 06 . 041. 2 .o vom 24.01.1980 (Auslauf 3" mit Huffenschrägsitz-
ventil), 
9.4.6.06.042.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf R 3" mit Saunderskugel-
hahn 2"), 
9.4.6.06.002.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf 2" mit Kugelhahn NW 50). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 63985 vom 

20 . 02.1976, 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Hinden L4/L Gbks 

55 440 vom 23.01.1976, 
- Prüfbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Hinden Nr. 88667, 1. 

Nachtrag vom 28.11 . 1979, 
- Prüfbericht über die Stapelprüfung der Firma Waldner (G. Wulf/sch) 

vom 22.11.1979 unter Aufsicht des Bundesbahn-Abnahmeamtes ~ünchen. 
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Kennzeichnung: 
Die nach dem Baumuster hergestellten KTC sind mit einem KTC-Daten
schild gemäß Zeichnungs-Nr. 9.7.6.07.030.3.1 vom 25.01.1980 zu ver
sehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/03 003/KTC zu kennzeichnen. 

Besondere Auflagen: 1 
Für alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2.3 unter Berücksichtigung 
der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rm1xA1 (Rro: 
Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in %; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlenwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 26. Juni 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr. - Ing. R. Helms 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 003/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Athylacetat 3 - 1a 
Äthylalkohol 3 - 5 
Äthylbenzoat 3 - 4 
Äthylbenzol 3 - 1a 
Äthyl-n-butyrat 3 - 3 
Äthylpropionat 3 - 1a 
n-Amylacetat 3 - 3 
n-Amylalkohol, prim 3 - 3 
n-Amylalkohol, sec 3 - 3 
i-Amylalkohol, prim 3 - 3 
i-Amylalkohol, tert 3 - 1a 
Anisol 3 - 3 
Benzol 3 - 1a 
Butanon-2 3 - 1a 
n-Butylacetat 3 - 3 
n-Butylalkohol 3 - 3 
i-Butylalkohol 3 - 3 
Butylalkohol, sec 3 - 3 
Cumol 3 - 3 
Cyclohexanon 3 - 3 
Cyclopentanol 3 - 3 
Cyclopentanon 3 - 3 
Decahydronaphthalin, cis 3 - 4 
Decahydronaphthalin, trans 3 - 3 
n-Decan 3 - 3 
Diäthylcarbonat 3 - 3 
Diäthyloxalat 3 - 4 
Di-n-butyläther 3 - 3 
Di-i-butylketon 3 - 3 
2,3-Dimethylpentan 3 - 1a 
Dioxan-1,4 3 - 5 
Di- n-propyläther 3 - 1a 
Fluorbenzol 3 - 1a 
n-Heptan 3 - 1a 
n-Hexylalkohol, prim 3 - 4 
Methanol 3 - 5 
Methylacetat 3 - 1a 
Methylbenzoat 3 - 4 
Methyl-n-butyrat 3 - 1a 
Methylcyclohexan 3 - 1a 
2-Methylcyclohexanon 3 - 3 
Methylcyclopentan 3 - 1a 
2- Methylhexan 3 - 1a 
3-Methylhexan 3 - la 
Methylpropionat 3 - la 
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Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Stoffbezeichnung 

Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
i-Octan (2, 2,4-Trimethylpentan) 
n-Octylalkohol 
Paraldehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a-Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
i-Propylalkohol 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 1a 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - la 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe mlissen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/03 004/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefanrlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klasse 3, die bei 50°C einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) haben. 

Tankdaten: 
Flüssigkeits-KTC 445 1 
Grundmaße: 812 mm x 1012 mm; Gestellhöhe 1300 mm; 
Tankvolumen: 445 1 (Nenninhalt); maximal zulässiges Gesamt
gewicht: 1250 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 
(1.4301); Prüfdruck für das KTC - Baumuster: 2,0 bar (Überdruck); 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0,3 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Hermann l~aldner GmbH & Co., 7988 Wangen im Allgäu. 

Herstellerzeichnungen: 
9.3.6.04.002.2.0 vom 10.07.1979 (Zusammenstellung) 
9.5.6.01.012.3.0 vom 11.07.1979 (Tank 445 1) 
9.5.6.00.118.3.0 vom 13.09.1976 (Gestell), 

Bodenauslaufvarianten, wahlweise: 
9.4.6.06.001.2.0 vom 08.02.1975 (Auslauf 3" mit Muffenschrägsitz-
ventil), 
9.4.6.06.012.2.0 vom 12.06.1976 (Auslauf R 3" mit Muffenschrägsitz-
ventil), 
9.4.6.06.041.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf 3" mit Muffenschrägsitz-
ventil), 
9.4.6.06.042.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf R 3" mit Saunderskugel-
hahn 2"), 
9.4.6.06.002.2.0 vom 24.01.1980 (Auslauf 2" mit Kugelhahn NW 50). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 63985 vom 

20.02.1976, 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L Gbks 

55 440 vom 23.01.1976, 



- Prüfbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 88667, 1. 
Nachtrag vom 28.11.1979, 

- Prüfbericht über die Stapelprüfung der Firma Waldner (G. Wulf/sch) 
vom 22.11 .1979 unt er Aufsicht des Bundesbahn-Abnahmeamtes Künchen. 

Kennzeichnung : 
Die nach dem Baumuster hergestellten KTC sind mit einem KTC- Daten
schild gemäß Zeichnungs-Nr. 9.7.6.07.030.3.1 vom 25.01.1980 zu ver
sehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/03 004/KTC zu kennzeichnen. 

Besondere Auflagen: 
Für alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2.3 unter Berücksichtigung 
der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rm1xA1 (Rm: 
Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in %; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlenwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung : 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 26. Juni 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr .-Ing. R. Helms 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl. - Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 004/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Athylacetat 3 - la 
Äthylalkohol 3 - 5 
Äthylbenzoat 3 - 4 
Äthylbenzol 3 - la 
Äthyl-n-butyrat 3 - 3 
Äthylpropionat 3 - la 
n-Amylacetat 3 - 3 
n- Amylalkohol, prim 3 - 3 
n-Amylalkohol, sec 3 - 3 
i - Amylalkohol, prim 3 - 3 
!-Amylalkohol, tert 3 - la 
Anisol 3 - 3 
Benzol 3 - la 
Butanon-2 3 - la 
n-ßutylacetat 3 - 3 
n-Butylalkohol 3 - 3 
i -Butylalkohol 3 - 3 
Butylalkohol, sec 3 - 3 
Cumol 3 - 3 
Cyclohexanon 3 - 3 
Cyclopentanol 3 - 3 
Cyclopentanon 3 - 3 
Decahydronaphthalin, cis 3 - 4 
Decahydronaphthalin, trans 3 - 3 
n-Decan 3 - 3 
Diäthylcarbonat 3 - 3 
Diäthyloxalat 3 - 4 
Di-n-butyläther 3 - 3 
Di-i-butylketon 3 - 3 
2,3-Dimethylpentan 3 - la 
Dioxan-1,4 3 - 5 
Di-n-propyläther 3 - la 
Fluorbenzol 3 - l a 
n-Heptan 3 - la 
n-Hexylalkohol, prim 3 - 4 
Methanol 3 - 5 
Methylacetat 3 - la 
Methylbenzoat 3 - 4 
Methyl-n-butyrat 3 - la 
Methylcyclohexan 3 - la 
2-Methylcyclohexanon 3 - 3 
Methylcyclopentan 3 - la 
2-Methylhexan 3 - la 
3-Methylhexan 3 - la 
Methylpropionat 3 - la 

Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Stoffbezeichnung 

Nitrobenzol 
.n- Nonan 
n-Octan 
i-Octan (2, 2,4- Trimethylpentan) 
n-Octylalkohol 
Paraldehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a-Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
i-Propylalkohol 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabi l isiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylo l 

GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffer 

3 - 4 
3 - 3 
3 la 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) Die Sto ffe müssen fre i von Beimengungen bzw. 'V"asserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chiaridfrei sein . 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chiaridfrei sein . 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumust·er eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/03 005/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen- Gefahrgutau snahmeve rordnung vom 
02 . Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BMV vom 27. 12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klasse 3, die bei so•c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) haben . 

Tankdaten: 
Flüssigkeits-KTC 445 1 
Grundmaße: 812 mm x 1012 mm; Gestellhöhe 1200 mm; 
Tankvolumen: 445 1 (Nenninhalt); maxima l zulässiges Gesamt
gewicht: 1250 kg ; 
Entleerung: drucklose Obenent l eerung; Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 
(1.4301); Prüfdruck für das KTC- Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0,3 bar (Überdruck). 

Hersteller und An tragsteller : 
Hermann Waldner GmbH & Co., 7988 \~angen im Allgäu. 

Herstellerzeichnungen: 
9.3.6.00.007.2.0 vom 27.08 .1980 (Zusammenstellung) 
9.5.6.01.144.3.0 vom 27.08.1980 (Tank 445 1) 
9.5.6.00.338.3.0 vom 27.08 .1980 (Gestell). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 63985 vom 

20.02.1976, 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L Gbks 

55 440 vom 23.01.1976, 
- Prüfbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 88667, 1. 

Nachtrag vom 28.11.1979, 
- Prüfbericht über die Stapelprüfung der Firma l~aldner (G. Wulf/sch) 

vom 22.11.1979 unter Aufsicht des Bundes bahn-Abnahmeamtes ~runchen. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem Baumuster hergestellten KTC sind mit einem KTC- Daten
schild gemäß Zeichnungs-Nr. 9.7.6.07.030.3.1 vom 25.01.1980 zu ve r
sehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/03 005/KTC zu kennzeichnen. 

Besondere Auflagen: 
Für alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN SO 049-2.3 unter Berücksichtigung 
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der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rm1xA1 (Rm: 
Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in %; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlenwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlage n wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen . 

1000 Berlin 45, den 7. Oktober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. B. Droste, H. Becker 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Stoffbezeichnung 

Athylacetat 
Äthylalkohol 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthyl-n-butyrat 
Äthylpropionat 
n-Amylacetat 
n-Amylalkohol, prim 
n-Amylalkohol, sec 
!-Amylalkohol, prim 
!-Amylalkohol, tert 
Anisol 
Benzol 
Butanon-2 
n-Butylacetat 
n-Butyla lkohol 
!-Butylalkohol 
Butylalkohol, sec 
Cumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin, 
Decahydronaphthalin, 
n-Decan 
Diäthylcarbonat 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Di-1-butylketon 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
n-Hexyla lkohol, prim 
Methanol 
Methylacetat 
Methylbenzoat 
Methyl-n-butyrat 
Me thylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Me t hy lpropiona t 

Stoffbezeichnung 

Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 

cis 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 005/KTC 

GGVE/GGVS 
Kl asse-Ziffer 

3 la 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

trans 3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

1-0ctan (2, 2,4-Trimethylpentan) 

3 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
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Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Bemerkung 

n-Octylalkohol 
Paraldehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a-Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
i-Propylalkohol 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 

3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - la 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) . 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/04 001/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609)-. 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502)-. 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78. s. 266 )-. 

Zulässiger Inhalt : 
In der Anlage zu dieser Zulas sung aufge führte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 4.1, 4.2, 4.3, 5. 1 und 8. 

Tankdaten: 
Schüttgut - KTC 
Grundmaße: 1232 mm x 1032 mm; Gestellhöhe 1727 mm; 
Tankvolumen: 1050· 1 (Nenninhalt); Maximal zulässiges Gesamt
gewicht: 1500 kg, 
Entleerung: Schwerkraftentlee rung; Tankwerkstoff: St 14.03 
Prüfdruck für das KTC- Baumuster: 0,75 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0,3 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
T + T Transport Technik GmbH, Augsburg 21 

Herstellerzeichnun~en: 

2.99.1050.2012.46 vom 12.11 .1979 (T + T Silo 1050 1, mit Auslauf-
Öffnung NW 2 50 
2.99.1050.2012.47 vom 12.11.1979 (T + T Silo 1050 1, mit Auslauf-
Öffnung NW 350) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unter l agen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. L4/L430 Gbks75424 

vom 08.01.1980, 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 93340 vom 

31.01.1980. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem Baumuster hergestellten KTC sind mit der Containerbe
schriftung nach Zeichnungs-Nr. B 107-182 vom 18.12.1979 und einem 
KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. B 107-173 vom 13.12.1979 zu 
versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/04 002/KTC zu kennzeich
nen. 
Beim Transport von Calciumcarbid und Calciumsilleid in Stücken sind 
die KTC an der Verschlußseite mit einer gut lesbaren und unauslösch
baren Aufschrift "'Nach Füllen und Entleeren dicht verschließen" zu 
versehen. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 17.03.1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 



Fachgruppe 1. 2 
Wer~stoffmechanik und Ver
hal t~n von Kon~truktionen 
Dr.-Ing. R. Hel ms 
Direkto,r und Professor 

Labor 1.24 
ijehä~tervntersuchungen 

Dipl .-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sach~earbeiter: H. Bec~er, Dipl.-Ing. B. Droste 

Anlagen: Stroffaufzäh~ung 
1 Rechts~ittel~elehrung 

BUNDE~ANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/04 001 / KTC 

Stoffbezeichnung 

Aluminiumpulver 

Magnesiumpulver 

Gemisch von Aluminium- und 
Magnesiumpulver 

Zinkstaub 
Natriumhydrosulfit 
Calciumcarbid 
Calciumsilicid 
Kaliumpermanganat 
Chromtrioxid 
Aluminiumchlorid 
Kaliumhydroxid (Ätzkali) 
in Schuppen oder Staubform 
Nytriumhydroxid (Ätznatron) 
in Schuppen oder Stücken 

GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffer 

4.1 - 13a 

4.1 - l3b 

4.1 -13 

4.2 - 6a 
4.2 - 6c 
4.3 - 2a 
4.3 - 2d 
5.1 - 9c 
5.1 - 10 

8 - 12 

8 - 3la 

8 - 3la 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Bemerkung 

nicht selbst
entzüqdlich 
nicht selbst
entzüncjlich 

nicht selbst
entzündlich 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
Nr. D/BAM/04 002/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266) . 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu diese r Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 4.1, 4.2, 4.3, 5. 1 und 8. 

Tankdaten: 
Schüttgut - KTC 
Grundmaße: 1232 mm x 1032 mm; Gestellhöhe 1727 mm; 
Tankvolumen: 1050 1 (Nenninhalt); Max imal zulässiges Gesamt
gewicht: 1500 kg, 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: St 14.03 
Prüfdruck für das KTC - Baumuster: 0,75 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien - KTC: 0,3 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragstel l er: 
T + T Transport Technik GmbH, Augsburg 21 

Herstel lerzeichnungen: 
2.99.1050.2012.45 vom 14.12.1979 (T + T Silo 1050 1, mit Auslauf
öffnung NW 250 oder NW 350) 

Prüfung : 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. L4/L430 Gbks75424 

vom 08.01.1980, 
- Bericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 93340 vom 

31.01.1980. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem Baumuster hergestellten KTC sind mit der Containerbe
schriftung nach Zeichnungs-Nr. B 107-182 vom 18 . 12.1979 und einem 
KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. B 107-173 vom 13.12.1979 zu 
versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/04 002/KTC zu kennzeich
nen. 
Beim Transport von Calciumcarbid und Calciumsilicid in Stücken sind 
die KTC an der Ve rschlußseite mit einer gut lesbaren und unauslösch-

baren Aufschrift .. Nach Füllen und Entlee r en dicht verschließen·· ~u 
versehen. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers dep o~n 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie i~t rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Uberprüfung ein
zureichen . 

1000 Berl in 45, den 24.03.1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MAT~RIALPRÜFUNG 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1. 2 
Wer ks,tofflJiechanik •,md Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: H. Becker, Dipl.-I ng. B. Droste 

Anlagen: Stoffaufzählung 
1 Rechtsmi t telbelehrung 

Stoffbezeichnung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/04 002/KTC 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Bemerkung 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
Nr. D/BAM/05 001/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, s. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27. 12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
ta l lischen Werkstoffen- TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klasse 3, die bei so•c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) haben. 

Tankdaten: 
Stapeltank 1000 1 
Grundmaße: 1032 x 1232 mm, Gestellhöhe: 1600 mm, 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt), max. zulässiges Gesamtgewicht : 
1350 kg, Entleerung: Schwerkraftentleerung, Tankwerkstoff : X 5 CrNi 
18 9 (1.4301), Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Bernt Iverson & Sdn AS, N-5031 Laksevag/Norwegen. 
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Herstellerzeichnungen: 
7582/13375/A vom 01.03.1977 (Hauptzusammenstellung) 
8082/02180 vom 02.01.1980 (Stückliste zu Zeichnung 7582/13375/A) 
7540/13377/A vom 27.12.1979 (Gestell) 
7581/13376/A vom 05.02.1980 (Tank) 
7583/13378/A vom 03.02.1977 (Spannringdeckel) 
7496/14081/A vom 16.05.1977 (Schraubdeckel) 
8096/02182 vom 12.02.1980 (Absperreinrichtungen). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Prüfberichte der Deutschen Bundes-Versuchsanstalt Minden Akz.L4/ 

L 430 Fbks 3/98/55 438 vom 23.01.1976, 
- Prüfbericht des Norske Veritas Nr. 301 779/77/1 vom 16.05.1977, 
- Prüfbericht des Norske Veritas Nr. 301 840/77/2 vom 04.07.1977, 
- Prüfbericht des Norske Veritas Nr. 530 045 vom 14.02.1980, 
-Brief 47.4706 Gbks 5/7 des Bundesbahn-Zentralamtes Minden vom 

12.03.1980. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichungs-Nr. 8097/02183 zu versehen und 
mit der Zulassungsnummer D/BAM/05 001/KTC zu kennzeichnen. 

Besondere Auflagen: 
Für alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werkprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2.3 unter Berücksichti
gung der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt Rm1xA1 
(Rm=Zugfestigkeit in N/mm2; A: Bruchdehnung in%; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlenwert 23000 
entspricht. Die Bruchdehnung darf dabei den Normwert nicht unter
schreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an Flachproben 20 x 
BQ nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung der Bleche entnommen 
werden müssen, zu ermitteln. 

Zulassung: 
Nach dem vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 28. April 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Droste, Dipl.-Ing. Hübner 

Anlagen: Stoffaufzählung 
1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/06 001/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE / GGVS 
Klasse-Ziffer 

Athylacetat 3 - 1a 
Äthylalkohol 3 - 5 
Äthylbenzoat 3 - 4 
Äthylbenzol 3 - 1a 
~thyl-n-butylrat 3 - 3 
Athylpropionat 3 - 1a 
n-Amylacetat 3 - 3 
n-Amylalkohol, prim 3 - 3 
n-Amylalkohol, sec 3 - 3 
i-Amylalkohol, prim 3 - 3 
i-Amylalkohol, tert 3 - 1a 
Anisol 3 - 3 
Benzol 3 - 1a 
Butanon-2 3 - 1a 
n-Butylacetat 3 - 3 
n-Butylakohol 3 - 3 
i-Butylalkohol 3 - 3 
Butalalkohol, sec 3 - 3 
Cumol 3 - 3 
Cyclohexanon 3 - 3 
Cyclopentanol 3 - 3 
Cycloentanon 3 - 3 
Decahydronaphthalin, cis 3 - 4 
Decahydronapthalin, trans 3 - 3 
n-Decan 3 - 3 
Däthylcarbonat 3 - 3 
Diäthyloxalat 3 - 4 
Di-n-butyläther 3 - 3 
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Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

Di-i-butylketon 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
n-Hexylalkohol, prim 
Methanol 
Methylacetat 
Methylbenzoat 
Methyl-n-butyrat 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylpropionat 
Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
i-Octan (2, 2,4-Trimethylpentan) 
n-Octylalkohol 

3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 4 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Bemerkung 

Paraldehyd 
Pentanol-3 
Pentanon-3 
a-Picolin 
Piperidin 
n-Propylacetat 
i-Propylalkohol 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 

3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) Die Stoffe müssen frei von Beimengungen, bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/05 002/KTC 
Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 3 und 8, die bei 50°C einen Dampfdruck von höchstens 1,1 
bar (absolut) haben. 

Tankdaten: 
Stapeltank 1000 1 
Grundmaße: 1032 mm x 1232 mm; Gestellhöhe: 1600 mm; 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt); Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 
1350 kg; Entleerung: Schwerkraftentleerung; 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1.4301); 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Bernt Iverson & Sdn AS, N - 5031 Laksewag/Norwegen. 



Herstellerzeichnungen: 
8150/15070 vom 08.05.1980 (Hauptzusammenstellung) 
8155/02201 vom 08.08.1980 (Stückliste zu Zeichnung 8150/15070) 
8151/15071 vom 08.05.1980 (Tank) 
7540/13377/A vom 27.12.1979 (Gestell) 
7583/13378/A vom 03.02.1977 (Spannringdeckel) 
7496/14081/A vom 16.05.1977 (Schraubdeckel) 
8096/02182 vom 12.02.1980 (Absperreinrichtungen) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Prüfbericht der Deutschen Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden 

Nr. L4/L430 Fbks 3/98/55438 vom 23.01.1976, 
- Prüfbericht des Norske Veritas Nr. 301 7 79/77/1 vom 16.05.1977 
- Prüfbericht des Norske Veritas Nr. 301 8 40/77/2 vom 04.07.1977, 
- Prüfbericht des Norske Veritas Nr. 530 045 vom 14.02.1980, 
- Prüfbericht des Bureau Veritas Nr. A.S.B.LB 3343. · 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 8097/02183 zu versehen und 
mit der Zulassungsnummer D/BAM/05 002/KTC zu kennzeichnen. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den 
obengenannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 16. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Ko nstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl . -Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: H. Becker, Dipl. - Ing. Droste 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Stoffbezeichnung 

Athylacetat 
Äthylalkohol 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthyl-n-butyrat 
Äthylpropionat 
n-Amylacetat 
n-Amylalkohol, prim 
n-Amylalkohol, sec 
!-Amylalkohol, prim 
!-Amylalkohol, tert 
Anisol 
Benzol 
Butanon-2 
n-Butylacetat 
n-Butylalkohol 
!-Butylalkohol 
Butylalkohol, sec 
Cumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphtha11n, 
Decahydronaphthalin, 
n-Decan 
Diäthylcarbonat 
Diäthy loxalat 
Di-n-butyläther 
Di- 1-butylketon 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
n-Hexylalkohol, prim 
Methanol 
Methylacetat 
Methylbenzoa t 
Methyl-n-butyrat 
Me thyl cyc lohexan 
2-Methylcyclohexanon 

cis 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/05 002/KTC 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - l a 
3 - 5 
3 - 4 
3 - l a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

trans 3 - 3 
3 - 3 
3 - j 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 5 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 4 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 3 

Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

Methylcyclopentan 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylpropionat 

3 
3 
3 
3 

- 1a 
- la 
- la 
- la 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klass~-Ziffer 

Nitrobenzol 3 - 4 
n-Nonan 3 - 3 
n- Octan 3 la 
1-0ctan (2, 2,4-Trimethylpentan) 3 - la 
n-Octylalkohol 3 - 4 
Paraldehyd 3 la 
Pentanol-3 3 - 3 
Pentanon-3 3 - 1a 
a-Picolin 3 - 3 
Piperidin 3 - 5 
n-Propylacetat 3 - la 
1-Propylalkohol 3 - 5 
n-Propylbenzol 3 - 3 
n-Propylformiat 3 - la 
Pyridin 3 - 5 
Styrol, stabilisiert 3 - 3 
n-Tetradecan 3 - 4 
Tetrahydronaphthalin 3 - 4 
Thiophen 3 - la 
o-Toluidin 3 - 4 
Toluol 3 - 1a 
Triäthylamin 3 - 5 
Vinylacetat, stabilisiert 3 - 1a 
o-Xylol 3 - 3 
m-Xylol 3 - 3 
p-Xylol 3 3 
Äthylglykolacetat 3 - 3 
1-Butylacetat 3 - 1a 
Butylglykolacetat 3 - 4 
Methylglykolacetat 3 - 3 
Benzin (Ligroin) 3 - la, 3 
Testbenzine 3 - 1a, 3 
Spezialbenzine 3 - l a , 3 
Lacke auf der Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz, Expoxidharz, 
Polyesterharz, Mischpolimerisat 
gelöst in organischen Lösungs
mitteln wie Xylol, Solventnaphtha, 
Testbenzin, Glykolätheracetaten 3 1a, 2, 3 
Diacetonalkohol 
Tetrahydrofuran 
Kölnisch Wasser 79,5 % Alkohol) 
n-Propylalkohol 
Schalungsol 
Metallbearbeitungsol 
Mineralöl 
Schmieröl 
Dipenten 
Solventnaphtha 
Methyl-1-butylketon 
Petroleum 

Stoffbezeichnung 

Athy lg1yko l 
Dimethylformamid 
Methacrylsäuremethylester 
n-Butylbromid 
n-Butylchlorid 
i-Butylchlord 
Butylchlorid, sec 
Butylchlorid, tert 
Chlorbenzol 
1,2-Dichloräthan 
Salpetersäure mit mehr als 55 %, 
aber höchstens 70 % reiner Säure 
(HN03) 
Salptersäure mit höchstens 55 % 
reiner Säure (HN03) 
Antimonpentafluorid 
Bromtrifluorid 
Essigsäure (Eisessig) und ihre 
wässerigen Lösung mit mehr als 
80 % reiner Säure 
Essigsäureanhydryd 
Thioglykocolsäure 
Formaldehyd, in wässerigen Lösun
gen 

3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 la 

GGVE/GGVS 
Klasse- Zif fer 

3 3 
3 - 4 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 3 
3 - 1a 

8 - 2b 

8 2c 
8 - l5b 
8 - 15d 

8 - ·2lc 
8 21e 
8 - 2lf 

8 24 

1) 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

1) 

1) 
1) 

1) 
1) 
1) 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
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Natriumhydroxid und Kaliumhydroxid 
in Lösungen (Natronlaugen, Kali
laugen), auch in Hischungen (Ätz-
laugen) 8 - 32 

Alkalische Lösungen von Phenol, 
Kresolen und Xylenolen 8 - 32 
Flüssige Alkyl- und Arylamine 
und Polyamine, wie Äthylendiamin, 
Triäthylentetramin 8 - 35 

1) Die Stoffe müssen frei von Beimengungen, bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein. 
3) Die Stoffe müssen neutral sein. 
4) Die Stoffe müssen säure- und chlordfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/06 001/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979- (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BHV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 4.1, 4.2, 5.1 und 8. 

Tankdaten: 
Schüttgut-KTC Typ 2653 
Grundmaße: 1240 mm x 1040 mm; Gestellhöhe: 1600 mm; 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt); Haximal zulässiges Gesamtgewicht: 
1435 kg; Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: St 37-2; 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 0,75 bar (Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0, 3 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Kaufmann & Lindgens GmbH & Co. KG, 5144 l<egberg. 

Herstellerzeichnungen: 
A5283 vom 24.10.1979 Schüttgutsilo Typ 2653 (Zusammenstellung) 
A5284/l vom 26.08.1978 Gestell zu Silo Typ 2653 
A5287 vom 17.10.1979 Silokörper zu Typ 2653 (mit Stückliste Bl. 
Nr. 3a). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Prüfberichte der Deutschen Bundes-Versuchsanstalt Minden Akz.L4/ 

L 430 Gbks 85407 vom 08.09.1978 und Prüfbericht Nr. 92467 Akz. 
Vgab52 vom 26.09.1978, 

- Abnahmebescheinigung des Bundesbahn-Abnahmeamtes Köln vom 
14.04.1980 über die Stapeldruckprüfung. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichungs-Nr. D5550 vom 17.10.1979 zu 
versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/06 001/KTC zu kenn
zeichnen. 

Zulassung: 
Nach dem vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 8. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor l. 24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: H. Becker, Dipl.-Ing. Droste 

Anlagen: · Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffliste 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/06 001/KTC 

Stoffbezeichnung 

Aluminiumpulver 

Magnesiumpulver 

Gemisch von Aluminium-
und Magnesiumpulver 
Zinkstaub 
Natriumhydrosulfit 
Kaliumpermanganat 
Aluminiumchlorid 
Kaliumhydroxid (Ätzkali) 
in Schuppen oder Staubform 
Natriumhydroxid (Ätznatron) 
in Schuppen oder Stücken 

GGVE / GGVS 
Klasse-Ziffer 

4.1 l3a 

4.1 - l3b 

4.1 - 13 
4.2 - 6a 
4.2 - 6c 
5.1 - 9c 
8 - 12 

8 - 3la 

8 - 3la 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Bemerkung 

nicht selbst
entzündlich 
nicht selbst
entzündlich 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
Nr. D/BAM/06 002/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.l2.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die ~ennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 4.1, 4.2, 5.1 und 8. 

Tankdaten: 
Schüttgut-KTC Typ 2653 
Grundmaße: 1240 mm x 1040 mm; Gestellhöhe: 1600 mm; 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt); Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 
1435 kg, 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 
( l. 4301); 
Prüfdruck für das·KTC-Baumuster: 0,75 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,3 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Kaufmann & Lindgens GmbH & Co. KG, 5144 Wegberg. 

Herstellerzeichnungen: 
A5283 vom 24.10.1979 Schüttgutsilo Typ 2653 (Zusammenstellung) 
A5284/l vom 26.08.1978 Gestell zu Silo Typ 2653 
A5287 vom 17.10.1979 Silokörper zu Typ 2653 (mit Stückliste Bl. 
Nr. 3). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Prüfberichte der Deutschen Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 

Akz. L4/L 430 Gbks 85407 vom 08.09.1978 und Prüfbericht Nr. 92467 
Akz. Vgab vom 26.09.1978, 

- Abnahmebescheinigung des Bundesbahn-Abnahmeamtes Köln vom 
14.04.1980 über die Stapeldruckprüfung. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster herstellen KTC sind mit einem 
KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. D5550 vom 17.10.1979 zu verse
hen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/06 002/KTC zu kennzeichnen. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 8. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe l. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor l. 24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: H. Becker, Dipl.-Ing. B. Droste 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffliste 



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Stoffbezeichnung 

Aluminiumpulver 

Magnesiumpulver 

Gemisch von Aluminium-
und Magnesiumpulver 
Zinkstaub 
Natriumhydrosulfit 
Kaliumpermanganat 
Aluminiumchlorid 
Kaliumhydroxid (Ätzkali) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
DIBAMI06 002IKTC 

GGVE I GGVS 
Klasse-Ziffer 

4.1 - 13a 

4.1 - 13b 

4.1 - 13 
4.2 - 6a 
4.2 - 6c 
5.1 - 9c 
8 - 12 

in Schuppen oder Staubform 8 - 3la 
Natriumhydroxid (Ätznatron) 
in Schuppen oder Stücken 8 - 3la 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Bemerkung 

nicht selbst 
entzündlich 
nicht selbst
entzündlich 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
Nr. DIBAMI06 003IKTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40179 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl . I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12178, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe der 
GGVEIGGVS- Klasse 3, die einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (ab
solut) bei so•c und einen Flammpunkt über - 18°C haben. 

Tankdaten: 
KTC- Typ 2578 
Grundmaße: 1020 mm x 1220 mm; Gestellhöhe: 1650 mm 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt); max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1500 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 
10 (1.4571); 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster : 2,0 bar (Überdruck); 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Kaufmann & Lindgens GmbH & Co. KG, 5144, Wegberg. 

Herstellerzeichnungen: 
A 5082 vom 03.04.1974 Flüssigkeitsilo Typ 2578 (Zusammenstellung) 
A 5101 vom 10.10.1979 Gestell zu Silo Typ 2578 
A 5097 vom 15.10.1979 Silokörper zu Typ 2578 (mit Stückliste Bl. 
Nr. 5) 
A 5100 vom 23.01.1976 Runddeckel 
A 509811 vom 30.08.1974 Kugelhahnauslauf 2" (mit Stückliste Bl. 
Nr. 6). 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC- Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. D 5548 vom 15.10.1979 zu 
versehen und mit der Zulassungsnummer DIBAHI06 003IKTC zu kenn
zeichnen. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Prüfberichte der Deutschen Bundesbahn-Versuchsanstal t Minden Nr. 

87670 Akz. Vgab Sa-2 vom 14.11.1974 und der 1. Nachtrag zum Prüf
bericht 87670 vom 08.07.1980, 

- Prüfbericht der Deutschen Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, Akz. 
L4IL430 GbKs 45094 vom 19.11.1974, 

- Abnahmebescheinigung des Bundesbahn-Abnahmeamtes Köln vom 
14.04 . 1980 über die Stapeldruckprüfung, 

-Schreiben des Bundesbahn- Zentralamtes Minden 47.4706 GbKs 514 vom 
14.07.1980. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 15. Oktober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: H. Becker, Dipl. - Ing. B. Droste 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
DIBAMI06 003IKTC 

Stoffbezeichnung GGVE I GGVS 

Klasse-Ziffer 

~thylacetat 3 la 
Athylalkohol 3 - 5 
Äthylbenzoat 3 - 4 
Äthylbenzol 3 - la 
Äthyl-n- butyrat 3 - 3 
Äthylpropionat 3 - 1a 
n-~ylacetat 3 - 3 
n- Amylalkohol, prim 3 - 3 
n-Amylalkohol, sec 3 - 3 
i-Amylalkohol, prim 3 - 3 
i - Amylalkohol, tert 3 - 1a 
Anisol 3 - 3 
Benzol 3 - la 
"Butanon- 2 3 - 1a 
n-Butylacetat 3 - 3 
n-Butylakohol 3 - 3 
i-Butylalkohol 3 - 3 
Butylakohol, sec 3 - 3 
Cumol 3 - 3 
Cyclohexanon 3 - 3 
Cyclopentanol 3 - 3 
Cyclopentanon 3 - 3 
Decahydronaphthalin, Cis 3 - 4 
Decahydronaphthalin, trans 3 - 3 
n-Decan 3 - 3 
Diäthylcarbonat 3 - 3 
Diäthyloxalat 3 - 4 
Di-n-butyläther 3 - 3 
Di-i- butylketon 3 - 3 
2,3-Dimethylpentan 3 - 1a 
Dioxan - 1,4 3 - 5 
Di-n- propyläther 3 - 1a 
Fluorbenzol 3 - 1a 
n-Heptan 3 - 1a 
n-Hexylalkohol, prim 3 - 4 
Methanol 3 - 5 
Methylacetat 3 - 1a 
Methylbenzoat 3 - 4 
Methyl- n- butyrat 3 - la 
Methylcyclohexan 3 - 1a 
2-Methylcyclohexanon 3 - 3 
Methylcyclopentan 3 - la 
2-Methylhexan 3 - la 
3-Methylhexan 3 - 1a 
Methylpropionat 3 - la 

Stoffbezeichnung GGVE I GGVS 
Klasse-Ziffer 

Nitrobenzol 3 - 4 
n- Nonan 3 - 3 
n-Octan 3 - 1a 
i - Octan (2, 2,4- Trimethylpentan) 3 - 1a 
n-Octylalkohol 3 - 4 
Paraldehyd 3 - 1a 
Pentanol- 3 3 - 3 
Pentanon- 3 3 - 1a 
a-Picolin 3 - 3 
Piperidin 3 - 5 
n- Propylacetat 3 - 1a 
i-Propylalkohol 3 - 5 
n-Propylbenzol 3 - 3 
n- Propylformiat 3 - 1a 

Bemerkung 

1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1) 
4) 
4) 
4) 

2) 

4) 
4) 

1) 
1) 
1) 

2) 
2) 
1) 

1) 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
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Pyridin 
Styrol, stabilisiert 
n-Tetradecan 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
o-Toluidin 
Toluol 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
Äthylglykolacetat 
Diace tonalkohol 
Tetrahydrofuran 
Methacrylsäuremethylester 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 
Schalungsöl 
Metallbearbeitungsöl 
Mineralöl 
Schmieröl 
Lacke auf der Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz, Acryl
harz, Polyesterharz, Mischpolimeri
sat gelöst in organischen Lösungs
mitteln wie Xylol, Solventnaphtha, 
Testbenzin, Glykolätheracetaten 
Solventnaphtha 
Testbenzine 
Petroleum 
Spezialbenzine 
Methyl-i -butylketon 
i-Butylacetat 

3 - 5 l) 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 1) 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 l) 
3 - la l) 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

3 - la, 2' 
3 - 3 
3 - la, 
3 - la 
3 - la, 3 
3 - 3 
3 - la l) 

Stoffbezeichnung GGVE / GGVS 
Klasse- Ziffer 

Bemerkung 

Dipenten 
Butylglykolacetat 
Methylglykolacetat 
Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol a und Bisphe-
nol f, sowie aliphatischen und 
aromatischen Alkoholen) 

Epoxidharze, gelöst in organischen 
Lösungsmitteln wie Toluol, Xylol, 
Glykolen, alphatischen Ketonen 

Phenolharze, gelöst in organischen 
Lösungsmitteln wie Äthanol, i-Pro-
panol, Butanol, Furfurylalkohol, 
Xylol, Toluol, Glykolen und alipha
tischen Ketonen 
n-Butylbromid 
n-Butylchlorid 
i-Butylchlorid 
Butylchlord, sec 
Butylchlorid, tert 
Chlorbenzol 
1,2-Dichloräthan 
Äthylenglykol 
Äthylglykol 
Benzin (Ligroin) 
n-Propylalkohl 
Dimethylformamid 
Heizöle, Gasöle 
Mineralterpentin 
Kautschuk, geläst in 
organischen Lösungsmitteln 

3 3 
3 - 4 
3 - 3 

3 - 1a, 2, 3, 4, 5 

3 - 1a, 2, 3, 4' 5 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 

3 - 3 
3 - 1a, 3 
3 - 5 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 3 

3 - 1a, 2' 3 

l) 
l) 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

l) Die Stoffe müssen frei von Heimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Stoffe müssen chloridfrei sein . 
3) Die Stoffe müssen neutral sein . 
4) Die Stoffe müssen säure- und chloridfrei sein. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/07 001/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, F. 1502). 
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Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78 , s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
Festes Phosphorpentasulfid; Stoff der GGVE/GGVS-Klasse 4.1 Ziffer8. 

Tankdaten: 
Schtittgut-KTC Flo-Bin 2 m3; 
Grundmaße : 1192 mm x 1192 mm; Gestellhöhe: 2090 mm; 
Tankvolumen: 2000 1 (Nenninhalt); 
maximal zulässiges Gesamtgewicht: 2500 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; 
Tankwerkstoff: Al 99,3 halbhart; 
Mindestwanddicke des Tanks: 6 mm; 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 0,2 bar (Überdruck); 
Prüfdruck (Dichtheitsprüfung) für die Serien-KTC: 0,2 bar 
(Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Förderanlagen und Maschinenbau GmbH, A-1050 Wien. 

Herstellerzeichnungen: 
B511.31.1.2a vom 09.09.1980 
B512.31.3.2a vom 09.09.1980 
B525.00.3.4a vom 09.09.1980 
B247.00.1.4 vom 25.08.1977 
B453.01.2.4 vom 12.10.1979 

Kennzeichnung: 

Flo-Bin Behälter 2m3, 
Flo-Bin Palette, 
Flo-Bin Ecke, 
Flo-Bin Deckel, 
Flo-Bin Auslauf (mit Absperrarmatur 

DKZ 105, NW 250). 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 8573.00.8.4 vom 31.05.1980 
zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/07 001/KTC zu kenn
zeichnen . 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhadenen Anlagen zugrunde: 
- Gutachten der Österreichischen Bundesbahn Wien 

Akz. 73704-103-7/80 vom 27.05.1980. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 23. Oktober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr. - Ing . R. Helms 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: H; Becker, Dipl.-Ing. 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

B. Droste 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/07 002/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 

Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27.12.1979 zur Verord
nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
(GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502). 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) aus me
tallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 (VkBL, Heft 
12/78, s. 266). 

Zulässiger Inhalt: 
Festes Natriumhydroxid (Ätznatron) in Schuppen oder Stücken; 
Stoff der GGVE/GGVS-Klasse 8 Ziffer 31 a. 

Tankdaten: 
3 Schüttgut- KTC Flo-Bin 1.0 m ; 

Grundmaße: 1326 mm x 1126 mm, Gestellhöhe 1275 mm, 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt); max. zulässiges Gesamtgewicht: 
1300 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; Tankwerkstoff: St 37 T; 
Prüfdruck für das KTC- Baumuster: 2,0 bar (Überdruck); 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 

Hersteller und Antragsteller: 
Förderanlagen und Maschinenbau GmbH, A-1050 Wien. 



Herstellerzeichnungen: 
B 495.01.0.3 vom 19.12.1979 Flo-Bin Übersicht (60• Trichter) 
B 536.01.1.2 vom 13.03.1980 Flo-Bin Behälter 1,0 m3 

B 226.01.2.2 vom 12.04.1977 Flo-Bin Auslauf (mit Hebelmechanismus) 
B 177.01.3.2 vom 20.09.1976 Flo-Bin Palette 
B 247.00.1.4 vom 25.08.1977 Flo-Bin Deckel. 

Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit ei
nem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. B 573.008.4 vom 31.05.1980 
zu versehen und mit der Zulassungsnummer D/BAM/07 002/KTC zu kenn
zeichnen. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachs tehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Gutachten der Österreichischen Bundesbahn MPA ZI.:73704-550-2-79 

vom 15.06.1979, 
-Gutachten der Österreichischen Bundesbahn MPA ZI.:73704-159-2/80. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcont ainers den oben 
genannten Vorschriften genügt. 

Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist rechtzeitig 
vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur Überprüfung ein-
zureichen. 

1000 Berlin 45, den 29. Oktober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälte runtersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: H. Becker, Dipl.-Ing. B. Droste 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Baumusterzulassungen von Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 112/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der Rin- Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s . 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb -. 

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) und Anlage B. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS / GefahrgutVSee - Klasse 2 -

Tankcontainerdaten: (20'-Container) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2438 mm, Tankvolumen 
ca. 16.540 1, Eigengewicht ca. 5800 kg, max. Gesamtgewicht 
ca. 24.000 kg, max. Betriebsdruck = 19,65 bar (Überdruck), 
Prüfdruck = 29,5 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: TT ST E 47, 
Werkstoff-Nr. 1.8915. 

Antragsteller: 
Eisenbahn-Verkehrsmittel-AG, Düsseldorf. 

Hers te11er : 
Graaff KG, 3210 Elze/Leine. 

Herstellerzeichnungen: 
B 403.32.01 vom 16.01.1979 (Tank), 
B 403.20.01 vom 02.01.1979 (Rahmen) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 810 des Germa

nischen Lloyd vom 28.09.1979, 
- Zeichnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 12.03.1979, 
- Schreiben der Deutschen Bundesbahn über Prüfungen nach UIC- Merk-

blatt 592-1, vom 07.09.1979, 
- Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1, sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III bis auf das zulässige Gesamtgewicht 
erfüllt. 
Im Sinne des IMDG-Codes ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 5 
(mit Ausnahme der Einstellung des Sicherheitsventils). 

Jeder entsprechend diesem Baumuster in Seri2 gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen 
Indienststelllung von einem behördlich anerkannten Sachverständi
gen des Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der Zu
lassungs- Nr. D/70 112/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausge
stellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM inner
halb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindesten 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Besondere Auflagen: 
Bei Neubauten nach dieser Zulassung, die nicht durch Umbau bisher 
schon zugelassener Tankcontainer erstellt werden, ist an einem 
Tankcontainer der e r s ten Serie ein Auflaufversuch durchzuführen 
und das Ergebnis der BAM mitzuteilen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dies er Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 01. Februar 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstrukt ionen 
Dr. - Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: ORR Dipl.-Ing. Gogo lin, Ing. (grad.) Vaidyanathan 

Anlage: 1 Stoffaufzählung, 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Dichloridfluor 
methan (R12) 

Monochlo rd ifluor
methan (R22) 

Dichlormonofluor
methan (R2l) 

Dichlortetrafluor
äthan (R114) 

Chlorpent afluor
äthan (R115) 

Gemische F 1 
Gemische F2 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/70 112/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
GGVSee, Anlage B 
Klasse-Ziffer 

2 

2 
2 

3 a 

3 a 

3 a 

3 a 

3 a 

4 a 
4 a 

GGVSee 
Anlage A 
(IMDG-Code) 
Klasse/Seite 

2/2130 

2/2116 

2/2131 

2/2132 

2/2118 

UN
Nr. 

1028 

1018 

1029 

1958 

1020 

Bemer
kung 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEI:; 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/10 113/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/ADR 
- Klasse 3 

Tankcontainerdaten: 
HÖhe: 2350 mm, Grundmaß: 1200 mm x 1200 mm, Tankdurchmesser: 
1100 mm, Rauminhalt: 1500 Liter, Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Stahl X 5 CrNi 189 (1.4301). 

Antragsteller und Hersteller: 
Thyssen Industrie AG, Metallbau, 7613 Hausach/Baden. 

Herstellerzeichnungen: 
885.200.07-2c vom 01.12.1978 (Flüssigkeits-Tankcontainer), 
885.180.60-2b vom 22.08.1978 (Tank). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Hebeversuche eines Tankcontainers (MC) 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 11.05.1978 Nr. 85431 
(L4/L430 Gbgskp) 

-Bescheinigung Nr. OG-I3173 über Prüfungen gem. Anhang B. lb zum 
ADR/GefahrgutVStr des TÜV-Baden vom 06.08.1978 

- Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvor
schriften genügt. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 
erfüllt. Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte 
Tankcontainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstma
ligen Indienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverstän
digen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) eine Beschei
nigung mit Angabe der Zulassungsnummer D/10 113/TC und der zuständi
gen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigung sind 
der BAM innerhlb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontai
nern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzube
wahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 07. Dezember 1979 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Athanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzol 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthylenglykoldiäthyläther 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
iso-Amylalkohol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
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Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/10 113/TC 

RID/ADR 
Klasse-Ziffer 

3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 

Bemerkung 

chloridfrei 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 
1) 
neutral 

1) 

iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 

iso-Butanol 

Butanon-2 
Buttersäureäyhtlester 
iso-Butylacetat 
n-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
Butylalkohol, tertiärer 

sec-Butylalkohol 

n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin 

Diäthylketon 
Dibutyläther 
Di-iso-Butylketon 
Heptan 
Ketone, nicht giftig, 
flüssig n.a.g. 
Methylacetat 
Methylamin, wässrige Lösung 
Methyl-iso-Butylketon 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylglykol 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Milchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso-Octan 
Paraldehyd 
Propanel 
iso-Propanol 

Bezeichnung 

iso-Propylacetat 
n-Propylacetat 
iso-Propylbenzol 
Propylendichlorid 
Styrol, stabilisiert 
Terpentin 
Touluol 
Trimethylamin, wässrige Lösung 
mit nicht mehr als 30 % Tri
methylamin 
Xylole 
Amylalkohole 
Acetaldehyd 
Aceton 
Äthyläther 
Äthylbenzoat 
Äthyl-n-butyrat 
Benzol 
Diäthylamin 
Dioxan - 1,4 
Methylformiat 
n-Hexan 
i-Pentan 
Pyridin 
Tetrahydronaphthalin 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
weitere entzündbare 
flüssige Stoffe 

3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 3 

3 - 3 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 3 

- 3 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 4 

3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 

3 - 3 

3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 la 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 

RID/ADR 
Klasse-Ziffer 

3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 

3 - 5 

3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - 4 
3 - 5 
3 - la 

3 - 1 bis 5 

1) 
1) 
1) 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 

1) 
1) 
1) 
1) 
säure- und 
chloridfrei 
säure-. und 
chloridfrei 
1) 
1) 
1) 
1) 

säure- und 
chloridfrei 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 
1) 

neutral 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
1) 
1) 

2) 3) 

1) Die Stoffe mussen frei von Heimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) 

3) 

Ausgenommen Nitromethan, Schwefelkohlenstoff, Acrolein und Chloro
pren. 
Der Nachweis über die Verträglichkeit des jeweiligen Transportgu
tes gegenüber dem Tankwerkstoff, gemäß den Technischen Richtlinien 
Tankcontainer (TRTC 007) ist vor dem erstmaligen Transport vom 
Produkthersteller zu erbringen und in Form einer verbindlichen 
Erklärung beim Betreiber der TC zu hinterlegen. 
Diese Bescheinigungen sind der BAM nach Ablauf eines jeden Jahres 
vom Betreiber der TC einzureichen. 



BU~ESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 114/TC 

Der Zulas~ung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RID- Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom · 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) -
insbes9ndere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb-

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG- Code). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS-Klassen 4.3, 6.1 und R sowie der Klassen 4.3, R und 9 
der GefahrgutVSee. 

Tankcontainerdaten: (20 ' -Container) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, Tankvolumen 
ca. 16.000 1, Eigengewicht ca. 4670 kg, max. Gesamtgewicht 
ca. 24.000 kg, Prüfgewicht 26.000 kg, Betriebdruck 3 bar (Überdruck) 
Prüfdruck 4,5 bar (Überdruck), Berechnungsdruck 15,4 bar (Über
druck), Werkstoff: Kesselblech H II (1.0425). 

Antragsteller und Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg. 

Herstellerzeichnungen: 
es - 500/3 vom 09.08.1979 und es - 500/3a vom 22.10.1979 (Tank) 
es - 500/1 vom 08.08.1979 (Rahmen). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2802/05 des 

Germanischen Lloyd vom 03.10.1979, 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 514/751 des 

Germanischen Lloyd vom 14.11.1978, 
- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 

01.10.1979, 
- Bescheid über die Anerkennung der von der SNCF durchgeführten 

Rahmenprüfung durch die Deutsche Bundesbahn vom 31.10.1979 -
47.4707 Gbgsp, 

- Berechnungen und l-lerksnac.hweise des Herstellers. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1, sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III bis auf das zulässige Gesamtgewicht erfüllt. 
Im Sinne des IMDG-Codes ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigter Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs- Nr. 
D/70 114/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Ab
drucke dieser Bescheinigungen sind der RAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gerfertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Besondere Auflagen: 
Das Tankinnere der Tankcontainer ist jährlich durch einen behördlich 
anerkannten Sachverständigen auf Korrosion zu prüfena 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst ein Jahr; sie ist rechtzei
tig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 05. November 1979 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) TJlrich, H. Becker 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT Fi.iR MATERIALPR;iFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Trichlorsilan 
TetrachlorRthylen 
Trichlor:ithylen 
Metyhlenchlori~ 

Kaliumhydroxid in 
w~sseriger Lösung 
(50 %) 
Natriumhydroxid in 
wF\sseriger Lasunp. 
(50 %) 
Siliziumtetrachlori~ 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/70 114/TC 

RID/ADR Gefahrp,utVSee 
GGVE/GGVS Klasse/Seite 

4.3 - 4 4.3/4372 
6.1 - 61 9/9043 
6.1 - 61 9/9044 
6.1 - 61a 9/9029 

8 - 32 8/8206 

8 - 32 8/8223 
8 - lla 8/8213 

UN- Bemer-
Nr. kunp, 

1295 1) 2) 3) 
1897 1) 4) 
1710 1) 4) 
1593 1) 

1814 2) 

1824 2) 
1818 1) 2) 3) 

1) Die Stoffe müssen frei von Bei~enp,ungen hzw. wasserfrei sein und 
rtiirfen keine wiisserige Phase ausscheiilen. 

2) Die Tankcontainer sinil so zu befördern hzw. zwischenzulagern, ilaß 
eine extreme Aufheizunp. durch klimatische Einflüsse vermi eden 
wird. 

3) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken hef\illt unil anschließend dicht verschlossen werden, um 
ein EintirinRen von Feuchtigkeit w!:\hrenil rler Bef0rcferunp, auszu
schließen; anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff oder einem 
anileren Reeip,neten trockenen Gas von 0,5 bar (Uherciruck) zu heauf
schlap,en. 

4) Transport nur aufRrun<l der Ausnahmep;enehmigung Nr. 508 - 4. Neu
fassunp.- nes BMV vom 17.12.178 hzw. Ausnahme Nr. S 6 vom 02 . 10.79 
(BGBJ.. I S. 1612) 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 114/TC 

Die Stoffaufzählung 
den Stoff ergänzt: 

Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen-

Bezeichnung RID/ADR GGVSee UN- Bemer-
GGVE/GGVS Anlage A Nr. kung 
Klasse-Ziffer (IMDG-Code) 

Klasse/Seite 
Phosphortrichlorid 8 11 a 8/8200 1809 1)2)3) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheisen. 

2) Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

3) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen trok
ken befüllt und anschließend dicht verschlossen, um ein Eindringen 
von Feuchtigkeit während der Beförderung anzuschließen; anderen
falls sind die Stoffe mit Stick~toff oder einem anderen geeigne
ten trockenen Gas von 0,5 bar (Uberdruck) zu beaufschlagen. 

1000 Berlin 45, den 11. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing . (grad.) Ulrich. 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUJlG 
(BAM) 

ZULASSUNGS SCf!EI N 
fi.ir das Raumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/22 115/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtvorschriften zugrunde: 
1) Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher GUter mit der Eisen

bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl . I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

2) Verordnung .über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B.lb -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgefiihrte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 3, 6.1 und 8 
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Tankcontainerdaten: (20'-Container, ISO 1 C) 
Länge - 605R mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 12000 1, · 
Eigengewicht ca . 4280 kg, max. Gesamtgewicht = 20320 kg, 
Prüfgewicht = 24000 kg, Betriebsdruck = 2,1 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck = 5, 7 bar (iiberdruck) 

Antragsteller: 
Eastern Mediterranean (Maritime) London LTD, London B.C.3, Groß
britannien 

Hersteller: 
W.P. Butterfielrl (Egrs) LTD, Shipley, Yorkshire, Großbritannien 

Herstellerzeichnungen: 
A 768205 vom 14. März 1977 (Zusammenstellung) 
B.263459/A vom 15. September 1976 (Rahmen) 

Prüfung: 
Dieser Zulassun~ liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen mit 
ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über durchgeführte Rahmem,erk-Prüfung (Lloyd' s Regtster 

of Shipping) vom 26. Juni 1975 (PC 181/4/TA 15), 
- Tank Container Initial Approval Certifictates für die Tankserie 

Nr . CT. 7100/1 (Department of Environment - RID/ADR Zulassung) -
GB/ ESG/03 -. 

- Special Service Report der Eagle St a r Group vom 23.05.1977. 
- Werksnachweise des Herstellers. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvor
schriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des TJ IC-Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entspre chend diesem Baumuster in Se rie gefertigte Tankcontainer 
i s t in Verbindung mit der englischen RIO/ADR Zulassung und der jewet
ligen Einzelabnahmebescheinigung de r Eagle Star Group zugelassen. 

Abdrucke di es e r Bescheinigungen s ind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzure ichen . 

iiber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für 24 Tankcontainer der EMC-Klas
s e 80, Unterklasse 0005 (EMMTJ 807 700 - 807 709 und EMMU 807 711 -
807 724). Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung sind der BAM die 
Konstruktionszeichnungen erneut zur 1'riifunr, einzureichen. 

Besondere Auflagen: 
Im Rahmen der 2 1/2jährigen Dichtheits- und Funktionsprtifung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen des Tankinnere 
auf Korrosio n zu prüfen. 
Das Refahren der Tankcontainer mit schwerem Atemschutzp,erät ist 
nicht zugelassen. 
Durch geeignete Maßnahmen ist ein gefahrloser Einstieg mit leichtem 
Atemschutzgerät sicherzustellen. 
Die Tankcontainer sind deutlich sichtbar und dauerhaft wie folgt zu 
kennzeichnen: 

"Einstieg nur nach Reinigung" 
"Einstieg mit schwerem Atemschutzgerät nicht zugelassen". 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst ein Jahr; sie ist rechtzei
tig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur iiberprtifung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 28 . Januar 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werks toffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbe iter: Ing. (grad.). Ulrich, TRA Ing. (grad.) Hischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Diäthylamin 
Triäthylamin 
n- Propylamin 
iso-Propyi.amin 
Isopren, stabilisiert 
n-Butylamin 
Diäthylsulfat 
Isophorendiisocyanat 
Chloroform 
Chlorschwefel 
Chlorsulfonsäure 
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Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/22 115/TC 

GGVS/GGVE 
Klasse-Ziffer 

3 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1 a 
3 - 5 
6.1 - 13 b 
6.1 - 21 c 
6.1 - 61 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 

Bemerkung 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 5) 
5) 

1) 2) 3) 

Phosphortrichlorid 
Phosphorylchlorid 
Siliciumtetrachlorid 
Sulforylchlorid 
Thionylchlorid 
Titantetrachlorid 
Acetylchlorid 
Schwefelsäure mit mehr 
als 85 % reiner Säure 
Salpetersäure mit mehr 
als 55 % reiner Säure 
Natriumhydroxid in 
50 %iger, wässriger Lösung 

8 11 a 
8 11 a 
8 11 a 
8 11 a 
8 11 a 
8 11 a 
8 - 22 1) 

8 - 1 a 4) 

8 - 2 a,b 2) 

8 - 32 2) 

1) Die Stoffe müssen frei von Reimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Tankcontainer •ind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

3) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um 
ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszu
schließen; anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (iiberdruck) zu be
aufschlagen • . 

4) Die Schwefelsäure darf keine zusätzlichen Bestandteile, z.B. 
Chlorid, enthalten. Das Tankinnere muß sich beim Einfüllen in 
trockenem und gereinigtem Zustand befinden. 

5) Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr. 508 - 4. Neu
fassung- des BMV vom 17.12.1978 bzw. Ausnahme Nr. Str 6 vom 
29.12.1978 (BGBl. I., S. 34). 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFTJNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fiir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/22 116/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtvorschriften zugrunde: 
1) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen

bahn (GGVF.) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

2 ) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 21. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B.1b -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 1, 6.1 und R 

Tankcontainerdaten: (20'-Container, ISO 1 C) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 12000 1, 
Eigengewicht ca. 4280 kg, max. Gesamtgewicht = 20320 kg, 
Prüfgewicht = 24000 kg, Betriebsdruck = 6,3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck = 10,5 bar (iiberdruck) 

Antragsteller: 
Eastern Mediterranean (Maritime) London LTD, London E.C.3, Groß
britannien 

Hersteller: 
W. P. Butterfield (Egrs) LTD, Shipley, Yorkshire, Großbr i t a nnien 

Herstellerzeichnungen: 
A 768203 vom 06. Januar 1977 (Zusammenstellung) 
B.263459/A vom 15. September 1976 (Rahmen) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über durchgeführte Rahmenwerk-Prüfung (Lloyd's Register 

of Shipping) vom 26. Juni 1Q75 (PC 181/4/TA 15), 
- Tank Container Initial Approval Certifictates für die Tankserie 

Nr. CT. 7120/5 (Department of Environment - RIO/ADR Zulassung) 
GB/ESG/05 -. 

- Special Service Report der Eagle Star Group vom 17.02.1978 . 
- Werksnachweise des Herstellers . 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a . Rechtsvor
schriften genügt. 

l~eiterhin sind die Maßgaben des UIC-Nerkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Raumuster in Serie gefertigte Tankcontainer 
ist in Verbindung mit der englischen RID/ADR Zulassung und der jewei
ligen Einzelabnahmebescheinigung der Eagle Star Group zugelassen. 

Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. 

iiber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 



Diese Zulassung gilt zunächst nur für 5 Tankcontainer der EMC- Klas
se 80, Unterklasse 0006 (EM~ID 807 725 - 807 729). Vor Nachbauten 
aufgrund dieser Zulassung sind der BAN die Konstruktionszeichnungen 
erneut zur Prüfung einzureichen. 

Besondere Auflagen: 
Im Rahmen der 2 l/2jährigen Dichtheits- und Funktionspriifung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen des Tankinnere 
auf Korrosion zu prüfen. 
Das Befahren der Tankcontainer mit schwerem Atemschu t zgerät ist 
nicht zuge l assen. 
Durch geeignete Maßnahmen ist ein gefahrloser Einstieg mit leichtem 
Atemschutzgerä t sicherzustellen . 
Die Tankcontainer sind deutlich sichtbar und dauerhaft wie folgt zu 
kennzeichnen: 

"Einstieg nur nach Reinigung" 
"Einstieg mit schwerem Atemschutzgerät nicht zugelassen" , 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst ein Jahr; sie ist rechtzei
tig vo~ Ablauf dieser Zeit der RAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 28 . Januar 1980 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing . ß, Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad . ) Nischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/22 116/TC 

Bezeichnung GGVS/GGVE Bemerkung 

Diäthylamin 
Triäthylamin 
n-Pr0pylamin 
iso- Propylamin 
I sopren, stabi l isiert 
n-Butylamin 
Diäthylsulfat 
Isophorendiisocyanat 
Chloroform 
Chlorschwefel 
Chlorsulfonsäure 
Phosphortrichlorid 
Phosphorylchlorid 
Siliciumtetrachlorid 
Sulforylchlorid 
Thionylchlorid 
Titantetrachlorid 
Acetylchlorid 
Schwefelsäure mit mehr 
als 85 % reiner Säure 
Salpetersäure mit mehr 
als 55 % reiner Säure 

Na triumhydroxid in 
50 %iger, wässriger LÖsung 

Kl asse-Ziffer 

3 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1 a 
3 - 5 
6.1 - 13 b 
6.1 - 21 c 
6.1 - 61 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 22 

8 - 1 a 

8 - 2 a,b 

8 - 32 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
5) 

1) 

1) 

4) 

2) 

2) 

5) 

2) 3) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Tankcont ainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

3) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um 
ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszu
schließen· anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff oder einem 
anderen g~eigneten trockenen Gas von 0, 5 bar (Überdruck) zu be
aufschlagen. 

·, ) Die Schwefelsäure darf keine zusätzlichen Bestandteile, z.B • 
Chlorid , enthalten. Das Tankinnere muß sich beim Einfüllen in 
trockenem und gereinigtem Zustand befinden. 

· ) Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr. 508 - 4. Neu
fassung - des BMV vom 17 . 12.1978 bzw. Ausnahme Nr. Str 6 vom 
29.12 .1978 (BGBl. I., S. 34) , 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/22 117 /TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtvorschr iften zugrunde: 

1) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Giiter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

2) Ve rordnung über die Beförderung gefUhrlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23 . August 1q79 (BGBl. I, s. 1509) -insbesondere An
hang B.lb -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der An lage zu dieser Zulassung aufgefiihrte Stoffe der GGVE/GGVS
Klassen 3, 6.1 und 8 

Tankcontainerdaten: (20'-Container, ISO l C) 
Länge = 6058 mm, Bre ite = 2438 mm, Höhe = 24.18 mm, 
Tankvolumen ca. 12000 1, 
Eigengewicht ca. 4280 kg, max . Gesamtgewicht = 20320 kg, 
Priifgewicht = 24000 kg, Betriebsdruck = 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck = 5,7 bar (Überdruck) 

Antragsteller: 
Eastern Mediterranean (Haritime) London LTD, London E.C. 3, Groß
britannien 

Hersteller: 
W.P. Butterfield (Egrs) LTO, Shipley, Yorkshire, Großbritannien 

Hers tellerzeichnungen : 
A 768205 vom 29 . März 1977 (Zusammenste llung) 
B.263459/A vom 15 . September 1976 (Rahmen) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unter lagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- _Bericht über durchgeführte Rahmenwerk-Prüfung (Lloyd's Register 

of Shipping) vom 26. Juni 1975 (PC lRl/4/TA 15), 
- Tank Cont ainer Initial Approval Certifictates fiir die Tankserie 

Nr. CT. 71 21 Ex . 7100/11 (Department of Environment - RID/ADR 
Zulassung) - GB/ESG/04 -. 

- Special Service Report der Eagle Star Group vom 02 . 0R . lq77, 
- Werksnachweise des Herstellers. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Raumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvor
schriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des IIIC- Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontainer 
ist in Ve rbindung mit der englischen RIO/ADR Zulassung und rler jewei
ligen Einzelabnahmebescheinigung der Eagle Star Group zugelassen. 

Abdrucke diese r Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen . 

ijber Reparaturen an den nach dieser Zulassung eefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für 5 Tankcontainer der F.MC-Klas
se 80, Unterklasse 0007 (EMMll 807 710). Vo r Nachbauten aufgrund die
ser Zulassung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur 
Prüfung einzureichen . 

Besondere Auflagen: 
Im Rahmen der 2 l/2jRhrigen Dichtheits- und Funktionsprüfung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere 
auf Korrosion zu prüfen. 
Das Befahren der Tankcontainer mit schwerem Atemschutzgerät ist 
nicht zugelassen. 
Durch geeignete Maßnahmen ist ein gefahrloser Einstieg mit leichtem 
Atemschutzgerät sicherzustellen . 
Die Tankcontainer sind deutlich sichtbar und dauerhaft wie folgt zu 
kennzeichnen: 

"Einstieg nur nach Reinigung" 
"Einstieg mit schwerem Atemschutzgerät nicht zugelassen ". 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst ein Jahr; sie ist rechtzei
tig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überpriifung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 28. Januar 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT Fi.iR MATERIALPRi.iFUNG 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe l. 2 
l<erkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr .-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

nipl .-Ing. B. Schulz-Forhe rg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad .) Ulrich , TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: l Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 
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BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/22 117 /TC 

Bezeichnunp, GGVS/GGVE 
Klasse-Ziffer 

Bemerkung 

Diiithylamin 
Triäthylamin 
n-Propylamin 
iso-Propylarlin 
Isopren, stabilisiert 
n-Butylamin 
Diiithylsulfat 
IRophorendiisocyanat 
Chloroform 
Chlorschwefel 
Chlorsulfons:iure 
Phosphortrichlorio 
Phosrhorylchlorin 
SiliciuMtetrachlorirl 
Sulfory1chlorid 
Thionylchlorid 
Titantetrachlorid 
Acetylchlorid 
SchwefelsÄure mit mehr 
als 85 % reiner Snure 
Salpetersäure mit mehr 
als 55 % reiner Säure 
Natriumhydroxid in 
50 %iger, w~ssriger Lösung 

3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
6.1 
6.1 
6.1 
8 -
8 
8 
8 
8 
8 
8 

5 
5 
5 
5 
1 a 
5 
- 13 b 
- 21 c 
- 61 a 
11 a 
11 a 
11 a 
11 a 
11 a 

11 " 
11 a 

8 11 a 
8 - 22 

8 - 1 " 

8- a,h 

8 - 32 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
5) 

1) 

1) 

4) 

2) 

2) 

5) 

2) 3) 

1) Dte Stoffe müssen frei von Be:J.mengunr,en hzw. wasserfrei sein nnrl 
rttirfen keine wl:isserige Phase ausscheiden. 

2) Die Tankcontainer sind so zu befördern hzw. zwischenzul_agern, daß 
eine extreme Aufheizung clurch klimatische Einfliisse vermierlen 
wirrl. 

3) Es ist sicherzustellen, if.aß rJie Tankcontainer nur vollkommen 
trocken hefi.illt und anschließenct ciicht verschlossen weril'en, um 
ein Eindringen von FeuchtiRkeit wÄhrend cler Bef0rnerung auszu
schließen; anderenfalls sind rlie Stoffe mit Stickstoff orler einem 
anderen geeiRneten trockenen Gas von 0,5 bar (iiberrlruck) zu be
aufschlrt.P;en. 

4) Die SchwefelsRure rlarf keine zusötzlichen Bestanrlteile, z.B. 
Chlorl.d, enthalten. Das Tankinnere muß steh heim Einf'll.len in 
trockenem un~ p,ereiniRte~ Zustand befinden. 

5) Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr. 508 - 4. Neu
fassung- des BMV vom 17.12.1978 hzw. Ausnahme Nr. Str 6 vom 
29.12.1978 (BGBJ. I., S. 34). 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/53 118/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internatinale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B.1 b -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3. 

Tankcontainerdaten: 
Tanklänge - 1985 mm, Tankdurchmesser: 900 mm, Rauminhalt: 1130 1, 
lletriebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10 bar (Überdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

Hersteller: 
Mannesmann Stahlbau GmbH, Langschede. 

Herstellerzeichnungen: 
884.302.00 2 e vom 02.08.1963 (Transportbehälter) 
884.347.00-2 c vom 13.02.1964 (Transportbehälter) 
TAAKl/43555/1 vom 06.06.1979 (Handloch) -Fa. Schering, Bergkamen-. 
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Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugru~d~: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 20.11.1979 (L4/L430 
Gbgskp 95431), 

- Schreiben des TÜV-Rheinland vom 29.5.1979 in Verbindung mit den 
Bescheinigungen Nr. 910025(1) - 0 bis - 2 über Prüfungen gern. 
Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS des TÜV
Rheinland vom 19.4.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem behördlich 
anerkannten Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Or
ganisation (TÜO) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nr. 
D/53 118/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jah
res einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Taqkcontainer mit den 
Werksnummern 02 - 075 der Fa. Schering; Vor Nachbauten aufgrund die
ser Zulassung sind der BAM die Konstruktions~eichnungen erneut zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 27. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1. 24 
Behälter~ntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/53 119/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internatinale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B.1 b -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3. 

Tankcontainerdaten: 
Tanklänge - 1985 mm, Tankdurchmesser: 900 mm, Rpuminhalt: 1130 1, 
Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10 bar (Überdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

Hersteller: 
w. Siebel, Freudenberg/Siegen. 

Herstellerzeichnungen: 
O.Bf. 752 vom 13.04.1966 (Transportbehälter) 
TAAKl/43555/1 vom 06.06.1979 (Handloch) -Fa. Schering, Bergkamen-. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 20.11.1979 (L4/L430 
Gbgskp 95431), 
Schreiben des TÜV-Rheinland vom 18.10.1979 in Verbindung mit 
den Bescheinigungen Nr. 910025(1) - 0 bis - 2 über Prüfungen 
gem. Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS des 
TüV-Rheinland vom 19.4.1979, 
Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 



Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung von e inem behördlich 
anerkannten Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Or
ganisation (TÜO) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nr. 
D/53 119/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jah
res einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 076 - 084 und 086 - 0140. Vor Nachbauten aufgrund die
ser Zulassung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 27. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe l. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor l. 24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Hischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/53 120/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internatinale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnf rachtverkehr (CIH) in der Fassung der Rin-Neu
f assungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Ve rordnung über die Beförderung gefährlicher Gü t er mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) -insbesonde re 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B.l b -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3. 

Tankcontainerdaten: 
Tanklänge - 1985 mm, Tankdurchmesser: 900 mm, Rauminhalt: 1130 1, 
Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10 bar (Überdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

Hersteller: 
w. Seelbach KG, Hüttental-Geisweid. 

Herstellerzeichnungen: 
S.5858;S. 5858/a -/d vom 07.08.1967 (Tranportbehälter) 
TAAKl/43555/1 vom 06.06.1979 (Handloch) -Fa. Schering , Bergkamen-. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deut s che Bundesbahn (DB) vom 20.11.1979 (L4/L430 
Gbgskp 95431), 

- Schreiben des TÜV-Rheinland vom 18.10.1979 in Verbindung mit 
den Bescheinigungen Nr. 910025(1) - 0 bis - 2 über Prüfungen 
gern. Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS des 
TüV-Rheinland vom 19.4.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem behördlich 
anerkannten Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Or
ganisation (TÜO) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs - Nr . 
D/53 120/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist . 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jah
res einzureichen. 

Besondere Auflagen: 
Die Tankcontainer mit den Werks-Nrn. 0281 bis 0340, 0351, 0352 
und 0379 bis 0384 sind in Übereinstimmung mit dem Schreiben des 
TÜV-Rheinland vom 12.09.1979 - 913 - wil - kl - und dem dazuge
hörigen Prüfbericht vom 16.07.1979 von einem behördlich anerkann
ten Sachverständigen einer Wanddickenmessung zu unterziehen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 0141 - 0390 der Fa. Schering. Vor Nachbauten aufgrund 
dieser Zulassung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut 
zur Überprüfung einzureichen. 
Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 27. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Haumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 121/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der Rin-Neu
fassungsverordnung vom 09 . September 1977 (BGBL. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Ve rordnung über di e Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. Augus t 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über di e inter
nationale Beförderung gefährlicher Gü t er auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR- Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang ß. 1 b -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) -insbesondere An
hang B. lb-

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3, GGVSee-Anlage A (IMDG-Code) 
Klasse 4.2 U.N.Nr. 1101, 1102, 1103, 1924, 1925, 1927, 1930 und 200' 

Tankcontainerdaten: 
Länge: 1985 mm, Tank~urchmesser: 900 mm, Rauminhalt: 1130 1, 
Betriebdruck 6 bar (Uberdruck), Prüfdruck: 10 bar (Überdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

Hersteller: 
w. Seelbach KG, Hüttental-Geisweid. 

Herstellerzeichnungen: 
S. 5858/f und s. 5858/g vom 7.8.1967 (Transportbehälter) 
TAAKl/43 433/1 vom 30.5.1979 (Handloch mit Schmelzsicherung) -
Fa. Sehering 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundes bahn (DB) vom 20.11.1979 (L4/L430 
Gbgskp 95431), 

- Schreiben des TÜV-Rheinland vom 18 .10.1979 in Ve rbindung mit 
den Bescheinigungen Nr . 910025(1) - 0 bis - 2 über Prüfungen 
gern. Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS und 
GGVSee Anlage A (IMDG-Code) des TÜV-Rheinland vom 19.4.1979, 

- Berechnungen und l<lerksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unte rlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankconta iners den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
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Im Sinne des IMDG-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung von .. einem behördlich an
erkannten Sachverständigen einer Technischen Uberwachungs-Organisa
tion eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nummer D/70 121/TC 
und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser 
Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Besondere Auflagen: 
Die Tankcontainer mit den Werks-Nrn. 0421 bis 0432, 0441 bis 0454 .. 
und 0459 bis 0470 sind in Übereinstimmung mit dem Schreiben des TUV
Rheinland vom 12,09.1979 - 913 - wil - kl- und dem dazugehörigen 
Prüfbericht vom 16.07.1979 von einem behördlich anerkannten Sachver
st.ändigen einer Wanddickenmessung zu unterziehen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 0391 - 0470. Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung 
sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Überprüfung 
einzureichen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 27. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. ß, Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Uischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUN~ 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 122/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährl~cher Güter mit 
der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum internationalen Ubereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der Rin-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, . s. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb -. 

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3, GGVSee-Anlage A (IMDG-Code) 
Klasse 4.2 u.N.Nr. 1101, 1102, 1103, 1924, 1925, 1927, 1930 und 2003. 

Tankcontainerdaten: 
T.änge: 1985 mm, Tankcurchmesser: 900 !Um, Rauminhalt;. 1130 1, 
Betriebdruck 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10 bar (Uberdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

Hersteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1, 
w. Seelbach KG, Hüttental-Geisweid, 
Fa. VAKO, Kreuztal, 
Eisen- und Stahlbau GmbH, Morsbach/Sieg. 

Herstellerzeichnungen: (Fa. Schering, Bergkamen) 
TAAKl/23001/0f vom 16.1.1975 (Transportbehälter) 
TAAK1/30o'47/0e vom 19.9.1974 (Transportbehälter) 
TAAKl/24811/0d vom 24.7.1974 (Transportbehälter) 
TAAKl/43050/lc vom 3.4.1979 (Handloch mit Schmelzsicherung) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 20.11.1979 (L4/L430 
Gbgskp 95431), 
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- Schreiben des TÜV-Rheinland vom 29.05.1979 in Verbindung mit 
den Bescheinigungen Nr. 910025(1) - 0 bis - 2 über Prüfungen 
gern. Anhang X zum RID/GGVE bzw. A~hang B.lb zum ADR/GGVS und 
GGVSee Anlage A (IMDG-Code) des TUV-Rheinland vom 19.4.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Im Sinne des IMDG-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem behördlich an
erkannten Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisa
tion eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nummer D/70 122/TC 
und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser 
Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 0471 - 0645. Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung 
sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Überprüfung 
einzureichen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 27. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 . 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregi~rungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: l Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 123/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CHI) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -, 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 Über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straß< 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb-

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3, GGVSee-Anlage A (IMDG-Code) 
Klasse 4.2 U.N.Nr. 1101, 1102, 1103, 1924, 1925, 1927, 1930 und 2003 

Tankcontainerdaten: 
Länge: 1985 mm, Tankcurchmesser: 900 mm, Rauminhalt: 1130 1, 
Betriebdruck 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10 bar (Überdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

Hersteller: 
Siegener AG, Gelsweid 
Franz Richter KG, . Ahlen 
Eisen- und Stahlbau GmbH, Morsbach/Sieg 
w. Seelbach KG, Hüttental-Geisweid, 
Sehering AG, Bergkamen 

Herstellerzeichnungen: (Fa. Schering, Bergkamen) 
TAAKl/27007/0b vom 17.4.1975 (Transportbehälter) 
TAAKl/43050/lc vom 3.4.1979 (Handloch mit Schmelzsicherung) 



Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen qie nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vo~ 20.11.1979 (L4/L430 
Gbgskp 95431), 
Schreiben des TÜV-Rheinland vom 29.05.1979 in Verbind ung mit 
den Bescheinigungen Nr. 910025(1) - 0 bis - 2 über Prüfungen 
gem. Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS und 
GGVSee Anlage A (IMDG-Code) des TÜV-Rheinland vom 19.4.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung : 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Im Sinne des IMDG-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tapkcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem behördlich an
erkannten Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisa
tion eine Bescheinigung mit Angabe der Zulas sungs- Nummer D/70 123/TC 
und der zus tändigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser 
Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 0646 - 0836 . Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung 
sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Überprüfung 
einzureichen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 27. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing . (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad . ) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFIJNG 
(BMI) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/53 124/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internationale Ordnung fiir die Beförderung gefährlicher Giiter mit) 

der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RIO-~eu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl . I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 iiber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 

4) 18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vo~ 4 . No
vember 1977 (BGBl. II, s . 1190) in der Fassung der 2. AOR- Ande
rungsverordnung vom 26 . Februar 1980 (BGBl. II, s. 133) - insbe
sondere Anhang B. l b -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 21. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3. 

Tankcontainerdaten: 
Tanklänge - 3080 mm, Tankdurchmesser: 1850 mm, Rauminhalt: 7500 1, 
Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10 bar (Überdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

HersteUer: 
Sehering Ar., Bergkamen, 
w. Seelbach KG, Siegen. 

Herstellerzeichnungen: 
TAAKl/16405/0b vom 29.01.1975 (Transportbehälter) - Fa. Schering-, 
s.6416/lf vom 14.01.1974 (Transportbehälter) - Fa. Seelbach -. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 02.01.1967 und 14.08.1975 
L2/212 Gbg-283/~6(137/66) -und L4/L430 Gbgskp 55423, 

- Schreiben des TUV-Rheinland vom 03.09.1980 in Verbindung mit 
den Bescheinigungen Nr. 910043(1)- 0 bis - 2 über Prüfungen 
gem. Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS des 
TÜV-Rheinland vom 15.08.1979 und 13.09.1979, 
Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC- Merkblattes 590 erfiillt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn iiber die Prüfung von einem behördlich 
anerkannten S~chverständigen einer Technischen Uberwachungs- Or
ganisation (TlTO) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nr. 
D/53 124/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jah
res einzureichen. 

iiber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Besondere Auflagen: 
Die Besichtigungsöffnung darf ausschließlich als Kopfloch benutzt 
werden. Die innere Besichtigung bei der wiederkehrenden Prüfung 
ist in Seitenlage der Tankcontainer durchzufiihren. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 0091 - 0205 ausgenommen Nr . 144. Vor Nachbauten auf
grund diese.': Zulassung sind der BAM die Konstruktionszeichnungen 
erneut zur llberpriifung einzureichen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert wr iiberprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 14. Oktober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad . ) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIAI.PRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/53 125/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internatinale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
iiber den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL II, s. 718) -
insbesondere Anhang X - . 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 

4) 18. August 1969 (BGBl . II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 4 . No
vember 1977 (BGBL II, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR-Ände
rungsverordnung vom 2n. Februar 1980 (BGBl . II, s. 133) - insbe
sondere Anhang B.l b -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhydride 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3 . 

Tankcontainerdaten: 
Tanklänge - 3080 mm, Tankdurchmesser: 1850 mm, Rauminhalt: 7500 1, 
Betriebsdruck: 6 bar (iiberdruck), Prüfdruck: 10 bar (iiberdruck). 

Antragsteller: 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1. 

HersteUer: 
w. Seelbach KG, Siegen, 
Siegener AG, Geiswald, 
Eisen- und St.ahlbau GmbH, Morsbach/Sieg, 
Fa. VAKO, Kreuztal. 

Herstellerzeichnungen: 
TAAKl/26792/0c vom 13.01.1975 (Transportbehälter) 
TAAKl/26792/0d vom 24.01.1975 (Transportbehälter) 
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Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhannenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 02.01.1967 und 14.08.1975 
L2/212 Gbg-283/66(137/66) -und L4/L430 Gbgskp 55423, 

- Schreiben des TUV-Rheinland vom 03.09.1980 in Verbindung mit 
den Bescheinigungen Nr. 910043(1)- 0 bis - 2 über Prüfungen 
gern. Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS des 
TüV-Rheinland vom 15.08.1979 und 13.09.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
l<eiterhin sind die Maßgaben des UIC- Merkblattes 590 erfiillt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prlifung von einem behördlich 
anerkannten Sachverständigen einer Technischen iiberwachungs-Or
ganisation (TiiO) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nr. 
D/53 12)/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAH innerhalb eines Jah
res einzureichen . 

iiber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu fiihren und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Besondere Auflagen: 
Die Besichtigungsöffnung darf ausschließlich als Kopfloch benutzt 
werden. Die innere Besichtigung bei der wierlerkehrenden Prüfung 
ist in Seitenlage der Tankcontainer durchzuführen. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die Tankcontainer mit den 
Werksnummern 0206 - 0280. Vor Nachbauten aufgrund rlieser Zulassung 
sind der BAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Uberprüfung 
einzureichen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ahlauf dieser Zeit der BA.'! unaufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 14. Oktober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe l. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 

Lahor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Hlrich, TRA Ing . (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(HAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 126/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der Rin-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb-

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IHDG-Code) und Anlage B. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS/GGVSee - Klasse 2. 

Tankcontainerdaten: (ISO-Container 1 AA) 
Länge - 12192 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen = 39600 1, Eigengewichtca. 8120 kg, 
max. Gesamtgewicht = 30480 kg, max. Betriebsdruck = 8 bar (Über
druck), Prüfdruck = 12 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Feinkornbaustahl St E 36, Werkstoff-Nr. 1.0854. 

Antragsteller und Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg. 
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Herstellerzeichnungen: 
CS - 474/0a vom 5 . 4.1979 (Zusammenstellung) 
CS - 474/3 vom 15.3.1979 (Tank und Anschlüsse). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde : 

Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 4801/01 des 
Germanischen Lloyd vom 19.12.1979, 

- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 
17.8.1979, 

- Bescheid über die Anerkennung der von der SNCF durchgeführten 
Rahmenprüfung durch die Deutsche Bundesbahn vom 31.10.1979 
(47.4707 Gbskp/BAH/ 10/79), 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt - mit Ausnahme des Einstell
druckes der Sicherheitsventile - die Anforderungen des IMDG-Codes an 
ortsbewegliche Tanks vom Typ 5. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Num
mer D/70 126/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAH innerhalb eines Jahres 
einzureichen. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für die im Zertifikat für Fracht
behälter (Container) Nr. FC 4801/01 vom 19.12.1979 genannten Tank
container. Vor Nachbauten sind der BAM die Antragsunterlagen erneut 
zur Prüfung einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung ge-fertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren . 
Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAH unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 7. Februar 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe l. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr .-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Hischke, 
H. Becker 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Bezeichnung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/70 126/TC 

RID/ADR GGVSee 
GGVE/GGVS Anlage A 
Klasse-Ziffer Klasse-Ziffer 

Anlage il 
Klasse-Ziffer 

Dimethylamin, 2 - 3bt 
wasserfrei 

2 - 2136 3bt 

Monoäthylamin 2 
Monomethylamin 2 
Trimethylamin 2 

3bt 
3bt 
3bt 

2 
2 
2 

2141 
2173 
2206 

3bt 
3bt 
3bt 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 127 /TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

UN-
Nr. 

1032 

1036 
1061 
1083 

Bemer-
kung 

chlo-
rid-
frei 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom oq. September 1977 (BGBL. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -



2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18 . August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Giiter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B. lb-

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage .zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS-Klassen 3, 5.1 und 8 sowie der Klassen 3, 5, 8 und 9 der 
GefahrgutVSee . 

Tankcontainerdaten: (20'-Container) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 20000 1, Eigengewich t ca. 4870 kg, 
zul. Gesamtgewicht 26000 kg, (ISO: 20320 , UIC: 24000 kg), 
Betriebsdruck 3 bar (iiberdruck), Priifdruck 4,5 bar (Überdruck) 
Berechnungsdruck 10 bar (iiberdruck), 
Werkstoff: Stahl X 10 CrNiMoTi 1810 (1.4571). 

Antragsteller und Hersteller: 
Graaff KG, 3210 Elze 1. 

Herstellerzeichnungen: 
B 441 3201 vom 25 .10.1979 (Tank mit Untenauslauf) 
B 441 2001 vom 14.11.1979 (Rahmen f. Tankcontainer) 
B 441 2000 vom 25.10.1979 (Zusammenstellung. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat fiir Frachtbehälter (Container) Nr . FC 2808/01 des 

Germanischen Lloyd vom 14.01.19RO, 
- Zerti fikat für Frachtbehält er (Container) Nr. FC 587 (Rahmenprü

fung) vom 20.09 .1977 und Zusatzpriifungen vom 09.11.1979 und 
17.09. - 19.09.1979: R = 26000 kg, 

- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 
04.10.1979, 

- Bericht über Auflaufprüfung eines Tankcontainers durch die 
Deutsche Bundesbahn (DB) Nr . 95425 vom 03.12.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Ant ragstel l ers . 

Zu lassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Raumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkbla ttes 592-1 sowie die der 
ISO- Empfeh lung 1496/III erfiillt. 
Im Sinne des IMDG-Codes ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen In
diens tstellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Num
mer D/70 127/TC und der zuständigen Beh<irde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. 

Über Repa.ra turen an den nach dieser Zu la ssung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahr e auf
zubewahren . 
Besondere Auflagen: 
Im Rahmen der 2 l/2jährigen Dichtheits- und Funktionsprüfung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere 
auf Korrosion zu priifen. 
Auf die Bemerkung 5) der Anlage zum Zulassungschein wi rd verwiesen. 
Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 22 . Mai 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ve r
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1. 24 
Rehälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. ß. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidyanathan , Dipl.-Ing. Hiibner 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 127/Tc 

Bezeichnung RID/ADR 

Klasse-Ziffer 

Athanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzol 
2-Ähtylbutylraldehyd 
Äthylenglykol
diäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 
Äthylpropionat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
iso-Amylalkohol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 

iso-Butanol 

Butanon-2 
Buttersäureäthylester 
iso-Butylacetat 
n-Butylace t a t 
sec-Butylacetat 
Butylalkohol, ter
tiärer 
sec-Butylalkohol 

n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin 

Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Dibutyläther 
Di-iso-Butylketon 
Heptan 
Hexaldehyd 
Ke tone, nicht giftig, 
flüssig n.a.g. 
Me thylacetat 
Methylaceton 

3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

3 - 3 

3 - 3 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

3 - 3 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 

3 - 3 

3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 

3 - la 
3 - la 

GefahrgutVSee 
Klasse/Seite 

3.2/3231 
3.2/3232 
3.33327 
3. 2/3234 

3.3/3323-3 
3.3/3326 
3.3/3326 
3.3/3330 
3.2/3237 
3.3/3343-1 

3.2/3.3/3212/3310 
3.2/3.3/3212/3311 

3.2/3213 
3.2/3213 
3.3/3311 
3.3/3312 
3.3/3313 
3.3/3314 

3.3/3314 

3.2/3237 
3.3/3328 
3.2/3216 
3.2/3217 
3.2/3218 
3.2/3216 

3.3/3315 

3.3/3315 
3.2/3219 
3.3/3316 
3.2/3220 
3.3/3317 
3.3/3321 
3.3/3321 

3.2/3.3/3225 
3.2/3226 
3.3/3323 
3.3/3323 
3.2/3253 
3.3/3333 
3.2/3.3/ 

324Q-l 3333-1 
3. 2/3243 
3.2/3244 

UN
Nr. 

1170 
1173 
1175 
1178 

1153 
1171 
1172 
1191 
1195 
1292 
1104 
1105 
1106 
1107 
1109 
1112 
1990 
1120 

1212 

1193 
1180 
1213 
1123 
1124 
1122 

1121 

1126 
1128 
1914 
1129 
1134 
1915 
1147 

1148 
1156 
1149 
1157 
1206 
1207 
1224 

1231 
1232 

Bezeichnung RID/ADR UN-
GefahrgutVSee Nr . 

Klasse-Ziffer Klasse/Seite 

Methylamin, wässerige 
Lösung 
Me thyl amy l acetat 
Methylamylketon 
Methyl-iso-Butylketon 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylglykol 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Milchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso-Octan 
Paraldehyd 
ortho-Phosphorsäure, 
LÖsungen mit weniger 
als 80 % Säure 
Propanol 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

3 - 5 
iso-Propanol 
Propionsäure, L-ösungen 

3 - 5 

mit mehr als 80%Säure 8 - 2ld 
iso-Propylacetat 3 - la 
n-Propylacetat 3 - la 

3. 2/3.3/ 1235 
3.3/3335 1233 
3.3/3312 1110 
3. 2/3245 1245 
3.2/3245 1237 
3.2/3253 1240 
3.3/3329 1188 
3. 2/3248 1248 
3.2/3249 1249 
3.3/3330 1192 
3.3/3339 1920 
3.2/3253 1262 
3.2/3253 1262 
3.3/3337 1264 

9/9039 1805 
3.2/3254 1274 
3.2/3254 1219 

8/8207-1 1848 
3. 2/3255 1220 
3.2/3256 1276 

Bemerkung 

chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

(wasserfrei) 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
neutral 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
ch loridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 

Bemerkung 

wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
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iso-Propylbenzol 3 - 3 
Propylendichlorid 3 - la 
Spirituosen, trinkbare --
Styrol, stabilisiert 3 - 3 
Terpentin 3 - 3 
Toluol 3 - la 
Trimethylamin, 
wässerige Lösung mit 
nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 
Xylole 
Amylalkohole 
Acetaldehyd 
Aceton 
Äthyläther 
Äthylbenzoat 
Äthyl-n-butyrat 
Benzol 
Diäthylamin 
Dioxan - 1,4 
Methylformiat 
n-Hexan 
!-Pentan 
Pyridin 
Tetrahydronaphthalin 
Triäthylamin 
Vinylace tat, 
stabilisiert 
weitere entzündbare 
flüssige Stoffe 
ungereinigte leere 
Tanks 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - 4 
3 - 5 
3 - la 

3 -

3 - 6 

3.3/3340 
3.2/3256 
3.2/3.3 
3.3/3343 
3.3/3344 
3. 2/3263 

3.2/3264 
3.2/3.3/3267/3345 
3.2/3.3/3212/3311 

3.1/3101 
3.1/3102 
3.1/3110 

bis 5 

3.2/3214 
3.1/3109 
3.2/3229 
3.1/3122 
3.1/3125 
3.1/3125 
3.2/3259 

3.2/3663 
3.2/3265 

3.1, 3.2, 3.3 

3.1, 3.2, 3.3 

Bezeichnung RID/ADR 
GefahrgutVSee 

Klasse-Ziffer Klasse/Seite 

Natriumchloritlösung 
Antimonpentachlorid 
Phosphorylchlorid 
Phosphortrichlorid 
Siliciumtetrachlorid 
Sulfurylchlorid 
Titantetrachlorid 
Thionylchlorid 

Essigsäureanhydrid 
Formaldehyd in 
wässerigen Lösungen 

alkalische Lösungen 
von Phenol 

Natriumhydroxid in 
Lösungen bis 50 % 

5.1 4c 
8 lla 
8 - lla 
8 - lla 
8 - lla 
8 - 11a 
8 - 11a 
8 - 11a 

8 - 2le 

8 - 24 

8 - 32 

8 - 32 

Hydrazin in wässeriger 
Lösung mit höchstens 
72 % Hydrazin 8 - 34 

Äthylendiamin 
Hexamethylendiamin 

8 - 35 
8 - 35 

Triäthylentetramin 
(Flüssigkeit) 
(ätzend n.a.g.) 
wässerige LÖsungen 
von Wasserstoffperoxid 
mit mehr als 6 % bis 
höchstens 60 % 
Wasserstoffperoxid, 

8 - 35 

stabilisiert 8 - 41 a) b) 
ungereinigte leere 
Tanks 8 - 51 

8/8217 
8/8119 
8/8201 
8/8200 
8/8213 
8/8233 
8/8238 
8/8236 

8/8100 

9/9030-1 
3.3/3331 

8/8223 

8/8179 
8/8179-1 
8/8166-1 
8/8177 

8/8153 

5.1/5150 

1918 
1279 

2055 
1299 
1294 

1297 
l307A 
1105 
1089 
1090 
1155 

1114 
1154 
1165 
1243 
1208 

1282 

1296 
1301 

UN-
Nr. 

1908 
1730 
1810 
1809 
1818 
1834 
1838 
1836 

1715 

1198 

1824 

2029 
2030 
1604 
1783 

1760 

wasserfrei 
wasserfrei 
chloridfrei 

neutral 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

1) 
1) 
wasserfrei 
1) 

1) 
1) 
1) 
1) 

2), 5) 

Bemerkung 

1), 4), 6) 
1), 4), 6) 
1), 4), 6) 
1), 4), 6) 
1), 4), 6) 
1), 4), 6) 
1), 4), 6) 
Reinheits-
grad größer 
als 99,6 % 
1), 4) 

8 - 24 
nur nach 
GGVE/GGVS 

2014 3), 4) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Ausgenommen Crolein, Schwefelkohlenstoff, Chloropren und Nitro
methan sowie alle Stoffe, die entweder im IMDG-Code oder nach den 
Vorschriften für den Landverkehr (RID/ADR/GGVE/GGVS) einer ande
ren Gefahrenklasse als der Klasse 3 zugeordnet sind. 

3) Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit menni
gefreien Korrosionsanstrichen versehen werden. Die inneren Ober
flächen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum 
Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu passivie
ren. 

4) Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

5) Der Nachweis über die Verträglichkeit des jeweiligen Transportgu
tes gegenüber dem Tankwerkstoff, gemäß den Technischen Richtli-
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nien Tankcontainer (TRTC 007) ist vor dem erstmaligen Transport 
vom Produkthersteller zu erbringen und in Form einer verbindli
chen Erklärung beim Setreiber der TC zu hinterlegen. 
Die Bescheinigungen sind der BAM nach Ablauf eines jeden Jahres 
vom Setreiber der TC einzureichen. 

6) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend verschlossen werden, um ein Ein
dringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszuschließen; 
anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenen Gas von 05, bar (Überdruck) zu beaufschla
gen. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/17 128/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Stickstoff (Klasse 2, Ziffer 7a) 

Tankcontainerdaten: 
Länge - 4060 mm, Breite = 2435 mm, Höhe = 2540 mm, 
Tankaußendurchmesser = 2170 mm, Rauminhalt = 7882 1. 
Betriebsdruck = 2,76 bar (Überdruck), Prüfdruck = 5,62 bar (Über
druck). Max. Gesamtgewicht = 10220 kg, Tankwerkstoff: X 2 Cr Ni N 
1810, Werkstoff-Nr. 1.4311 

Antragsteller und Hersteller: 
Air Products Ltd., Acrefair, England 

Herstellerzeichnungen: 
TS 6448 A vom 24.04.79 (Innentank) 
TS 6374 A vom 19.01.79 (Außentank) 
TS 6377 A vom 09.04.79 (Rahmenwerk) u.a. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bescheinigungen Nr. 910011-0 bis 910011-2 über Prüfungen gemäß 
Anhang B. 1b zum ADR/zur GGVS des TÜV Rheinland vom 15.01.1980 

- Bericht über eine Schweißerprüfung-Verfahrensprüfung unter CEOC
Prüf-Nr. 791107 des Commercial Union Assurance Co. Ltd. London 
bzw. TÜV-Rheinland 

- Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie 
gefertigte Tankcontainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor 
der erstmaligen Indienststellung von einem behördlich anerkannten 
Sachverständigen einer technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) 
eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungsnummer D/17 128/TC und 
der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser Be
scheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 05. Februar 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: ORR Dipl.-Ing. B. Gogolin, Ing. (grad.) Vaidyanathan 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/53 129/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internatinale Ordnung für die Beförderung gefährli~her Güter mit 



der Eisenbahn (RID), Anl age I zum international en Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CHI) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl . II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B.l b - . 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b - . 

Zulässiger Inhalt: 
Flußsäure mit mehr als 40% aber höchstens 85% Fluorwasserstoff, 
RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 8, Ziffer 6c) und 6 d). 

Tankcontainerdaten: 
Länge - 1160 mm, Breite = 1160 mm, Höhe = 1810 mm, 
Tankdurchmesser = 1000 mm, Tankvolumen ca. 1000 1, 
Betriebsdruck = 1,33 bar (Überdruck), Prüfdruck = 4 bar (Über
druck), Tankwerkstoff : RSt 37-2 DIN 17100. 

Antragsteller und Herstelle r : 
Kaufmann & Lindgens GmbH & Co. KG, 5144 l~egberg . 

Herstellerzeichnungen: 
A 5394/1 c vom 13.02.1979 (Silo Typ 2667) 
A 5392 e vom 05.01.1979 (Gestell zu Typ 2667) 
A 5393 d vom 13 . 02.1979 (Rundsilokörper Typ 2667) 

Prüfung : 
Dieser Zulassung liegen die. nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 

durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 19.12.1978 Nr . 85442; 
Aktenzeichen: (L4/L430 Gbks, 

- Bescheinigungen Nr. 910058- 0 bis 910058- 2 über Prüfungen ~em. 
Anhang X zum RID/GGVE bzw. Anhang B.lb zum ADR/GGVS des TUV
Rheinland vom 23.11.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers . 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvor
schriften genügt. Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 
erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem behördlich aner
kannten Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation 
(TÜO) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nr. D/53 129/TC 
und der zuständigen Behörde (BAM) ausgeste l lt ist. Abdrucke dieser 
Bescheinigungen sind der SAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Besondere Auflagen: 
Nach Ablauf eines jeden Jahres ist die Innenbeschichtung hin
sichtlich ihres Korrosionsschutzes von einem behördlichen aner
kannten Sachverständigen zu prüfen. Die darüber ausgestellten 
Bescheinigungen sind der SAM umgehend einzureichen . 

Diese Zulassung gilt zunächst fünf Jahre; sie ist rechtzeitig vor 
Ablauf dieser Zeit der SAM unaufgefordert zur Überprüfung einzu-
reichen. 

1000 Berlin 45, den 3. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, H. Becker, 
TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fi.ir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr . D/70 130/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
iiber den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der Rin-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL. II, s. 718) -
insbesondere Anhang X - . 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s . 1502) - insbesondere 
Anhang X -

3) Europäisches iibereinkommen vom 30 . September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18 . August 1969 (BGBl . II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs - Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb - . 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) -insbesondere An
hang B. 1 b -

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05 . Juli 1978 (BGBl . I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code). 

Zu l ässiger Inha l t : 
In der Anl age zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS-Klassen 3 und 8 sowie der Klassen 3, 8 und 9 der GGVSee . 

Tankcontainerdaten: (20' - IC) : 
Länge~ 6058 mm, Br eite= 2438 .mm, Höhe= 2438 mm, 
Tankvolumen ca . 20100 1, Eigengewicht ca. 3240 kg, 
Gesamtgewicht 26000 kg, (UIC: 24000 kg; ISO: 20320 kg) 
Betriebsdruck 1, 75 har (liberdruck), Prüfdruck 2 ,o5 bar (iiberdruck) 
Tankwerkstoff: Stahl X 2 CrNiMoN 1812, Werkstoff- Nr . 1.4406 . 

Antragsteller: 
VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, 2000 Harnburg 36 . 

Hersteller: 
Behälter und Apparatebau F.rich l~olff GmbH & Co . , 7100 Heilbronn . 

Herstellerzeichnungen: 
CTCH 100/1 h vom 22.09 . 1975 (Tank) 
CTCH 100/2 vom 22.09.1975 (Rahmen) 
SK 871 vom 18 . 01.1980 (Druck-Vacuum-Ventil)- Fa. VTG 

Prlifung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr . FC 345 des Germa

nischen Lloyd vom 05.12.1975, 
Zeichnungspriifung des Germanischen Lloyd vom 15.12.1975, 
Bescheinigung über Bau- und Druckprüfung des Technischen iiber
wachungsvereins Stuttgart e.v. vom 29.01.1976, 
Bericht iiber Auflaufpriifung eines Tankcontainers durch die 
Deutsche Bundesbahn (DB) vom 04.05.173, Aktenzeichen L 4/L 430 
GbgsKp, 
Zulassungsschein Nr. D/BAM/008/A- TC für ein kombiniertes Über
und Unterdruckventil mit Flammen~perre, 
Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers . 

Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o . a. Rechts
vorschriften geniigt. 
Im Sinne des IMDG-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 2. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC- Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 

Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn iiber die Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angahe der Zulassungs-Num
mer D/70 130/TC und der zuständigen Behörde (SAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der SAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen . 

ijber Reparaturen an den nach rlieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Uberprüfung 
e inzu.reichen. 

1000 Berlin 45, den 7 . Mai 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr . -Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing . 8. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad . ) 1~.-D. Mischke, Ing . (grad . ) A. Ulrich 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

Bezeichnung 

Athanol 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 130/TC 

RID/ADR 

Klasse-Ziffer 

3 

GefahrgutVSee 
Klasse/Seite 

Äthylacetat 
Äthylbenzol 
2-Ähtylbutylraldehyd 

3 - la 
3 - la 
3 - la 

3. 2/3231 
3. 2/3232 
3 . 33327 
3.2/3234 

UN- Bemerkung 
Nr. 

1170 chloridfrei 
1173 wasserfrei 
1175 wasserfrei 
1178 (wasserfrei) 
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Äthylenglykol-
diäthyläther 3 - 3 3.3/3323-3 
Äthylglykol 3.3/3326 
Äthylglykolacetat 3 - 3 3.3/3326 
2-Äthylhexanal 3 - 4 3.3/3330 
Äthylpropionat 3 - 1a 3.2/3237 
Äthylsilikat 3 - 3 3.3/3343-1 
Amylacetate 3 - 3 3.2/3.3/3212/3310 
iso-Amylalkohol 3 - 3 3.2/3.3/3212/3311 
n-Amylamin 3 - 5 3.2/3213 
Amylchlorid 3 - 1a 3.2/3213 
i so-Amylf ormiate 3 - 3 3.3/3311 
Amylnltrat 3 - 3 3.3/3312 
Benzaldehyd 3 - 4 3.3/3313 
Butanol 3 - 3 3.3/3314 

iso-Butanol 3 - 3 3.3/3314 

Butanon-2 3 - 1a 3.2/3237 
Buttersäureäthylester 3 - 3 3.3/3328 
iso-ßutylacetat 3 - 1a 3.2/3216 
n-Butylacetat 3 - 3 3.2/3217 
sec-Butylacetat 3 - 1a 3.2/3218 
Butylalkohol, ter- 3 - 3 3.2/3216 
tiärer 
sec-Butylalkohol 3 - 3 3.3/3315 

n-Butylbromid 3 - 1a 3.3/3315 
n-Butylformiat 3 - 1a 3.2/3219 
n-Butylpropionat 3 - 3 3.3/3316 
Butyraldehyd 3 - 1a 3.2/3220 
Chlorbenzol 3 - 3 3.3/3317 
Cyclohexanon 3 - 3 3.3/3321 
Decahydronaphthalin 3 - 4 3.3/3321 

Diacetonalkohol 3 - 5 3.2/3.3/3225 
Diäthylketon 3 - 1a 3.2/3226 
Dibutyläther 3 - 3 3.3/3323 
Di-iso-ßutylketon 3 - 3 3.3/3323 
Heptan 3 - la 3.2/3253 
Hexaldehyd 3 - 3 3.3/3333 
Ketone, nicht giftig, 3 - 3 3.2/3.3/ 
flüssig n.a.g. 3240-1 3333-1 
!1ethylacetat 3 - 1a 3.2/3243 
Methylaceton 3 - la 3. 2/3244 

Bezeichnung RID/ ADR 
GefahrgutVSee 

Klasse-Ziffer Klasse/Seite 

Methylamin, wässerige 
Lösung 3 - 5 3.2/3.3/ 
Methylamylacetat 3 - 3 3.3/3335 
Methylamylketon 3 - 3 3.3/3312 
Methyl-iso-ßutylketon 3 - la 3.2/3245 
Methylbutyrat 3 - la 3.2/3245 
Methylcyclohexan 3 - 1a 3.2/3253 
Methylglykol 3 - 3 3.3/3329 
Methylpropionat 3 - 1a 3.2/3248 
Methylpropylketon 3 - 1a 3.2/3249 
Milchsäureäthylester 3 - 3 3.3/3330 
Nonan 3 - 3 3.3/3339 
Octan 3 - la 3.2/3253 
iso-Octan 3 - 1a 3.2/3253 
Paraldehyd 3 - 1a 3.3/3337 

ortho-Phosphorsäure, 
Lösungen mit weniger 
als 80 % Säure 9/9039 

Propanol 3 - 5 3.2/3254 
iso-Propanol 3 - 5 3.2/3254 

Propionsäure, Lösungen 
mit mehr als 80%Säure 8 - 2ld 8/8207-1 
iso-Propylacetat 3 - la 3.2/3255 
n-Propylacetat 3 - 1a 3.2/3256 
iso-Propylbenzol 3 - 3 3.3/3340 
Propylendichlorid 3 - 1a 3.2/3256 
Spirituosen, trinkbare --- 3.2/3.3 
Styrol, stabilisiert 3 - 3 3.3/3343 
Terpentin 3 - 3 3.3/3344 
Toluol 3 - 1a 3.2/3263 
Trimethylamin, 
wässerige Lösung mit 
nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 3 - 5 3.2/3264 
Xylole 3 - 3 3.2/3.3/3267/3345 
Amylalkohole 3 - 3 3.2/3.3/3212/3311 

164 

1153 
1171 
1172 wasserfrei 
1191 wasserfrei 
1195 wasserfrei 
1292 wasserfrei 
1104 wasserfrei 
1105 neutral 
1106 
1107 wasserfrei 
1109 wasserfrei 
1112 wasserfrei 
1990 wasserfrei 
1120 säure- und 

chloridfrei 
1212 säure- und 

chloridfrei 
1193 
1180 wasserfrei 
1213 wasserfrei 
1123 wasserfrei 
1124 wasserfrei 
1122 säure- und 

chloridfrei 
1121 säure- und 

chloridfrei 
1126 wasserfrei 
1128 wasserfrei 
1914 wasserfrei 
1129 wasserfrei 
1134 wasserfrei 
1915 
1147 säure- und 

chloridfrei 
1148 
1156 
1149 
1157 
1206 wasserfrei 
1207 
1224 

1231 wasserfrei 
1232 wasserfrei 

UN- Bemerkung 
Nr. 

1235 
1233 
1110 
1245 
1237 wasserfrei 
1240 
1188 
1248 wasserfrei 
1249 
1192 wasserfrei 
1920 
1262 
1262 
1264 

1805 
1274 
1219 

1848 
1220 wasserfrei 
1276 wasserfrei 
1918 wasserfrei 
1279 wasserfrei 

chloridfrei 
2055 
1299 
1294 

1297 
1307A 
1105 neutral 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 131/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der RID-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBL. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang ll. 1 b -. 

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS-Klasse 8; GGVSee-Anlage A (IMDG-Code) - Klasse 8. 

Tankcontainerdaten: 
Tanklänge: 2480 mm, Tankdurchmesser: 1250 mm, Rauminhalt: 2800 1, 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Stahl X10 CrMoTi 1810 (1.4571). 

Antragsteller und Hersteller: 
Franz Richter KG, 4730 Ahlen 1. 

Herstellerzeichnungen: 
1.122-3(1)/5 vom 30.01.1980 (Tankcontainer 2800 1) 
1.122-6(1)/2 vom 31.01.1980 (Mannlochstutzen). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

Schreiben der Deutschen Bundesbahn (BZA-Minden) vom 17.01.1980 
über die Anerkennung des Berichts über Auflauf- und Kranversu
che mit einem Tankcontainer (Nr . 75409 vom 06.12.1978), 

- Bescheinigungen Nr. 910061-0 bis 910061-2 über Prüfungen gern. 
Anhang X zum RID/GGVE; Anhang B.lb zum ADR/GGVS und Anlage A 
zur GGVSee des TÜV-Rheinland vom 10.03.1980, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wirü es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 erfüllt. Im Sin
ne des IMDG-Codes ist es ein ortsbeweglicher Tynk vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Num
mer D/70 131/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 1. April 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Chlorschwefel 
(stabilisiert) 
Phosphortrichlorid 
Thionylchlorid 

Sulfurylchlorid 
Hydrazin in 
wässeriger Lösung 
mit höchs fens 
7 2 % Hydrazin 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 131/TC 

RID/ADR UN-

Klasse-Ziffer 

8 - lla 

8 - lla 
8 - lla 

8 - lla 

8 - 34 

GefahrgutVSee Nr. 
Klasse/Seite 

8/8226 

8/8200 
8/8236 

8/8223 
8/8179 

8/8179-1 

1828 

1809 
1836 

1834 
2029 

2030 

Bemerkung 

1) 2) 3) 

1) 2) 3) 
1) 2) 3): 
Reinheits
grad 
größer als 
99,6 % 
1) 2) 3) 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. ' 

3) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontaier nur vollkommen trok
ken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um ein 
Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszuschlie
ßen; anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff oder ei11em ande
ren geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (iiberdruck) zu beauf
schlagen . 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGS SC~ EIN 
fiir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr . D/17 132/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1) Europäisches Übereinkommen vom 30 . September 1957 über die inter
nationale neförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
IR. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) in der Fassung der ADR- Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl . II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 21 . August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb -. 

Zulässiger Inhalt: 
Helium, tiefkalt verflüssigt (Kl. 2, Ziff. 7a) als Füllgut; 
Stickstoff, tiefkalt verflüssigt (Kl . 2, 7.iff. 7a) als Kühlmedium 

Tankcontainerdaten: 
Mehrschalig aufgebauter vakuumisolierter Tank mit den Außenabmes
sungen: Durchmesser = 1500 mm, Länge = 3800 mm. 
LHe-Innenbehälter: max. Betriebsdruck 6 bar (iiberdruck), Prüf
druck 10,5 bar (iiberdruck), Volumen ca. 2000 1, 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi lRlO, l<erkstoff- Nr. 1.6903 
LN2 - Kühlschildbehält er: max. Betriebsdruck 1, 5 bar (iiberdruck) 
Prüfdruck: 3, 75 bar (iiberdruck), Volumen ca. 200 1, Tankwerk-
s toff: X 10 CrNiTi 1R10, Werkstoff-Nr. 1.6903 

Antragsteller: 
Messer Griesheim, 4000 DUsseldorf 1, Postfach 4709 

Hersteller: 
Messer Griesheim, nOOO Frankfurt (M) 

Herstellerzeichnungen: 
792.05 101 01 DA (Transporttank) 
792.05 101 02 BB ( ) 
792.05 101 03 CA ( ) 
792 . 05 140 DA (Armaturenverlegung) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde : 

- Bescheinigung über die Bau- und Wasserdruckprüfung gemäß § 10 
der Druckgasverordnung des TiiA- Frankfurt vom 19.06.1978 

- Bescheinigung über die Abnahmeprüfung gemäß § 10 der Druckgas
verordnung des TiiA-Frankfurt vom 19.06.1978 

- Berechnungen und l<erksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o . a. Rechts
vorschriften genügt. Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie 
gefertigte Tankcontainer ist zugelassen, wenn Hber die Prüfung vor 
der erstmaligen Indienststellung von einem behördlich anerkannten 
Sachverständigen einer technischen iiberwachungs-Organisation (TÜO) 
eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungsnummer D/17 132/TC und 
der zuständigen Behörde (SAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser Be
scheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen . 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen . 

1000 Berlin 45, den 19. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: ORR Dipl.-Ing. B. Gogolin, Ing. (grad .) Vaidyanathan 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCfiEIN 
für das Banmuster eines Tankcontainers 

Nr. D/30 133/TC 

Der Zulassung liegen folgende Re chtsvorschriften zugrunde: 
1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährll.cher Gliter mit 

der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
über den F.isenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der Rin- Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl . II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 

2) Europäisches iibereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) in der Fassung der ADR-Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (RGBl. II, s . 1190), -
insbesondere Anhang B. lb -. 

3) Verordnung liber die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrugutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbeson
dere Anlage A (IMDG-Code). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/ADR 
Klasse 3 und 8 bzw. GGVSee - Klasse 3 , 8 und 9. 

Tankcontainerdaten: (20'-Container - lCC) 
Länge - 6058 mm, Rreite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, Tankvolumen 
ca. 20500 1, Eigengewicht ca . 3400 kg, max. Gesamtgewicht ca. 
24000 kg, Betriebsdruck 1, 75 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck 2,65 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10, Werkstoff- Nr. 1.4571. 

Antragsteller und Hersteller: 
IBEX GmbH, 1300 Braunschweig. 

Herstellerzeichnungen: 
1 - 1.1383.01 vom 11.01.1978 (Tank) 
0 - 1.1404.02 vom 05.01.1978 (Rahme nwerk). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen di e nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zngrunde: 
- Zertifikat fiir Frachtbehälter (Container) Nr. FC 711 des Germa

nischen Lloyd vom 17.03.1978 , 
- Zeichnungs - und Rerechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 

28.02.1977' 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 661 (Rahmen

priifung) des Germanischen Lloyd vom 22.11.1977, 
- Zertifikat fiir Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2811/01 des 

Germanischen Lloyd vom 17 . 03.1980, 
- Bericht über einen durchgeführten Auflaufversuch der Deutschen 

Bundesbahn vom November 1977 (Aktz. L4/L430 Gbgskp) sowie Fern
schreiben Nr. 0832 vom 07.03.1980. 

- ßerechnungen und Herksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß rlieses Baumu s ter e ines Tankcontainers den o. a . Rechs
vorschriften genügt. 

Im Sinne des IMOG-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 2. 
l<eiterhin sind die Maßgaben des UIC-Herkblattes 592-1, sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III, bis auf das zulässige Gesamtgewicht, 
erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständi
gen des Germanischen Lloyd eine Rescheinigung mit Angabe der Zu
lassungs-Nr. D/30 133/TC und der zuständigen Rehörde (BAM) ausge
stellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM inner
halb eines Jahres einzureichen. 
Uber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 
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Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 28. März 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
lverkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr. -Ing . R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 
In Vertretung 
Dipl . -Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, Dipl. -Ing . Droste 

Anlagen: 1 Stoffaufzählung, 1 Rechtsmittelbelehrung- 1.2/12119 -

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/30 133/TC 

Bezeichnung RID/ADR 

Klasse-Ziffer 

Athanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzol 
2-Ähtylbutylraldehyd 
Äthylenglykol
diäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2- Äthylhexanal 
Äthylpropionat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
iso-Amy l alkohol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 

iso-Butanol 

Butanon-2 
Buttersäur~äthylester 

iso-Butylacetat 
n-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
Butylalkohol, ter
tiärer 
sec- Butylalkehol 

n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin 

Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
!libutyläther 
Di-iso- Butylketon 
Heptan 
Hexaldehyrl 
Ketone, nicht giftig, 
flüssig n.a.g. 
Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin, wässerige 
Lösung 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methyl- iso-Butylketon 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylglykol 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Milchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso- Octan 
Paraldehyd 
ortho-Phosphorsäure, 
Lösungen mit weniger 
als 80 % Säure 
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3 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

3 - 3 

3 - 3 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
1 - 3 
3 -
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

3 - 3 

3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 

- 3 

3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

3 - 5 
1 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 

3 - 1a 
3 - 1a 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 1a 
3 - la 

GefahrgutVSee 
Klasse/Seite 

3 . 2/3231 
3 . 2/3232 
3.3/3327 
3.2/3234 

3 . 3/3323- 3 
3 . 3/3326 
3.3/3326 
3.3/3330 
3 . 2/3237 
3 . 3/3343-l 

3.2/3.3/3212/3310 
3.2/3 . 3/3212/3311 

3.2/3213 
3 . 2/3213 
3 . 3/3311 
3.3/3312 
3.3/3313 
3.3/3314 

3 . 3/33V. 

3.2/3237 
3.3/3328 
3.2/3216 
3.2/3217 
3.2/3218 
3 . 2/3216 

3.3/3315 

3.3/3315 
3.2/3219 
3 . 3/3316 
3.2/3220 
3.3/3317 
3.3/3321 
3.3/3321 

3 . 2/3.3/3225 
3.2/3226 
3.3/3323 
3 . 3/3323 
3 . 2/3253 
3.3/3333 
3.2/3.3/ 

3240-l 3333-1 
3.2/3243 
3.2/3244 

3. 2/3.3/ 
3.3/3335 
3 . 3/3312 
3.2/3245 
3 . 2/3245 
3.2/3253 
3.3/3329 
3.2/3248 
3 . 2/3249 
3.3/3330 
3 . 3/3339 
3.2/3253 
3 . 2/3253 
3.3/3337 

9/9039 

UN-
Nr . 

1170 
1173 

117 5 
1178 

1153 
1171 
1172 
1191 
1195 
1292 
1104 
1105 
1106 
1107 
1109 
1112 
1990 
1120 

1212 

1193 
1180 
1213 
1123 
1124 
1122 

1121 

112o 
1128 
1914 
1129 
1134 
1915 
1147 

114R 
1156 
1149 
1157 
1206 
1207 
1224 

1231 
1232 

1235 
1233 
1110 
1245 
1237 
1240 
1188 
1248 
1249 
1192 
1920 
1262 
1262 
1264 

1805 

Bemerkung 

chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

(wasserfrei) 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
nentral 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfref. 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

säure- und 
t.:hloridft.el 

wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 

Propanel 3 - 5 
iso-Propanol 3 - 5 
iso-Propylacetat 3 - 1a 
n-Propylacetat 3 - 1a 
iso-Propylbenzol 3 - 3 
Propylendichlorid 3 - 1a 
Spirituosen, trinkbare --
Styrol, stabilisiert 3 - 3 
Terpentin 3 - 3 
Toluol 3 - 1a 
Trimethylamin, 
wRsserige Lösung mit 
nicht mehr als 30 % 

3.2/3254 
3.2/3254 
3.2/3255 
3.2/3256 
3.3/3340 
3 . 2/3256 
3. 2/3.3 
3.3/3343 
3.3/3344 
3.2/3263 

1274 
1219 
1220 
1276 
1918 
1279 

2055 
1299 
1294 

1297 
l307A 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
chloridfrei 

Trimethylamin 
Xylole 
Amylalkohole 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 

' 3.2/3264 
3.2/3.3/3267/3345 
3.2/3.3/3212/3311 1105 neutral 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 134/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl . II, s . 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) - insbesondere Anhang X-. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 
Europäisches iibereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit den Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2 . ADR
iinderungsverordnung vom 26. Februar 19RO (BGBl. II, S. 133) -
insbesondere Anhang B. lb -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1b -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl . I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) und Anlage ß , 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS/GGVSee-Klasse 2 . 

Tankcontainerdaten' (ISO-Container l AA) 
Länge - 12192 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen = ca. 40400 1, F.ip,engewicht = ca. 12000 kg, 
zul . Gesamtgewicht 35000 kg (ISO: 30480 kg, UIC : 30480 kg), 
max. Betriebsdruck = 21,1 bar (Überdruck), Prüfdruck = 31,65 bar 
(Überdruck), 
Tankwerkstoff: (Feinkornbaustahl) TT St E 47, Werkstoff-Nr. 1.8915. 

Antragsteller: 
Eisenhahn Verkehrsmittel AG, 4000 Düsseldorf l. 

Hersteller: 
Graaff KG, 3210 Elze/Leine. 

Herstellerzeichnungen: 
B. 48l 3201 vom 23.08 .1 979 (Tank) 
B.481 2001 vom 03.09 .1 979 (Rahmen) 
B. 48l 0100 vom 23.08.1979 (Zusammenstellung) . 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 4R02/01 des 

Germanischen Lloyd vom 18.03.1980. 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 756 vom 

15.11.1978 einschließlich Zusatzprüfungen des Germanischen Lloyd 
vom 14.02.1980 (Rahmenprüfungen), 

- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 
06.03.1980, 

- Schreiben des Deutschen Bundesbahn-Zentralamtes Minden über die 
Anerkennung eines Ablaufversuchs (Nr. 14/1430 gbgskpRS422) mit 
einem 40' -Tankcontainer vom 06.03.1980 (47.4707 gbgskp/bam 
12/79), 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers . 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Raumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt - mit Ausnahme des Einstell
druckes der Sicherheitsventile - die Anforderungen des IMDG-Code an 
ortsbewegliche Tanks vom Typ 5. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 



Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigter Tankcontai
ner ist zugelassen wenn über die Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von' einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Num
mer D/70 134/TC und der zus t ändigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 22 . Mai 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr . -Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl .-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad . ) Vaidyanathan, Dipl. - Ing . Gogolin 

Anlagen: 1 Stoffaufzählung, 1 Rechtsmittelbelehrung - 1.2/11955 -

Bezeichnung 

Butan 
Iso-Butan 
Buten-1 
Cis- Buten- 2 
so-Buten 
Trans- Buten-2 
Cyclopropa n 
Propan 
Propeil 
Gemisch A 
Gemisch AO 
Gemisch Al 
Gemisch B 
Gemisch c 
Gemisch Pl 
Gemisch P2 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/70 134/TC 

RID/ ADR GGVSee 
GGVE/GGVS Anlage A Anlage B 
Klasse-Ziffer Klasse-Ziffer Klas se-Ziffer 

2 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 - 3b 2 - 2155 2 - 3b 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

- 4b 2 - 2155 2 - 4b 
- 4b 2 - 2155 2 - 4b 
- 4b 2 - 2155 2 - 4b 
- 4b 2 - 2155 2 - 4b 
- 4b 2 - 2155 2 - 4b 
- 4c 2 - 4c 
- 4c 2 - 4c 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSU NGS SCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/46 135/TC 

UN
Nr. 

lOll 
1969 
1012 
1012 
1055 
1012 
1027 
1978 
1077 
101l 
lOll 
1075 
1075 
1075 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Bemer
kung 

1) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gliter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Stra ße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl . I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb - . 

3) Verordnung über die Beförderung gefÄhrlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbe
sondere Anlage A. 

Zulässiger Inhalt: 
Cyanurch loridschmelze (fest), GGVE/GGVS-Klasse 6 . 1, Ziffer 61; 
GGVSee - Anlage A (IMDG- Code) - Klasse 6.1, U.N.Nr. 2670 
Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigungen des BMV 
- Nr . 508 - 4. Neufassung vom 17.12.1978, 
- Nr . 56 vom 02.10.1979, sowie 
- Nr . See 4/80 vom 27.03.1980 

Tankcontainerdaten: (20'-Container- lCC) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 14000 1, Eigengewicht ca. 5750 kg, 
max. Gesamtgewicht 24000 kg, Betriebsdruck 3 bar (iiberdr~ck) 
Prüfdruck 4,5 bar (iiberdruck), Jlerechnungsdruck 10 bar (Uberdruck), 
Werkstoff: Stahl X 10 CrNiMoTi 1810 (1.4571). 

Antragsteller: 
Eisenbahn Verkehrsmittel Aktiengesellschaft, 4000 Dlisseldorf 1. 

Hersteller: 
l~esterwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg. 

Herstellerzeichnungen: 
CE 491/0c vom 04.01.1980 (Zusammenstellung) 
CE 491/3c vom 04 . 01.1980 (Tank und Heizung) 
es 491/1 vom 10.07.1979 (Rahmen) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2800/03 des 

Germanischen Lloyd vom 24.03.1980, 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2800/02 (Rah

menprüfung) des Germanischen Lloyd vom 26.1 1 .1979, 
- Zeichnungs- und Berechnungsprlifung des Germanischen Lloyd vom 

19.02.1980, 
- Bescheid über die Anerkennung eines Auflaufversuches an einem 

Tankcontainer durch die Deutsche Bundesbahn vom 27.03.1980-
47.4707 Gbgskp/BAM 16/79-, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a . Rechts
vorschriften genügt . 

Weiterhin sind die Haßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III bis auf das zulässige Gesamtgewicht erfiillt. 
Im Sinne des IMCO-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1 . 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigter Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit AngAbe der Zulassungs- Nr . 
D/46 135/TC und der zuständigen Behnrde (BAM) ausgestellt ist . 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb e ines Jahres 
einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM una ufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 28. April 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG 

Lahor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1 . 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr .-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing . (grad.) Ulrich, TRA Ing . (grad . ) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung - 1.2/11981 -

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumu s ter eines Tankcontainers 

Nr . D/70 136/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenhahn (RIO), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) in der Fassung der Rin-Neu
fassungsverordnung vom 09 . September 1977 (BGBL . II, S. 718) -
insbesondere Anhang X - . 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBL I, s, 1502) -insbesondere 
Anhang X -. 

3) Europäisches Übereinkomme n vom 30. Septembe r 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güt e r auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) in der Fassung der ADR- Neu
fassungs-Verordnung vom 04. November 1977 (BGBl. II, s. 1190) -
insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) -insbesondere An
hang B. lb-

5) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif 
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl . I, s . 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code). 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/ADR/ 
GGVE/GGVS-Klassen 3 und 8 bzw. der GGVSee-Klassen 3, 8 und 9. 

Tankcontainerdaten: (20' - Container 1 CC) 
Länge 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 21500 1, Eigengewicht ca. 3980 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 26000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg), 
Betriebsdruck = 1,75 bar (Überdruck), Prüfdruck 2,65 bar (Über
druck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10, Werkstoff-Nr . 1.4571. 

Antragsteller und Hersteller: 
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg- Nürnberg AG, 2000 Harnburg 11 
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Herstellerzeichnungen: 
B 28.10000-0006 vom 08.01.1980 (Tankcontainer) 
B 2R.11020-0006c vom 19.02.1980 (Tank mit Dampfheizung) 
B 28.12030-006/1a/2b vom 17.12.1979 und 04.01.1980 (Rahmen) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachthehälter (Container) Nr. FC 2818/01 des 

Germanischen Lloyd vom 08.04.1980. 
Zeichnungs- und ßerechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 
10.03.1980, 
Bescheid über die Anerkennung der von der SNCF durchgeführten 
Rahmenprüfung durch die Deutsche Bundesbahn vom 02.04.1980 
47.4707 Gbgskp/BAM 1/80 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Im Sinne des IMDG-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 2. 
Weiterhin sind die Haßgahen des UIC-Herkblattes 592-1 sowie die der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Raumuster in Serie gefertigter Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen des 
Germanischen Lloyd eine Rescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Num
mer D/70 136/TC und der zuständigen ßehörde (BAM) ausgestellt ist. 
Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. Die Zulassung erlischt für den Bereich der GGVE/GGVS 
am 27.04.1981, wenn die Tankcontainer nicht bis zu diesem Zeitpunkt 
gemäß Rn 212 137 Anhang ll. 1b )GGVS) bzw. 1.3.8 bis 1.3.10 Anhang X 
(GGVE) umgerüstet wurden. 
Vor Ablauf dieser Zeit sind der BAM die entsprechenden Unterlagen 
zur Prüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 28. April 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR HATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1. 24 
Rehälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlagen: 1 Stoffaufzählung, 1 Rechtsmittelbelehrung - 1.2/12014 -

Bezeichnung 

Athanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzol 

BUNDESANSTALT FiiR HATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/70 136/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS GefahrgutVSee 
Klasse-Ziffer Klasse /Seite 

3 - 5 3.2/3231 
3 - 1a 3.2/3232 
3 - la 3.3/3327 

2-Ähtylbutyraldehyd 3 - la 3.2/3234 
Äthylenglykol-
diäthyläther - 3 3.3/3323-3 
Äthylglykol 3.1/3326 
Äthylglykolacetat 3 - 3 3.3/3326 
2-Äthylhexanal 3 - 4 3.3/3330 
Äthylpropionat 3 - la 3.2/3237 
Äthylsilikat 3 - 3 3.3/3343-l 
Amylacetate 3 - 3 3.2/3.3/3212/3310 
iso-Amylalkohol 3 - 3 3.2/3.3/3212/3311 
n-Amylamin 3 - 5 3.2/3213 
Amylchlorid 3 - 1a 3.2/3213 
iso-Amylformlate 3 - 3 3.3/3311 
Amylnitrat 3 - 3 3.3/3312 
Benzaldehyd 3 - 4 3.3/3313 
Butanol 3 - 3 3.3/3314 

iso-Butanol - 3 3.3/3314 

'Rutanon-2 3 - la 3.2/3237 
Buttersäureäthylester 3 - 3 3.3/3328 
iso-llutylacetat 3 - la 3.2/3216 
n-Butylacetat 3 - 3 3.2/3217 
sec-Butylacetat 3 - la 3.2/3218 
llutylalkohol, ter- 3 - 3 3.2/3216 
tiärer 
s ec-llutylalkohol 3 - 3 3.3/3315 
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UN- Bemerkung 
Nr. 

1170 chloridfrei 
1173 wasserfrei 
1175 wasserfrei 
1178 (wasserfrei) 

1153 
1171 
1172 wasserfrei 
1191 wasserfrei 
1195 wasserfrei 
1292 wasserfrei 
1104 wasserfrei 
1105 neutral 
1106 
1107 wasserfrei 
1109 wasserfrei 
1112 wasserfrei 
1990 wasserfrei 
1120 säure- und 

chloridfrei 
1212 säure- und 

chloridfrei 
1193 
1180 wasserfrei 
1213 wasserfrei 
1123 wasserfrei 
1124 wasserfrei 
1122 säure- und 

chloridfrei 
1121 säure- und 

chloridfrei 

n-Butylbromid 3 - la 3.3/3315 
n-Butylformiat 3 - 1a 3.2/3219 
n-Butylpropionat 3 - 3 3.3/3316 
Butyraldehyd 3 - 1a 3.2/3220 
Chlorbenzol 3 - 3 3.3/3317 
Cyclohexanon 3 3 3.3/3321 
Decahydronaphthalin 3 - 4 3.3/3321 

Diacetonalkohol 3 - 5 3.2/3.3/3225 
Diäthylketon 3 - la 3.2/3226 
Dibutyläther 3 - 3 3.3/3323 
Di-iso-Butylketon 3 - 3 3.3/3323 
Heptan 3 - 1a 3.2/3253 
Hexaldehyd 3 - 3 3.3/3333 
Ketone, nicht giftig, 3 - 3 3.2/3.3/ 
flüssig n.a.g. 3240-1 3333-l 
Methylacetat 3 - 1a 3.2/3243 
Methylaceton 3 - 1a 3.2/3244 
Methylamin, wässerige 
Lösung 3 - 5 3.2/3.3/ 
Hethylamylacetat 3 - 3 3.3/3335 
Methylamylketon 3 - 3 3.3/3312 
Hethyl-iso-Butylketon 3 - 1a 3.2/3245 
Methylbutyrat 3 - 1a 3.2/3245 
Methylcyclohexan 3 - la 3.2/3253 
Hethylglykol 3 - 3 3.3/3329 
Hethylpropionat 3 - la 3.2/3248 
Methylpropylketon 3 - la 3.2/3249 
Hilchsäureäthylester 3 - 3 3.3/3330 
Nonan 3 - 3 3. 3/3339 
Octan 3 - la 3.2/3253 
iso-Octan 3 - la 3.2/3253 
Paraldehyd 3 - la 3.3/3337 
ortho-Phosphorsäure, 
Lösungen mit weniger 
als 80 % Säure 9/9039 

Propanol 3 - 5 3.2/3254 
iso-Propanol 3 - 5 3.2/3254 
iso-Propylacetat 3 - 1a 3.2/3255 
n-Propylacetat 3 - la 3.2/3256 
iso-Propylbenzol 3 - 3 3.3/3340 
Propylendichlorid 3 - 1a 3.2/3256 
Spirituosen, trinkbare --- 3.2/3.3 
Styrol, stabilisiert 3 - 3 3.3/3343 
Terpentin 3 - 3 3.3/3344 
Toluol 3 - la 3.2/3263 

Trimethylamin, 
wässerige Lösung mit 
nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 3 - 5 3. 2/3264 
Xylole 3 - 3 3.2/3.3/3267/3345 
Amylalkohole 3 - 3 3.2/3.3/3212/3311 

BUNDESANSTALT FiiR HATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/37 137 /TC 

1126 
1128 
1914 
1129 
1134 
1915 
1147 

1148 
1156 
1149 
1157 
1206 
1207 
1224 

1231 
1232 

1235 
1233 
1110 
1245 
1237 
1240 
1188 
1248 
1249 
1192 
1920 
1262 
1262 
1264 

1805 

127 4 
1219 
1220 
1276 
1918 
1279 

2055 
1299 
1294 

1297 
1307 
1105 

Der Zulassung ltegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
chloridfrei 

neutral 

Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIH) in der Fassung der Rin-Neu
fassungsverordnung vom 09. September 1977 (BGBl. II, S. 718) -
insbesondere Anhang X -. 
Verordnung über die lleförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGßl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. l b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Hischungen von Schwefelsäure mit Salpetersäure mit mehr als 70 % 
reiner Säure (HN03); RID/GGVE/GGVS-Klasse 8, Ziffer 3a). 

Tankcontainerdaten: 
Länge = 17 60 mm, Rreite = 1100 mm, Höhe ca. 1500 mm, 
Tankdurchmesser = 950 mm, Tankvolumen ca. 850 1, 
Betriebsdruck = 3bar (Uberdruck), Prüfdruck = 4bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X 2CrNiSi 1815 (Böhler Antinit EAS 2 Si). 

Antragsteller: 
Institut für Chemie der Treib- und Explosivstoffe, 7507 Pfinztal. 

Hersteller: 
Fa. Karl Griesser, 7500 Karlsruhe (Tank), 
Fa. Franz Richter KG, 47309 Ahlen (Fahrgestell). 

Herstellerzeichnungen: 
B1 177 c vom 11.04.1980 (Transportbehälter- Fa. Griesser -) 
1.390-1(1)6. vom Mai 1975 (Fahrgestell- Fa. Richter) 
1.380-2(1)2. -vom 22.01.1980 (Flüssigkeitskleinbehälter- Fa. 
Richter ). 



Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Prüfberichte 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über die Prüfung eines Tankcontainers durch die Deut

sche Bundesbahn (DB) vom 30.11.1973 Nr. 35132; Aktenzeichen L4/ 
L430 Gbks; in Verbindung mit dem Schreiben der DB vom 24.03.1980 
- 47.4706 Gbks 7/3 -, 

- Technischer Bericht Nr. 1/80/35 Hber Prüfungen gern. Anhang X 
zum RID/GGVE bzw. Anhang B.1b zur GGVS des TÜV-Baden vom 
30.01.1980, 

- Berechnungen und Herksnachweise des Antragstellers. 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechs
vorschriften genügt. 

Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem hehördlich aner
kannten Sachverständigen einer Technischen iiberwachungs-Organisation 
(~io) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs-Nr. D/37 137/TC 
und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser 
Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 8. Mai 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

F ac hgru ppe l. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor l. 24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, H. Becker 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung - 1.2/11646 -

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/17 138/TC 
Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

T<:uropäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die interna
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit den Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR-Än
derungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 133) - insbe
sondere Anhang B. 1b -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere Anhang B.1b -

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der ADR/GGVS
Klasse 3. 

Tankcontainerdaten: 
Länge: 2438 mm, Breite: 1968 mm, Höhe ca. 2330 mm, 
Tankdurchmesser: 1700 mm, Tankvolumen ca. 4000 1, 
Betriebdruck: 4 bar (Überdruck), Prüf druck: 5,2 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: St 37-2 DIN 17100. 

Antragsteller: 
Gesellschaft für Transport: und Logistik mb.H., 2000 Harnburg 60. 

Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg. 

Herstellerzeichnungen: 
es- 498/0b vom 25.10.1979 (Multitank) 
es- 498/4.1a vom 02.10.1979 (Mannloch). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegt: der nachstehend aufgeführte Prüfbericht mit 
seinen ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bescheinigung Nr. 910071 - 0 bis - 2 über Prüfungen gem. Anhang 

B. 1b zum ADR/GGVS des TÜV-Rheinland vom 14.03.1980, 
- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht ange
sehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem behördlich an
erkannten Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisa
tion (TÜO) eine Bescheinigung mit: Angabe der Zulassungs- Nummer D/17 
138/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke 
dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzu
reichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Die Druckluftanlage nach Zeichnunge Nr. SWA-2012 vom 12.03.1980 ist 
nicht Gegenstand dieser Zulassung. 

Vor der jeweiligen Verwendung der Tankcontainer zur Beförderung der 
in der Anlage zu diesem Zulssungsschein aufgeführten gefährlichen 
Güter ist die Druckluftanlage außer Betrieb zu setzen. Die Druck
luft:flaschen sind zu entfernen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt: zunächst: fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. Die Zulassung erlischt für den Bereich der GGVS am 
27.04.1981, wenn die Tankcontainer sind bis zu diesem Zeitpunkt ge
mäß Rn 212 137 Anhang ß. 1b (GGVS) umgerüstet wurden. Vor der Umrü
stung sind der BAM die entsprechenden Unterlagen zur Prüfung einzu-
reichen. 

1000 Berlin 45, den 23. Mai 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1.2 
1-/erkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung - 1.2/12058 -

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/17 138/TC 

Bezeichnung ADR/GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

Benzol 3 - 1 a 
Heptan 3 - 1 a 
Hexan 3 - 1 a 
n-Decan 3 - 3 
i -Decan 3 - 3 
Nonan 3 - 3 
Octan 3 - 1 a 
Isopropylacetat 3 - 1 a 
Petroläther 3 a 
Petroleum 3 - 3,4 
Siedegrenzbenzine 3 - 1 a 
Wetterlampenbenzine 3 - 1 a 
FAM-Normalhenzine 
Testbenzine 
Solvent-Naphtha 
Toluol 
Xylol 

3 - 1 a 
3 - 3,4 
3 - 3 
3 1 a 
3 - 3 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRilFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

wasserfrei 
wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 

für Oas Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 139 / TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Internationale Orcinung fiir die Bef0rcierung gefR"hrlicher Güter mit 
der Eisenhahn (RID), An1aP,e I zum internationalen iibereinkommen 
üher den Eisenhahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. Septernher 1977 
(BGBL. II, S. 778) in der Fassung der 2. RID-Änderungsverordnunp, 
vom 26. Fehruar 1980 (BGB1. II, S. 150) - insbesondere Anhang X-. 

Verordnung über die Beförderung P,efiihrlicher Giiter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. Aup,ust 1979 (BGBl. I, S. 1502) - inshesondere 
Anhang X -. 

Europ:lisches iibereinkommen vom 30. Septernher 1957 iiher die inter
nationale Beförderung gefRhrlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit AnlaP,en A und B vorn 
04. Novemher 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2.ADR
ÄnderungsveroronunP, vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 133) -ins
hesondere Anhang B. 1" -. 

Verordnung über die Beförderung gef:ihrlicher Giiter auf rler Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 h -

Verordnung tiher die Bef0rderunr, gefiihrlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbe
sondere Anlage B -. 

Zulässiger Inhalt:: 
Bortrifluorid (Kl. 2, Ziff. 1 at) 
Stickstoff (Kl. 2, Ziff. 1 a). 
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Tankcontainerrlaten: 
Länge ca. 1100 mm, Breite ca. 1100 mm, Höhe ca. 1450 mm, 
kugel.förmip,er Tank: Durch!'lessser = 1054 mm, Volumen ca. 520 1, 
zul. Gesa~tgewicht ca. 1530 kg, Eigengewicht ca. 1037 kg, 
max. Betriebsdruck = 200 bar (iiberdruck), Prüfdruck = 300 bar 
(iiherdruck), 
Tankwerkstoff: (Feinkornhaustahl) TT St E 47, Werkstoff-Nr. 1.8915. 

Ant rags teller: 
Fa. BASF, 6700 Ludwigshafen. 

Hersteller: 
Fa. Johann Stahl, 6800 Mannheim-Neckarau, 
Fa. Klöckner-Werke AG, Werks Osnahrück . 

Herstel lerzeichnungen: 
0 S 7965e (Druckp,asbehälter - Fa. Johann Stahl), 
0- S 7966a (Containergestell - Fa. Johann Stahl), 
A-1727/0la (Transportcontiner - Fa. Klnckner), 
A-1727/02c (Blockflansch- Fa. Klnckner). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhanrlenen Anlap,en zugrunde: 
- Bescheinigungen Nr . I/80/lA, I/80/18a und I/80/18h vorn 24.01.1980 

des TiiV-Baden üher Prüfungen gemliß Anhang X zum RID/GGVE, Anhang 
B. lb zum ADR/GGVS und Anla~e B zur GGVSee, 

- Bescheinigung rles T;iVB-Baden vorn 21.07.1980 tiher die Bau- und 
Druckprüfung an einem Tt=tnkcontainer, 

- Bericht über Auflauf- und Kranversuche eines Tankcontainers 
durch die Deutsche Bundeshahn vom 25.06.1979 Nr. 95412, Akten
zeichen L4/L430 Ghks, 

- BerechnunRen unrl Werksnachweise des AntraP,stellers. 

Zulassung: 
Nach rlen vorstehend ~enannten Unte rla p,en wird es als erbracht an
gesehen , daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genilgt . 

Jerler entsprechend ~iesem Baumuster in Serie ~efertigter Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn iiber die Pr:ifung vor der erstmaligen In
dienststellunR von einem behHrdlich anerkannten Sachverst~ndigen der 
Technischen iiherwachungsorganisation (Tiio) eine Bescheinigung mit 
Angahe der Zulassungs- Nummer D/70 139/TC und der zust;;ndigen Behörde 
(BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM 
innerhall-, eines Jahres einzure1.chen. 
1iber Reparaturen an d.en nach dieser Zulassung r,efertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen unrl mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart ~ilt zunÄchst fiinf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ahlauf cUeser Zeft rler BAM unaufp,;efordert zur 1iberpriifung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 1. Oktober 1980 
Unter den EJ.chen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRqFUNG 

Fachgruppe 1.2 
t~erkstoffmechanik unrl Ver
halten von Konstruktionen 
Dr. -Ing . R. Helms 

Lahor 1.24 
Beh~lteruntersuchungen 

Dipl.-Inp,. B. Schulz-Forberg 
Oherrep,ierunRsrat Direktor unn Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.- Ing. B. Goi(olin, Inp,. (gra<l .) H. Vaidyanathan 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrune - 1.2/11642 -

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fiir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/20 140/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunrle : 

Verordnung über die Beförderunp, eef::i'hrlicher Giiter auf rter Straße 
(GGVS) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere Anhang 
B . lh -. 
Verordnunp, üher die BeförderunR gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrgutVSee) vom 05. Juli. 1978 (BGBl. I, S. 1017) -insbesondere 
Anlage B. 

ZuJ.;;ssiger Inhalt: 
Helium, tiefkalt verflüssigt (Kl. 2, Ziff. 7a) als Füllgut; Stick
stoff , tiefkalt verflüssigt (Kl. 2, Ziff. 7 a) als Kühlmedium. 

Tankcont ainerdaten: (40 '-Container - ISO IAA) 
Rahmenmaße: Länge 12192 mm, Breite = 243R mm, Höhe = 2591 mm. 

Mehrschalig aufgebauter vakuumisolierter Tank mit rlen Außenahmes
sungen: Durchmesser = 2438 ~m, Länp,e = 12027 mm, max . Gesamtgewicht 
ca . 23200 kg, Eigengewicht ca. 17000 kg. 
LHe-Innenheh:Hter: max. Betriebsdruck = 6 bar (iiberdruck), Prüf
druck= 8,37 bar (iiherdruck), zul. Füllgewicht ca. 5200 kg, Tank
werkstoff: AISI SA 240-304 . 
LN2-Kühlschildbehälter: max. Betriebsdruck = 0,41 har (i;berrlruck) , 
Prüfdruck = 2,41 har (iiberdruck), zul . Füllgewicht ca. 1000 kg, 
Tankwerkstoff: AISI SA 240-304. 
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Antragsteller: 
Messer Grieshel.m, 4000 Düsseldorf 1. 

Hersteller: 
Gardner Cryogenics Corp., Bethlehem/Pa.- USA-. 

Herstellerzeichnungen: 
6136D vorn 17.11.1976 (i.ibersichtszeichnung) 
9049E vom 02.04.1979 (11000 Gal. LHe-Container) 
6137C vom 19.03.1976 (Schaltschema). 

Prüfung: 
Dieser Zulassunp, liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhanrtenen Anlagen zugrunrle: 
- Tankcontainer Type Approval Certificate No . 306 (Department of 

Environment RID/ADR Zulassung) ausgestellt durch Comrnercial Union 
Assurance Co. Ltd.-GB/CU/306 vom 17. Nove~her 19 77, 

- Tankcontainer Initial Approval Certificate No. 353 (Departrnent 
of Environment RID/ADR Zulassung) ausgestellt durch Commercial 
Union Assurence Co. Lt<i.-GB/CU/306 vorn 06. Mai 1980. 

- Bericht Uber durchgeführte RahmenwerkpriHung des Miner Enterprises 
inc. Chicago- USA- protect No. RD-617 vom 02.06.1977, 

- verschiedene Prüfbericht rler CoT'lmercial Union Assurance Co. Ltd. 
Boston, USA, iiher rlurchgeführte Werkstoff-, Arbeits-, Wasserdruck
und Rahmenwerkspriifunr,en sowie Bauprüfung, 

- Berechnungen und Werksnachwe1.se des Herstellers bzw. Antrap;stel
lers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehenrl Renannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o . a . Rechts
vorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 

Jener ent sprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcontai
ner ist zugelassen, wenn i.iber rlie Prüfung vor der erstmaligen In
dienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen 
der Comrnercial Union Assurance Co. Ltd. ein Einzelabnahmezertifikat 
ansgestellt ist. Ahnrucke clieser Bescheinigungen sind der BAM l.n
halh eines Jahres einzureichen. 
iiher Reparaturen an den nach dieser Zulassung gerfertigten Tankcon
tAinern sind Aufzeichnungen zu fiihren unrl mindestens 10 Jahre auf
zuhewahren. 

Diese Zulassunr, der Bauart gilt zunÄchst fiinf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit rler BAM unaufgefordert zur ;iherpriifung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 11. Septeroher 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
hRlten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Beh~lteruntersuchungen 

Dipl.-Inp;. B. Schulz-Forberg 
Oberregierun~srat 

Sachbearbeiter: ORR Dipl.-Inv, . B. Gogolin, Ing. (grad . ) Vairlynathan 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung - 1.2/11842 -

BUNDESANSTALT Fi.iR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
ftir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr . D/70 141/TC 

Der Zulassunp, liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Internationale Ordnung für die Bef0rderunp. p,ef;;hrlicher Giiter mit 
der Eisenhahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 2 . RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGRl. II, S. 150) - inshesonder Anhang X -. 

Verordnunp, über die Beförderung gef~hrlicher Güter mit rler Eisen
hahn (GGVE) vorn 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 
Europliisches iihereinkornmen vom 30. Septernher 1957 üher die inter
nationale Beför<lerunp, geföhrlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. Aur,ust 1969 (BGRl. II, S. 14R9) ~it Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung rler 2 . ADR
Än<lerungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl . II, S. 133) -
insbesondere Anhang B. lb -. 
Verordnung Üher die Befl:irrlerung p,efPhrlicher Güter auf cter Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. lb-
Verordnung über die Beförderung gef~hrlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl . I, S. 1017) - inshe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -. 

Zullissiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS-Klassen 3 un<l 8 sowie der Klassen 3 und 9 <ler GGVSee . 

Tankcontainerdaten: (20'-lCC) 
Länge ~ 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 27700 1, Eigengewicht ca . 5520 kg, zul~ssiges 
Gesamtgewich t = 28000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg), 



Betriebsdruck = 1,75 bar (Überdruck), höchstzul~ssiger Betriebs
druck bei Betrieb mit Heizung (140°C) = 1,45 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck = 2,65 bar (iiberdruck), Tankwerks toff: X5 CrNi 18 9, 
Werkstoff-Nr. 1.4301 (Tankmantel), 
X 10 CrNiTi 18 9, Werkstoff-Nr. 1.4541 (Tankböden). 

Antragsteller und Hersteller: 
Westerwnlder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefelrl/Sie~. 

Herstellerzeichnungen: 
CE-482/0e vom 27.06.1980 (Zusammenstellun~) 
CE-482/3c vom 27.06.1980" (Tank) 
CE-482/ld vom 27.06.1980 (Stirnrahmen) 
CE-482/7.2a vom 30.05.1980 (Bechriftung). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren gp,f. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für FrachthehHlter (Container) Nr. FC 2817/01 des 

Germanischen Lloyd vom 28.11.1979, 
- Zeichnungs- und BerechnungspriifunP, des Germanischen Lloyd vom 

04.12.1979 und 08.07.1980, 
- Berichte über Dehnungsmessungen und Spannungshewertungen rles 

TiiV-Rheinland Nr. SB 241/79, SB 201/80 und SB 222/80 vom 
05.11.1979 und 16.06.1980, 

- Bescheid über die Anerkennung der von der SNCF durchgefUhrten 
Rahmenprüfung- Prüfbericht Nr. 1787 -durch die Deutsche Bun
desbahn vom 12.12.1979, 

- Berechnungen und Werksnachweise rles Antragstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wirrl es als erbracht · an
gesehen, rla.ß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 
Im Sinne des IMDG-Corles ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 2. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfÜllt. 
Jerler entsprechenrl diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn i.iher die Pri.ifung von einetTl behördlich 
anerkannten Sachverst)\ndigen des Germanischen Lloyd eine Beschei
nieung mit Angabe der Zulassungs-Nummer D/70 141/TC un~ der zu
stqndigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser Beschei
nigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
iiber Reparaturen an den nach dieser ZuJ.assung gefertigten Tank
containern sinrl Aufzeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Besonrlere Auflagen: 
Im Rahmen der 2 l/2jährigen Dichtheits- und Funktionsprüfung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tank
innere auf Korrosion zu prüfen. 

Diese Zulassung iler Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie lst recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit ~er BAM unaufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. Die Zulassung erlischt für den Bereich ~er GGVE/GGVS 
am 31.08.1981, wenn die Tankcontainer nicht bis zu diesem Zeitpunkt 
gemäß 1.3.8 bis 1.3.10 Anhang X (GGVE) bzw. Rn 212 137 Anhang B. lb 
(GGVS) umgerüstet wurden. Vor Ablauf dieser Zeit sind der BAM die 
entsprechenden Unterlagen zur Prüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 31. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
In Vertretung 

Labor 1.24 
Behqlteruntersuchungen 
In Vertretung 

Dr.-Ing. P. Sehrimmer 
Regierungsdirektor 

Dip1.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, Dipl.-Ing. Droste, 
ORR Dipl.-Inp,. Gogolin 

Anlage: 1 Rechtsmittelhelehrung 
1 Stoffaufzählung - 1.2/11944 -

Bezeichnung 

Athanol 
Äthylacetat 
Ät~ylbenzol 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/70 141/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS GefahrgutVSee 
Klasse-Ziffer Klasse/Seite 

3 - 3.2/3231 
3 - la 3.2/3232 
3 - la 3.3/3327 

2-Ahtylbutyraldehyd 3 - la 3.2/3234 
Äthylenglykol-
diäthyläther 3 - 3 3.3/3323-3 
Äthylglykol 3.3/3326 
Äthylglykolacetat 3 - 3 3.3/3326 
2-Äthylhexanal 3 - 4 3.3/3330 
Äthylpropionat 3 - la 3.2/3237 
Äthylsilikat 3 - 3 3.3/3343-1 

UN-
Nr. 

1170 
1173 
1175 
1178 

1153 
1171 
1172 
1191 
1195 
1292 

Bemerkung 

chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

Amylacetate 
iso-Amylalkohol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 

iso-Butanol 

Butanon-2 
Buttersäureäthylester 
iso-Butylacetat 
n-Butylacetat 
sec-Butylacetat 
Butylalkohol, ter
tiärer 
sec-Butylalkehol 

n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin 

Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Dibutyläther 
Di-iso-Butylketon 
Heptan 
Hexaldehyd 
Ketone, nicht giftig, 
flüssig n.a.g. 
Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin,- wässerige 
Lösung 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methyl-iso-Butylketon 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylglykol 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Milchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso-Octan 
Paraldehyd 
ortho-Phosphorsäure, 
Lösungen mit weniger 
als 80 % Säure 

3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

3 - 3 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 

3 - 3 

3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 

3 - la 
3 - 1a 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 3 
3 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

Propanol 3 - 5 
iso-Propanol 3 - 5 
iso-Propylacetat 3 - la 
n-Propylacetat 3 la 
iso-Propylbenzol 3 - 3 
Propylendichlorid 3 - la 
Spirituosen, trinkbare --
Styrol, stabilisiert 3 - 3 
Terpentin 3 - 3 
Toluol 3 - la 
Trimethylamin, 
wässerige Lösung mit 
nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 
Xylole 
Amylalkohole 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 

3. 2/3. 3/3212/3310 
3.2/3.3/3212/3311 

3.2/3213 
3.2/3213 
3.3/3311 
3.3/3312 
3.3/3313 
3.3/3314 

3.3/3314 

3.2/3237 
3.3/3328 
3.2/3216 
3.2/3217 
3.2/3218 
3. 2/3216 

3.3/3315 

3.3/3315 
3.2/3219 
3.3/3316 
3.2/3220 
3.3/3317 
3.3/3321 
3. 3/3321 

3.2/3.3/3225 
3.2/3226 
3.3/3323 
3.3/3323 
3.2/3253 
3.3/3333 
3.2/3.3/ 

3240-1 3333-1 
3. 2/3243 
3.2/3244 

3.2/3.3/ 
3.3/3335 
3.3/3312 
3.2/3245 
3.2/3245 
3.2/3253 
3.3/3329 
3.2/3248 
3.2/3249 
3.3/3330 
3.3/3339 
3.2/3253 
3.2/3253 
3.3/3337 

9/9039 
3.2/3254 
3.2/3254 
3.2/3255 
3.2/3256 
3.3/3340 
3.2/3256 
3.2/3.3 
3.3/3343 
3.3/3344 
3.2/3263 

3.2/3264 
3.2/3.3/3267/3345 
3.2/3.3/3212/3311 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuster elnes Tankcontainers 

Nr. D/70 142/TC 

1104 
1105 
1106 
1107 
1109 
1112 
1990 
1120 

1212 

1193 
1180 
1213 
1123 
1124 
1122 

1121 

1126 
1128 
1914 
1129 
1134 
1915 
1147 

1148 
1156 
1149 
1157 

wasserfrei 
neutral 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

säure- und 
chloridfrei 

1206 wasserfrei 
1207 
1224 

1231 wasserfrei 
1232 wasserfrei 

1235 
1233 
1110 
1245 
1237 wasserfrei 
1240 
1188 
1248 wasserfrei 
1249 
1192 wasserfrei 
1920 
1262 
1262 
1264 

1805 
127 4 
1219 
1220 wasserfrei 
1276 wasserfrei 
1918 wasserfrei 
1279 wasserfrei 

2055 
1299 
1294 

1297 
1307 

chloridfrei 

1105 neutral 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. Il, S. 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) - insbesander Anhang x -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

Europäisches iibereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR-
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Änderungsverordnung vom 26 . Februar 1980 (BGBl. II, s. 133) -
insbesondere Anhang B. lb -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s . 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -

Verord nung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif 
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS- Klasse 8 sowie der Klassen 8 und 9 der GefahrgutVSee . 

Tankcontainerdaten: (20'-ICC) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen ca . 16000 1, Eigengewicht ca. 4990 kg, max. Gesamt
gewicht = 26000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg), 
Betriebsdruck 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck = 6 bar (Überdruck), Berechnungsdruck 15,4 bar 
(Überdruck), Werkstoff: Kesselblech H II (1.0425), Taukinnen
gummierung Fabr. Clouth, Typ H 1057. 

Antrags teller und Hersteller : 
Westeewälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg. 

Herstellerzeichnungen : 
CS- 500/0II vom 18.02.1980 (Zusammenstellung) 
CS-500/3bii vom 18.02.1980 (Tank und Sicherhel tsanschliisse) 
CS-500/4.lbii vom 18.02.1980 (Mannloch NW 500 mit Anschlüssen). 

Prüfung: 
Diese r Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde : 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2802/05 (Rah

menprüfung) des Germanischen Lloyd vom 03.10 .1 979, 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Contain~r) Nr . FC 2802/12 des 

Germanischen Lloyd vom 06.06.1980 , 
- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 

12.05.1980, 
- Bescheid über die Ane rkennung der von der SNCF durchgeführten 

Rahmenprüfung durch die Deutsche Bundesbahn vom 31.10.1979 und 
28.05 . 1980- 47 . 4707 Gbgsp und 47.4707 gbgskp/BAM 5/80, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers . 

Zulassung : 
Nach den vorstehenrl genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o . a . Rechts 
vorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Haßgaben des UIC- Merkblattes 592-l sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. Im Sinne des IMCO-Codes ist 
es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen , wenn über die Prüfung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständi
gen des Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der 
Zulassungs- Nummer D/70 142/TC und der zust~ndigen Behörde (BAM) 
ausgestellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnuneen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren . 

Besondere Auflagen: 
Im Rahmen der 2 l/2jährigen Dichtheits- und Funktio ns prüfung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachbeständigen die Innenaus
kletdunr, des Tank zu prüfen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Uberprüfung 
einzureichen . 

1000 Berlin 45, den l. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 

Labor 1. 24 
Rehälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr .-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsra t 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: l Rechtsmittelbelehrung 
l Stoffaufzählung- 1.2/12144 -

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

ortho Phosphorsäure 
(flüssig) 
Salzsäure 

172 

Anlage zum 
ZIJLASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/70 142/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

8 - 5 

GefahrgutVSee 
Klasse/Seite 

9/9039 
8/8182 

UN
Nr. 

1805 
1789 

Bemer
kung 

l) 

Schwefelsäure mit 
70 % reiner Säure 8 - l c 8/8228 1830 l) 
Kaliumhydroxid in 
wässeriger Lösung 
(50 %) 8 - 32 8/8206 1814 l) 
Natriumhydroxid in 
wässeriger Lösung 
(50 %) 8 - 32 8/8223 1824 l) 
Ammoniak in 
wässeriger Lösung 
(25 %) 8/8153 1760 2) 

l) nie Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

2) IMDG- Code (englische Fassung) Amdt. 16 - 78 Klasse 8 Seite 8031-l 
U.N.Nr . 2672. 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 143/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Gliter mit 
der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) - insbesander Anhang X -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

Europäisches iibereinkommen vom 30. September 1957 iiber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Giiter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit Anlagen A und B vom 
~4. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Anderungsverordnung vom 2fi. Februar 1980 (BGBl . II, s. 133) -
inshesondere Anhang B. lb -. 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang ll . 1b -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Giiter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS/GGVSee-Kl asse 8. 

Tankcontainerdaten: 
Länge - 2500 mm, Tankdurchmesser = 1700 mm, Tankvolumen = 5000 1, 
Betriebsdruck 3 bar (iiberdruck), l'rüfdruck 6 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff X·lO CrNiMoTi 18 10 (1.4571). 

Antragsteller und Hersteller: 
Franz Richter GmbH & Co . KG, 4730 Ahlen (Westf.) 

Herstellerzeichnungen: 
1.592-3(1)4. vom 03.03.1980 (Tankcontainer 5000 1), 
1.592-4(1)2. vom 31.01.1980 (Mannlochstutzen). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefi.ihrten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bescheinigungen Nr . 910048-1 bis Nr . 910048- 3 Ober Prüfungen 

gemäß Anhang B.l b/Anahng X zum ADR/RID und GefahrgutVSee des 
TÜV- Rheinland vom 28.05.1980, 

- Untersuchungsbericht Kenn-Nr. 78/8438 der Firma Bayer AG vom 
23.10.1978, 

- Bescheid Ober die durchgeführte Auflaufpriifung eines Tankcon
tainers durch die Deutsche Bundesbahn vom 03 . 07.1977 (L4/L430 
GbgsKp fi5415), 

- Berechnungen und Herksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. Im Sinne des IMnG-Codes ist es ein ortsbe
weglicher Tank vom Typ l. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 bis auf das 
zulässige Gesamtgewicht erfüllt . 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Priifung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständi
gen einer Technischen iiberwachungsorganisation (TÜO) eine lle
scheinigune mit Angabe der Zulassungs-Nr. D/70 143/TC und der zu
ständigen ßehörde (BAM) ausgestellt tst. Abdrucke dieser Beschei
nigungen sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 

Uber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fi.inf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur iiherprüfung 
einzureichen. 



1000 Berlin 45, den 7. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFliNG 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, H. Becker 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung - 1.2/11949 -

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRi.iFU NG 
(SAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 143/TC 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS Gefah r gutVSee 

Klasse/Seite 

U.N.- Bemer
Nr. kung 

Klasse-Ziffer 

Chlorschwefel, 
stabilisiert 
(Dischwefeldichlorid) 8 - 11a 
Phosphortrichlorid 
Thionylchlorid 

8 - lla 
8 - lla 

8/8226 
8/8200 
8/8236 

1R28 
1809 
1836 

1) 2) 3) 

1) 2) 3) 
1) 2) 3) : 
Reinheits
grarl 
größe r 
als 
99,6 % 

Sulfurylchlorirl 8 - 11a 8/8233 1834 1) 2) 3) 
Hydrazin in 
wässeriger Lösung 
(15 %- 40 %Hydrazin) 8 - 34 8/8179-1 2030 

1) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
dtirfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Die Tankcontainer sind so zu befördern hzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüs se vermieden 
wird. 

3) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken be füllt und anschließend dicht verschlossen werden, um 
ein Eindringen von Feuchtigkei t während der Beförderung auszu
schließen· anderenfalls sinn die Stoffe mit St ickstoff oder einem 
anderen g~eigneten trockenen Gas von 0,5 bar (iiberdruck) zu he
aufschlagen . 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAN) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fiir das Baumuster e ines Tankcontainers 

Nr. D/05 144/TC 

Der Zulassung liep,t folgende Rechtsvorschrift zugrunrle: 
Verordnung über die Be förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGB1. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1b -. 

Zul~ssiger Inhalt: 
Ammoniak (Klasse 2, Ziff. 3 at). 

Tankcontainerdaten: 
Tankdurchme•se r - 1600 mm, Tankl~nge = 2800 mm, 
zul. Gesamtgewicht: 5567 kg, max. Tankinhalt: 4750 1, 
Prüfdruck: 29 bar (iiberdruck), Tankwerkstoff: St E 36 . 

Ant ragsteller und Herstel ler: 
Thyssen Umformtechnik, Werk Brackwede, 4800 Siele feld 14. 

Herstel l erzeichnungen: 
02 21879(5) vom 29.02.1980 (Transportbehälter 4,8 m3) 
0-22253(1) vom 24.08.1979 (Einzelheit Stützen) 
2-2 2254(1) vom 24.08.1979 (Domverschluß) 
4-22521(2) vom 06.02.1980 (Tankschild). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Prüfbericht 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat- Nr. 113 50 00583 liber Prüfungen gemäß Anhang B. 1b 

zur GGVS des TiiV-Norddeutschland vom 26 .02.1980 bzw. ()3.04.1980, 
- 1. Nachtrag vom 05.06.1980 zum Zul assungsschein Nr . D/BAM/012/A-TC 

für Füll- und Entleerungsventil, 
- Berechnungen und l<lerksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird als erbracht angese
hen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers der o.a. Rechtsvor
schrift genügt. 

Jeder entsprechend diesem Baumuste r in Serie gefertig t e Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem behördlich anerkannten Sacflverständigen 
einer Technischen iiberwachungs-Organisatin (TiiO) eine Bescheini
gung mit Angabe der Zulassungs-Nr. D/05 144/TC und der zuständigen 
Behörde (SAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen 
sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
iiber Reparturen an den nach dieser Zulassung gefertig t en Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
z ubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst flinf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der SAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen . 

1000 Berlin 45, den 16. Juni 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

Fachgruppe 1. 2 
l~erkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung- 1.2/11900 -

BUNDESAN STALT FiiR MAT,;RIALPRiiFUNG 
(SAM) 

ZULASSUNGSSCHE I N 
für das Baumuster eines Tankcont aine rs 

Nr. D/70 145/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenhahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
iiber den Eisenbahnfrachtverkehr ( CIM) vom 09 . September 1977 
(BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) - insbesander Anhang X -. 
Verordnung über die Beförrlerung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGV E) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

Europäisches iibereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit An l age n A und B vom 
04 . November 1977 (BGBl. II, s. 1190) in der Fassung rler 2. ADR
Änderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl . II, s. 133) -
insbesonde r e Anhang B. 1b - . 
Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
( GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B. 1b-
Verorrlnung über di e Beförderung gefäh rlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - ins be
sondere Anlage A (IMDG-Code) -. 

Zu l ässiger Inhalt: 
In der Anlage zu diese r Zulassung aufgeführt e Stoffe der RIO/GGVE/ 
ADR/GGVS-Klassen 3 unrl 8 sowie der Klassen 3, 8 und 9 der GGVSee. 

Tankcontainerdaten: (20' -1 CC) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 23000 1, Eigengewicht ca. 4000 kg, 
zulässiges Gesamtgewicht = 26000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20230 kg) 
Betriebsdruck = 1, 75 ba r (iiberdruck), Prüfdruck = 2,65 bar (i.iber
druck), Tankwerkstoff: Stahl XS CrNi 18 9, \Verkstoff-Nr. 1.4301. 

Antragsteller und Hersteller: 
Fa. Graaff , KG, 3210 Elze/Leine . 

Herstellerzeichnungen: 
B 442 01 03 vom oq,11.1979 (Tank ~ 2300, 23m3) 
B 442 01 02 vom 12.11.1979 (Zusammenstellung). 

Prüfung: 
Dieser Zul assung li egen die nachs tehend aufge fiihrt en Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Cont ainer ) Nr. FC 2R19/01 des 

Germanischen Lloyd vom 29.04.1980, 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. 2819/01 vom 

29.04.1980 und 2808/01 (Rahmenprüfung) vom 14 . 01.1980, 
- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanische n Lloyd vom 

18.04.1980, 
- Bericht über Auflaufversuche eines Tankcontainers durch die 

Deutsche Bundesbahn (DB) Nr. 05 408 (47.4707 gbgskp/bam 12/79), 
- Berechnungen und l.Zerksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als e rbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o .a. Rechts
vorschrifte n· gentigt. 

Im Sinne des IMDG-Codes ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 2. 
Weiterhin sind die Maßga ben des UIC- Merkblattes 592-1 sowie di e 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
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Jeder en tsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zuge l assen, wenn über die Prüfung von einem behördlich 
anerkannten Sachvers tänd igen des Germanischen Lloyd eine Beschei
nigung mit Angabe der Zulassungs-Nummer D/70 145/TC und der zu
ständigen Behörde (BAM) ausgestellt ist. Abdrucke dieser Beschei
nigungen sind der BAM einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefe rtigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu fiihren und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fiinf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überpriifung 
einzureichen . 

1000 Berlin 45, den 16. Juni 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr.-Ing . R. Helms 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl.-Ing. ß. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter : Ing . (grad.) Vaidyanathan, Dipl.-Ing. BudMus 

Anlage: Rechtsmitte lbelehrung 
1 Stoffaufzählung- 1.2/11855 -

BUNDESANSTALT FÜR HAIERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

0/70 145/TC 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffer 

GefahrgutVSee 
Klasse/Seite 

Athanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzol 
2-Ähtylbutylraldehyd 
Äthylenglykol
diäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 
Äthylpropionat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
i so-Amylalkohol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylfomiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 

iso-Rutanol 

ßutanon-2 
Buttersäureäthylester 
iso-Butylacetat 
n-llutylacetat 
sec-Butylacetat 
Butylalkohol, ter
tiärer 
sec-Butylalkehol 

n-llutylbromid 
n-!lutylfomiat 
n- !lutylpropionat 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin 

Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Dibutyläther 
Di-iso-Butylketon 
Heptan 
Hexaldehyd 
Ketone, nicht giftig, 
flüssig n. a, g . 
Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin, wässerige 
Lösung 
Hethylamylacetat 
Hethylamylketon 
Methyl-iso-Butylketon 
Hethylbutyrat 
Hethylcyclohexan 
Hethylglykol 
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3 - 5 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 1a 

- 3 

3 - 3 
3 - 4 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

3 - 3 

3 - 1a 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 

- 3 

3 - la 
3 - 1a 
3 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

3 -
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 3 
3 - 3 

3 - 1a 
3 1a 

3 5 
3 - 3 
3 3 
3 - 1a 
3 1a 
3 - la 
3 - 3 

3.2/3231 
3.2/3232 
3.3/3327 
3.2/3234 

3.3/3323-3 
3.3/3326 
3.3/3326 
3.3/3330 
3.2/3237 
3.3/3343-1 

3.2/3.3/3212/3310 
3.2/3.3/3212/3311 

3.2/3213 
3.2/3213 
3.3/3311 
3.3/3312 
3.3/3313 
3.3/3314 

3.3/3314 

3. 2/3237 
3.3/3328 
3.2/3216 
3.2/3217 
3. 2/3218 
3.2/3216 

3.3/3315 

3. 3/3315 
3.2/3219 
3.3/3316 
3.2/3220 
3.3/3317 
3.3/3321 
3.3/3321 

3.2/3.3/3225 
3.2/3226 
3.3/3323 
3.3/3323 
3.2/3253 
3.3/3333 
3.2/3.3/ 

3240-1 3333-1 
3.2/3243 
3.2/3244 

3.2/3.3/ 
3.3/3335 
3.3/3312 
3.2/3245 
3.2/3245 
3.2/3253 
3.3/3329 

UN
Nr. 

1170 
1173 
1175 
1178 

1153 
1171 
1172 
1191 
1195 
1292 
1104 
1105 
1106 
1107 
1109 
1112 
1990 
1120 

1212 

1193 
1180 
1213 
1123 
1124 
1122 

1121 

1126 
1128 
1914 
1129 
1134 
1915 
1147 

1148 
1156 
1149 
1157 
1206 
1207 
1224 

1231 
1232 

1235 
1233 
1110 
1245 
1237 
1240 
11R8 

Bemerkung 

chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

(wasserfrei) 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
neutral 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- unct 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 

wasserfrei 

Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Milchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso-Octan 
Paraldehyd 
ortho-Phosphorsäure, 
Lösungen mit weniger 
als 80 % Säure 

3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1a 
3 - 1a 
3 - 1a 

Propanol 3 
iso-Propanol 3 -
iso-Propylacetat 3 - la 
n-Propylacetat 3 - 1a 
iso-Propylbenzol 3 - 3 
Propylendichlorid 3 - 1a 
Spirituosen, trinkbare --
Styrol, stabilisiert 3 - 3 
Terpentin 3 - 3 
Toluol 3 - la 
Trimethylamin, 
wässerige Lösung mit 
nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 
Xylo le 
Amylalkohole 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 

3.2/3248 
3.2/3249 
3.3/3330 
3. 3/3339 
3. 2/3253 
3.2/3253 
3.3/3337 

9/9039 
3.2/3254 
3.2/3254 
3.2/3255 
3.2/3256 
3.3/3340 
3. 2/3256 
3.2/3.3 
3.3/3343 
3.3/3344 
3.2/3263 

3.2/3264 
3.2/3.3/3267/3345 
3.2/3 .3/3212/3311 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuster eines Tankcontainers 

Nr. 0/70 146/TC 

1248 
1249 
1192 
1920 
1262 
1262 
1264 

1805 
1274 
1219 
1220 
1276 
1918 
1279 

2055 
1299 
1294 

1297 
1307 
1105 

Der Zulassung liep,en folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
chloridfrei 

neutral 

Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
der Eisenhahn (RIO), Anl age I zum internationalen Übereinkommen 
iiber den Eisenbahnfrachtverkehr (CIH) vom 09 . September 1977 
(BGBl. II, S. 778) in der Fassunp, der 2. RIO- Änderungsvero rdnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) - insbesander Anhang X-. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 
Europäi sches iibereinkoromen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Giiter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 14R9) mit Anlagen A und ll vom 
04. November 1977 (BG!ll. II, s. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Änderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 133) -
insbesondere Anhang B. 1b -. 
Verordnung iiber die lleförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1b -. 
Verordnung über die !lefUrderung gefährlicher GUter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05 . Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IHDG-Code) -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS-Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 sowie der Klassen 3, 5, 6, 8 
und 9 der GefahrgutVSee . 

Tankcontainerdaten: (20'-1CC) 
Länge = 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen ca . 20000 1, Eigengewicht ca. 4850 kg, 
zulässiges Gesamtgewicht = 26000 kg (ISO: 20320 kg, UIC: 24000 kg) 
Betriebsdruck = 3 bar (iiberdruck), Prüfdruck = 4,5 bar (iiberdruck), 
Berechnungsdruck = 10 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X 2 CRNiN 18 10, l<erkstoff-Nr. 1.4311. 

Antragsteller und Hersteller: 
Eisenbahn-Verkehrsmittel GmbH, Düsseldorf. 

Hersteller: 
Fa. Graaff KG, 3210 Elze 1. 

Herstellerzeichnungen: 
B 498 01 06 vom 07.05.1980 (Tank, ~ 2200 mm- Obenentleerung) 
B 441 20 01 vom 14.11.1979 (Rahmen fiir Tankcontainer) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat fUr Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2808/02 des 

Germanischen Lloyd vom 14.05.1980, 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. 2R08/01 des 

Gemanischen Lloyd vom 14.01.1980 (Rahmenpriifung), 
- Zeichnungs- und Berechnungspriifung des Germanischen Lloyd vom 

02 . 05 .1980, 
- Bericht über Auflaufversuche eines Tankcontainers durch die 

Deutsche Bundesbahn (DB) Nr. 95425 vom 03.12.1979, 
- Berechnungen und tVerksnachweis-e des Herstellers. 

Zu lassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 



Im Sinne des IMDG-Codes ist es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Weiterhin sind die Haßgaben des UIC-Herkblattes 592- 1 sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baurnu~ter ln Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständi
gen des Germanischen Lloyd eine Bescheinigung mit Angabe der 
Zulassungs- Nummer D/70 146/TC und der zuständigen Behörde (BAH) 
ausgestell t ist . Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAH 
einzureichen. 
iiber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren . 

Besondere Auf lagen: 
Im Rahmen der 2 l/2jährigen Dichtheits- und Funktionsprüfung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere. 
auf Korrosion zu prüfen. 
Auf die Bemerkung 5) der Anlage zum Zulassungsschein wird ver
wiesen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie tst recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit d';, r BAH unaufgeforrlert zur iiberprtifung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 16. Juni 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR HATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
Dr. -Ing . R. Helms 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Direktor und Professor 
Dipl .-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vairlyanathan, Dipl . -Inp,. Budäus 

Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung - 1.2/12098/0E 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRiiFUNG 
(BAH) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

D/70 146/TC 

Beze ichnung RID/ ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffer 

UN
GefahrgutVSee Nr. 
Klasse/Seite 

Bemerkung 

Athanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzo l 
2-Ähtylbutyraldehyd 
Äthylenglykol
diäthyläther 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 
Äthy l propionat 
Äthy l silikat 
Amylacetate 
iso-Amylalkohol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso- Amylformiate 
Amylnit rat 
Benzaldehyd 
Butanol 

iso-Butanol 

Butanon- 2 
Buttersäureäthylester 
iso-Butylacetat 
n-Butylacetat 
sec-Rutylacetat 
Butylalkohol, ter
tiärer 
sec- Butylalkehol 

n-Butylbromid 
n-Butylformiat 
n-Butylpropionat 
Butyralrlehyd 
Chlorbenzo l 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin 

D iace tonalkehol 
Diäthylketon 
Dibutyläther 
Di-iso-Butylketon 
Hep t an 
Hexaldehyd 
Ketone, nicht giftig, 
fllissig n.a.g. 

3 5 
3 - 1a 
3 - la 
3 - 1a 

3 - 3 

3 - 3 
3 - 4 
3 - la 
3 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 

- 3 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 

3 - 3 

3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 

3.2/3231 
3.2/3232 
3 .3/3327 
3. 2/3234 

3.3/3323-3 
3.3/3326 
3.3/3326 
3.3/3330 
3.2/3237 
3.3/3343-1 

3. 2/3 .3/3212/3310 
3. 2/3 . 3/3212/3311 

3. 2/3213 
3. 2/3213 
3.3/3311 
3.3/3312 
3.3/3313 
3.3/3314 

3.3/3314 

3. 2/3237 
3.3/3328 
3. 2/3216 
3.2/3217 
3.2/3218 
3.2/3216 

3.3/3315 

3.3/3315 
3.2/3219 
3. 3/3316 
3.2/3220 
3.3/3317 
3.3/3321 
3. 3/3321 

3.2/3.3/3225 
3.2/3226 
3.3/3323 
3.3/3323 
3.2/3253 
3.3/3333 
3.2/3.3/ 

3240-1 3333-1 

1170 chloridfrei 
1173 wasserfrei 
1175 wasserfrei 
1178 (wasserfrei) 

1153 
1171 
1172 wasserfrei 
1191 wasserfrei 
1195 wasserfrei 
1292 wasserfrei 
1104 wasserfrei 
1105 neutral 
1106 
1107 wasserfrei 
1109 wasserfrei 
1112 wasserfrei 
1990 wasserfrei 
1120 säure- und 

1212 

1193 
1180 
1213 
1123 
1124 
1122 

1121 

1126 
1128 
1914 
1129 
1134 
1915 
1147 

1148 
1156 
1149 
1157 
1206 
1207 
1224 

chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
säure- und 
chloridfrei 
säure- und 
chloridfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfre i 
wasserfrei 
wasserfrei 

säure- und 
chloridfrei 

wasserfrei 

Hethylacetat 
Hethylaceton 
Methylamin, wässerige 
Lösung 
Hethylamylacetat 
He thylamylketon 
Hethyl-iso-Butylketon 
Me thylbutyr at 
Hethylcyclohexan 
Hethylglykol 
Hethylpropionat 
Hethylpropylketon 
Hilchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso-Octan 
Paraldehyd 
ortho-Phosphorsäure, 
Lösungen mit weniger 
als 80 % Säure 

3 - la 
3 - la 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

Propanel 3 - 5 
iso-Propanol 3 - 5 
iso-Propylacetat 3 - la 
n-Propylacetat 3 - la 
iso-Propylbenzol 3 - 3 
Propylendichlorid 3 - la 
Spirituosen, trinkbare --
Styrol, stabilisiert 3 - 3 
Terpentin 3 - 3 
Toluol 3 - la 

3.2/3243 
3.2/3244 

3.2/3.3/3120 
3.3/3335 
3.3/3312 
3.2/3245 
3.2/3245 
3.2/3253 
3.3/3329 
3.2/3248 
3.2/3249 
3.3/3330 
3.3/3339 
3.2/3253 
3. 2/3253 
3. 3/3337 

9/90l9 
3.2/3254 
3.2/3254 
3.2/3255 
3.2/3256 
3.3/3340 
3.2/3256 
3.2/3.3 
3.3/3343 
3.3/3344 
3·. 2/3263 

Trimethylamin, 
w~sserige Lösung mit 
nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 
Xylole 
Amylalkohole 
Aceta ldehyd 
Aceton 
Äthy läther 
Äthylbenzoat 
Äthyl-n-butyrat 
Benzol 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - 4 
3 - 5 

3.2/321\4 
3.2/3 . 3/3267/3345 
3.2/3.3/3212/3311 

3.1/3101 
3.1/3102 
3.1/3110 

Diäthylamin 
Dioxan- 1,4 
Hethylformiat 
n-Tlexan 
!-Pentan 
Pyridin 
Tetrahydronaphthalin 
Triäthylamin 
Vinylace tat, 
stabilisiert 
weitere entzündba re 
flüssige Stoffe 
wässerige Lösungen 

3 - la 

3 - 1 bis 5 

von Wasserstoffperoxid 
mit mehr al s 60 % bis 
höchstens 70 % Wasser
stoffperoxid 
s tabUisiert 
Natriumchloritlösung 

Bezeichnung 

Acrylnitril, 
s tabUisiert 
Acetonnitril 
wässerige Lösungen 
von Äthylenimin 
Allylchlorid 
Anilin 
Acetoncyanhydrin 
Epichlorhydrin 
2,2 Dichlordiäthy l
äther 
Allylalkohol 
Dirnethylsulfat 
Phenol 
2,4 Toluylendiiso
cyanat 

Allyliso t hiocyanat 
Chloraniline 
Honenitroaniline 
Dinitroaniline 
Naphthylamine 

2,4 Toluylendiamin 
Dinitrobenzole 
Chlornitrobenzole 

5.1 
5.1 - 4c 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Kl asse-Ziffer 

6.1 - 2a 
6. 1 - 2b 

6 . 1 - 3 
6.1 - 4a 
6.1 - 11b 
6 .1 - 11a 
6.1 - 12a 

6.1 - 12f 
1\.1 - 13a 
6.1 - 13b 
6.1 - 13c 

6.1 - 2lc 
(nur RID/ADR) 

6.1 - 25a*) 
6 .1- 2ld 
6 .1 - 2le 
6.1 - 2lf 
6.1 - 2lf 
6.1 - 2lg 

6 .1 - 2lh 
6.1 - 211 
6.1 - 2lk 

3.2/3214 
3.1/3109 
3.2/3229 
3.1/3122 
3.1/3125 
3.1/3125 
3.2/3259 

3.2/3263 

3.2/3265 

3.1, 1 . 2, 3.3 

5.1/5152 
8/8217 

GefahrgutVSee 
Klasse/Seite 

3.1/3104 
6.1/6238 

3.2/3236 
3.1/3105 
6.1/6127 
6.1/6120 
6.1/6192 

3.3/3323- 1 
3.2/3211 
6.1/6182 
6.1/6258- 5 

6.1/6205-1 

6 .1/6124 
6.1/6160 
6.1/6250 
6.1/611!3 
6.1/6240 

6.1/6291 
li.l/6184 
6.1/6163 

1231 
1232 

wasserfrei 
wasserfrei 

1235 
1233 
1110 
1245 
1237 
1240 
111!8 
1248 
1249 
1192 
1920 
1262 
1262 
1264 

wasserfrei 

wasserfrei 

wasserfrei 

1805 
1274 
1219 
1220 
1276 
1918 
1279 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 
chloridfrei 

2055 
1299 
1294 

1297 
1307 
1105 
1089 
1090 
1155 

neutral 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 

1) 
1114 
1154 
1165 
1243 
1208 

1) 
wasserfrei 
1) 

1282 

1296 

1301 

2015 
1908 

1) 
1) 
1) 

1) 

2)' 5) 

3)' 4) 

UN
Nr . 

Bemerkung 

1093 4) 
1648 

1185 
1100 1) 
1547 
1541 
2023 1) 

1916 1) 
1098 
1595 
1671 

2078 

*)GGVE/GGVS 
1545 
2019 1) 
1661 1) 
1596 1) 
1650 

(2077) 
1709 
1597 1) 
15 78 1) 
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Mononitrotoluole 
Dinitrotoluole 
Toluidine 
Diaminodphenylmethan 
(Farbstoffzwischen
produkt, flüssig, 
giftig n.a.g.) 

Xylicline 
Kresole 
symmetrisches 
Dichloraceton 
Chlorameisensäure
cetylester 
1,2 ortho-Dichlor
benzol 

Chloroform 
Methylenchiarid 
Tetrachlorkohlenstoff 
1,2-Dibromäthan 
Benzylchlorid 

6.1 - 211 
6.1 - 21m 
6.1 - Zlo 

6.1 - Zlo 

6.1 - Zlp 
6.1 - 22a 

6.1 - 23e 

6.1 - 61 

6.1 - 61 

6.1 - 6la 
6.1 - 6la 
6.1 - 6la 
6.1 - 6la 
6.1 - 6lk 

Mittel zur Schädlings-
bekämpfung (Pes tizicle, 
flüssig) 6.1 - 81 - 83 

Schwefels?:iure (98 %) 8 - la 
Antimonpentachlorid 8 - lla 
Phosphorylchlorid 8 - lla 
Phosphortrichlorid 8 - lla 
Siliciumtetrachlorid 8 - lla 
Sul furylchlorid 8 - lla 
Titantetrachlorid 8 - lla 
Thionylchlorid 8 lla 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Ameisensäure 8 2lb 
Es"igsäureanhydrid 8 - 2le 
Dimethyldichlorsilan 8 - 23a 
Formaldehyd in 
wässerigen Lösungen 8 - 24 

alkalische Lösungen 
von Phenol 8 - 32 
Natriumhydroxid in 
Lösungen bis 50 % 8 - 32 

Hydrazin in 
wässeriger Lösung 
mit höchstens 72 % 
Hydrazin 8 - 34 

Äthylendiamin 8 - 35 
Hexamethylendiamin 8 - 35 
Triäthylendiamin 
(Flüssigkeit, ätzend 
n.a.g.) 8 - 35 

wässerige Lösungen 
von Wasserstoffperoxid 
mit mehr als 6 % bis 
höchstens 60 % 8 - 41 a)b) 

6.1/6253 
6.1/6187 
6.1/6290 

6.1/6191 
6.1/6292 
6.1/6258-5 

6.1/6201 

6.1/6180 

9/9027 
9/9029 
6.1/6157-1 
6.1/6196 
8/8130 

6.1/6258-2 
9 /9036-2 
8/8229 
8/8119 
8/8201 
8/8200 
8/8213 
8/8233 
8/8238 
8/8236 

GefahrgutVSee 
Klasse/Seite 

8/8173 
8/8100 
3.2/3228 

9/9030-1 

8/8223 

8/8179 
8/8179-1 
8/8166-1 
8/8177 

8/8153 

5.1/5150 
5151 

1664 1) 
1600 
1708 

1602 7) 
1711 
2076 

1) 

1610 1)' 7) 

1591 1), 7) 
säurefrei 

1888 1) 
1593 1) 
1846 
1605 1) 
1738 1) 

5) 
5) 

1831 1) 
1730 1), 4), 6) 
1810 1)' 4)' 6) 
1809 1), 4), 6) 
1818 1), 4), 6) 
1834 1)' 4)' 6) 
1838 1)' 4), 6) 
1836 1)' 4), 6) 

UN- Bemerkung 
Nr. 

1779 
1715 1)' 4) 
1162 1) 

1198 8 - 24 
nur nach 
GGVE/GGVS 

1824 

2029 
2030 
1604 
1783 

1760 

2014 3), 4) 

1) Die Stoffe müssen frei von Reimengungen sein bzw. wasserfrei sein 
und dürfen keine wässerige Phase ausscheiden. 

2) Ausgenommen Nitromethan sowie alle Stoffe, die entweder im IMDG
Code oder nach den Vorschriften für den Landverkehr (RID/ ADR/GGVE/ 
GGVS) einer anderen Gefahrklasse als der Klasse 3 zugeordnet sind. 

3) Die Tankcontainer und ihre AusrUstungsteile diirfen nur mit menni
gefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die inneren 
Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum 
Transport von Hasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu passivieren. 

4) Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 

5) Der Nachweis iiber die Verträglichkeit des jeweiligen Transportgu
tes gegenüber dem Tankwerkstoff, gemäß den Technischen Richtlinien 
Tankcontainer (TRTC 007), ist vor dem erstmaligen Transport vom 
Produkthersteller zu erbringen und in Form einer verbindlichen 
Erklärung beim Betreiber der TC zu hinterlegen. 
Diese Bescheinigungen sind der BAM nach Ablauf eines jeden Jahres 
vom Betreiber der TC einzureichen. 

6) Die Stoffe sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten Gas 
von 0,5 bar (iiberdruck) zu beaufschlagen. 

7) Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr. 508 - 4. Neu
fassung des BMV vom 17.12.1978 bzw. Ausnahme Nr. S 6 vom 02.10.1979 
(BGBl. I, S. 1612) 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 147 /TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen iibereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 2. RID-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) -insbesondere Anhang X-. 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. II, S. 1489) mit den Anlagen A und R vom 
~4. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Anderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 133) - ins
besondere Anhang B. lb -. 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - insbesondere 
Anlage A (IMDG-Code) und Anlage B. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/GGVE/ 
ADR/GGVS/GGVSee - Klasse 2. Die Beförderung von Chlor und Chlor
kohlenoxid (Kl. 2, Zif. 3 at) im Straßenver~ehr (ADR/GGVS) ist 
nicht zugelassen. 

Tankcontainerdaten: (20'-ISO 1 CC) 
Länge - 6058 mm, Breite = 2438 mm, Höhe = 2591 mm, 
Tankvolumen Ca. 15050 1, Eigengewicht ca. 5510 kg, 
zul. Gesamtgewicht 26000 kg (ISO: 20320 ~g, UIC: 24000 kg), 
max. Betriebsdruck = 15 bar (Überdruck), Prüfdruck = 22,5 bar 
(Überdruck), 
Tankwerkstoff: (Feinkornbaustahl) TT St E 36, Werkstoff-Nr. 1.0859. 

Antragsteller: 
Eisenbahn Verkehrsmittel AG, 4000 Düssselclorf 1. 

Hersteller: 
Graaff KG, 3210 Elze/Leine. 

Herstellerzeichnungen: 
B.482.32.01 vom 21.01.1980 (Tank) 
B.482.20.01 vom 21.01.1980 (Rahmen). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2820/01 des 

Germanischen Lloyd vom 10.06.1980, 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2808/01 (Rah

menprüfung) des Germanischen Lloyd vom 14.01.1980, 
- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 

05.03.1980, 
- Bericht über Auflaufversuch eines Tankcontainers durch die Deut

sche Bundesbahn (DB) vom 03.12.1979 Nr. 95425; in Verbindung mit 
dem Schreiben der DB vom 20.06.1980- 47.4707 Gbgskp/BAM 6/80, 

- Berechnungen unrl Werksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechts
vorschriften genügt. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt - mit Ausnahme des 
Einstelldruckes der Sicherheitsventile - die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tank vom Typ 5. 
Weiterhin sind die Maßgaben des TJIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Priifung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem behördlich anerkannten Sachverständigen 
des Germanischen Lloyd eine Rescheinigung mit Angabe der Zulas
sungs-Nummer D/70 147/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausge
stellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre auf
zubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 29. Juli 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR 11ATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Ver
halten von Konstruktionen 
In Vertretung 
Dr. P. Sehrimmer 
Regierungsdirektor 

Labor 1. 24 
Behälteruntersuchungen 

In Vertretung 
Dipl.-Ing. K. 1<ieser 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, Dipl.-Ing. Budäus 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
1 Stoffaufzählung - 1.2/11977 -



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anl age ~um 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 147/TC 

>Zeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Kl asse- Ziffer 

GGVSee 
Anlage A Anlage R 
Kl asse-Sei t e Klasse- Seite 

llortrif l uor-
:han (Rl 33a) - 3 a - 2002 - 3 a 
~chloridfluor-

>than (R 12) 2 - 3 a - Zl30 2 - 3 a 
lchl orfluor-
>than (R 21) - 3 a - 2131 2 - 3 a 
lchlorte t ra-
luoräthan(Rll4) - 3 a - 2132 - 3 a 

1lor 2 - 3 at - 2114 - 3at 

üorkohlenox_id 2 - 3 at - 2191 - 3 at 

•xaf luorpropy len 
~ 216) 2 - 3 at 2 2154 2 3 at 
:hwefe ldioxid 2 - 3 at 2 - 2197 2 - 3 at 
tickstoffdioxid 2 - 3 at 2 - 2184 2 - 3 at 
ltloridfluor-
thyn (R 142 b) 2 - 3 b 2 - 2135 - 3 b 
, 1- Difluoräthan 
R 152 a) 2 - 3 b 2 - 2133 2 - 3 b 
thylchlorid 2 - 3 bt 2 - 2142 2 - 3 bt 
ethyl chlorid 2 - 3 bt 2 - 2175 2 - 3bt 

ethylmercaptan - 3 bt - 2177 2 - 3 bt 
inylchlorid - 3 c - 2208 2 - 3 c 
stabilisiert) 
emisch Fl - 4 a 2 - 4 a 

UN
Nr. 

1983 

1028 

1029 

1958 

Bemerkung 

)nicht 
1017 )für ADR/ 

)GGVS zu-
1076)gelassen 

)wasserfrei 

1858 
1079 
1067 wasserfrei 

1031 

1030 
1037 
1063 rein, 

wasserfrei 
1064 
1086 rein, 

wasserfrei 

Gemisch F2 
Gasgemisch R 500 
Gasgemisch von 
19-21 Gew.-r., 
Dichloridf l uor
methan (R 12) 
mit 79- 81 Gew.-r. 
Bromchloridfluor
methan (R 12 Bl) 
Gemische von 
Methylbromid 
und Chlorp i kirin 
Gemische von 
Methylchlorid 
und 
Methy l enchlorid 
Gemische von 
Methylchlorid und 
Chlorpiki r in 
Dichl oridfluor
methan mit 12 
Gew.-%, 
Äthyl enoxid 

2 - 4 a 
2 - 4 a 

2 - 4 a 

2 - 4 at 

2 - 4 bt 

2 - 4 bt 

2 - 4 ct 

2 - 6167 

2 - 2176 

4 a 
4 a 

2 - 4 a 

2 - 4 at 

2 - 4 bt 

2 - 4 bt 

2 - 4 ct 

' 2602 

1581 

1912 

1582 

Für jeden nach dieser Zulassung gebauten Tankcontainer sind bei Produkt
wechsel fo l gende Maßnahmen zu beachten: 

1) Bei wechse l weiser Verwendung für die Gase der Klasse 2 ist der 
Abschnitt 2.7 des Anhnages X der RID/GGVE bzw. die Rn 212 270 
bis 212 278 des Anhanges ß. lb der ADR/GGVS besonders zu beachten . 

2) Vor der ßeladung mit Vinylchlorid und Methylchlorid müssen der Tank 
und seine Ausrüstungsteile völlig t rocken sein . Ein Rindringen von 
Feuchtigkeit - auch Luftfeuchtigkeit - muß unter allen Umständen 
vermieden werden . Die Tankcontainer sind hei Einsatz für diese 
Produkte mindestens einmal jährlich durch einen behördlich anerkann
ten Sachverständigen auf Korrosinsschäden zu untersuchen . 

Bekanntmachung von Zulassungsscheinen für die Verpackungsbauarten zum 
Transport gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 597/lAl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport gefährlicher 
Seefrachtgüter . 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 {Bundesgesetzblatt 1, 1978, s. 1017 ff.). 

2. Antragsteller 
Mauser- Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen 216,5 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623, oberflächengeschützt. 
Blechstärken nach DIN 1541 : 0,7 mm für Boden, Oberboden und 
Mantel. 
Die 2 .. -Füllöffnung und 3/4 .. -Entlüftungsöffnung werden mit 
Sicherheitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 
DIN 6643 verschlossen . 

4 . Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4.1 Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech 

müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 93 552 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 23.07.1979 

eine Rauartprüfung nach/eutsprecltend den .. Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. des Bundesministers 
fü r Verkehr vom 22.03.1979 (VkBl. Bd.33, H.8, S.l36 ff.(1979)) 
bestanden haben. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit 
den jeweiligen Füllgütern verträglich sein . 

5. Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5.1 Das Gefäß: 

(u\lAl/Y 1,4/ • . ••••.••••••• /D/597/ •••• .• .•••••••• • ••• . . .. • 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
5.2 Die Verschlüsse: D/597. 
6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 

Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen II ~nd ~II zugeordnet sei~. 
Die Dichte der Fullguter darf 1,4 g/cm nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 °C darf 1,3 bar {abs.) nicht über
schr eiten. 

7. Sonstiges 
7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Giiter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7.3 Die beigelegte Rechtsmittelbelehrung ist Bestandteil dieser 

Zu l assung. 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Hitteilungsblatt 

der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 09.02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 

(BAM) 
Laboratorium 1.24 
Behälteruntersuchungen 
i.V. 

Laboratorium 3.34 
Verpackung 
LV. 

Dipl.-Ing. K.E. Wieser 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

BAM-Az.: 3.3/3216 

1. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 598/1A1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport gefährlicher 
Seefrachtgüter. 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, s. 1017 ff.). 
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2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsäffnung. 
Nennvolumen 216,5 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623, oberflächengeschützt. 
Blechstärken nach DIN 1541: 1,0 mm für Boden und Oberboden, 

0,7 mm für Mantel. 
Die 2''-Fülläffnung und 3/4"-Entlüftungsäffnung werden mit 
Sicherheitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 
DIN 6643 verschlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4.1 Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech 

müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 93 554 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 23 . 07.1979 

eine Bauartprüfung nach/eutsprecltend den "Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " des Bundesministers 
für Verkehr vom 22 . 03.1979 (VkBl. Bd.33, H.8, 5.136 ff.(l979)) 
bestanden haben. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit 
den jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5 . Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5 . 1 Das Gefäß: 

(u\lAl/Y 1,4/ •• .... •• . ••••• /D/598/ •••• .. •••..•.. . ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
5 . 2 Die Verschlüsse: D/598. 
6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist . 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen II und III zugeordnet sei~. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,4 g/cm nicht überschreiten . 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl . vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 °c darf 1,3 bar (abs.) nich t über
schreiten. 

7. Sonstiges 
7 . 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zum Trans 
port gefährlicher Güter. 

7 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
7 . 3 Die beigelegte Rechtsmittelbelehrung ist Bestandteil dieser 

Zulassung . 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 

der Bundesanstalt fiir Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) 
veräffentlieht. 

Berlin, den 09 . 02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 

(BAM) 
Laboratorium 1.24 
Behälteruntersuchungen 
i.V. 

Laboratorium 3 . 34 
Verpackung 
i.V. 

Dipl . -Ing . K. E. Wieser 
Oberregierungsrat 

Dr. 0 . Hellhammer 

BAM-Az . : 3.3/3217 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 699/1A4 

für eine Verpackungshauart zu~ Transport gef~nrlicher 
Seefrachtgüter. 

1. Rechtsgrunrllap,en 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verhindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1077 ff.). 

2. Antragsteller 
Lauterherger Blechwarenfabrik GmbH 
3422 Bad Lauterberg im Harz 1 

3. Beschreibung rler Verpackungshauart 
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Bördeltrammel aus Stahlhlech, die nach dem Befüllen mit 
einem Bi)rrleldeckel verschlossen wirrl. 
Nennvolumen: 90 1. 
Werkstoff St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken: 0, 6 mm fiir Boden, Oberboden und l-1antel, 

0,5 mm für den Bördeldeckel · 

4 . Anforderungen an die Verpackungshauart 
4.1 Die zu verwendenden Bärdeitrommeln aus Stahlblech 

müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht 94 084 Vgab51 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 28.12.1979 

eine Bauartprüfung nach/eutsprechewl rlen "Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gef~hr-
1 tcher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" des Bundesministers 
für Verkehr vom 22.03.1979 (VkBl. Bd . 33, H. 8 , 5.136 ff . (l979)) 
bestanden haben. 

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses müssen mit 
den jeweiligen Füllg\itern verträglich sein. 

5. Kennzeichnung 
Die nach rlies~n Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5.1 Das Gefliß: 

fu\1A4/X/ 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /D/699 I 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

5 . 2 Der Verschluß: D/699. 
6. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung , ~aß ~ie Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen . 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen rliirfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach rlen Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zul~ssig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsf~higkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vor~esehe nen gefänrlichen Güter den Verpak
kunp,sgruppen I bis III zugeordnet sein . 

7. Sons t iges 

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation 
(IMCO) gestellten Pr\ifanforderungen für Verpackunr,en zum Trans
port gefährlicher G\iter. 

7.2 Ein Widerruf nieser Zulassung wirn vorbehalten. 

7.3 Diesem Zulassungsschein Hegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) 
ver1if fentlicht. 

Berlin, den 16.04.1981 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIAlPRiiFUNG 

(BAM) 
Lahoratorium 1.24 
Beh~lteruntersuchungen 

i . V. 

Laboratorium 3.34 
Verpackung 
i.V. 

Dipl.-Ing. K.E. Wieser 
Oberregierunp,srat 
EAM- Az.: 3.3/3350 

Dr. D. Hellhamme r 

1. 

2. 

3. 

4 . 
4. 1 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRDFUNG 
(BAll\) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 750/1A2 

fü r eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföhr 1 icher 

Güter . 

Rechtsgrund l agen 
§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut 
VSee vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Antragsteller 
Niederrheinische Blechwarenfabrik GmbH 
Düsseldarfer Straße 170/74 
4100 Duisburg 46 
Beschre i bung der Verpackungsbauart 
Zyl i nd r ische Flachkanne ous Weißblech 
mi t abnehmbarem Oberboden. 
Nennvolumen: 58 1. 
Werkstoff : Weißblech E 2. 
Nenn-Blechstörken: 0,42 mm für Oberboden, 

0,49 mm für Boden und Mantel und 
0, 5 mm für Übergrei fdeckel. 

Im Oberboden befindet sich ein EindrückdeckeL Zusätzlich wird 
die Flachkanne mi t einem Übergreifdeckel mit Spannring und 
Hebelverschluß versch l ossen. 
Anforderu nge n an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Flachkannen aus Weißblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 765 Vgab 53 
de r Bundesbahn- Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 20. 06 . 1980 

ei ner Bauartprüfung nach den "Richtlinien fü r das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
vo n Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr vom 
22. 03.1979 (Vk Bl. Bd . 33, H.S, S. 136 ff. ( 1979 ) ) unterzogen 
worden s i ndo 



4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Oie Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 1A2/ Y/ • •• ••••••• ••• /D/750/ •.•••••• • ••••• • • • ••• • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung , daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelasseno 
Oie noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässfg 
ist . 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen geföhr 1 ichen Güter den Verpak
kung·sgruppen I! bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten . 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 0, 5 bar (obs.) nicht über-
schreiten ~ 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff a h r t sorg o n i s a t i o n 
(!MCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im nAmts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-755 1) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 14.04 . 198 1 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir . Prof. 
Dr . -I ng . W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/3510 

1. 

2. 

3. 

4. 
4.1 

4. 2 

5. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll\) 

ZULASSU~GSSCHEIN 
Nr. D/03 751/1A2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.) . 
Antragst.eller 
Siepe GmbH 
Widdersdorfer Str. 207 
5000 Köln 30 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech 
mit abnehmbarem Oberboden und eingesetztem Kunststoffbehälter. 
Nennvolumen : 60 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 für den Außenbehälter aus 

Stahlblech , Niederdruckpolyethylen "Lupolen 5261 z• 
für den Kunststoffinnenbehälter .. 

Nenn-Blechstärken: 0,5 mm für Boden, Oberboden und Mantel . 
Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß nach 
DIN 6644 verschlossen . 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 006 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 29 . 11.1979 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 
vom 22. 03.1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen 
worden sind .. 
Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein .. 
Kennzeichnung 
Oie nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1A2/X-Yl, 8/ •••••••••• /D/751/ ••••••.••••••••.•• 
~ (Herstell.- (Name o. Kennz. d. 

johr) Herstellers) 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbaua rt wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfü 11 t 
sind, zugelassen .. 
Oie noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist .. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpok
kungsgruppen I bis 111 bzw. II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm3 bzw. 1, 8 g/cm1 nicht 
überschreiten .. 
Der Dampfd ruck (einschließlich Partialdruck evtL vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 °C darf 1,0 bar (abs.) nicht über
schreiten .. 

7. Sonstiges 
7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 

zwischenstaotl ichen beratenden Seeschiff ah r t so r go n i so t i on 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veräffent 1 icht. 

Berlin, den 14.04.1 981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr .-lng . W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/ 3327 

2. 

3. 

4 . 
4. 1 

4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

1/ 

BUNDESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll!) 

Z~LASSU~GSSCHEIN 

INr. D/03 752/1A2 
für eine Verpackungsbauart zum Transport gefährlicher 

Seefrachtgüter . 
Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.) . 
Antragsteller 
BASF Aktiengesellschaft 
D-6700 Ludwigshofen 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech 
mit abnehmbarem Oberboden . 
Nennvolumen: 100 L 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken: 0,63 mm für Boden, Oberboden und Mantel. 
De r Deckel wird entweder mit einem Spannring mit Hebelverschluß 
noch DIN 6644 oder mit einem Lu-Sponnringverschluß verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 857 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 27. 06 . 1980 

eine Bauartprüfung entsprechend den nRichtlinien für das Ver
fahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 00 1" des Bundesministers für 
Verkehr vom 22. 03 . 1979 (VkBl . Bd . 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) 
bestanden hoben. 

Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses müssen mit 
den jeweiligen Füllgütern verträglich sein .. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1 A2/ Y I • •••••.•.••. . . I D/ 752/ • • •• •• •••. • .• • • •. • •...• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen .. 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist~ 

Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs 
bauart mü'ssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstaat 1 ichen be rotenden Seeschi ffahrtsorgan i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Güter. 
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7. 2 
7. 3 
7.4 

Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltene 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei c 
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 14.01.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Loboratorium 1.24 
Behälteruntersuchungen 
io Vo 

Loboratorium 3.34 
Verpackung 
LV. 

Dipl.-lng. K.E. Wieser 
Oberregierungsrot 

Dr. D. Hellhammer 

BAM-Az . :3. 31 3636 

1. 

3. 

4 . 
4.1 

4. 2 

5, 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

BU~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BIWI) 

ZULASSU~GSSCHEIN 

~r- D/03 753/1A2 
für eine Verpackungsbauart zum Transport gefährlicher 

Seefrochtgüter. 
Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ). 
Antragsteller 
BASF Aktiengesellschaft 
D-6700 Ludwigshofen 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech 
mit abnehmbarem Oberboden. 
Nennvolumen: 120 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken o 0,63 mm für Boden, Oberboden und Mantel. 
Der Deckel wird entweder mit einem Spannring mit Hebelverschluß 
nach DIN 6644 oder mit einem Lu-Spannringverschluß verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 858 Vgob 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 07. 07. 1980 

eine Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bauartprüfung, die ~rteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung ge fä h r
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für 
Verkehr vom 22 . 03 . 1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8 , S. 136 ff.( 1979)) 
bestanden hoben . 
Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses müssen mit 
den jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Zulassung 

1A21YI ••••••••••••• • IDI 7531 •• ••• ••• • •• •••••••••••• 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind , zugelasseno 
Die nach dieser Bauart hergesteilten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen II bis III zugeordnet sein o 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstaat 1 ichen beratenden Seeschi f fah rtsorgan i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Gütero 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeholteno 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 14.01.1981 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Loboratorium 1.24 
Behälteruntersuchungen 
i. V. 

Loboratorium 3.34 
Verpackung 
i. v. 

Dipl . -Ing. K. E. Wieser 
Oberregierungsrat 

BAM-Az . : 3. 31 3537 
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Dr. D. Hellhammer 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

5.1 

5. 2 
6. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 758/lAl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Antragsteller 
Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 HoßlochiPfolt 
Beschreibung der Verpackungsbauart 

Flachkannenbauart aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Befüllöffnung. 
Nennvolumen: 60 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken: 0,7 mm für Boden, Oberboden und Mantel. 
Die 59 mm Befüllöffnung wird mit einem flexiblen Auslaufstutzen 
FSl0-4-34 entsprechend Ziffer 3.1.4.9.3 und Abb. 10 "Flexible 
spout closure• der Publikation •u.S. Government Printing Office: 
1977-241-233/1007" verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Flachkannen aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 033 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 29. 11. 1979 

einer Bauortprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03. 1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden sind. 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Vers~hlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß: 

1 A 1 I X- Y 1, 81 • .•....... I D 17 5 81 ..•..... • .••...•. . 
(Herstell.- (Name o. Kennz. d. 

Die Verschlüsse. Dl758. 
Zulassung 

johr) Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfü 11 t 
sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der Gefohrgu~VSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen I bis lll bzw. !I bis lll zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 glcm 3 bzw. 1, 8 glcm' nicht 
überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 1, 3 bar (obs.) nicht über
schreiten. 

7. Sonstiges 
7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 

zwischenstootl ichen beratenden Seeschiffohr t sorg an i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt de ~ 

Bundesonstalt für Material p rüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551 
veröffentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. Ho Feuerberg 

BAM-Az. : 3. 31 3294 

Berlin, den 14.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 



1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

5. 1 

5. 2 
6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

BUNDESAHSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZIUILASSUIIIIGSSCHEIN 
Nr. D/03 760/lAl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 ich er 

Güter . 

Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ). 
Antragsteller 
Gottlieb Duttenhäfer GmbH & Co. KG 
D-6733 Haßlech/Pfalz 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füll- und 
Entlüftungsäffnung. 
Nennvolumen, 216,5 1. 
Werkstoff , St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken, 1,0 mm für Boden, Oberboden und Mantel. 
Die 2"-Fülläffnung und 314"-Entlüftungsöffnung werden mit 
Sicnerheitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R314 
DIN 6643 verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 742 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 26. 06. 1980 

einer Bauortprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas sung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001'' des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03 . 1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden sind. 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlü sse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung . 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unouslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß' 

(u\, 1AliX-Y1,81 • • • •• • ••• • •• • • 1Df7601 •••••••••••••••• : ···· 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennze1chen 

jahr) des Herstellers) 
Die Verschlüsse, D/760. 
Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auf lagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulä ss ig 
ist. . 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit .der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpok
kungsgruppen I bis 111 bzw. II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 glcm' bzw. 1, 8 glcm' nicht 
über sc hrei teno 
Der Dampfdruck (einschließlich Parti al druck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 °e darf 1,4 bar (abs.) nicht über
schreiten. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstootl ichen beratenden Seeschiff ah r t sorg an i so t i o n 
( IMeO) geste llten Prü fonforderungen für Verpackungen zum Trans 
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten. 
Diesem Zulass ungsschein liegt ei ne Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
ve röffentlicht . 

Berlin, den 14.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u . Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. Franke 

BAM-Az . , 3. 3/3519 

1. 

2. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BMI) 

ZIIJILASSUINIGSSCIHIEIN 
INiro D/03 761/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anl age A der Gefahrgut
VSee vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
D-6733 Haßlech/Pfalz 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und 
eingesetztem Kunststoffgefäß. 
Nennvolumen, 60 1. 
Werkstoffe, St 1203 DIN 1623 für den Außenbehälter ous 

Stahlblech, 
Niederdruckpolyethylen "Vestolen A 5561 P" für das 
Kunststoffgefäß. 

Nenn-Blechstärken, 0,5 mm für Boqen, Oberboden und Mantel. 
Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß nach 
DIN 6644 verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müs sen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 003 Vgab 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 31. 01. 1979 

einer Bauortprüfung entsprechend den "Richtlinien für das 
Verfahren der Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpack ungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr 
vom 22. 03. 1979 ( VkBl. Bd. 33 , H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden sind .. 

Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unouslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 1A21X-Yl, 81 • •••••••••••• • IDI7611 ••• • • •••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herste ller s ) 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelasseno 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet we rden, für die noch den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung so lcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Lei stu ngsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen I bis 111 bzw. II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 glcm' bzw. 1, 8 glcm' nicht 
überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vo rhandene r 
Gase) der Füllgüter bei 55 °e darf 1, 0 bar (abs.) nicht über-
schreiten. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nati onen (UN)/ der 
zwischenstoatl ichen beratenden Seeschiff ah r t so rga n i s a t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforde rungen für Verpackungen zum Trans 
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten .. 
Diesem ZulassungSschein li egt eine Rechtsmittelbelehrung bei .. 
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungs blatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7 55 1) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 14.04.1 98 1 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u . Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az . , 3.313588 

1. 

2. 

3. 

BUINIDESAINISTALT FÜR MATERIALPRÜFUINIG 
IBA/1111) 

ZIUILASSUINIGSSCHEIN 
Nr. D/03 762/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit de r Anlage Ader Gefahrgut 
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 
Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
D-6733 HaßlochiPfalz 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Obe rbo de n und 
eingesetztem Kunststoffgefäß. 
Nennvolumen, 27 1 . 
Werkstoffe ' St 1203 DIN 1623 für den Außenbehälter aus 

Stahlbl ech, 
Niederdruckpol yet hyl e n "Hosta len GF 4750" für das 
Kunststoffgeföß . 

Nenn-Blechstärken: 0,5 mm für Boden und Mantel, 
0,65 mm für den Oberboden. 
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4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß nach 
DIN 6644 verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 92 498 Vgab 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 06. 09. 1978 

einer Bauortprüfung entsprechend den •Richtl inien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für 
Verkehr vom 22. 03. 1979 ( VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) 
unterzogen worden sind. 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unouslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A21X-Y1, 81 • ••••• ••••••• • ID17621 • •••••••••• • • • •••• o •• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen. 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist " 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpok
kungsgruppen I bis III bzw. II bis III zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 glcm3 bzw. 1, 8 glcm' nicht 
überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 1,6 bar (abs.) nicht über
schreiten. 
Sonstiges 
Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN}/ der 
zw ischenstoot 1 ichen beratenden Seeschi f fahrtsorg o n i s a t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Tron.soport geföhrl icheor Güt.er. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Oiesem ZulassungssGhein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im uAmts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 14.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u. Praf . 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof . 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az. : 3.313589 

1. 

2. 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFU~G 
(BAll!) 

ZlliLASSIIIIIIGSSCHEIN 
llllr. D/03 763/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefäh r 1 iche r 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 fL) . 
Antragsteller 

4. 2 

5. 

vom 22.03.1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden sind o 
Die Werkstoffe de~ Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein . 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1 A21 X-Y 1, 81 • • •• •• •• ••••• • I Dl 7 631 • • •• ••••• • • •• • ••• •••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauort wir.d unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen" 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist . 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpok
kungsgruppen I bis III bzw. II bis III zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 glcm3 bzw. 1, 8 glcm' nicht 
überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 °C darf 1, 6 bar (abs.) nicht über
schreiten. 

7. Sonstiges 
7. 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwischenstaotl ichen beratenden Seeschiff a h r t so r ga n i so t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 

7. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Ber lin, den 14 . 04. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u.Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing . W. Franke 

BAM-Az . : 3. 313590 

1. 

2. 

3. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAIIl) 

ZULASSIJIINIGSSCHEIIIII 
Nr. D/03 76S/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ffo lo 
Antragsteller 
M'iller GmbH 
Industrieweg 5 - 7 
7888 Rheinfelden 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 
Nennvolumen: 100 l . 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken: 0,6 mm für Boden, Oberboden und Mantel. 
Der Deckel wird mit einem Spannring mit Schraub verschluß 
(Sechskantschraube M 12 x 90) verschlossen. 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co . KG 4. Anforderungen an die Verpackungsbauort 

3. 

4. 
4. 1 
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D-6733 HaßlochiPfalz 4. 1 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und 
eingesetztem Kunststoffgefäß. 
Nennvolumen: 30 1. 
Werkstoffe: St 1203 DIN 1623 für den Außenbehälter aus 

Stahlblech, 
Niederdruckpolyethylen "Hostalen GF 4750" für das 
Kunststoffgefäß. 

Nenn-Blechstärken: 0,5 mm für Boden, Oberboden und Mantel . 
Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß noch 
DIN 6644 verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 4o2 
Oie zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß So 

Bericht 92 313 Vgab 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 24. 08. 1978 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 

Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech mü s sen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 208 Vgab 51 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 18. 02. 1980 

einer Bauartprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03 . 1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden sind. 

Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern herges tellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A21XI •••• • ••••••• • • ID/7651 • • ••••••••••••••••• 0 ••• 

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 



6o 

70 
7o 1 

7o 2 
7o3 
7o 4 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen .. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist ., 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen I bis III zugeordnet seino 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstoat 1 ichen beratenden Sees eh i f fahrtsorg o n i so t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Gütero 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalteno 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung beio 
Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung , Berlin• ( ISSN 0340-7551) 
veröffent 1 icht o 

Berlin , den 14o04o 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd o DiroUoProf o 
Dro Ho Feuerberg 

Fachgruppe 3o3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir o Prof. 
Dro-lngo Wo Franke 

BAM-Az o : 303/3428 

2o 

3o 

4o 
4o 1 

4o 2 

s. 

s. 1 

So 2 
6o 

7. 
7o 1 

BIIIIIIDESAINISTALlr FÜR MATERIALI'RÜfUNG 
(BAH) 

Z~LASSUIIIGSSCHEIN 

Nr. D/03 766/111.4 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

geföhr 1 ich er 
Güter o 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs o 1 Nr o 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05 o07o 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, So 1017 fL ) o 
Antragsteller 

M:Hler GmbH 
Industrieweg 5 - 7 
7888 Rheinfelden 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Trommelbauart aus Stahlblech mit Falzverschlußdeckel o 
Nennvolumen: SO 1 .. 
Werkstoff : St 1203 DIN 16230 
Nenn-Blechstörken: 0,75 mm für Boden, Mantel und Falzverschluß-

deckeL 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Tramnein aus Stahlblech müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 158 Vgab 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfo) 
vom 06o03o 1979 

einer Bauortprüfung entsprechend den • Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr 
vom 220 03 o 1979 (VkBL Bd 33, Ho 8, So 136 fL ( 1979)) unterzogen 
worden sind. 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein o 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß: 

1A4/ X/ o o o o o o o o o o o o o o I D/ 7 66/ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Der Verschluß: D/ 766o 
Zulassung 

jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelasseno 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Schüttgüter verwendet werden, für die nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen 
zulässig ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen I bis 111 zugeordnet seino 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 4 kg/ 1 nicht überschrei
ten o 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 

zwischenstaotl ichen beratenden Seeschiff ah r t so r ga n i so t i on 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
part gefährlicher Gütero 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten o 
7o3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung beio 
7o4 Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, oßerlin• (I SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berl in, den 14o 04 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltdo DirouoPraf o 
Dro Ho Feuerberg 

Fachgruppe 3o 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Diro Prof. 
Dro-lngo Wo Franke 

BAM-Azo : 3o 3/3369 

1. 

BUIIIDESAIIISTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAIIII) 

Z~LASSUIIIGSSCHE!III 
INir. D/03 767/IAI 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 

§ 2 Ab so 1 Nro 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05 o07o 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S o 1017 ff.). 

2o Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Rollsickenfaß aus Stahlblech 
mit festem Oberboden und Füll- und Entlüftungsöffnungo 
Nennvolumen: 110 L 
Werkstoff : St 1203 DIN 16230 
Nenn-Blechstörken: 1, 0 mm für Boden, Oberboden und Mantelo 

Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsöffnung werden mit 
Sicherheitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 
DIN 6643 verschlosseno 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4.1 Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in 

ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht 94 343 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 18o 030 1980 

einer Bauartprüfung nach den nRichtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 • des Bundesministers für Verkehr vom 
22.0301979 (VkBL Bd 33, HoB, So 136 ffo( 1979)) unterzogen 
worden sind. 

4o2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

So Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

So 1 Das Gefäß : 

So 2 
6o 

7o 
7o 1 

7o 2 
7o 3 
7 0 4 

G)lAl/X-Yl, 8-Z2, 6/ o o ooo o o ooo o o o/D/767/ o o oo oo o oo oooo 
0 0000 0 

oo 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

Die Verschlüsse : D/767o 
Zulassung 
Die unter Nro 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen o 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen I bis I I I bzwo I I bis I I I bzw o I I I zugeordnet 
sein o 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/ cm3 bzwo 1, 8 g/ cm3 bzw. 
2, 6 g/cm3 nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließ! ich Partialdruck evtL vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 °C darf 2, 0 bar (abso) nicht über
schreiten. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff a h r t so rga n i so t i an 
( IMCO) gestellten Prü fanfarderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Gütero 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin• ( ISSN 0340-7551) 
veröffentl ichto 
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Berlin, den 14 . 04. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az. : 3. 313465 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

BU~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
I BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 770/lG 1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Von Leer Verpackungen GmbH 
Werk Porz 
Industriestraße 
5000 Köln 90 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Fibertrommeln, mit Boden und Deckel aus Stahlblech. 

Der innere Durchmesser der Trommeln dieser Baureihe beträgt 
500 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumina der 
Trommeln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 
130 1 bis höchstens 160 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 006180 und 008180 des 
Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft -
Packmittel Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG , FrankfurtiM. 
vom 22. 09. 1980 

einer Bauortprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22. 03.1979 (VkB L Bd . 33, H. 8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen 
worden sind. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind un
auslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

Zulassung 

1G 11 Y I • • •• • ••••••• • • I Dl7701 • ••• • ••••••• •• • • •••• ••• 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr .. 3 beschr:-iebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprUften Verpackungs
bauart rrüssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen II und 111 zugeordnet sein " 
Die SchUttdichte der FellgUter darf 0,9 kgll nicht Uberschrei-
ten. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zw ischenstoatl ichen be rotenden Seeschi ffah r t sorg o n i s a t i o n 
( IMCO) gestellten PrOfanforderungen fUr Verpackungen zum Trans
port gefährlicher GUter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei " 
Dieser Zulas sungsschein wird im uAmt s - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fUr MoteriolprUfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 08 . 01.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u. Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgr uppe 3 . 3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir . Prof. 
Dr . -lng . W. Franke 

BAM-Az . : 3. 313593 
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1. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6. 

7. 
7.1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
I BAll) 

ZULASSUNGSSCHEI N 
Nr. D/03 771/lGI 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
ge fäh r liehe r 

GUter. 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Antragsteller 
Von Leer Verpackungen GmbH 
Werk Porz 
Industriestraße 
5000 Köln 90 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Fibertrommeln, mit Boden und Deckel aus Stahlblech . 
Der innere Durchmesser der Tromneln dieser Baureihe bet rögt 
560 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumino der 
Trommeln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 
165 l bis höchstens 200 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 010180 und 012180 des 
Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft -
Packmittel Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG, FronkfurtiM. 
vom 22. 09.1980 

einer Bauartprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, d.ie Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001'' des Bundesministers für Verkehr vom 
22. 03.1979 (VkBL Bd. 33,H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen 
worden sind. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind un
auslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

Zulassung 

1G 11 Y I • • •• ••••••••• • I Dl 7711 • • • • •••• •• • •• .•..•• •• •. 
(Herstellungs

jahr) 
{Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen" 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist" 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprUften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II und 111 zugeordnet sein" 
Die SchUttdichte der FUllgUter darf 0,9 kgll nicht Uberschrei
ten " 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwi schenstoatl ichen beratenden Sees eh i f fahrtsorg an i s a t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen fU r Verpackungen zum Trans
port gefährlicher GUter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fUr MaterialprUfung, Berlin" (ISSN 0 3 40-7551) 
veröffent 1 icht . 

Berlin, den 08.01.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az. : 3. 313594 

2. 

BUNDESANSTALT FÜR MATER I ALPRÜFUNG 
I BAll\) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 773/lGl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefäh r 1 icher 

GUter . 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 
Von Leer Verpackungen GmbH 
Werk Porz 
Industriestraße 
5000 Köln 90 



3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 
7o 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Beschreibung der Verpackungsbauart 
Fibertrommeln, mit Boden und Deckel aus Stahlblech . 
Der innere Durchmesser der Trommeln dieser Baureihe beträgt 560 
mm. 
Bei gleichbl~ibendem Durchmesser betrogen d1e Nennvolumrno der 
Trommeln entsprechend den unterschiedlichen Hohenabmessungen 
160 1 bis höchstens 200 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 011/80 und 013/80 des 
Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft -
Packmittel Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, Fronkfurt/M. 
vom 22. 09. 1980 

einer Bauartprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, d!!=! ~r.teilung der: . .Kennzeichnung und die ~ulos~ 
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03. 1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff . (1979)) unterzogen 
worden sind o 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind un
auslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1G1/Y/ . o o o o. o• •••• • • /D/773/ • •• ••••••• o. o o • • ••• o • • • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 

~~:d ,na~~geJ~:::~· Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leist ungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver 
pockungsgruppen II und 111 zugeordnet sein. 
Oie Schüttdichte der Füllgüter darf 0,75 kg/1 nicht überschrei
ten. 
Sonstiges 
Die Bauort entsp richt den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaat 1 ichen beratenden Seeschi ffah r t sorg an i s a t i o n 
( IMCO) gesteilten Prüfanforderungen für Verpackunge n zum Trans
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungssche in wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Mate rial prüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 08.01 . 198 1 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Oir . uoProf. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof . 
Dr . -lng. W. Franke 

BAM-Az . , 3o 3/3596 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
llr_ D/03 77.C/4Gl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 

2. Antragsteller 
Europa Certon AG 
Spitalerstroße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
We 11 po ppenki s t e 
mit 4 eingesetzten Polyethylengefäßen von je 5 1 Nennvolumen. 
Das maximale Füllgewicht betrögt 24 kg. 

4~ Anforderungen an die Verpackungsbauort 
4~ 1 Die zu ve rwendende n Weilpappenkisten mü ssen in ihren Eigenschaf-

ten den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfzeugnis Nr. 214/0 des 
Zentrallabors der Europo Certon AG 
vom 16.09.1980 

einer Bauortprüfung nach den nRichtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 .1 979 
(VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen worde n sind . 

4.2 Oie Weilpappenkisten müssen wie im Prüfzeugnis Nr. 214/0 be
schrieben verschlossen werden. 

5. 

6. 

7. 
7.1 

7. 2 
7.3 
7. 4 

1o 

2. 

4. 

5. 

5. 1 

5. 2 
6o 

7. 
7. 1 

Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen s ind 
unouslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Zulassung 

4G 1/ X/ •• o •• •• • • • • •• • I D/ 77 4/ • .• •• •••• • • •• • . • . •• ..• • 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen. Die noch dieser Bauart hergestellten Ver
packungen dürfen für solche Stoffe verwendet werden, für die 
noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwendung solcher 
Verpackungen zulässig ist q 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güte r den Ver
pockungsgruppen I bis 111 zugeordnet sein . 
Die Dichte der Füll güter darf 1,2 g/cm' nicht überschreiten. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen ( UN) I der 
zwischenstoot l ichen beratenden Seeschiffohr t sorg o n i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanfo rderungen für Ve rpackungen zum Trans
port gefährl icher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmitte lbel ehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( I SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 04. 12. i980 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir .u. Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir. u. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az . , 3. 3/3560 

BU~DESA~STALV FÜR UATERIALPR~FU~G 
( Bll.ldl) 

ZULASSU~GSSCH~I~ 
IIre D/03 775/3Hl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter 
Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr , 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05. 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 
Streuber und Lohmann GmbH & Co. KG 
Woltgeristroße 29 - 37 
4900 Herford 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polyethylen , 
Nennvolumen 30 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden freitragenden Kunststoffgefäße müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumuste rn entsprechen , die gemäß 

Beri cht 94 097 Vgob 40 
der Bundesbohn-Versuchsansta lt-Minden (Westf.) 
vom 30. 09.1980 

einer Prüfung noch den •Richtlinien für die Baumu s terprüfung und 
Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zur Beförderung 
gefähr licher Stoffe" des Bunde smi nisters für Verkehr vom 
08. 03.1976 (VkBl. Bd. 30 , H.6, S. 258 ff. ( 1976)) unterzogen 
worden sind .. 
Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumu s tern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß, 

CD 3H1/Y 1,3/ •••••••••••••• /D/775/ •••••• • ••• o •• •• • ... •• • 
(Her s tellungs - (Name oder Kennzeichen 
monot und johr) des Herstellers) 

Der Versch l uß, D/BAM/3.04 
Zulassung 
Die unter Nr ~ 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 er f ü 11 t 
sind, für den nochfolgend genannten gefährlichen Stoff zugelas 
Sen: 

Wasserstoffperoxid-
lösung bis 60 'ig 

Sonstiges 

Stoffseite 
der Anlage A 

5 150/5 151 

UN -Nr . 

2014 

Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstoatl ichen beratenden Seeschiff a h r t sorg an i so t i an 
( IMCO) gestellten Prü fonforderungen für Verpackungen zum Trans 
port gefährlicher Güter. 

185 



. 7. 2 
7. 3 
7.4 

1. 
1. 1 

1. 2 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 1 

5. 2 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

186 

Ein Widerr uf dieser Zulassung wird vorbeha lten • 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts - und Mitteil ungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 22.01.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az . :3.3/3605 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 776/3H1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrund logen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978, S. 1017 ff. ). 
Zi Her 1 der 3. Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesmi nisters für Verkehr vom 14.02.80. 
Antragsteller 
Plastikpack GmbH 
6750 Kaiserslautern 
Beschreibung der Ve rpack ungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polyethylen, 
Nennvolumen 30 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Oie zu verwendenden frei tragenden Kunststoffgefäße müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Bericht 9 1 303 Vgob 40 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt-Minden (Westf . ) 
vom 15.09.1978 

einer Prüfung nach den •Richtlinien für die Baumusterprüfung und 
Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zur Beförderung 
gefähr licher Stoffe" des Bunde sministers für Verkehr vom 
08.03.1976 (VkBl. Bd . 30, H. 6 , S. 258 ff.(1976)) unterzogen 
worden sindo 

Kennzeichnung 
Oie nach d iesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Dos Gefäß: 

0 3H1 /Y1, 7/ • •• •• • •••••• • • I D/77 61 • •• • •• •• • • • • • •• • •• ••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

monot u. johr) des Herstellers) 

Die Versch lü sse: Name oder Kennzeichen d~ Herstellers 
D/BAM/7.03 (mit PVC-Dichtung; für die Beförde

rung von Schwefe lsäure, Kali- und 
Natron l auge ) 

Zulassung 

D/BAM/7.04 (mit • Hypolon 242"-Dichtung; für 
die Beförderung von Salpetersäure) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung , daß die Auflagen der Nummer n 4 und 5 er fü 1·1 t 
sind, für den Seeschiffstransport der nachfolgend genannten 
Stoffe zugelassen: 

Stoffseite UN-Nr. 
der Anlolle A 

Schwefelsäure bis 75 %ig 8227/8228 1830 
Salpetersäure 55 %ig 8187 2031 
Natronlauge 50 %ig 8223 1824 
Kalilauge 50 %ig 8206 1814 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaat lichen beratenden Seeschiff a h r t sorg an i s a t i an 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährliche r Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalteno 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmitte lbelehrung bei . 
Dieser Zu l assungsschein wird im •Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materia lprü fung, Berlin• ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 22.0 1.1 981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. :3. 3/36 16 

Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

l. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

5. 1 

5. 2 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 777/3H1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefäh r 1 icher 

Güter 
Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05. 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antrollsteller 
Kautex Werke 
5300 Bonn 3 (Holzlor) 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polyethylen, 
Nennvolumen 30 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu ve rwendenden frei trogenden Kunststoffgefäße müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemöß 

Bericht 93 379 Vgob 40 
der Bundesbahn-Versuchsanstal t-Minden ( Westf. ) 
vom 13. 10. 1980 

einer Prüfung noch den "Richtlinien für die Baumusterprüfung und 
Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zur Beförderung 
gefährlicher Stoffe" des Bundesministers für Verkehr vom 
08.03. 1976 (VkBl. Bd. 30, H.6, S. 258 ff.(1976)) unterzogen 
worden sind. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß: 

CD 3H1/Y 1,3/ •.• • . . . . .. • •.. /0/777/ ...••••............... 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
monot und johr) des Herstellers ) 

Der Verschluß: Name oder Kennzeichen d . Herstellers 
D/BAM/10.04 (mit Druckbegrenzungseinrichtung) 

Zulassung 
Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, für den Seeschiffstransport des nochfolgend genannten 
Stoffes zugelassen: 

Wasserstoffperoxid bi s 60 %ig 

Sonstiges 

Stoffseite 
der Anlage A 

5150/5151 

UN - Nr. 

2014 

Die Bauart entspricht den von den Vereinten Noti onen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorganisoti o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung be i . 
Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mitteilungs blatt der 
Bundesonstelf für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffent 1 icht. 

Berlin, den 22.01.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3. 3/3634 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir . Prof. 
Dr.-lng . W. Franke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll\) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
ltr. D/03 778/SNI 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter 

Rechtsllrundlollen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Antragsteller 
Wilhelmstol-Werke 
4019 Monheim 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Freitragender Papierventilsack, bestehend aus 
o) fünf Logen Kraftsackpapier und 
b) einem eingearbeiteten Polyethylenfoliensock. 
Das maximale Füllgewicht des Packstücks betrögt 50 kg. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Papierventilsäcke 
müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Bericht 95 319 Vgob 90 
der Bundesbahn- Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 10. 11 . 1980 



4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4o 2 

5. 

5. 1 

einer Bauartprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd.33, H. 8, S. 136 ff . (1979)) unterzogen worden 
sind. 
Die Säcke sind wie im Bericht 95 319 beschrieben zu ve r
schließen. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen 
unouslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß: 

CD 
Zulassung 

5N1/Z/ • •• •• • •••• •• • /D/778/ •• • • •• • •• ••••• ••• • ••. 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennze ichen 

des Herstellers) 

sind 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen .. 
Die _nach dieser BaUart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist .. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefähr 1 iche n Güter der Ver
pockungsgruppe 111 zugeordnet sein . 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0, 9 kg/1 nicht überschrei-
ten .. 
Sonstiges 
Die Bauort ents pricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaotl ichen beratenden Seeschiff ah r t so rga n i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltene 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin• ( ISSN 0340-7551) 
ve röffentlicht . 

Berlin, den 22.0L-1981". . . 
BUNDESANSTALT- FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir .u.Pro f o 

_Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az . :3. 3/3636 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir. Prof . 
Dr.-lng. W. Franke 

BU~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFU~G 
(8111111) 

ZlliLASSU~GSSCHEIN 

tllr. D/ 03 779/ lA 1 
fü r eine Verpackungsbauort zum Transpo rt 

gefähr 1 icher 
Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohr gut
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978, S . 1017 ff.). 
Antragsteller 
Beckmonn GmbH & Co. KG 
4730 Ahlen (We s tf.) 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen : 60 l o 
Werkstoff , Stahlblech entsprechend St 1203 DIN 1623 
Nenn-Blech stä rken: 1,0 mm für Boden, Oberboden und Mantel. 
Die 2"-Füllöffnung und 3/4•-Entlüftungsöffnung werden mit 
Siche rheitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 un d V1R3/4 DIN 6643 
ve rschlossen " 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 877 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuc hsanstalt Minden (Westf.) 
vom 27. 06. 1980 

einer Bauart prü fun g noch den #Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
vo n Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bunde sm inisters für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen 
worden sind .. 
Oie Werkstoffe der Wandungen und der Ve rschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern ve rträgli c h se in. 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen s ind 
unouslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Geföß: 

0 1A1/ Y-Z 1,8/ • •• • ••. • o • •. .. /D/779/ •..••.• •• ..•.••••••..•. 
~ (Herstellungs- (Name ode r Kennzeichen 

johr) des Herstell ers } 

5. 2 
6. 

Die Verschlüsse: D/779 
Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe ve rwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen II bis 111 bzw. 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm• bzw. 1, 8 g/cm' nicht 
überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vo rhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 1, 4 bar (abs.) nicht über-
schreiten. 

7. Sonstiges 
7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen ( UN) I der 

zwischenstoatl ichen beratenden Seeschiffohr t so r go n i so t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsb latt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 14.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/ 3508 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

5. 1 

5. 2 
6. 

BUHDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAld\) 

Z~LASSili~GSSCHEIN 
Nr. D/03 780/lAl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlich er 

Güter 
Recht sg rundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit de r Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ) o 
Antragsteller 
Beckmonn GmbH & Co. KG 
4730 Ahlen (Westf.) 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Roll s ickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung . 
Nennvolumen: 110 1. 
Werkstoff : Stahlblech entsprechend St 1203 DIN 1623 
Nenn-Blechstärken: 1,0 mm für Boden, Oberboden und Mant e l. 
Die 2"-Füllöffnung und 3/4•-Entlüftungsöffnung werden mit 
Sicherheitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 
verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu ve rwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblec h mü ssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 879 Vgob 51 
der Bundes bahn-Vers uch sanstalt Minden (Westf .) 
vom 27 o 06 . 1980 

einer Bauortprüfung noch den nRichtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmini ste rs für Verkehr vo m 
22. 03 . 1979 (VkBl. Bd . 33 , H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden s ind .. 
Die Wer ks toffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich se in o 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumuste rn hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß, 

C) lA 1/Y-Z 1, 8/ • • • •• o •••.• , •• /D/780/ • • • • •• • •••••••.• •• •..•• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Die Verschlüsse: D/780 
Zulassung 

j ah r) des Her stel lers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß d ie Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
s ind, zugelassen~ 

Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe ve rwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung so lcher -Verpackungen zulässig 
i s t o 
Entsprechend der Lei stungsfähigkeit de r geprüften Verpackungs
bauart müssen die vo rgesehenen gefäh rlichen Güter den Ver
pockungsgruppen II bis 111 bzw. 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw. 1,8 g/cm' nicht 
überschrei teno 
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Der Dampfdruck (einschließ 1 ich Partialdruck evt l. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 1,4 bar (abs.) nicht über
schreiten .. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff a h r t sorg an i s a t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 14.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/3509 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

5. 1 

5. 2 
6. 

7. 
7. 1 
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BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
I IBAIII) 

ZUJJLASSII~GSSCHEIN 

Nr. 1>/03 781/lAl 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978, S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstroße 71 - 163 
5040 Brühl 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 57 1. 
Werkstoff : Stahlblech entsprechend St 1203 DIN 1623 
Nenn-Blechstärken: 1, 0 mm für Bcden, Oberboden und Mantel . 
Die 2"-Füllöffnung und 3/4''-Entlüftungsöffnung werden mit 
Sicherheitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 
verschlossen e 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 342 Vgab 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 18. 08. 1980 

einer Bauortprüfung nach den uRichtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM OOlu des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff . (1979)) unterzogen 
worden sind ., 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 
Das Gefäß: 

~ 1A1/X-Y1 , 8- Z2,71 .• ••••• •••• 1D/7811 • • •• •••••••••••• • •.•• 
~ (Herstell.- (Name o. Kennz. d . 

Die Verschlüsse: D/781. 
Zulassung 

jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der NL.mmern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist ., 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen I bis 111 bzw. II - 111 bzw. 111 zugeordnet 
sein ., 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm' bzw. 1, 8 g/cm3 bzw. 
2, 7 g/·cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gasel der Füllgüter bei 55 •c darf 2,0 bar (abs.) nicht über-
schreiten. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
ruischenstaatl ichen beratenden Seeschiff a h r t so r ga n i s a t i an 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7.,3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7.,4 Dieser Zulassungsschein wird im uAmts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (I SSN 0340-7551) 
veräffentl icht . 

Berlin, den 14.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir. u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/3535 

3. 

4. 2 

5. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 1>/03 782/1A2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Antragsteller 
BASF Aktiengesellschaft 
D-6700 Ludwigshafen 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 

Der Innendurchmesser der Behälter dieser Baureihe beträgt 
400 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumina der 
Behälter entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 
70 1 bis höchstens 85 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstärken: 0,63 mm für Boden und Oberboden , 

0,5 mm für Mantel . 
Der Deckel wird entweder mit einem Spannring mit Hebelverschluß 
noch DIN 6644 oder mit einem Lu-Sponnringverschluß verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Deckelbehä 1 ter aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 605 Vgab 51 und 95 111 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 29. 08. 1980 

einer Bauortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden sind., 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Fü.llgütern verträglich sein ., 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/ •••• • • •••• •••• /D/782/ ••••••••• •• •• •• •• • ••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nt.rilmern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen ., 
Die noch dieser Bauort hergesteilten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe Verwendet werden, für die nach den Vorsehr 1 ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist., 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II und 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 25 kg/1 nicht überschrei
ten., 

7" Sonstiges 
7. 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 

zwischenstaotl ichen beratenden Seeschiff ah r t so r go n i s a t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7~4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veräffentl icht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u.Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3. 3/3555 

Ber lin, den 14. 04. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck , Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr . -Ing. W. Franke 



1. 

2. 

3. 

4. 
4.1 

4. 2 

5. 

5. 1 

5. 2 
6. 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAIIII) 

ZIUILASSI.D~GSSCHIEIN 

Nr. IDI03 78311A1 
für eine Verpackungsbauort zum Transport 

gefährlicher 
Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05, 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S . 1017 ff.) . 
Antragsteller 
Metallwerk Lünen GmbH 
Kupferstr~ße 32 - 36 
4670 Lünen 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und 
Füll- und Entlüftungsöffnung. 
Nennvolumen: 216,5 1. 
Werkstoff : Stahlblech entsprechend St 1203 DIN 1623 
Nenn-Blechstärken: 1,2 mm für Boden, Oberboden und Mantel . 
Die - 2"-Füllöffnung und 314"-Entlüftungsöffnung werden mit 
Sicherheitsverschlüssen gemäß V1R2 DIN 6643 und V1R314 DIN 6643 
verschlossen" 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 943 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden {\Vestf.) 
vom 20. 08 . 1980 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22. 03 . 1979 (VkBl. Bd, 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen 
worden sind .. 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß: 

lAliXl, 5-Y2, 2-Z3, 31 • • • ••• • •• • IDI7831 ••••• • •••••••••••••• 

Die Verschlüsse: Dl783. 
Zulassung 

(Herstell.- (Name o. Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

Die unte·r Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelqsseno fu·· r 
Die nach dieser Bauart hergesteilten Verpackungen dürfen 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
isto 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen I bis 111 bzw. I I bis 111 bzw. 111 zugeordnet 
sein., 
Die Dichte der Füllgüter dorf 1, 5 glcm' bzw, 2, 2 glcm' bzw. 
3,3 g/cm' nicht überschreiten ., 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 "C darf 1,4 bar (abs . ) nicht über
schreiten ., 

7. Sonstiges 
7, 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff ah r t so r ga n i s a t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung beio 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (I SSN 0340-7551) 
veröffentlicht , 

Berlin, den 14.04 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr . -lng , W. Franke 

BAM-Az.: 3.313573 

1. 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFU~G 
(BAld!) 

ZULASSU~GSSCHEI~ 
~r. D/03 78~11A2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefäh r 1 icher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S, 1017 ff. ). 

2. 

3. 

4. 
4.1 

4. 2 

5. 

6. 

7, 
7, 1 

7. 2 
7. 3 
7, 4 

Antragsteller 
Südenbender & Co. KG 
5905 Freudenberg-Niederndorf 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 
Nennvolumen: 200 1. 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken: 1,0 mm für Boden und Oberboden und 

0 , 7 mm für Mantel. 
Der Oberboden wird mit einem Spannringverschluß gemäß DIN 6644 
verschlossen., 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Bericht 001180 
der Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG 
vom 20, 06. 1980 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für 
Verkehr vom 22. 03.1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.( 1979)) 
unterzogen worden sind. 
Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses müssen mit 
den jeweiligen Füllgütern verträglich sein ., 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Zulassung 

1A21 Y I • •• • •• ••••• • •• I Dl7841,, • • • • •• • • •• , , •• • , ••• ,. 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen ., 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II und 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter dorf 1, 0 kgll nicht überschrei-
ten .. 
Sonstiges 
Oie Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi f fahrtsorg an i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten ~ 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht , 

Berlin, den 14. 04 , 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd, Dir , u.Prof. 
Dr, H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng , W, Franke 

BAM-Az . : 3, 313661 

B~~DESA~STALT FijR MATERIALPRÜFU~G 
[BAld!) 

ZULASSU~GSSCHEI N 

~r. D/03 785/~Gl 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 

2. Antragsteller 
Europa Certon AG 
Spitalerstroße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Wellpappenkiste mit Ringeinsatz aus zweiwelliger Wellpappe, 
mit eingesetztem Polyethylen-Foliensack. 
Das maximale Füllgewicht beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Weilpappenkisten müssen in ihren Eigenschaf-

ten den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfzeugnis 150 lal2211980 der 
Beratungs- und Forschungsstelle 
für Versandverpackung e. V .. 
vom 13. 06 . 1980 
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4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

6. 
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eine r Bauortp rü fung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprü fung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefäh rli cher Güter mit See
schiffen - RM 001• des Bundesm ini sters für Verkehr vom 
22.03 . 1979 (VkBl. Bd . 33, H.8, S. 136 ff . ( 1979 )) unt erzogen 
worden sind. 
Die Wellpoppenkisten müssen wie im Prüfzeugnis 1501o/22/ 1980 
besch rieben versch los sen werden. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unouslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~n Gefäß, w 4G1/Y/ •••••• • •• • . • . /D/785/ ••••.•..••••••••••... 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Zulassung 
Oie unter Nr. 3 beschriebene Ve rpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung , da ß die Auf logen de r Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelossen D 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorsehr i fte n 
der GefohrgutVSee die Verwendung so l cher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen !I und lll zugeordnet sein . 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 1 kg/l nicht übersteigen. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff a h r t sorg an i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefähr licher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh r ung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
ve röf fentlicht. 

Berlin, den 22.01.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az. ,3.3/3670 

BU~DES~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 786/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 .07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Antragste ller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Bolve 
Beschreibung de r Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpockungsort, bes tehend aus: 
a ) 6 Kunststoff-Flaschen von je 0,8 1 Nenninholt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu ver.wendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 371 Vgob 62 
der Bu ndesbahn-Ver s uchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 18. 10 . 1979 

einer Bauortprüfung entsprechend den •Richt 1 inien für das Ver 
fahren der Bouortprü fung, die Erteilung de r Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr 
vom 22 . 03 .1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979 )) unterzogen 
worden s ind. 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 37 1 beschrieben verschlossen werden. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unouslöschba r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

G) 4(11/Y 1,3/ • • • • • •• .••••• • /D/786/ •••••••••• • ••••••. • • • •• 
(Herstellungs- (Norne oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpockung.~n dürfen für 
solche Stoffe ve rwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpot· l.::ungen zulässig 
ist. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

1. 

2. 

3. 

4 . 
4. 1 

4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen Il bis Ill zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 3 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 "C darf 0,33 bar (obs.) nicht über
schreiten . 
Sonstiges 
Oie Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN}/ der 
zwischenstootl ichen beratenden Seeschiff a h r t so rgo n i so t i on 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei c 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 12.02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Popier,Druck,Verpockung 
Dir. u. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az., 3. 3/ 3626 

D~~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFliNG 
( DAIII) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 787//4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Bolve 
Besch reibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpockungsort, bestehend aus: 
o} 5 Kunststoff-Flaschen von je 0,8 1 Nenninhalt, einges etzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 372 Vgob 62 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (We s tf. ) 
vom 19. 10 . 1979 

einer Bauortprüfung ent s prechend den •Richtlinien für da s Ve r
fahren der ~auortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM OOlu des Bundesministers für Verkehr 
vom 22.03 . 1979 (VkBl. Bd . 33, H.8, S. 136 ff . (1 979)) unterzogen 
worden sind " 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 372 beschrieben verschlossen werden. 
Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergestellten Verpackun g en 
unauslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichne n: 

sind 

CD 4G1/Y 1,3/ • • •••• .. • .• • .. /D/787/ • .•••• • •.••..... ••• ...• 
(Hers tellungs- (Name oder Kennzei c hen 

j ohr) des Her s tellers ) 
Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nunmern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen " 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen li bis III zugeordnet sein " 
Oie Dichte der Füllgüter darf 1, 3 g/cm3 nicht überschreiten .. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 "C darf 0 , 33 bar (obs . ) nicht über
schreiten .. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaotl ichen beratenden Seeschiff ah r t sorg o n i so t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zula s sung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei .. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 12.02.1981 
BUNDE SANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
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Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u. Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. u . Prof . 
Dr . -Jng. W. Franke 

BAM-Az . ,3.3/3627 

BU~DESANSTALT FÜ~ MATERIALPRÜFU~G 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nrc D/03 788/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Anträgsteller 
Chemie'-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Balve 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpackungsart, bestehend aus: 
o) 4 Kunststoff-Flaschen von je 0,8 1 Nenninhalt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Zusanmengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 373 Vgab 62 
der Bundesbahn-Versuchsans talt Minden (Westf.) 
vom 19. 10. 1979 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ve r
fahren der Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 
vom 22 . 03.1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden s ind ~ 
Die Kunst s toff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 373 beschrieben verschlossen werden " 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unau s löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 4G1/Y 1, 3/ •••• • •• • • • •••• /D/788/ • • • • • • • • •••• • ••••••• • • • 
{Herstellungs- (Name ode r Kennzeichen 

jahr) des Hersteller s ) 

Zulassung 
Die unt e r Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Vorau ssetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen .. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist~ 

Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen 11 bis 111 zugeordnet se in. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm3 nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 'C darf 0,33 bar (abs.) nicht über
schreiten . 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstootl ichen beratenden Seeschiff a h r t so r go n i so t i an 
{ 1MCO) ges teilten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans 
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( JSSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 12.02.81 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Feue rberg 

BAM-Az . , 3. 3/3628 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir ~ u .. Prof " 
Dr . -lng . W. Franke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAIIll) 

ZULASS~NGSSC~EIN 

lltlr. D/1113 789/4G1 
für eine Verpackungsbauort zum Transport 

gefährlicher 
Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.) . 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

1. 

2. 

3. 

4 . 
4. 1 

Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Balve 
Beschreibung der Verpackungs bauort 
Zusammengesetzte Verpockungsort, bestehend aus : 
o) 3 Kunststoff-Flaschen von je 0,8 1 Nenninholt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 374 Vgab 62 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 19. 10 . 1979 

einer Bauortprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 
vom 22. 03 . 1979 ( VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden sind .. 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 374 beschrieben verschlossen werden. 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unau~n"schbar und gut . sichtbar wie folgt zu kennzeichnen, 

~ 4G1/Y 1,3/ • • •• . • • •••••• • /D/789/ ••• • •••• • •. • •.. • ..• •••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
s ind, zugelassen .. 
Die nach dieser Bauort hergeste ilten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
i s t .. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs 
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ve r
pockungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllaüter da rf 1,3 a/cm3 nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (ei~schließli c h Pa-;.tialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 .oc darf 0, 33 bar (abs.) nicht übe r
schreiten. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstoatl ichen beratenden Seeschiffohr t sorg o n i so t i o n 
( JMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans 
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeha lten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
Di ese r Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesans talt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
ve röffentlicht . 

Berlin, den 12 , 02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u.Prof. 
Dr. H ~ Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir. U o Prof. 
Dr.-lng . W. Franke 

BAM-Az . , 3. 3/3629 

B~lltiDESAiltiSTALT FÜ~ llliATE~IALPRÜFU~G 
(BAt.ll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 790/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
' gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978 , S . 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Balve 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpockungsort, bestehend aus: 
a) 10 Kunststoff-Flaschen von je 0,8 1 Nenninholt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkis te aus einwelliger Well pappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 370 Vgab 62 ' 
der Bundesbahn-Ve r suchsanstalt Minden (West f.) 
vom 19. 10. 1979• 

einer Bauortprüfung entsprechend den nRichtlinien für das Ver
fahren der Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr 
vom 22.03 . 1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen 
worden sind .. 
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Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 370 beschrieben verschlossen werden D 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

sind 

CD 4G 11 Y 1, 31 •• ••• • • •••• •• • I Dl 7901 • •• • •••• • •• •• •••• • • •• •• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß Jie Auflug~n der · Nurr.-net~ n 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsföhigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II bis III zugeordnet sein o 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 glcm3 nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 0, 33 bar (abs.) nicht Ober
schreiten D 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff ah r t sorg an i s a t i o n 
(!MCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
part geföhrlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 12. 02 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. u. Prof . 
Dr.-lng . W. Franke 

BAM-Az . : 3. 313625 

B~~~~SA~STALT FÜ~ ~T~~IALPRÜFU~6 
(BAld!) 

ZULASSU~GSSCHE I N 

Nr. D/03 791/461 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

geföhr l icher 
Güter 

Rec htsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05. 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff. ). 
Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Balve 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpackungsart, bestehend aus : 
a) 6 Kunststoff-Flaschen von je 1,0 l Nenninhalt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenki s te aus einwelliger Wellpappe o 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müs s en in 
ihren Eigenschaften den Baumustern ents p rechen, die gemäß 

Bericht 93 376 Vgab 62 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 19. 10 . 1979 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bauartpr üfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 
vom 22.03 . 1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden sind o 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 376 beschrieben verschlossen werden . 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

sind 

CD 4G 11 Y 1, 31 ••• • •• • • • ••• • • I Dl 7911 •• • • . • • ••• • .••••••.• •• . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Vorausset z ung, daß die Auflagen der Nurrmern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen D 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsföhigkei t der geprüften Verpackungs
bauart müssen ·die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein . 
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Die Dichte d~r Füllgüter darf 1,3 glcm3 nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 "C darf 0,33 bar (abs.) nicht Ober
schrei ten o 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff ah r t so rga n i so t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port geföhrlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeholten o 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551 I 
veröffentlicht . 

Berlin, den 12.02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az . :3. 313637 

Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir . u. Prof . 
Dr.-Ing. W. Franke 

BU~D~SA~STALT ~ÜR MAT~RIALPRÜFU~G 
(BAidl) 

ZULASSU~6SSCHE I N . 

Nr. D/03 792/ 4 61 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ). 
Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Balve 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpackungsart, bestehend aus: 
a) 4 Kunststoff-Flaschen von je 1,0 l Nenninhalt , eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 377 Vgab 62 
der ·Bundesbahn-Versuchsonstal t Minden (West f . I 
vom 19. 10 . 1979 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr 
vom 22. 03.1979 (VkBl. Bd . 33, H. 8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen 
worden sind o 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenki s te müssen wie im 
Prüfbericht "93 377 beschrieben verschloss en werden. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unousläschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: CD 4G11Y 1,31 • •• •• ••• •• •• .• 1D/7921 •• •••• •• • •••• •••.• •••• . 

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpockuhgsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelossen o 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsföhigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 glcm' nicht überschreiten . 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 "C darf 0,33 bar (abs . ) nicht Ober
schreiten D 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiff ah r t sorg an i s a t i o n 
( IMCO) gestellten PrOfanforderungen fO r Verpackungen zum Trans
port geföhrlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeholten o 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (I SSN 0340-7551 I 
veröffentlicht. 

Berlin , den 12. 02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. :3 . 313632 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. u . Prof. 
Dr . -Ing. W. Franke 



1. 

2. 

3. 

4. 
4.1 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

BU~DESAMSTALY FÜR MATERRALPRÜFU~G 
(BAIIII) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 793/461 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Bol ve 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpackungsart, bestehend aus: 
o) 3 Kunststoff-Flaschen von je 1,0 1 Nenninholt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden Zusorrmengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 93 378 Vgob 62 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 19. 10. 1979 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bouortprüfung, die Erteilung der Kenn7PiC";hnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 
vom 22. 03.1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden sind o 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 378 beschrieben verschlossen werden. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

sind 

CD 4G1/Y 1, 3/ ••••••••••••• • /D/793/ • •••• •• •••• • • •• ••.•• •• . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr ., 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 e rfü 11 t 
sind, zugelassen., 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 "C darf 0,33 bar (obs . ) nicht über
schrei ten o 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstootl ichen beratenden Seeschiffohr t so r go n i so t i o n 
( IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 12.02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. :3. 3/3633 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. u. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

B~~~ESANSTAlY FÜR MATERRALPRÜF~NG 
I BAIIII) 

Z~LASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0103 794/461 
für eine Verpackungsbauort zum Transport 

gefähr 1 icher 
Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ). 
Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akup1us GmbH 
5983 Bolve 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpockungsart, bestehend aus: 
o) 10 Kunststoff-Flaschen von je 1,0 1 Nenninholt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe. 
Anforde r ungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Zusarrmengesetzten Verpackungen müssen in 

4. 2 

s. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5. 

ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht 93 375 Vgob 62 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 19. 10 . 1979 

einer Bauortprüfung entsprechend den • Richtlinien für das Ver
f~hren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
d~e Zul~ssung von Verpackungen für die Beförderung gefähr 1 icher 
Guter m1t Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 
vom 22 . 03 . 1979 (VkBl. __ Bd . 33, H. 8, S . 136 ff . ( 1979)) unterzogen 
worden sindo 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 93 375 beschrieben ve r schlossen werden . 
Kennzeichnung 
Die n~~h diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unou~nschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

\_V 4G1/Y 1,3/ •• ••• • • • • • • ••• /D/794/ ••••• • •••• • • • •• ••• ••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung 
johr) des Herstellers) 

Die unter Nr m 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelossen o 
Die nach dieser Bauart hergesteilten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
~er GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
lSt a 

Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 3 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 "C darf 0, 33 bar (abs . ) nicht über
schreiten o 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstootl ichen beratenden Seeschiffohr t so r ga n i s a t i o n 
( IMCO) gestellten Prü fonforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten G 
D~esem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
D1eser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 12. 02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
ltd . Dir.u . Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. u . Prof . 
Dr.-Ing . W. Franke 

BAM-Az . :3. 3/3631 

B~~DESANSTALY FÜ~ MATERIAlPRÜF~~G 
(BAll!\) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 8~3/461 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter 
Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Ge fahrgut 
VSee vom 05. 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff.). 
Antra~staller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Bolve 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpackungsort, bestehend aus: 
o) 25 Kunststoff-Flaschen von je 0 , 8 1 Nenninholt, einge s etzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe . 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden luserrunengesetzten Verpackungen müs s en in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht . 92 723 Vgob 62 
und 1. Nochtrog zum Bericht 92 723 Vgob 62 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minde n (Westf.) 
vom 25 . 10 . 1978 und 29.01 . 81 

einer Bauortprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001n des Bundesministers für Verkehr 
vom 22. 03. 1979 (VkBl . Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen 
worden sind o 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 92 723 beschrieben verschlossen werden . 
Kennzeichnung 
Die noch 'diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslbschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

CD 4G1/Y 1,3/ • ••••• • •• • •• •• /D/803/ •• • •• •••• •• • • • • •• • • • •• • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
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194 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
isto 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen !I bis !!! zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 0,33 bar (abs.) nicht über
schreiten .. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohr t so rgo n i s a t i an 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
part gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonsta lt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 12.02.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir. u . Prof . 
Dr .-lng. W. Franke 

BAM-Az . ,3.3/3624 

BU~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 80 .. / .. Gl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ). 
Antragsteller 
Chemie-Vertrieb Akuplus GmbH 
5983 Balve 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpockungsart, bestehend aus : 
a) 20 Kunststoff-Flaschen von je 1,0 1 Nenninhalt, eingesetzt in 
b) eine eng anliegende Weilpappenkiste ous einwelliger Wellpappe. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumu s tern entsprechen, die gemäß 

Bericht 92 568 Vgab 62 
und 1. Nachtrag zum Bericht 92 568 Vgab 62 
der Bundesbahn -Versuchsanstalt Minden (Westf. ) 
vom 25 . 10.1978 und 29.01 . 81 

einer Bauartprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Baudrtprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr 
vom 22.03 . 1979 (VkBl. Bd . 33 , H. 8, S. 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden s ind o 
Die Kunststoff-Flaschen und die Weilpappenkiste müssen wie im 
Prüfbericht 92 568 beschrieben verschlossen werden . 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 4G 1/ Y 1, 3/ •• •• •• •••• • •• • I D/804/ •• •• • • • • • • •• ••• • ••• • ••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauort wird . unter der 
Voraussetzung , daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, zugelassen a 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften 
der GefohrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Lei stungsfähigkai t der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefähr 1 iche n Güter den Ver
packungsgruppen !I bis 111 zugeordnet sein . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 3 g/cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 "C darf 0,33 bar (abs.) nicht über
schreiten a 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaotl ichen beratenden Seeschiff ah r t sorg o n i s a t i o n 
( IMCO) gestellten PrüFanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltena 
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Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffent 1 icht. 

Berlin , den 12.02.1981 
BUNDE SANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u.Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. u . Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az. ,3.3/3630 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 805/5H2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
Gefahrgutverordnung See-GGVSee vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt 
I , 1978, S. 1017 ff . ) . 
Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 23. 08. 1979 (Bunde s 
gesetzblatt I, 1979, S. 1502 ff.). 
1. Neufassung der Ausnahmegenehmigung Nr. E 258 des Bundesmini
sters für Verkehr vom 29 . 04 . 1980. 
Antragsteller 
Rheinische Kunststoffwerke GmbH 
3410 Northeim 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Kastenventilsäcke aus Polyethylen-Folie 
Das maximale Füllgewicht beträgt 25 · kg. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Kostenventilsäcke müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis 3.3/3161 
der Bundesanstalt für Materialprüfung 
vom 0 l. 06 . 1979 

einer Bauortprüfung entsprechend den •Richtlinien für das Ver
fahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr 
vom 22.03. 1979 (VkBl. Bd . 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen 
worden sind, und die lt . Vorgang 4.3/16 610 Gegenstand fachli
cher Äußerungen waren. 
Die Schweißnähte der Versands tücke müssen dicht sein und bei 
Beanspruchungen dicht bleiben . 

Kennzeichnun9 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen s ind 
unau~n··schbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen, 

~ 5H2/Y/ • • •• • •• • • • •• •• /D/805/ ••• ••••• ••• • • ••••...••• 
(Her s tellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr ) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung . daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 er fü 11 t 
sind, fü r den Transport des nochfolgend genannten, der Ver
pockungsgruppe 11 zugeordneten Stoffes, zugelassen: 

UN Anl. A/GGVSee Anlage GGVE 
Nr . 

Gewerblicher Sprengstoff 
aus Arrmoniumnitrot 0084 Stoffseite 1127 Rn101, 
und Mineralöl. Zf. 12a) 

Sonst1ges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohr t sorg o n i s a t i o n 
( !MCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf diese r Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffent 1 icht. 

Berlin, den 13.02. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR. MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u.Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

BAM-Az. ,3.3/3701 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof . 
Dr.-lng . W. Franke 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 B06/4G1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Eurapa Certon AG 
Spitoler Str. 11 
2000 Harnburg 1 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Weilpappenkiste aus zweiwelliger Wellpappe, 
mit Ringeinsatz aus einwelliger Wellpappe, 
und mit eingesetztem Polyethylen-Faliensack . 
Das maximale Füllgewicht beträgt 35 kg. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die z u verwendenden Weilpappenki s ten müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfzeugnis Nr. 27410 des 
Zentrallabors der Europa Certon AG 
vom 20. 11. 1980 

einer Bauartprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001" des Bunde sm inisters für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden sindo 
Oie Weilpappenkisten müssen wie im Prüfzeugnis 274/0 beschrie
ben ve rschlossen werden. 
Kennzeichnung 
Oie nach diesen Baumustern herges tellten Verpackungen sind 
unouslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G 1 I Y I •••••••••• • • • • I Dl 806/ • • • •• ••• • ••• •• •• • • • •••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Jahr) des Herstellers) 

Zulassung 
Die unter Nr ~ 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen.. Die nach dieser Bau a rt hergesteilten Ver
pockungen dürfen für solche Stoffe verwendet werden, für die 

' nach den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwendung solcher 
Verpackungen z ulässig ist. 
Ent sprechend der Leistungsfähigkeit de r geprüften Verpackungs
bauort müssen d ie vorgesehenen ge fährlichen Güter den Ve r
packungsgruppen II und 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,7 kgl l nicht überschrei
ten. 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zw i sc henstoot 1 ichen be rotenden Seeschi f fohrts o r g o n i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transpo rt gefährlicher Güter~ 
Ein Wide rruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, de n 25.03.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organi sche Stoffe 
Ltd . Dir.u . Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

Fac hgru ppe 3. 3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof . 
Dr . -Ing . W. Franke 

BAM-Az. : 3. 3/ 3644 
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3. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAJIIIJ 

ZULASSUNGSSCHERN 
Nr~ ID/03 807/461 

für eine Verpackungsbauort zum Transpo rt 
gefähr 1 i c her 

Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut
VSee vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 
Europa Certon AG 
Spitoler Straße 11 
2000 Hornburg 1 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Weilpappenkiste aus einwelliger Wellpappe mit Ringeinsatz aus 
zweiwelliger Wellpappe und mit eingesetzem Polyethylen-Folien
sack . 

Die äußeren Abmessungen der Grundfläche dieser Baureihe betra
gen 400 rrm x 400 rrm . 
Bei gleichbleibenden Grundflächenabmessungen betragen die 
Nennvolumino der Kisten entsprechend den unterschied! ichen 
Höhenabmessungen 43 1 bis höchstens 80 1. 
Dos ma ximale Füllgewicht beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen a n die Verpackungsbauart 
4~ 1 Die zu verwendenden Weilpappenkisten müssen in ihren Eigen-

schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfzeugnis Nr. 1500 ol2211980 der 
Beratungs- und Forschungsstelle für Versandver
packungen e.V . 
vom 13 . 06.1980 
und 
Prüfzeugnis Nr. 27110 des 
Zentrollobors der Europo Certon AG 
vom 05. 11. 1980 

einer Bauortprüfung noch den •Richt linien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
su ng vo n Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr vom 
22. 03 . 1979 (VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden sind. 

4 .. 2 Die Weilpappenkisten müssen wie in den Prüfzeugnissen 1500 
ol2211980 und Nr. 271/0 beschrieben versc hlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen s ind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G11YI •••••••••••••• IDI 6071 •••••• • ••• • •• • •.•• • .•.• 
(Herstellungs - (Name oder Kennzeichen 

johr) des Hersteller s ) 
6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Aufloge n der Nummern 4 und 5 erfüllt 
s ind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort herge s tellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
i st ~ 

Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs 
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II und 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüte r darf für die kleinste Wellpop
penkiste dieser Baureihe 1,1 kg/1, für die größte Wellpoppen
kiste dieser Baureihe 0,6 kg/1 nicht überschreiten o 

7. Sonstiges 
7.1 Die Bauart entspricht den von den Ve reinten Notionen (UN)I der 

zwi schenstaat 1 ichen be rotenden Seeschi f fahrtsorg an i so t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transpo rt gefährlicher Güter . 

7. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten ~ 

7. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffent 1 icht . 

Berlin, den 25.03.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organi sche Stoffe 
Ltd . Dir . u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Popier,Druck,Verpockung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng . W. Franke 

BAM-Az . : 3. 313669 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

BUHlDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BMI\) 

Z~LASSU~GSSC~EIN 
~r. D/03 8«18/461 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefäh r 1 icher 

Güte r 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.) . 
Antragsteller 
Eurapo Certon AG 
Spitaler Str . 11 
2000 Hornburg 1 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Weilpappenkiste aus zweiwelliger Wellpappe, 
mit eingesetztem Polyethyl e n-Foliensock . 
Das maximale Füllgewicht beträgt 50 kg. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Weilpappenki sten müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfzeugni s Nr . 310/0 des 
Zentrollobors der Europa Corton AG 
vom 19. 12. 1980 
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4. 2 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

einer Bauort prüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verk eh r vom 
22.03. 1979 (VkBl. Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen 
worden sind. 
Die Weilpappenkisten müssen wie im Prüfzeugnis 310/0 beschrie
ben versch l ossen werden a 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpo c k u n g e n sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Zulassung 

4G 11 Y I • • •• •• •• •••• • • I Dl 8081 • • ••••••••• •• ••••••• • •• 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen. Die nach dieser Bauart hergestellten Ver
packungen dürfen für solche Stoffe verwendet werden, für die 
nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwendung solcher 
Verpackungen zu lässig ist. 
Entsprechend der Lei stungsfäh igkeit der geprüften Verpackungs 
bouart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II und 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 7 kgll nicht überschrei
ten c 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 
zwi schenstoat 1 ichen beratenden Seeschi ffah rts o r g o n i so t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transport gefäh rliche r Güte r. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 24.03 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir . Prof. 
Dr . -lng. W. Franke 

BAM-Az.: 3. 313679 

BUNDESANSTALT F~R MATERIALPRÜFUNG 
( BMI) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. ID/ 03 809/4G 1 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978, S. 1017 ff. ). 

2. Antragsteller 
Europa Certon AG 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Weilpappenkiste aus zweiwelliger Wellpappe 
mit eingesetzem Polyethylen-Foliensack. 
Die äußeren Abmessungen der Grundfläche dieser Baureihe betro
gen 390 mm x 390 mm . 
Bei gleichbleibenden Grundflächenabmessunge n betrogen die 
Nennvolumino der Kisten entsprechend den unterschiedlichen 
Höhenabmessungen 43 1 bis höchstens 80 1. 
Das maximale Füllgewicht beträgt 50 kg. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4. 1 Die zu verwendenden Wellpappenkisten müssen in ihren Eigen-

schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfzeugnis Nr. 1503 al2211980 der 
Beratungs- und Forschungsste lle für Versandver
packungen e. V. 
vom 13. 06. 1980 
und 
Prüfzeugnis Nr . 27210 des 
Zentallabors der Europa Certon AG 
vom 14. 12.1980 

einer Bauartprüfung noch den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefäh rlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001• des Bundesminist ers für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzoge n 
worden sind. 

4.2 Die Wellpappenkisten müssen wie in den Prüfzeugnissen 1500 
al2211980 und Nr. 27110 beschrieben ve r schlossen werden. 

5. Kennzeichnung 
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Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G11YI •••••••••••••• ID/809/ • •• •••• • ••••••••.•••••• 
(Herste llungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herste llers) 
6. Zulassung 

Die unter Nro 3 beschriebene Verpackungsbaua rt wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
si nd, zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergesteilten Verpackungen dürfen fü r 
solche Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften 
der GefahrgutVSee die Verwendung so lcher Verpackungen zulässig 
ist o 
Ent sp rechend der Lei stungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen II und 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf für die kleinst 'e Well
pappenkiste dieser Baureihe 1,1 kg/1, für die größte Well
pappenkiste diese r Baureihe 0,6 kg/1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 
7. 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 

zwi schenstoat 1 ichen beratenden Seeschi f fahrtsorg an i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten. 
7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Ber lin, den 24 . 03. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organi sche Stoffe 
Ltd. Dir . u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir. Prof . 
Dr.-lng . W. Franke 

BAM-Az . : 3.3/3680 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

5. 

6. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(B.W) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. ID/03 810/5N1 

für eine Verpackungsbauort zum Trans po rt 
gefährlicher 

Güter · 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Duwe GmbH & Co. KG 
5300 Bann 3 
Beschreibung der Verpackungsbauort 

Popierventilsack ~ bestehend aus 
a) zwei Lagen Kraftsackpapier, 
b) einer Zwisc henloge Bitumen und 
c ) einer mit Polyethylen beschichteten Lage Kroftsackpapier. 
Das maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 
Anforderungen an die Verpackungsbaua rt 
Die zu verwendenden Papierventilsäcke 
müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die 
gemäß 

Prüfungszeugnis 3.3/3654/81 der 
Bundesansta lt für Materialprüfung 
vom 08. 12. 1980 

einer Bauortprüfung noch den nRichtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung , die Erteilung de r Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Befö rderung gefähr licher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001"' des Bundesminister s für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd .33 , H.8 , S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden sind. 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumus tern hergestellten Verpackungen sind 
unouslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

SN 1/ Zl • ••• ••••••••• • I Dl 810/ ••••••••••••••••• • ••••. 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen. Die noch dieser Bauart hergestellten Ver
packungen dürfen für solche Stoffe verwendet werden, für die 
nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwendung solcher 
Verpackungen zulässig ist. 
Ent sp rechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppe 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdi chte der Füllgüter darf 0, 9 kg/1 nicht überschrei
ten. 



7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Sonstiges . . 
Die Bauort entspricht den ~on den Vere1nten Not1onen (UN)/ der 
zwischenstoatl ichen beratenden See$chi ffahrts o r go n i so t i an 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpock\)ngen zum 
Transport gefährlicher Güter, 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulossungsschein · l~egt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 24.03.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(ßAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u . Prof, 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr . -Ing . W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/ 3655 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
. ( BAUJ 

ZIUILASSIUIIIGSSCHEIN 
Nr. DH03 8H/1G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföhr licher 

Güter 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut
VSee vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Von Leer Verpackungen GmbH 
Werk Porz 
Indus triestraße 
5000 Köln 90 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Fibertrommeln, mit Boden und Deckel aus Stahlblech . 
Der innere Durchmesser der Tr orrmel n dieser Baure ihe be t rö gt 
452 mm , 
Bei gleichbleibendem Durchmes se r betragen die Nennvolumino der 
Trorrrne ln entsprechend den unterschiedlichen Höhenapmessungen 
100 1 bis höchstens 125 1. 

4~ Anforderunge n an die Verpackungsbauart 
Die zu ve rwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 015/80 und 016/80 des 
Ressorts Beschaffung Materialwirt schaft 
Packmittel Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, Fronkfurt/M. 
vom 05. 12. 1980 

einer Bauartprüfung noch den •R ichtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung vo n Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001" des Bunde sm ini sters für Verkehr vom 
22.03. 1979 (VkBl . Bd . 33 , H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden s ind o 

So Kennzeichnung 

6, 

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1G1/X/ ..... .. ... . ... /D/811/ .... ... .. .. . . ... . .... .. 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung 
Die unte r Nr~ 3 beschriebene Verpackungsbauart wi rd unter de r 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen o Die nach dieser Bauart hergestellten Ver
packungen dürfen für solche Stoffe ve rwendet werden, für die 
noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwendung so l che r 
Verpackungen zulässig ist o 
Ent sp r ec hend der Leistungsfähigke it der gepruften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
packungsgruppen I bis III zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füll güte r darf 0,5 kg/1 nicht über sch r e i
ten . 

7, Sonstiges 
7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 

zwi schenstaat 1 ichen beratenden Seeschi ffah rt s o r g o n i so t i o n 
(IMCO) geste llten Prüfanforderun gen für Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Güter. 

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten. 
7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

~Abte ilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az. : 3. 3/3662 

Berlin, den 25. 03 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing . W. Franke 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( B.utl) 

ZULASSIUINGSSCHEIN 
Nr. D/03 812/1G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföhr 1 icher 

Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut
VSee vom 05. 07.1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 
Von Leer Verpackungen GmbH 
Werk Porz 
Industriestraße 
5000 Köln 90 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Fibertrorrmel, 
mit Boden aus Sperrholz und Deckel aus Stahlblech. 
Das Nennvolumen beträgt 125 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften 
den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 017/80 des 
Ressorts Beschaff ung Materialwirtschaft -
Packmittel Eingongskontrolle .D 207 
der Hoechst AG, Fronkfurt/M. 
vom 15.12.1980 

einer Bauortprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren de r 
Bauartprü fung, die Erteilung de r Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministe rs für Verkehr vom 
22.03.1979 (VkBl. Bd . 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen 
worden sindo 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen s ind 
unouslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Zulassung 

1G1/X/ ....... . ..... • ID/ 812/ .. .. ....... . ...... .. . . . 
(He r ste ll ungs

jahr) 
(N ame oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

Die unter Nr o 3 beschr iebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelossen o Oie noch dieser Bauart hergestellten Ver
packungen dürfen für solche Stoffe verwendet werden, für die 
noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwendung so l cher 
Verpackungen zulässig ist. 
Entsprechend der Lei stungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauort müssen d i e vo rge sehenen geföhr 1 ichen Güter den Ver
packungsgruppen I bis III zugeordnet sein . 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0, 5 kg/1 nicht überschrei
ten ~ 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ de r 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrts o r ga n i so t i on 
(IMCO) geste llten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten D 
Diesem ZUlassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
Dieser Zulassungsschein Wir d im 11 Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340 - 755 1) 
veröffent 1 icht . 

Be rlin, den 25,03.1981 
BUNDE SANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir .u . Prof. 
Dr . H, F~uerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr, -lng. W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/3663 

1. 

2. 

B~NDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( B.utl) 

ZIUILASSU~GSSCHEIN 
Nr_ D/03 813/5H2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefäh rlicher 

Güter 

Recht sgrund logen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut
VSee vom 05 . 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragst e ller 
Bischof und Klein Verpackungswerke 
454 Lengerich (We stf. ) 
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3. 

4 . 

s. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitragender Kunststoff-Ventilsack, 
bestehend aus zwei ineinandergesetzten Polyethylen
Foliensäcken, deren Böden mit einem Fol iendeckblott zugeklebt 
sind., 
Das maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg . 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Kunststoffsäcke-Ventilsäcke müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern e~tsprechen, die gemäß 

Bericht 95 42~ Vgob 90 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf .) 
vom 08. 12. 1980 

einer Bauart prüfung entsprechend den "Richtlinien für das Ver
fahren der Bauortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministe rs für Verkehr 
vom 22.03 . 1979 (VkBl. Bd.33, H.8, S . 136 ff.( 1979)) unterzogen 
worden sind. 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

SH21 Y I • •• ••• • •• • •• •• I Dl 8131 ••.• • •• • ••• • • • •••.•••. • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

joh r) des Herstellers) 

Zulas sung 
Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nurrrnern 4 und 5 erfüllt 
sind, zuge l assen ., Die nach dieser Bauart hergestellten Ver
packungen dürfen für solche Stoffe verwendet we rden , für die 
nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwendung solcher 
Verpackungen zulässig ist. 
Entsprechend der Lei stungsfähigkeit der geprüften Verpackungs 
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver
pockungsgruppen II und 111 zugeordnet sein . 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 0 kg/1 nicht überschrei-
ten .. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen ( UN)/ der 
zw i schenstaat 1 ichen beratenden Seeschi f fahrtsorg o n i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum 
Transport gefäh rlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veräffentl icht. 

Berlin, den 25.03.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u.Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Pr of. 
Dr.-lng. W. Franke 

BAM-Az. : 3.313664 

1. 

2. 

3. 

4. 
4. 1 
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BU~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BMI) 

Z~lASSU~GSSCHEIN 

Nlr~ D/03 822/<4Gl 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut
VSee vom 05. 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wi esboden -Biebrich 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpackungsart, besteh end aus: 
a) Glasflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nennv o lumen von höchstens 1, 0 1 und einer Gesamtfüllmenge 
vo n hö c hstens 6,0 1, eingesetzt in 

b) einen Ober- und Unterkas ten aus geschäumtem Polysty rol, der 
c) vo n einer eng anliegenden Weilpappenki ste aus zweiwelliger, 

naßfester Wellpappe umgeben ist. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendende n ZusanYTlengesetzten Verpcckungen müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr. 014180 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
de r Hoechst AG, FronkfurtiM 
vom 10. 12. 1980 

einer Bauartprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die ·Be förderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 00 1• des Bundesministers für Verkehr vom 
22.03. 1979 (VkBl. Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen 
worden sind. 

4.2 Die Wellpoppenkisten müssen wie im Prüfbericht Nr. 014180 be
schrieben verschlossen werden. 

4. 3 Glasflaschen mit Füllgütern, die bei einem möglichen Auslaufen 
den Schaumstoff zerstören könnten, sind einzeln in einen 
dichtverschlossenen Beutel aus geeignetem Kunststoff einzuset
zen. 

5. Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschba r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

04G11Y 1,SI • •••• •••••• •• IDI8221 •••••• • • •• • •• ••••••• • 
~ (Herstellungs - (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

6. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen ., 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauar t müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak
kungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,5 glcm3 nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener 
Gose) der Füllgüter bei 55 °C darf 1, 3 bar (obs.) nicht über
schreiten. 

7. Sonstiges 
7., 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN}/ der 

zwi schens taat 1 ichen beratenden Seeschi f fahrtsorg an i s a t i o n 
(JMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
7. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und· Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340 - 7551) 
veräffen!'licht . 

Berlin, den 29.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng. W. Fronke 

BAM-Az . : 3. 31 3692 

1. 
1.1 

1. 2 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 1 

5. 2 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
. I BAll\) 

ZIUILASS~IIIIGSSCHE!N 

llr. D/03 82<4/3Hl 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom OS. 07. 1978 ( Bundesgesetzblot t I, 1978, S . 1017 ff.). 
Ziffer 1 der 3. Änderung der Au s nahmegenehmigung Nr. See 4176 
des Bundesministers für Verkehr vom 14.02.80. 
Antragsteller 
Kunststoffwerk Drook KG 
Moorweg 1 - 5 
D-2090 WinseniL . 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polye thylen , 
Nennvolumen 10 l o 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden freitragenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 307 Vgob 40 
der Bundesbohn-Versuchsonsto lt-Minden (Westf .) 
vom 27. 11. 1980 

einer Prüfung nach den •Richtlinien für die Baumusterprüfung 
und Zulassung von frei tragenden Kunststoffgefäßen zur Befö r
derung gefährlicher StoffeN des Bundesministers für Verkehr vom 
08.03. 1976 (VkBl. Bd. 30, H.6, S. 258 ff. ( 1976)) unterzogen 
worden sind ., 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß: 

0 3H11Y 1,8I •• •• • •• •• •• • •• IDI8241 ••. • •••• • ••••.•••.•.. 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

monot u . johr) des Herstellers) 

Die Verschlüsse : Name oder Kennzeichen d. Herstellers 
Dl BAMI 27.03 
DIBAMI27 . 04 (mit Druckbegrenzungsvorrichtung ) 



6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 

7. 4 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflogen der Ncmnern 4 und 5 erfü 11 t 
sind, für den Seeschiffstransport der nochfolgend genannten 
Stoffe zugelassen : 

Schwefelsäure bis 95 'J.ig 

Stoffseite 
der Anlage A 

8227/8228 

UN-Nr. 

1830 
Ameisensäure 8173 1779 
Hypochloritlösung 160 g Cl/1 8184 1791 
Sonstiges 
Die Bauort entspricht den von den Vereinten Noti onen (UN)/ der 
zw i schenstootl i chen beratenden Sees eh i f fahrtsorg an i s a t i o n 
( IMCO) gestellten P rü fonforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeha lten ~ 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei . 
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitt e ilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
ve röffentlicht . 

Berlin, den 29. 04. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/ 3695 

1. 
1.1 

1. 2 

2. 

3. 

4 . 

5. 

5. 1 

5. 2 

6, 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 

BU~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAllt!) 

ZULASSU~GSSC~E~~ 

Nr. D/03 825/3Hl 
für eine Verpackungsbauart zum Transpo rt 

gefährlicher 
Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Ab•. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A de r Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.). 
Ziffer 1 der 3. Änderung der Au snahmegenehmig ung Nr. See 4/76 
des Bundesm iniste rs für Verkehr vom 14. 02. 80 . 
Antragstellar 
Kunststoffwerk Drook KG 
Moorweg 1 - 5 
D-2090 Winsen/L. 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polyethylen, 
Nennvolumen 5 1. 
Anforderungen a n die Ve rpackungsbauort 
Die zu verwendenden freitragenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumust e rn entsprechen, die gemäß 

Bericht 94 117 Vgob 40 
der Bundesbohn -Versuchso nstolt -Minden (Westf .) 
vom 30.09.1980 

einer Prüfung nach den "Richtlinien für die Baumusterprüfun g 
und Zulassung von frei trogenden Kunststoffgefäßen zur Befö r
de rung gefährlicher Stoffe• des Bundesmini ste rs für Verkehr vom 
08.03 . 1976 (VkBl. Bd. 30, H.6, S. 258 ff.(1976)) unterzogen 
worden si nd. 
Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumuste rn hergeste ilten Ver poc ku ngen sind 
unauslöschbor und gut s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

Das Gefäß : 

CD 3H1/Y 1, 8/ ••• •• • •••••••. /D/ 825/ ••• • ••• •• •• • ••••• • • • • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
monot u. Jahr) des Herstellers) 

Der Verschluß: Name oder Kennzeichen d. Herstellers 
D/BAM/27.03 

Zu los sung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungs ba ua rt wird unter der 
Voraussetzung 1 daß die Auflagen der Nurrmern 4 und 5 erfüllt 
sind , für den Seeschiffstransport des nochfolgend genannten 
Stoffes zugelassen: 

Schwefelsäure bis 95 'J.ig 
Sonstiges 

Stoffseite 
der Anlage A 

8227/8228 

UN-Nr. 

1830 

Die Bauart entspricht den vo n den Vereinten Nati onen (UN)/ der 
zw i sc henstaotl ichen beratenden Seeschi f fahrtsorg an i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei .. 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Be rlin" ( ISSN 0340-7551) 
ve röffentlicht. 

Berlin, den 29. 04 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( 8JM) 
Abteilung 3 
Orgonis~ffe 

Ltd. Dir . u.Prof . 
Dr. H. Feue rberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/3696 

1. 
1.1 

1. 2 

2. 

3. 

4 . 

5. 

5. 1 

5. 2 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 

7. 4 

BU~DESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAal) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr_ D#03 826/3Hl 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföh r 1 ich er 

Güter 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05. 07.19.78 (Bundesgesetzblatt I , 1978, S. 1017 ff. ). 
Ziffer 1 der 3. Anderung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 
des Bundesministe rs für Verkehr vom 14.02.80. 
Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Woltgeristroße 29 - 37 
4900 Herford 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Freitrogender Kunststoffbehälter aus Polyethyl en , 
Ne nnvo lumen 60 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwendenden freitragenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumust er n entsprechen, die gemäß 

Bericht 89 007 Vgob 40, 
1. und 2. Nochtrog zum 
Bericht 89 007 sowie 
Bericht 90 667 Vgob 40 
der Bundesbohn-Versuchsonsto lt-Minden (Westf.) 

einer Prüfung noch den "Richtlinien für die Baumusterprüf ung 
und Zulassung von freitrogenden Kunst stoffgefäßen zur Befö r
derung gefährlicher Stoffe• des Bundesm inisters für Verkehr vom 
08. 03. 1976 (VkBl. Bd. 30 , H. 6, S. 258 ff. ( 1976 )) unterzogen 
worden sind .. 
Kennzeichnung 
Die nac h diesen Baumu ste rn hergestellten Verpackungen sind 
unouslöschbor und gut sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 
Das Gefäß: 

CD 3H1/Y 1, 7/ . ...... . .. . . . • ID/8~61 •. • •• •••• • ••••••• • .• • 
(Herstellungs - (Name ode r Kennzeichen 
monot u. Jahr) des Herstellers) 

Der Verschluß: Name ode r Kennz eichen d .. Herstellers 
D/BAM/ 3. 02 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auf logen der Ncmmern 4 und 5 erfü 11 t 
sind , für den Seeschiffstransport der nochfolgend genannten 
Stoffe zuge lassen: 

Ess igsä ureanh yd rid 
Chlorporoffinsulfochlorid, 
eingestuft unter 
"Ätzende Flüssigkeiten, n .. a .. g." 
Notriumchloritlösg . bi s 40 'J.ig 
Natriumsu lfidlö su ng 
Phosphorsäure 
Sonstiges 

85 'J.ig 

Stoffseite 
der Anlage A 

8100 

8 153 
82 17 
9042 
9039 

UN-Nr. 

1715 

1760 
1908 
1849 
1805 

Die Bauort entspricht den vo n den Vereinten Noti onen (UN)/ der 
zw ischens toat 1 ichen beratenden Seeschi ffoh rts o r g an i s a t i o n 
(IMCO) geste llt en Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güte r . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vor behalten .. 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Recht smitte lbelehrung 
bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Berlin, den 29.04 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az . : 3. 3/3698 
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1. 

2. 

3. 

4. 
4.1 

4. 2 

5. 

B~~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BA/111) 

Z~LASS~NGSSCHEIN 

Nr. D/03 828/SHlC 
für eine Verpackungsbauort zum Transport 

gefähr 1 ich er 
Güter 

Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 
Antragsteller 
Spaan Verpackungs GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 4 
2808 Syke 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Freitragender Kunststoffventilsack, bestehend aus 
a) einem Außensack aus Polypropylen-Bändchengewebe und 
b) einem inneren Polyethylenfoliensack. 
Das maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 50 kg. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Kunststoffventilsäcke 
müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß 

Prüfungszeugnis 3.3/3702/81 
der Bundesanstalt für Materialprüfung 
vom 07.04.1981 

einer Bauartprüfung nach den •Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vcm 
22. 03. 1979(VkBl. Bd. 33, H. 8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden 
sind. 
Die Säcke sind wie im Bericht 95 319 beschrieben zu ver
sch 1 ießen., 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
unauslöschba r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7, 4 

5H1C/Y/ ••• •••••••••• /D/828/ ••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen. 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver- · 
packungsgruppen II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,8 kg/1 nicht überschrei
ten ., 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrts o r g an i s a t i o n 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter. 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten., 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im nAmts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Berlin, den 29.04.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir. u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier, Druck, Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BAM-Az., 3.3/3703 

Bekanntmachung der Zulassung von Sprengzubehör, pyrotechnischen 
Gegenständen der Klassen I und II sowie von Nachträgen zu Zulassungen 
pyrotechnischer Gegenstände 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bnndesgesetzbl. I, S. 2737), und des § 12 
der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 
(Bundesgesetzbl. I, S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verord
nung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesge
setzbl. I, S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1258 vom 
10.3.1981 der nachstehend bezeichnete Zündkreisprüfer zum Vertrieb, 
zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 

des Herstellers: 

Zulasstlngszeichen: 

Einschränkung des 
Ven1endungsbereiches: 

Bestimmungen für rlie 
Verwendung: 

Berlin 45, den 10.3.1981 

.ZE B/DZ 1 

ZEB Zweigniederlassung 
der Hasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern/Westf. 

BAM - ZK - 033 

Nicht für Temperaturbereiche 
unter - 5°C 

Meßbereich 0,1 - 199,9 Ohm 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des § l2 
der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. Novemb~r 1977 
(Bundesgesetzhl. I, s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verord
nung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesge
set~bl. I, s. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1259 vom 
10.3.1981 der nachstehend bezeichnete Zündkreisprüfer zum Vertrieb, 
zum Überlassen an andere nnd zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 

de~ Herstellers: 
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ZEB/DZ 2 

ZEB Zweigniederlassung 
cler l<asagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern/Westf. 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 

Berlin 45, den 1J.3.1981 

BAM - ZK - 034 

Nicht für Temperaturbereiche 
unter - 5°C 

Meßbereich 1 - 1999 Ohm 

ner Präßident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vam 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBL I, 
s. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
geset7. vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBL I, s. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10192 vom 27.11.1980 der nachstehend b~~eichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Amorces für "Montecarlo Junior" 

Edison Giocattali S.p.A. 
Via Edison-Osmannoro 
50019 Sesto Fiorentina 
Italien 

Edi-Toys GmbH 
Hans-Bunte-Str. 2 
8500 N"urnberg 

BAM - P I - 046 7 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 
Nur zur Verwendung im Spielzeuggewehr "Montecarlo Junior". 
Nicht in Gesichtsnane verschießen! 



Abgabe nur in un~eöffneter Originalpackung erlaubt! 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung 
der Verpackung entnommen werden! 

Berlin 45, den 27.11.1980 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Zehr 

aekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosions11efährliche Stoffe . 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und <les § 12 der Ersten 
Verordnung zum $prengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die .Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10194 vom 28.1.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name {Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Plastik-Amorcesring 8 Schuß 

Pyroplas t Toys 
G.N. Moustakas & Co. 
Stamanta - Attikis 
Athen 
Griechenland 

F .-Joachim Piehl 
Neuenhaus 
5060 Bergisch-Gladbach 

BAM - P I - 047 2 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 
Nur zur Verwendung in Kinderpistolen! 
Nicht in Gesichtsnarre verschießen! 
Die Amorces dürfen erst unmittelhar vor der Verwendung 
der Verpackung entnommen werden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt. 

Berlin 45, den 28.1.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung ei~es pyrotechnischen Geg~nstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10196 vom 13.2.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Amorces-Blättchen 

China National Native Produce and 
Animal By-Products Import and Export 
Gorparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM- P I- 0475 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 
Nur zur Verwendung in Kinderpistolen. 
Nicht in Gesichtsnarre verschießen! 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung der 
Verpackung entnommen werden! 

Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 13.2.1981 

Der Präsident der 
Bunde sanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10202 vom 13.2.1981 der .!'achstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Zigaretten-Sprüheinlage 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fahrik 
Bogestr. 54-56 
5 208 Ei torf 
BAM - P I - 0477 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis ?.u ver
sehen: 
Einlage mit einem spitzen Gegenstand so weit in di e Zigare tte 
oder Zigarre hineindrücken, daß sie vollkommen verschwindet . 
Nicht mehr als eine Einlage verwenden! 

Berlin 45, den 13.2.1981 

Der Präsident de.r 
Bundesanstalt für Haterialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosions ge fährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10193 vom 5.1.1981 der .':lach stehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Knallkörper Kobold (Schweiz e r Kracher) 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1111 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennz e ichnung ist die kleinste 

Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 
Gegenstand durch Reiben an der Reibfläche einer Stre ich
holzschachtel anzünden, sofort wegwerfen und s ich rasch 
entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden! 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen 
Hinweis zu versehen: 
Gegenstand durch Reiben an der Re i bfläche einer Strei ch
holzschachtel anzünden, sofort wegwerfen und s i ch rasch 
entferenen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 5.1.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materi alprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Zehr 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10199 vom 13.2.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr,zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Chrysanthemen-Fontäne 

China National Native Produce and 
Animal By-Products Import and Export 
Corporation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 
BAM - P II - 1117 

Die Zulassung i st mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlic.h zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem n~chstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 
Fontäne auf den Boden stellen. Rotes Schutzpapier entfernen. 
ZÜndschnur herausheben, gerade biegen, seitwärts stehend am 
äußersten Ende entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 13.2.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur nderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10201 vom 6.4.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum .Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Leuchtkugel-Batterie 

China National Native Produce and 
Animal By-Products Import and Export 
Corporation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber n. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fahrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 
BAM - P II - 1119 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand fest in den Fußteller eindrücken und standsicher 
so aufstellen, daß die Füllung ungehindert senkrecht nach 
oben ausgeworfen werden kann. Schutzpapier aufwickeln, frei
werdende Zündschnur seitwärtsstehend am äuße rsten Ende ent
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 6.4.1981 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuns der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10191 vom 9 .10.1980 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Sternwerfer 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - P II - 1120 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Feuertopf senkrecht so auf ebenen Boden stellen, daß die Füllung 
ungehindert nach oben ausgeworfen werden kann. Schutzdeckel abzie
hen, Zündung seitwärts stehend entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden. 

Berlin 45, den 9.10.1980 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBL I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10198 vom 13.2.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Riesen-Flimmervulkan 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 
BAM - P II - 1122 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand auf den Boden stellen. Rotes Schutzpapier 
entfernen. Zündschnur herausheben, gerade biegen, 
seitwärts stehend am äußersten Ende entzünden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 13.2.1981 

Der Präs i dent der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10200 vom 13.2.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma)und Anschrift 
des Herstellers: 

Schmetterlingsfontäne 

China National Native Produce and 
Animal By-Products Import and Export 
Corporation 



Name (Firma) und Anschrift 
des F:inführers: 

Zulassungszeichen: 

Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
144, 623 Road 
Kwangchow 
VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 
BAM - P II - 1124 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 
Fontäne an der Oberseite öffnen und Deckellasche ahreißen. 
Gegenstand auf den Boden stellen, Zündschnur vorsichtig 
herausbiegen, seitwärts stehend am äußers ten Ende entzünden 
und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 13.2.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s . 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, s. 783) und durch die F:rste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10195 vom 13.2.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des F:inführers: 

Zulassungszeichen: 

Dicker Brummer 

China Na tiona l Native Produce and 
Animal By-Products Import and F:xport 
Corporation 
Kwangtung ßranch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Rogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1127 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 
Kreisel mit der Zündschnur nach oben auf ebenen Boden legen. 
Seitwärts stehend am äußersten Ende der Zündschnur entziinden 
und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, d en 13.2.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10197 vom 13.4.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung : Eisfackel 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1130 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegen-

Fontäne am Plastikgriff senkrecht nach oben halten und am 
anderen Ende entzünden. 
Nicht in der Nähe brennbarer Sachen verwenden! 

Berlin 45, den 13.4.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Reg.Dir. Dr. Treumann 

ßekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bez eichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des F:inführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P I - 026 3 

Sternregen 

Takahashi and Company 
Tokyo 
Japan 

Georg Richter 
2 Hamburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
Wandhecker Zollstr. 
2000 Hamburg 70 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungsszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P I - 026 6 

Satelll. t 

Nankai Enka Seizo K.K. 
151, Ikejiri, Sayama-Cho 
Osaka 
Japan 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
Wandsbecker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

10137 vom 22.10.1979 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Knallerbse 

Yuen Loong Hong 
184 - 192 Queens Road 
Hong Kong 

Georg Richter 
Rathausstr. 3 
2000 Harnburg 1 

BAM - P I - 0444 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
\;andsbeker Zolls tr. 5 

geändert. 

Berlin 45, den 26.3.1981 

2000 Harnburg 70 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung rles 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10154 vom 5.2.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Knallerbse 

Yuen Loong Hong 
184 - 192 Queen's Road 
Hong Kong 

Georg Richter 
Rathausstr. 3 
2000 Harnburg 1 

BAM - P I - 0455 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 

geändert. 

Berlin 45, den 26.3.1981 

2000 Harnburg 70 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0818 

Knallkörper Chinesische Ladycrackers 
Bo-Peep Brand 

Yuen Lung Hong 
85. IHng Lok Street 
Hongkone 
Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des EinfÜhrers wird in 
Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zolls tr. 5 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

204 

2000 Harnburg 70 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtra~es 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0821 

Knallkörper Chines. Big Ladycrackers 
""Bo-Peep"" Brand 

Yuen Lung Hong 
85. IUng Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Hamburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers 
Georg Richter (KG) 
l<andsbeker Zollstr. 
2000 Hamburg 70 

wird in 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansch rift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einf:.ihrers : 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

RAM - P II - 0828 

Knallkörper Chines: Firecrackers 
""Ro-Peep ·· 

Yuen Loong Hong 
Firecrackers Hfg. Co. 
85 . Wing Lok Street 
Hongkone 

Georg Richter 
2 Hamhurg 1 
Rathausstr. 4 

De r Name (Firma) und die Anschrift des Einführers 
Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 
2000 Hamhurg 70 

wird in 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

Der Präsirlent der 
Bundesanstalt für Mate rial prüf,tng 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0832 

Knallkörper Firecrackers ""Bo-Peep Brand"" 

Yuen Lung Hong 
85. tHng Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers 
Georg Richter (KG) 
lvandsbeker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

wird in 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0834 

Knallkörper China-BÖller A 

Yuen Loong Hang 
Firecrackers Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

2000 Harnburg 70 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0836 

Knallkörper Chinesische Firecrackers 

Yuen Lung Hang 
85. IHng Lok Street 
Hongkong 

\ 

Name (Fi~ma) und Anschrift 
des E1nfuhrers: 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

) 

wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

wird in 

geändert. 

Berlin 45, den 26.3.1981 

J/ 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassuns eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 
mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 
BAM - P II - 0841 

Knallkörper China-Böller C 

Yuen Loong Hang 
Firecrackers Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
lvandsbeker Zollstr. 5 

geändert. 

Berlin 45, den 26.3.1981 

2000 Harnburg 70 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0843 

Knallkörper China-Böller D 

Yuen Loong Hang 
Firecracker Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit rlem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

!!AM - P II - 0846 

Knallkörper Frosch 

Yuen Loong Hong 
Firecracker Hfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Hamhurg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers 
Georg Richter (KG) 
l·landsbeker Zolls tr. 
2000 Harnburg 70 

geändert. 

Berlin 45, den 26.3.1981 

wird in 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P ll - 08 50 

Knallkörper Frosch 

Yuen Loong Hang 
Firecracker Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
IVandsbeker Zolls tr. 5 
2000 Harnburg 70 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

205 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0852 

Knallkörper Frosch 

Yuen Loong Hong 
Firecracker Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers 
Georg Richter (KG) 
\Vandsbeker Zollstr. 
2000 Harnburg 70 

wird in 

geändert. 

Ber1in 45, den 23.3.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulas s ung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0855 

Knallkörper China-Böller B 

Yuen Loong Hong 
Firecracker Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Hamburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und di e Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
lVandsbeker Zollstr. 5 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

2000 Harnburg 70 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0857 

"Geri "-Kna1lflasche Nr. 

Yuen Loong Hong 
Firecracker Mfg. Co. 
85. Wing Lok Street 
Hongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
\Vandsbeker Zollstr. 5 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 

2000 Harnburg 70 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auf trag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit rlem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 
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pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P II - 0861 

"Ger i "-Knallflasche Nr. 1 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wird wie folgt geändert: 

Yuen Loong Hong 
Firecracker Mfg. Co. 
85. lHng Lok Street 
llongkong 

Georg Richter 
2 Harnburg 1 
Rathausstr. 4 

Der Name (Firma) und die Anschrift des Einführers wird in 
Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

geändert. 

Berlin 45, den 23.3.1981 Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung 
eines Nachtrages zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 331 vom 25. 7. 1973 erteilte Zulassung 
des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung : Handfackel , rot 

Name (Firma) und Comet GmbH 
Anschrift des Herstellers : Vieländer Weg 147 

2850 Bremerhaven 1 

Zulassungszeichen: BAM - PT,- 0025 

wird wie folgt geändert : 

1. Der in der Auflage zusätzlich geforderte Hinweis für die Verwendung 
(Gebrauchsanweisung in Bilderschrift gemäß Seite 5 der Anlage 1) 
wird ersetzt durch folgende neue Gebrauchsanweisung : 

., l . ' ~ ~ .. ~ 
~ 

' . 
~ 
u 

' ~ 

2. Zusätzlich zum Herstellungsjahr ist der Gegenstand mit dem Monat 
der Herstellung und der vom Hersteller gewährleisteten Verbrauchs
dauer zu beschriften . 

3. Die der Zulassung beigefügte Anlage 1 mit den Seiten 1 bis 5 wird 
ungültig und ersetzt durch die in diesem 1. Nachtrag beig efügte 
Anlage l mit den Seiten 1 bis 4. Für die Beschaffenh eit der 
Gegenstände und die Zusammensetzung der Sätze sind die fü r die 
Änderung eingereichten Muster und die als Anlage 1 dem 1. Na chtrag 
beigefügten Unterlagen maßgebend . 

Berlin 45, den 6. 6. 1980 

Bekanntmachung 
eines Nachtrages zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10106 vom 26. 1. 1979 erteilte Zulassung 
des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung : Knallstern 

Name (Firma) und Pyrotechnische Fabrik 
AnschrJft des Herstellers: F. Feistel KG 

6719 Göllheim 

Zulassungszeichen BAM - P II - 1098 

wird wie folgt geändert : 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird von 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 

in 
Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH u. Co KG 

geändert . 

2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10106 vom 26. 1. 1979 beigefügte 
Anlage 1 mit insgesamt 3 Seiten wird ungültig und durch die diesem 
1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10106 beigefügte Anlage 1 
mit insgesamt 5 Seiten ersetzt . 

Berlin 45, den 25. 9. 1980 



Rechtliche Grundlagen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft för
dern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin 
nach § 7 erfüllt. 

§2 Aufgabe 

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie die chemische Si
cherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll auf 
der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundesanstalt 
zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 

§4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im Ein
vernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen ihrer 
Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen der 
Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der §§ 2 und 
3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer Auffassung keine 
wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder 
volkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von Belang sind. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum Bundesminister 
für Wir_tschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem 
Deutschen Normenausschuß (DNA), der Internationalen Normenorganisation {ISO) und 
anderen nationalen, internationalen oder supranationalen Stellen, die für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materia lpr üfungsa mtes. 

§8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer Gebüh
renordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf. 

§ 12 lokrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 19 54 I Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzeiger 
Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM BI 1956 S. 114) und vom 6. November 1962 ( Sun
desanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM.BI 1962 S. 241) außer Kraft . 

Bann, den 1. September 1964 
z 4-44 02 19-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf,der Straße (AD R) vom 18. August 1969 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Artikel1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichne
ten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 Werdie internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) einschließlich der Anlagen in ihrer am 
29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachste
hend, die Anlagen A und B werden in einem Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel4 

( 1) Zuständig für die Ausführung des Übereinkommens sind 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 

!Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

( 1) Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist eine bundesunmitte I bare, nicht rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; 
sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist zuständig für die Durchführung und Auswer
tung physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen sowie für 
die ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

§53 lokrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft. Die Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 
Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

(2) Mit dem lokrafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 25. August 1969 
außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Sonn, den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 1980 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1980, Teil I, S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrich
tung darf nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge
werbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Be
zeichnung nach von der Bundesanstalt für Materialprüfung zugelassen ist. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. Soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, 

Maße, den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und die 
Bezeichnung ( § 26 Abs. 1 l nicht entspricht, 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem je-
weiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die Bundeswehr, 
den Bundesgrenzschutz, die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien der Länder herge
stellt und ihnen überlassen wird. 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfor
dernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, vvenn öffentliche Interessen nicht entge
genstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr 
oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Sonn, den 14. Juli 1980 

Der Bundespräsident Carstens 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Baum 

III 



BAM Bundesanstalt 
für Materialprüfung 
Berlin 

Versuchseinrichtung für räumlich beanspruchte Schwerlastknoten. 
Im Zentrum des kugelförmigen Widerlagernetzwerkes befindet sich das zu 
prüfende Knotenelement mit den eingeschraubten Lastübertragungsstäben, 
an deren Enden hydraulische Zug- und Druckzylinder angreifen. 

IV 
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